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1. Gesetzliche Grundlage und Zielsetzung 

Seit dem 1. August 2013 gibt es den bundesweiten Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz für Kinder von 1 bis 3 Jahren ergänzend zu dem bereits seit Jahren 

bestehenden Rechtsanspruch für Kinder über 3 Jahren. Mit dem § 24 a Sozialgesetzbuch 

Acht – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) wurde eine Übergangsregelung und damit die 

Möglichkeit eines stufenweisen Ausbaus des Betreuungsangebots für Kinder unter drei 

Jahren geschaffen. Der Bund förderte den Ausbau durch sein Investitionsprogramm.  

Empfohlen wurde, dass eine Versorgung von 35 % aller 1- bis 3-jährigen Kinder in Krippen 

oder Tagespflegestellen angestrebt werden sollte. Diese Zahl bot den meisten Kommunen 

eine Orientierung beim Ausbau ihres Betreuungsangebotes. In einigen Regionen zeigte sich 

jedoch, dass das geschaffene Angebot die Nachfrage steigerte und es schien vielerorts, 

dass die angestrebte Quote zu niedrig angesetzt war. Durch die Umwandlung von Plätzen 

für Kinder über 3 Jahre in Plätze für Kinder unter 3 Jahre kam es darüber hinaus in einigen 

Kommunen zu einer Unterversorgung an Betreuungsplätzen für Kinder über 3 Jahre.  

In Sachsen-Anhalt, und damit dem Landkreis Stendal, stellt sich die Betreuungssituation 

anders dar: Das Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz – KiFöG LSA) si-

chert jedem Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Sachsen-Anhalt bis zur Versetzung 

in den 7. Schuljahrgang einen ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung zu. Der Anspruch 

gilt insofern ab dem ersten Lebenstag und unabhängig von der beruflichen Situation der El-

tern. Dies führt, zusammen mit der traditionell stärker verankerten Tagesbetreuung in den 

neuen Bundesländern, zu deutlich höheren Betreuungsquoten in Sachsen-Anhalt im Ver-

gleich zum Bund.  

Dies gilt dementsprechend auch für den Landkreis Stendal, jedoch fällt auf, dass die 

Betreuungsquoten des Landkreises in allen Betreuungsarten unter dem Landesdurchschnitt 

liegen. Besonders deutlich wird dieser Abstand bei der Betreuung der 7- bis unter 14-

Jährigen (Hortbetreuung). 

Der Landkreis Stendal ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Gemäß § 10 Absatz 1 

KiFöG LSA sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verantwortlich für die 

Vorhaltung einer an den Bedürfnissen von Familien und Kindern orientierten, konzeptionell 

vielfältigen, leistungsfähigen und zahlenmäßig ausreichenden sowie wirtschaftlichen Struktur 

von Tageseinrichtungen. Gemäß § 80 Absatz 1 Nrn. 2 und 3 Sozialgesetzbuch VIII (SGB 

VIII) besteht für den Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Verpflichtung, einen Bedarfsplan 

für die Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen anzufertigen 

und fortzuschreiben. Dies umfasst: 

 den Bestand an Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen zu erheben, 

 den Bedarf an Plätzen nach Zahl, Art und Ausgestaltung zu ermitteln und 

 den Bedarf und das bedarfsgerechte Angebot an Plätzen nach Zahl, Art und 

Ausgestaltung abschließend in einem Bedarfsplan festzulegen.  

Diese Planung ist nach Bedarf, jedoch mindestens einmal in jeder Wahlperiode, 

fortzuschreiben. Der aktuelle Kindertagesbetreuungsbedarfsplan des Landkreises Stendal 

läuft zum 31.12.2016 aus.  
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Gemäß § 3 Absatz 1 KiFöG LSA hat jedes Kind bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres mit 

gewöhnlichem Aufenthalt in Sachsen-Anhalt Anspruch auf einen ganztägigen Platz in einer 

Tageseinrichtung. Da sich der in Sachsen-Anhalt bestehende Rechtsanspruch auf eine 

ganztägige Betreuung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflegestelle (§ 3 KiFöG LSA) 

gegen den Landkreis richtet, ist der Bedarfsplan ein wichtiges Instrument, ein 

bedarfsgerechtes Angebot in der Kinderbetreuung sicherzustellen. Daraus resultiert die 

Zielstellung des Landkreises dafür zu sorgen, dass die Kinderbetreuung im Landkreis 

Stendal quantitativ und qualitativ den altersentsprechenden Bedürfnissen der Kinder 

entspricht, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer besser gelingt sowie die integrati-

ve und inklusive Betreuung von Kindern mit einem Handicap Schritt für Schritt wohnortnah 

umgesetzt wird. 

Die unmittelbare Erbringung der Leistung „Kindertagesbetreuung“ erfolgt nicht durch den 

Landkreis, sondern durch die Verbands- und Einheitsgemeinden, die anerkannten Träger der 

freien Jugendhilfe, durch sonstige juristische Personen und durch Tagespflegestellen. 

Insofern befinden sich die Träger in der Rolle eines Partners, der die zur Erfüllung des 

Rechtsanspruchs erforderlichen Einrichtungen mit Plätzen in der erforderlichen Zahl und in 

der erforderlichen Qualität vorhält. Das KiFöG LSA, § 11 a, sieht vor, dass der Landkreis ab 

2015 mit den Leistungserbringern (Träger der Tageseinrichtungen) Vereinbarungen über den 

Betrieb der Tageseinrichtungen nach den §§ 78 b - 78 e SGB VIII abschließt. Mit der 

Aufnahme in den Bedarfsplan (und nur dann) leitet sich für die Tageseinrichtungen und 

Tagespflegestellen das Recht ab, in die öffentliche Finanzierung der Tagesbetreuung 

einbezogen zu werden. Mit den kreisangehörigen Gemeinden, Verbands- und 

Einheitsgemeinden, den Trägern der freien Jugendhilfe und dem überörtlichen Träger der 

Sozialhilfe ist in allen Phasen der Bedarfsplanung das Benehmen herzustellen.  

Der Landkreis steht vor der Herausforderung, für sein Gebiet den Bedarf an 

Kindertagesbetreuungsplätzen für die folgenden Jahre valide und zukunftsfähig zu erheben 

und zu planen. Vor dem Hintergrund des Anspruchs an ein fachlich qualitatives 

Betreuungsangebot und gleichzeitig enger werdender finanzieller Ressourcen besteht ein 

großes Interesse an einer möglichst realitätsnahen Bedarfsplanung. 
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2. Fachliche Grundlagen und methodisches Vorgehen 

2.1 Zur Bestandserhebung 

Die Bestandsfeststellung stellt ein gesetzlich in § 80 Absatz 1 SGB VIII verankertes Grunde-

lement jeder Planung dar, dessen Legitimation in der Deckung eines bestimmten Bedarfs 

liegt und für dessen Ermittlung sich quantitativer und qualitativer Methoden bedient wird 

(Jordan/Schone, 2010, S. 137). Außerdem kann jeder künftige Bedarf nur Rekurs nehmen 

auf den vorhandenen Bestand als wichtige Bezugsgröße. 

Die Erstellung und Auswertung eines umfassenden Datenkonzeptes unter Beachtung des 

Raum-, Zeit- und Zielgruppenbezugs ist unerlässlich, um die empfehlende und 

erkenntnisschöpfende Funktion der Bedarfsplanung zu erfüllen. Jugendhilfeplanung muss 

sich in diesem Zusammenhang der Herausforderung stellen, Empirie mit Reflexion und 

Kommunikation zu verknüpfen, indem Empirie das „Material“ liefert, über welches sich 

kommunikativ verständigt wird und aus welchem entsprechende planerische Konsequenzen 

abgeleitet werden können (Maykus, 2006, S. 42).  

Daten und Informationen zur Infrastruktur, Sozial- und Bevölkerungsstruktur bilden neben 

prognostischen Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwicklung die Basis für die Bedarfs-

planung der Kindertagesbetreuung (Jordan/Schone, 2010, S. 137). Gerade bei der Planung 

sozialer Dienstleistungen spielen neben den quantitativen Daten auch qualitative Aussagen 

z. B. in Form von Einschätzungen, Nutzeranalysen oder Trägerberichten eine große Rolle, 

um zu einer umfassenden Bewertung des Bestandes zu gelangen. Diese sollten ergänzend, 

bewertend oder korrigierend zu den quantitativen Ergebnissen hinzugezogen werden 

(Herrmann, 1998, S. 32 ff).  

Es existieren keine allgemein gültigen und verbindlichen Standards für die Auswahl der 

Daten zur Bestandserhebung im Bereich der Kindertagesbetreuung. Dennoch lassen sich in 

der Literatur und mit Blick auf verschiedenste Beispiele der Bedarfsplanung gewisse „Muss-

Daten“ herausfiltern, die es zwingend zu erheben gilt. Als Grundlage wurde hier auf 

Empfehlungen aus dem Handbuch Jugendhilfeplanung von Maykus & Schone (2010) 

zurückgegriffen. 

Folgende Daten wurden, soweit verfügbar auch für die einzelnen Planungsräume des Land-

kreises Stendal, zur Bestandsanalyse mit dem Fokus auf Kindertagesbetreuung 

herangezogen: 

 Bevölkerungsstrukturdaten, die Auskunft geben über die absolute und relative Anzahl 

einzelner Altersgruppen sowie das Verhältnis zwischen deutscher und nicht-

deutscher Bevölkerung, 

 Sozialstrukturdaten, die Auskunft geben über die Lebenssituation der Menschen und 

insbesondere Kinder im Landkreis, 

 Infrastrukturdaten, die Aussagen über das vorgehaltene Leistungsangebot erlauben 

(z. B. Platzzahlen), 

 Leistungsstrukturdaten, die in Anspruch genommene Leistungen ausweisen,  

Auf einer anderen Ebene angesiedelt, aber für die Entwicklung möglicher Zukunftsszenarien 

wichtig, sind: 

 Daten zu den Kosten einzelner Einrichtungen  
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2.2 Zur Bedarfserhebung 

Es handelt sich bei der Bedarfserhebung um einen „Prozess zur Übersetzung und 

Eingrenzung der subjektiven Bedürfnisse auf das fachlich und politisch für erforderlich und 

möglich Gehaltene“ (Jordan/Schone, 2010, S.144). Dabei geht es planungsraumbezogen 

auch um eine Präzisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe „geeignet“, „erforderlich“, 

„ausreichend“ und „rechtzeitig“ (Schnurr/Jordan/Schone, 2010, S. 101). 

Als Einflussfaktoren zählen die Analyseergebnisse, demografische Entwicklungen, die 

Bedürfnisse der Adressaten, die politischen Vorstellungen zur frühkindlichen Bildung, 

Erkenntnisse der Wissenschaft und Fachöffentlichkeit zum Thema und nicht zuletzt die 

Einschätzungen der örtlichen Fachkräfte. Die Vielzahl möglicher Einflussfaktoren zeigt, dass 

eine Bedarfseinschätzung nur das Resultat eines kommunikativen und diskursiven 

Prozesses sein kann (Jordan/Schone, 2010, S. 145). 

Es werden die Auslastung der Einrichtungen, die Versorgungsquote sowie die Betreuungs-

quote in die Analyse einbezogen, um herauszufinden, ob das bestehende Angebot an 

Kindertagesbetreuung bezogen auf die wohnhaften Kinder der verschiedenen Altersgruppen 

in den einzelnen Planungsräumen bedarfsdeckend vorhanden ist. 

Hinsichtlich der Analyse des quantitativen Bedarfs an Plätzen ist zwingend auch die Anzahl 

der Kinder zu beachten, die in anderen Kommunen wohnen, jedoch aus unterschiedlichen 

Gründen Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen des Planungsgebietes nutzen. 

Natürlich darf eine qualitative und leistungsbezogene Bestandsbewertung für die Erfüllung 

der in § 80 Absatz 2 Nr. 1 - 4 SGB VIII, § 22 SGB VIII und KiFöG LSA genannten 

Grundsätze, Aufgaben und Ziele nicht fehlen. 

Grundlage einer Bedarfsplanung sind demografische Modellrechnungen auf kommunaler 

Ebene, eventuell mit nochmaliger Untergliederung, da es auch gegenläufige Entwicklungen 

zum Makrotrend geben kann. Die Daten, in der Regel existieren verschiedene 

Berechnungsvarianten, müssen dann entsprechend zur vorhandenen Infrastruktur und zum 

erwarteten Wandel der Lebenslagen junger Leute in Bezug gesetzt und demografiesensible 

Zukunftsszenarien in den beteiligungsorientierten Fachdiskurs eingebracht werden 

(Bürger/Schone, 2006, S.82). 

Auch in § 22a Absatz 3 SGB VIII heißt es, dass sich das Angebot pädagogisch und 

organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren soll. Ohne den 

spezifischen Blick der Betroffenen auf vorhandene Angebote und deren Wünsche an die 

zukünftige Gestaltung würden wesentliche Informationen fehlen.  

Zwischen Bedarf und Bedürfnissen liegt jedoch ein Unterschied, den es im Planungsprozess 

unbedingt zu berücksichtigen gilt (Herrmann, 1998, S. 21). Während Bedürfnisse definiert 

werden können als ein subjektives Empfinden eines Mangels mit dem Bestreben, diesen zu 

beheben, bezeichnet der Bedarf die Beschränkung subjektiver Bedürfnisse auf das fachlich 

und politisch Machbare und Notwendige als Ergebnis von Aushandlungsprozessen 

(Jordan/Schone, 2010, S. 144). 

Gesetzlich ist nicht festgelegt, dass die Betroffenen direkt zu beteiligen sind (Möller/Nix, 

2006, S. 353). Ungeklärt sind auch der Zeitpunkt und das Ausmaß der 

Bedürfnisberücksichtigung im Planungsprozess (Jordan/Schone, 2010, S. 102). 

Für die Bedarfsplanung sind insbesondere Aussagen zu Bedürfnissen und Wünschen von 

Eltern, deren Kinder bereits in Tageseinrichtungen betreut werden, von Interesse.  
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2.3 Methodisches Vorgehen 

Die Daten für den Bedarfsplan wurden aus folgenden Quellen erhoben: 

 Statistisches Bundesamt 

 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 

 Einwohnermeldeämter der Einheits- und Verbandsgemeinden 

 Daten der Träger der Einrichtungen 

 Eigene Daten des Jugendamtes des Landkreises Stendal 

Ziel der Untersuchung ist es, aufbauend auf einer intensiven Analyse der kreisweiten Sozial- 

und Infrastruktur und unter Hinzuziehung bundesweiter und regionaler statistischer 

Sozialdaten, Aussagen über den voraussichtlichen Kindertagesbetreuungsplatzbedarf der 

nächsten fünf Jahre zu treffen. Hierbei muss die Planung auf die Struktur des Landkreises 

Bezug nehmen und für die neun Einheits- und Verbandsgemeinden, die die Planungsräume 

bilden, differenziert erfolgen. Neben der Ermittlung der entsprechenden Datengrundlage für 

das Gebiet des Landkreises wurde daher eine kleinräumigere Betrachtung auf der Ebene der 

Einheits- und Verbandsgemeinden (Planungsräume 1 – 9) vorgenommen. Diese sind:  

 Planungsraum 1: Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg  

 Planungsraum 2: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  

 Planungsraum 3: Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark)  

 Planungsraum 4: Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land  

 Planungsraum 5: Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark)  

 Planungsraum 6: Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)  

 Planungsraum 7: Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal  

 Planungsraum 8: Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte  

 Planungsraum 9: Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde 

Auf ein kleinräumigeres Herunterbrechen auf einzelne Orte und Ortsteile wurde verzichtet. 

Zur Analyse der kreisweiten Sozial- und Infrastruktur wurden verschiedene Daten, die einen 

Einfluss auf die Bedarfsentwicklung haben können, herangezogen, darunter z. B.:  

 Geburtenzahlen  

 Fort- und Zuzüge  

 Haushaltsstruktur 

 Ausländeranteile 

 Von Scheidungen betroffene Kinder 

 Schulabgänger ohne Abschluss 

 Bezieher von Leistungen nach dem SGB II 

 Arbeitslosenquoten 

 Jugendhilfedichte 
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Zur Beurteilung des Bedarfs wurden aktuelle Kinderzahlen in den relevanten Alterskohorten 

sowie die Geburtenzahlen des letzten Jahrzehnts zugrunde gelegt. Auch gingen Daten zum 

ausländischen Anteil der Bevölkerung und Wanderungsbewegungen in die Analyse ein. 

Unter Berücksichtigung weiterer Parameter wie der Betreuungsquote in den jeweiligen Be-

treuungsarten im Landkreis, den tatsächlichen Belegungszahlen und der aktuellen 

Kapazitäten der Einrichtungen in den Planungsräumen wurde sichtbar gemacht, ob 

bestehende Kapazitäten in den Planungsräumen ausreichend zur gesetzeskonformen 

Versorgung sind. In diesem Zusammenhang sollten auch die unterschiedlich gewichteten 

Zielsetzungen der Betreuungsplanung vor Ort beachtet werden.  

Zu berücksichtigen ist, dass sich ein Großteil der verwendeten Zahlen auf einen Stichtag 

bezieht. Insofern sind Schwankungen im Verlauf eines Jahres, z. B. Schwankungen im 

Nachfrageverhalten, nur begrenzt berücksichtigt worden. Im Wesentlichen ist diese 

Vorgehensweise aber vertretbar, da in fast allen Planungsräumen das bestehende 

Platzangebot komfortabel bemessen ist und beispielsweise eine Erhöhung der Nachfrage in 

der Regel immer befriedigt werden kann.  

Zur Darstellung der Kapazität der Einrichtungen wurde durchgängig die Rahmenkapazität 

verwendet. Die Rahmenkapazität bezieht sich auf die Minimalkapazität einer Einrichtung, 

wenn die Betriebserlaubnis eine flexible Belegung zulässt. Festzuhalten ist dabei, dass eine 

flexible Betriebserlaubnis, die vor 2010 erteilt worden ist, oft einer gänzlich anderen 

Philosophie folgt als derzeit erteilte Erlaubnisse. Da bei diesen flexiblen Belegungsoptionen 

die übersichtliche Darstellung fast unmöglich ist, wurde dieser Weg des „kleinsten 

gemeinsamen Nenners“ gewählt, wohl wissend, dass an der einen oder anderen Stelle 

verzerrte Bilder nicht auszuschließen sind. Sofern die Darstellung auf Grundlage der 

Minimalkapazität im Planungsraum zu einem Bild führt, das auf einen Platzmangel schließen 

lässt und dies aber aufgrund der konkreten flexiblen Möglichkeiten der Einrichtung und damit 

im Planungsraum tatsächlich nicht so ist, wird darauf im Textteil entsprechend hingewiesen.  

Zusätzlich zu dieser quantitativen Betrachtung des Platzbestandes und der soziostrukturellen 

Rahmenbedingungen wurden auch qualitative Informationen gesammelt, ausgewertet und in 

die Bedarfsplanung einbezogen, unter anderem durch: 

 Analyse der Leistungsbeschreibungen der einzelnen Tageseinrichtungen 

 Interview mit TrägervertreterInnen und Leitungskräften der Tageseinrichtungen 

 Interview mit BürgermeisterInnen der Verbands- und Einheitsgemeinden oder deren 

Vertretungen  

 Interview mit ElternvertreterInnen 

Nach der Zusammenstellung der relevanten Daten erfolgte die Bedarfsberechnung für die 

nächsten fünf Jahre als Grundlage für den vorliegenden Bericht, welcher die Ergebnisse zur 

zukünftigen Deckung des Bedarfs in der Kindertagesbetreuung zusammenfasst.  

Der Bedarf wurde zunächst rein rechnerisch unter Fortschreibung der durchschnittlichen 

Betreuungsquoten der vergangenen fünf Jahre ermittelt. Der dann vorgenommene Vergleich 

mit aktuellen Belegungszahlen unter Berücksichtigung der Kapazitäten ermöglichte eine 

Einschätzung und Bewertung der aktuellen Versorgungssituation sowie der des 

Planungszeitraumes. 
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Auf Grundlage der Analysen und Ergebnisse der Datenauswertungen können Aussagen 

 zum voraussichtlichen Betreuungsbedarf in den 9 Planungsräumen des Landkreises 

 zur grundsätzlichen Zielsetzung der Kindertagesbetreuungsbedarfsplanung im Land-

kreis  

getroffen werden.  

Der Landkreis Stendal wurde bei der Erstellung des Bedarfsplanes durch das 

Beratungsunternehmen con_sens Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung GmbH 

unterstützt. Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse des Planungsprozesses vor. 

 

2.4 Vorgehen bei der Prognose 

Das Vorgehen bei der Prognoseerstellung zeigt folgende Abbildung. 

ABB. 1: VORGEHEN BEI DER PROGNOSEERSTELLUNG 

 
Quelle: con_sens 2015 

 

Grundlage der Prognose ist eine Geburtenfortschreibung auf der Basis der Geburtenzahlen 

der letzten 10 Jahre. Hierzu wurde mit der Saldenmethode ein Wert ermittelt, mit der die Ge-

burtenzahl fortgeschrieben wurde. Das heißt: 

Geburtenzahl 2014 – Geburtenzahl 2013 = Saldo 1 

Geburtenzahl 2013 – Geburtenzahl 2012 = Saldo 2 

usw. 

Aus den Salden 1 bis x wurde ein Mittelwert gebildet. Der Mittelwert der Salden wurde dann 

für jedes Jahr auf den Vorjahreswert gerechnet. Damit ergibt sich eine lineare 

Fortschreibung der Geburtenzahlen beziehungsweise, wenn Daten zu Geburten nicht vorlie-

gen, der Bevölkerungszahlen. 

Auf die so entstandene Geburtenfortschreibung wurde eine qualifizierte Prognose aufge-

setzt. Hierzu wurden die Ergebnisse der Sozialkontextindikatoren sowie der Inanspruchnah-

mezahlen und der Bedarfsanalysen auf Bundes-, Landes- und Kreisebene erörtert und so-
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weit möglich ebenfalls mit der Saldenmethode Zu- und Abgänge von Kindern unter und über 

3 Jahren faktorisiert.  

Folgende Faktoren wurden qualitativ und/oder quantitativ bei der Prognoseerstellung einbe-

zogen und erörtert: 

 Auslastung der Einrichtungen, Versorgungsgrad sowie Bedarfsquoten  

 Anzahl der Kinder, die in anderen Landkreisen wohnen und Plätze im Landkreis 

Stendal in Anspruch nehmen, und umgekehrt 

 Anzahl der Kinder, die einen Platz in einem Planungsraum des Landkreises Stendal 

in Anspruch nehmen, der nicht ihrem eigentlichen Wohnort im Landkreis entspricht 

 demografische Entwicklungen, Zuzüge und Fortzüge 

 Sozialstrukturdaten 

 Entwicklung der Flüchtlingszahlen 

 Aussagen zu Bedürfnissen und Wünschen von Eltern  

 Erkenntnisse der Wissenschaft und Fachöffentlichkeit zum Thema 

Im Folgenden werden die einbezogenen Einflussfaktoren für die Prognose differenzierter 

dargestellt. Im Fokus stand immer die Frage: Senkt oder erhöht der Faktor den Platzbedarf? 
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3. Bevölkerung und Sozialstrukturdaten 

Die folgenden Teilkapitel bilden die aktuellen Daten zu Rahmenbedingungen, 

Bevölkerungsstruktur und Kontextdaten der vorliegenden Bedarfsplanung ab. Diese 

Kennzahlen sind dort, wo dies aussagekräftig ist, im Vergleich zwischen dem Landkreis 

Stendal, dem Bundesland Sachsen-Anhalt und der Bundesrepublik Deutschland dargestellt. 

 

3.1 Rahmenbedingungen 

Der Landkreis Stendal liegt im Nordosten des Landes Sachsen-Anhalt. Flächenmäßig ist er 

der zehntgrößte Landkreis in Deutschland. Nachbarkreise sind im Norden der brandenburgi-

sche Landkreis Prignitz, im Osten die ebenfalls brandenburgischen Landkreise Ostprignitz-

Ruppin und Havelland, im Süden die Landkreise Jerichower Land und Börde und im Westen 

der Altmarkkreis Salzwedel sowie im Nordwesten der niedersächsische Landkreis Lüchow-

Dannenberg. Der Landkreis Stendal umfasst die östliche Altmark sowie den Elbe-Havel-

Winkel. 

1994 wurden die Kreise Osterburg und Havelberg sowie die Verwaltungsgemeinschaft Bis-

mark (Altmark) des Kreises Salzwedel mit dem Landkreis Stendal zunächst unter dem Ar-

beitstitel Landkreis Östliche Altmark vereinigt, der sich konstituierende Kreistag beschloss 

dann aber den Namen Landkreis Stendal, Verwaltungssitz ist die Hansestadt Stendal. Von 

der Kreisreform Sachsen-Anhalt 2007 blieb der Landkreis allerdings unberührt. Zum Land-

kreis gehören 25 Gemeinden, die sich in 9 Einheits- beziehungsweise Verbandsgemeinden 

zusammengeschlossen haben. Dies sind die Einheitsgemeinden Stadt Bismark (Altmark), 

Hansestadt Havelberg, Hansestadt Osterburg (Altmark), Hansestadt Stendal, Stadt Tanger-

hütte und Stadt Tangermünde sowie die Verbandsgemeinden Arneburg-Goldbeck, Elbe-

Havel-Land und Seehausen (Altmark). Diese 9 Einheits- und Verbandsgemeinden bilden 

gleichzeitig die Planungsräume, die im Planungsprozess differenziert betrachtet wurden.  

 Planungsraum 1: Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg  

 Planungsraum 2: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  

 Planungsraum 3: Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark)  

 Planungsraum 4: Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land  

 Planungsraum 5: Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark)  

 Planungsraum 6: Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)  

 Planungsraum 7: Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal  

 Planungsraum 8: Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte  

 Planungsraum 9: Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde 

Der Landkreis Stendal umfasst eine Fläche von gut 2.423 km²; insgesamt leben dort 115.262 

Menschen (Stand: 31.12.2015). Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt ca. 75 km und bedeutet 

eine Autofahrzeit von mindestens 90 Minuten. 

Der Landkreis Stendal gehört zu den strukturschwächeren Landkreisen in Sachsen-Anhalt, 

er ist von Landwirtschaft geprägt. Der Kreisstadt Stendal kommt eine große Verkehrsbedeu-

tung zu, hauptsächlich im Eisenbahnverkehr. Sie verfügt über einen ICE-Anschluss und be-
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sitzt weitere wichtige Bahnverbindungen nach Magdeburg, Wittenberge, Uelzen und Salz-

wedel. Mit der Elbe durchzieht eine wichtige Binnenschifffahrtsstraße das Kreisgebiet.  

Der gesamte regionale Busverkehr sowie die Stadtbuslinien im Landkreis Stendal und der 

Schülerverkehr werden seit dem 1. November 2010 von den Regionalverkehrsbetrieben 

Westsachsen (RVW) unter dem Markennamen Stendalbus mit sieben Stadtlinien, 34 Regio-

nallinien und einer Landeslinie betrieben. In der Kreis- und Hansestadt Stendal befindet sich 

auch der Verkehrslandeplatz Stendal, er ist der meistfrequentierte Flugplatz Sachsen-

Anhalts.  

In diesem Kapitel werden Daten zur Bevölkerungs- und Sozialstruktur des Landkreises ana-

lysiert, die einen Hinweis auf vorhandene und zukünftige Bedarfe im Bereich der Kinderta-

gesbetreuung liefern können. 

Die diesem Bericht und der Auswertung der Kontextdaten zugrunde liegenden Daten wurden 

von der Regionaldatenbank des Statistischen Bundesamtes, vom Statistischen Landesamt 

Sachsen-Anhalt (beide jeweils, wenn möglich, Stand 31.12.2015), vom Jugendamt des 

Landkreises Stendal und von den Einwohnermeldeämtern der Verbands- und Einheitsge-

meinden des Landkreises Stendal (wenn möglich Stand 31.12.2015) geliefert.  

 

3.2 Aktuelle Bevölkerungsstruktur und Prognose 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass der Landkreis Stendal rückläufige Bevölkerungszah-

len verzeichnet. So wohnten im Jahr 2009 noch 125.429 Personen im Landkreis, während es 

2015 nur noch 115.262 Menschen waren, von denen fast 14.000 unter 15 Jahre alt sind.  
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Die folgende Abbildung zeigt die regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statisti-

schen Landesamtes Sachsen-Anhalt für den Landkreis Stendal, ausgehend vom Basisjahr 

2008.  

ABB. 2: BEVÖLKERUNGSPROGNOSE DES LANDKREISES STENDAL (BASISJAHR 2008 - 2024) 
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Laut der Prognose des Statistischen Landesamtes hätte der Landkreis Stendal im Jahr 2015 

eine um ca. 1.500 Personen niedrigere Einwohnerzahl von 113.829 statt der tatsächlichen 

115.262 Einwohner haben müssen.  

Um eine für die Bedarfsplanung adäquate und planungsraumscharfe Vorausberechnung der 

Zahl junger Einwohner in den relevanten Altersgruppen erstellen zu können, wird im Verlauf 

der vorliegenden Bedarfsplanung (Kapitel 5) auf Daten zu 

 Geburten seit 2005 in den einzelnen Planungsräumen  

 Wanderungsbewegungen seit 2011 in den einzelnen Planungsräumen  

 tatsächlichen Bevölkerungszahlen der relevanten Alterskohorten 

zurückgegriffen.  
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Grafisch dargestellt ist nachfolgend die Bevölkerungsdichte pro km2 für den Landkreis Sten-

dal in einer Zeitreihe seit 2009 im Vergleich zur Einwohnerdichte in Sachsen-Anhalt. Der 

Landkreis Stendal weist eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 48 Einwohnern pro 

km2 Gebietsfläche auf. Im Vergleich mit dem Land Sachsen-Anhalt zeigt sich damit für den 

Landkreis eine relativ geringe durchschnittliche Einwohnerdichte. 

ABB. 3: ZEITREIHE DER BEVÖLKERUNGSDICHTE: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT 2009 - 2015 
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Die nachfolgende Abbildung zeigt die prozentuale Aufschlüsselung der Bevölkerungsstruktur 

für den Landkreis Stendal und Sachsen-Anhalt. Es zeigt sich, dass der prozentuale Anteil 

der unter 3-Jährigen an der Bevölkerung im Landkreis Stendal etwas niedriger ist als im 

Land Sachsen-Anhalt. Der Anteil der 3- bis 6-Jährigen liegt im Landesmittel, der Anteil der 6- 

bis unter 15-Jährigen leicht über dem Landesdurchschnitt. Auch die Anteile der älteren Be-

völkerungsgruppen ähneln mit nur leichten Abweichungen der Verteilung des Bundeslands.  

ABB. 4: BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR NACH ALTERSGRUPPEN: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT 2015 
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Die folgenden drei Grafiken zeigen die absoluten Bevölkerungszahlen der relevanten Alters-
gruppen (0 bis unter 3 Jahre, 3 bis unter 7 Jahre, 7 bis unter 14 Jahre) der Planungsräume 
des Landkreises. Es wird ersichtlich, dass die Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal über 
die größte und die Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg über die kleinste Einwohner-
schaft verfügt. 

ABB. 5: BEVÖLKERUNG VON 0 BIS UNTER 3 JAHREN: PLANUNGSRÄUME DES LANDKREISES STENDAL 2015 
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ABB. 6: BEVÖLKERUNG VON 3 BIS UNTER 7 JAHREN: PLANUNGSRÄUME DES LANDKREISES STENDAL 2015 
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ABB. 7: BEVÖLKERUNG VON 7 BIS UNTER 14 JAHREN: PLANUNGSRÄUME DES LANDKREISES STENDAL 2015 
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Die folgende Grafik zeigt die Anteile der Alterskohorten der Kinder unter 3 Jahren, zwischen 

3 und unter 7 Jahren und zwischen 7 und unter 14 Jahren an allen Kindern in den Planungs-

räumen. Die Einheitsgemeinden Hansestadt Havelberg und Hansestadt Stendal sowie die 

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land liegen dabei im Durchschnitt des Landkreises. Doch 

auch die anderen Planungsräume liegen nahe am Mittelwert; es zeigen sich nur geringe Ab-

weichungen von bis zu zwei Prozentpunkten. 

ABB. 8: BEVÖLKERUNG NACH ALTERSKOHORTEN IN % AN ALLEN EW UNTER 14 JAHREN: PLANUNGSRÄUME DES LANDKREISES STEN-

DAL 2015 

PLR 1 PLR 2 PLR 3 PLR 4 PLR 5 PLR 6 PLR 7 PLR 8 PLR 9 LK Stendal

7-U14 50,1% 51,3% 51,9% 50,3% 52,0% 48,3% 49,4% 51,9% 48,0% 50,1%

3-U7 29,3% 30,1% 29,0% 29,1% 27,4% 31,4% 29,3% 29,0% 30,1% 29,4%

U3 20,6% 18,7% 19,0% 20,5% 20,6% 20,3% 21,4% 19,2% 22,0% 20,6%

21% 19% 19% 21% 21% 20% 21% 19% 22% 21%

29% 30% 29% 29% 27% 31% 29%
29%

30% 29%

50% 51% 52% 50% 52%
48% 49% 52%

48% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bevölkerung nach Alterskohorten der Planungsräume des Landkreises 

Stendal prozentual an allen EW unter 14 Jahren 2015

U3 3-U7 7-U14

Quelle: Einwohnermeldeämter der Planungsräume des LK Stendal.Quelle: Einwohnermeldeämter der Planungsräume des LK Stendal.  

 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

38 

 

Nachfolgend ist die Geburtenentwicklung im Landkreis Stendal und in Sachsen-Anhalt als 

Zeitreihe dargestellt, sowohl in absoluten Zahlen als auch in prozentualen Veränderungen 

zum jeweiligen Vorjahr. Im Landkreis Stendal ist die Zahl der Geburten, mit kleineren zwi-

schenzeitlichen Steigerungen, über die Zeitreihe insgesamt gesunken: Im Jahr 2015 wurden 

knapp 100 Kinder weniger geboren als noch 2009. Das Absinken der Geburtenzahlen er-

weist sich jedoch als weniger dynamisch als es durch Prognoseberechnungen erwartet wur-

de. Auf Landesebene hingegen ist gegenüber 2009 eine Steigerung der Geburtenzahlen zu 

erkennen, wenngleich sich auch hier im Laufe der Zeitreihe deutliche Verringerungen ereig-

net haben.  

ABB. 9: ZEITREIHE DER GEBURTENENTWICKLUNG: SACHSEN-ANHALT, LANDKREIS STENDAL 2010 - 2015 
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Dieses etwas uneinheitliche Bild wird auch in der folgenden Darstellung der prozentualen 

Veränderungen der Geburtenzahlen reflektiert. Im Jahr 2015 steht, im Vorjahresvergleich mit 

2014, ein Rückgang der Geburtenzahlen im Landkreis Stendal leichten Anstiegen in Sach-

sen-Anhalt und auf Bundesebene gegenüber. Während auf Bundes- und Landesebene die 

Geburtenzahlen im überwiegenden Teil der Zeitreihe gestiegen sind, verliefen diese im 

Landkreis Stendal zumeist rückläufig – dies gilt insbesondere für das Jahr 2012. 

ABB. 10: GEBURTENENTWICKLUNG IN % GEGENÜBER DEM VORJAHR: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND 2010 - 
2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Deutschland 1,93% -2,25% 1,64% 1,27% 4,82% 3,18%
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Das starke Absinken der Geburtenzahlen von 2011 auf 2012 wird auch bei einem Blick auf 

die Geburtenzahlen der einzelnen Planungsräume des Landkreises Stendal ersichtlich. Die 

Geburtenentwicklung im Vergleich der Planungsräume erweist sich als ungleichförmig und 

weist in keiner der Verbands- und Einheitsgemeinden klare Tendenzen in entweder rückläu-

figer oder ansteigender Richtung auf. 

Statuiert werden kann lediglich, dass angesichts der vorliegenden Daten zu den Geburten-

zahlen der einzelnen Planungsräume keineswegs eine sehr deutliche Tendenz zu sinkenden 

Geburtenzahlen ausgemacht werden kann.  

ABB. 11: GEBURTENENTWICKLUNG: PLANUNGSRÄUME DES LANDKREISES STENDAL 2005 - 2015 
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Bei den Wanderungen über Gemeinde- beziehungsweise Landesgrenzen hinweg verdeutli-

chen die absoluten Zahlen des Wanderungssaldos für 2015, dass die Zahl der Zuzüge die 

Fortzüge sowohl in Sachsen-Anhalt als auch im Landkreis Stendal übersteigt.  

ABB. 12: WANDERUNGSSALDO: SACHSEN-ANHALT, LANDKREIS STENDAL 2015  
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Die nun folgende Grafik gibt die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen, also den Wande-

rungssaldo der Planungsräume des Landkreises Stendal, wieder. Die angegebenen Wande-

rungsdaten enthalten auch die Zahl zugezogener Flüchtlinge.  

Unter den Planungsräumen des Landkreises weist nur die Verbandsgemeinde Seehausen 

einen deutlich negativen Wanderungssaldo aus. Eine leichte Abwanderung findet auch in 

den Einheitsgemeinden Stadt Tangerhütte und Stadt Tangermünde statt.  

Es fällt zudem auf, dass der Wanderungssaldo der unter 3-Jährigen in allen Planungsräu-

men außer der Verbandsgemeinde Seehausen positiv ist und dass eine Wanderbewegung 

von Familien mit 7- bis unter 14-jährigen Kindern in Richtung der Einheitsgemeinde Hanse-

stadt Stendal stattzufinden scheint. Insgesamt ist der Zuzug von Kindern im Hortalter in fast 

allen Planungsräumen deutlich erkennbar.  

ABB. 13: WANDERUNGSSALDO IN DEN EINZELNEN ALTERSKOHORTEN: PLANUNGSRÄUME DES LANDKREISES STENDAL 2015 
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3.3 Struktur der Haushalte 

Aufschlussreich für die Planung von Angeboten der Kindertagesbetreuung ist ebenfalls die 

Struktur der Haushalte. Die Daten basieren auf dem Zensus 2011. Die folgende Abbildung 

zeigt die Haushalte nach Typ in Prozent an allen Haushalten im Vergleich mit der Bundesre-

publik und dem Land Sachsen-Anhalt. 

Deutlich wird der im Vergleich geringere Anteil an Einpersonenhaushalten im Landkreis 

Stendal sowie der höchste Anteil an alleinerziehenden Elternteilen. Paare mit Kindern sind 

im Vergleich zum Land Sachsen-Anhalt um drei Prozentpunkte mehr vertreten, womit der 

Anteil fast so hoch ist wie in der Bundesrepublik. Insgesamt sind die Haushaltstypen mit Kin-

dern (Paare oder Alleinerziehende) im Landkreis Stendal stärker vertreten als im Bundesland 

und gleichauf mit den bundesweiten Vergleichswerten.  

ABB. 14: QUOTE DER HAUSHALTE NACH ZUSAMMENSETZUNG: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND 2011 
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Die Kinderzahl pro Haushalt mit Kindern liegt mit 1,5 gleichauf mit dem Durchschnitt im Land 

Sachsen-Anhalt und damit unter dem bundesdeutschen Schnitt.  

ABB. 15: ZAHL DER KINDER PRO HAUSHALT: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND 2011 
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Quelle: Regionaldatenbank, Statistisches Bundesamt.  
 

Der Anteil der Haushalte mit 3 und mehr Kindern liegt mit 6 % über dem Landesdurchschnitt, 

aber deutlich unter dem Bundesdurchschnitt wie folgende Abbildung aufzeigt. 
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ABB. 16: ANTEIL DER HAUSHALTE MIT 3 ODER MEHR KINDERN: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND 2011 
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Quelle: Regionaldatenbank, Statistisches Bundesamt.  

3.4 Ausländische Bevölkerung  

Der Ausländeranteil im Landkreis Stendal ist recht gering und beträgt insgesamt 3,58 % im 

Jahr 2015, liegt also etwas niedriger als der Ausländeranteil im Bundesland Sachsen-Anhalt 

mit ca. 4 %1 und deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von ca. 10 %2. Im Vorjahr hatte der 

Wert im Landkreis Stendal noch bei etwas mehr als 2 % gelegen; der Zuzug von Flüchtlin-

gen hat sich hier bemerkbar gemacht.  

In den einzelnen Planungsräumen zeigt sich – dargestellt auf der nachfolgenden Grafik (Ab-

bildung 17) – ein sehr vielfältiges Bild bzgl. der Ausländeranteile in den für die Bedarfspla-

nung relevanten Alterskohorten.  

Während einige Planungsräume kaum nennenswerte Anteile zwischen 0 und 2 % auswei-

sen, hat die Hansestadt Stendal als Kreisstadt und Mittelzentrum naturgemäß bzw. struktu-

rell bedingt einen deutlich höheren Ausländeranteil. 

Der überdurchschnittliche Ausländeranteil in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land von 

43 % ist allein durch den befristeten Betrieb der Landesaufnahmeeinrichtung in Klietz be-

dingt. Eine Relevanz für die Bedarfs-und Entwicklungsplanung ist jedoch ausdrücklich nicht 

gegeben, da für die Kinder während des Aufenthaltes in dieser Landeseinrichtung kein 

Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung nach KiFöG LSA besteht. 

Insofern wird der in diesem Planungsraum gegebene derzeitige überdurchschnittliche Aus-

länderanteil im Rahmen der Bedarfsplanung nicht vertiefend zu berücksichtigen sein. 

                                              
1 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 2016.  

2 Bei dem Wert für die Bundesrepublik handelt es sich um eine Stichtagszahl des Statistischen 

Bundesamts zum 31.09.2015, da neuere Daten noch nicht verfügbar waren.  
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ABB. 17: AUSLÄNDERANTEIL IN DEN ALTERSKOHORTEN: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND 2015 
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Für die dem Landkreis Stendal zugewiesenen Flüchtlinge/Asylbewerber hat der Landkreis 

selbst zu Zeiten des starken Flüchtlingszustroms keine Notunterbringung von Flüchtlingen in 

Turnhallen oder ähnlichen Räumlichkeiten zugelassen, sondern zeitnah nach der Zuweisung 

für eine möglichst dezentrale Unterbringung, z. B. in eigens angemieteten und in verschie-

denen Regionen des Landkreises verteilten Wohnungen, gesorgt. Die Flüchtlinge wurden vor 

allem in Seehausen, Arneburg-Goldbeck, den Hansestädten Osterburg und Stendal sowie 

der Stadt Tangerhütte untergebracht, da diese an der Bahnlinie und somit infrastrukturell 

günstig gelegen sind. 

Unter Integrationsgesichtspunkten war es Grundidee des Landkreises, die Flüchtlinge auf die 

gesamte Fläche des Kreises aufzuteilen und so zu verhindern, dass alle Flüchtlinge sich im 

Ballungsraum Hansestadt Stendal ansiedeln. Die Flüchtlinge ziehen jedoch aus verschiede-

nen Gründen häufig dennoch in die Kreisstadt.  

Bei der Bedarfsplanung zu beachten ist, dass Flüchtlingsfamilien in der Regel nicht mobil 

sind, sodass längere Fahrtwege und Distanzen bei Vollbelegung ortsnaher Einrichtungen zu 

ihnen zugeteilten Betreuungsplätzen problematisch sind. 

Die Weiterentwicklung der Flüchtlingssituation und damit die Entwicklung des Bedarfes an 

Betreuungsplätzen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien im Landkreis kann, obwohl im 1. Halb-

jahr 2016 eine deutliche Minderung der Zuweisungen eingesetzt hat, nicht abgesehen wer-

den – es kann in Zukunft wieder starke Veränderungen geben. Grund hierfür könnte zum 

Beispiel sein, dass sich der Flüchtlingsstrom wieder generell verändert oder dass einige Fa-

milien den Landkreis bzw. den jeweils zugewiesenen Planungsraum verlassen. Die hier dar-

gestellten Ausländerzahlen sind demzufolge vorsichtig zu interpretieren, zumal es sich bei 

der Hälfte der Ausländer um Flüchtlinge handelt und deren Situation zum jetzigen Zeitpunkt 

für die Zukunft schwer mit der erforderlichen Sicherheit vorherzusagen ist. 
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Da die weitere Entwicklung unvorhersehbar ist, müssen gewisse Platzreserven vorgehalten 

werden. Ziel muss es in den Planungsräumen sein, bei den Kapazitäten möglichst so viel 

Spielräume zu haben, dass der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung umgesetzt wer-

den kann und das unabhängig von der Herkunft der Kinder. Insofern werden die Platzbedar-

fe bei der Beurteilung der Planungsräume in der Regel auch nicht nach Herkunft der Kinder 

differenziert.  

Neben der Planung der Bedarfe an Plätzen in Kindertageseinrichtungen wird der Flüchtlings-

zustrom vor allem auch qualitativ in der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen im Sinne 

einer gelingenden Integration zu berücksichtigen sein.  
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3.5 Auflösung stabiler familiärer Strukturen: von Scheidung betroffene 
Kinder 

Schon in Kapitel 3.3 hat sich gezeigt, dass Familien im Landkreis Stendal gegenüber Bund 

und Land überdurchschnittlich viele Kinder haben. Dies zeigt sich in den letzten zwei Jahren 

auch in den Scheidungsstatistiken: Wenn Menschen im Landkreis Stendal sich scheiden 

lassen, sind in einem größeren Teil der Scheidungen auch Kinder betroffen.  

ABB. 18: ANTEIL DER SCHEIDUNGEN MIT DAVON BETROFFENEN KINDERN: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND 
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Der Anteil der Scheidungen, bei denen auch Kinder betroffen sind, kann einen indirekten 

Einfluss auf die Bedarfsplanung ausüben, da Alleinerziehende möglicherweise eher bezie-

hungsweise umfangreichere Leistungen der Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen. 
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3.6 Berufliche Perspektivlosigkeit junger Menschen: Schulabgänger 
ohne Abschluss  

Relevant für die Bedarfsplanung ist der Anteil der Schulabgänger und Schulabgängerinnen 

ohne Hauptschulabschluss an allen Schulentlassungen. Der Landkreis Stendal hat 2015 

erstmalig in der Fünf-Jahres-Zeitreihe eine niedrigere Quote der Schulabgänger ohne Ab-

schluss als Sachsen-Anhalt – zuvor war diese stets deutlich höher gewesen, wie folgende 

Grafik zeigt. 

ABB. 19: SCHULABGÄNGERINNEN OHNE HAUPTSCHULABSCHLUSS: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND 2011 - 
2015 
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Der entsprechende Wert für das Bundesgebiet war für 2015 noch nicht verfügbar, lag aber  

– zum Vergleich – im Jahr 2014 bei 5,5 %.3 

Der Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss ist für die Bedarfsplanung von Be-

deutung, da die Kindertagesbetreuung – in Sachsen-Anhalt unter dem Stichwort „Bildungs-

programm“ – auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen hat. In diesem Zusammenhang ist ins-

besondere die Qualität der Betreuung von Interesse. 

 

3.7 Ökonomische Armut: Arbeitslosigkeit, Grundsicherung für Arbeit-
suchende 

Der prozentuale Anteil der Personen an der altersgleichen Einwohnerschaft, der ALG II oder 

Sozialgeld bezieht, gibt einen Hinweis auf die finanzielle Lage und Lebenswelt der Einwoh-

                                              
3 Statistisches Bundesamt 2016.  



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

50 

 

ner einer Region. Für die Bezieher von ALG II und Sozialgeld liegen Daten auf Ebene des 

Landkreises und zum Vergleich auf Landes- und Bundesebene vor.  

Das Land Sachsen-Anhalt hat als eher strukturschwache Region einen im Bundesvergleich 

hohen Anteil von Leistungsbeziehern nach dem SGB II. Im Landkreis Stendal liegt dieser 

Anteil noch einmal deutlich höher.  

ABB. 20: LEISTUNGSBEZIEHER NACH DEM SGB II: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND 2015 

14,6%

28,2%

13,1%

25,4%

8,0%

16,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ALG II-Quote Sozialgeld-Quote

Leistungsbezieher nach dem SGB II im Landkreis Stendal, Sachsen-

Anhalt und Deutschland 2015  

LK Stendal Sachsen-Anhalt Deutschland

Quelle: Bundesagentur für Arbeit. 
 

 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

51 

 

Bei Betrachtung der Zeitreihe der erwerbsfähigen Leistungsbezieher (eLb) fällt auf, dass sich 

die Werte sowohl im Land Sachsen-Anhalt als auch im Landkreis Stendal deutlich verringert 

haben – vor einigen Jahren lag die Quote erwerbsfähiger Leistungsbezieher noch bis zu 4 

Prozentpunkte über ihrem aktuellen Wert.  

ABB. 21: ZEITREIHE DER ERWERBSFÄHIGEN LEISTUNGSBERECHTIGTEN NACH DEM SGB II: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, 
DEUTSCHLAND 2009 - 2015 
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In Deutschland stehen 16 % der Kinder als nicht-erwerbsfähige (nEf) Leistungsberechtigte 

im Sozialgeld-Bezug. Diese Quote liegt in Sachsen-Anhalt deutlich höher: Hier ist mehr als 

jedes vierte Kind auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen. Im Landkreis Stendal han-

delte es sich 2009 noch um mehr als jedes dritte Kind, das im staatlichen Leistungsbezug 

stand, wobei es in der Zeitreihe bis 2015 deutliche Verringerungen gab. Dennoch liegt die 

Quote der nicht-erwerbsfähigen Leistungsbezieher des Landkreises Stendal deutlich über 

dem Landesschnitt.  

ABB. 22: ZEITREIHE DER NICHT ERWERBSFÄHIGEN LEISTUNGSBERECHTIGTEN NACH DEM SGB II: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-
ANHALT, DEUTSCHLAND 2009 - 2015 
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Die nachfolgend dargestellte Arbeitslosendichte gibt an, wie viele registrierte Arbeitslose es 

gemäß Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit in den Jahren 2009 bis 2015 gab. 

Im Vergleich zur Bundesrepublik und zum Land Sachsen-Anhalt ist die Dichte der Arbeitslo-

sen im Landkreis Stendal deutlich höher, hat sich aber über die Zeitreihe merklich verringert.  

ABB. 23: ARBEITSLOSENQUOTE: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND 2009 - 2015 
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Im Land Sachsen-Anhalt haben auch Kinder nicht erwerbstätiger Eltern einen gesetzlichen 

Anspruch auf ganztägige Kindertagesbetreuung, weswegen die Arbeitslosenquote hier nur 

einen indirekten Einfluss auf die Inanspruchnahme von Plätzen in Tageseinrichtungen aus-

übt. 
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Die folgende Abbildung zeigt vergleichend  

 die Arbeitslosenquote insgesamt – wie in Abbildung 23 

 die Arbeitslosenquote bemessen an Empfängern von Leistungen nach den SGB III, 

also dem ALG I,  

 die Arbeitslosenquote bemessen an Empfängern von Leistungen nach dem SGB II, 

also ALG II,  

 die Unterbeschäftigtenquote, die neben der Arbeitslosenquote insgesamt auch Per-

sonen enthält, die z. B. in Maßnahmen zur Aktivierung, beruflichen Eingliederung o-

der Qualifizierung oder in Kurzarbeit, Altersteilzeit oder geförderter Selbstständigkeit 

sind.  

Es zeigt sich, dass die Quote der Arbeitslosen, die ALG I nach dem SGB III beziehen, im 

Landkreis Stendal nicht weit über dem Bundesvergleich liegt. Die Zahl der längerfristig Ar-

beitslosen, also die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II, liegt jedoch sehr deutlich 

über dem Bundesvergleichswert.  

Bei Betrachtung der Unterbeschäftigungsquote wird ersichtlich (sowohl für Bund und Land 

als auch für den Landkreis), dass die Zahl der tatsächlich in Arbeitslosigkeit oder unsicheren 

Arbeitsverhältnissen lebenden Menschen noch deutlich höher liegt als die Arbeitslosenquote 

vermuten lässt. 

ABB. 24: ARBEITSLOSENQUOTE: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND 2015 
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3.8 Hilfen zur Erziehung – Jugendhilfequoten  

Die Daten zu Jugendhilfequoten waren für das Jahr 2015 noch nicht verfügbar, weswegen 

auf entsprechende Daten aus 2014 zurückgegriffen wurde. In der folgenden Abbildung wer-

den die Kinder- und Jugendhilfequoten als Anzahl der Leistungsbezieher pro 10.000 alters-

gleiche Einwohner für den Landkreis Stendal und das Land Sachsen-Anhalt vergleichend 

dargestellt. Es wird ersichtlich, dass der Landkreis Stendal eine insgesamt und auch im Be-

reich der stationären Hilfen niedrigere Hilfedichte ausweist als Sachsen-Anhalt. Die ambulan-

te Hilfedichte liegt, auch als Ergebnis des hier angewendeten Steuerungskonzepts „ambulant 

vor stationär“ deutlich über dem Landesdurchschnitt.  

ABB. 25: KINDER- UND JUGENDHILFEQUOTE: LANDKREIS STENDAL, SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND 2014 
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In der Zeitreihenbetrachtung zeigt sich, dass die Hilfedichte in den Jahren 2013 und 2014 

gegenüber 2012 sprunghaft angestiegen ist. Dies ist jedoch primär in einem sehr starken 

Zuwachs an ambulanten, weniger in der ebenfalls in geringerem Umfang gestiegenen Dichte 

stationärer Hilfen zu begründen.  

ABB. 26: KINDER- UND JUGENDHILFEQUOTE: LANDKREIS STENDAL 2010 - 2014 
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4. Bestandsaufnahme zur Versorgungssituation im Land-
kreis 

Die Versorgungssituation im Landkreis Stendal differiert deutlich zwischen den einzelnen 

Planungsräumen. Was einem Großteil der Planungsräume jedoch gemeinsam ist, ist die 

Knappheit an Plätzen für Kinder im Schulalter sowie ein eklatanter Mangel an Integrations- 

und Inklusionsplätzen. Besonders herrschen Engpässe in der Schnittmenge dieser Problem-

lagen, also der Versorgung mit integrativen oder inklusiven Hortplätzen, welche in einer Viel-

zahl der Planungsräume kaum oder nicht vorhanden sind. Diese und andere Herausforde-

rungen bei der Bedarfsplanung sollen anhand der in diesem Abschnitt enthaltenen Abbildun-

gen – sowohl im Vergleich der Planungsräume des Landkreises als auch im Vergleich mit 

Landes- oder Bundesdaten – quantitativ aufgezeigt werden. Auch soll ein allgemeiner Über-

blick über die Versorgungssituation im Landkreis geschaffen werden.  

Eine weitere Herausforderung für den Landkreis bei der Bedarfsplanung stellt die Erfüllung 

des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern dar, weswegen auch hierzu eine genauere Betrach-

tung erfolgt. Wesentlich sind zudem qualitative Anforderungen an die Tageseinrichtungen, 

deren Qualität und Leistungserbringung, sodass die unter anderem aus den Interviews mit 

Elternvertretungen, politischen Repräsentanten und Leitungspersonen der Tageseinrichtun-

gen gewonnen Erkenntnisse hier zusammengefasst werden.  

Zur verbesserten Lesbarkeit wird die Betreuungsart „Kinder zwischen 3 Jahren und dem Be-

ginn der Schulpflicht“ in den Grafiken als „Kinder zwischen 3 Jahren und dem Schuleintritt“ 

und die Betreuungsart „Kinder vom Beginn der Schulpflicht bis zum Eintritt in den 7. Schul-

jahrgang“ in den Abbildungen und im Text als „Schulkinder“, „Kinder im Schulalter“ oder 

„Hortbetreuung“ bezeichnet.  

Die in den folgenden Kapiteln aufgeführten Versorgungs- und Betreuungsquoten der Kinder 

zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht sowie der Kinder im schulpflichtigen 

Alter bis zum Eintritt in den 7. Schuljahrgang weisen jeweils eine gewisse Unschärfe auf, da 

der Zeitpunkt des Schuleintritts nicht bei jedem Kind gleich ist. Für die Kinder zwischen 3 

Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wurde als Näherungswert die Zahl der Kinder zwi-

schen 3 und unter 7 Jahren verwendet. Als Kinder im schulpflichtigen Alter bis zum Eintritt in 

den 7. Schuljahrgang gelten im Folgenden die Kinder zwischen 7 und unter 14 Jahren. 

 

4.1 Versorgungssituation und Inanspruchnahme des Angebots 

Die in diesem Abschnitt folgenden Grafiken zeigen die Versorgungs- und Inanspruchnahme-

situation im Vergleich der neun Planungsräume des Landkreises Stendal auf. An dieser Stel-

le soll vor allem ein allgemeiner Überblick über die Situation des Landkreises geschaffen 

werden; nähere Informationen und Interpretationen zu den Daten einzelner Planungsräume 

finden sich in Kapitel 5.  
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Folgende Karte gibt Auskunft über die Standorte der Tageseinrichtungen des Landkreises 

Stendal sowie die jeweiligen Betreuungsarten und zeigt auf, ob es sich jeweils um integrative 

oder inklusive Einrichtungen handelt.  
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ABB. 27: TAGESEINRICHTUNGEN IM LANDKREIS STENDAL 2015 (KARTE) 

 

Es erweist sich, dass die Einrichtungen recht gleichmäßig verteilt sind – in den wenigen 

Leerflächen befinden sich zumeist Naturgebiete mit wenigen kleineren Dörfern. Dies trifft 
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allerdings nicht auf die Versorgung mit Einrichtungen für Kinder mit (drohender) Behinderung 

zu: In der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde gibt es kein entsprechendes Angebot. 

Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf die  

 Betreuungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im Dezember 2015 ei-

nen Tagesbetreuungsplatz belegen)  

 Versorgungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die im Dezember 2015 

ein Betreuungsplatz laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vorhanden ist) 

 Belegungsquote (= Anteil der laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vor-

handenen Plätze, die im Dezember 2015 tatsächlich belegt sind) 

der Planungsräume und einzelnen Betreuungsarten des Landkreises Stendal.  

Die untenstehende Grafik stellt die Versorgungs- und Betreuungsquoten in den verschiede-

nen Betreuungsarten für den Landkreis Stendal sowie die Betreuungsquote in Tagespflege, 

also den Anteil der Kinder aller Altersgruppen, die eine Tagespflegestelle besuchen, dar. Es 

wird ersichtlich, dass mehr als 75 % der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der 

Schulpflicht im Landkreis einen Betreuungsplatz belegen, bei den unter 3-Jährigen handelt 

es sich um einen Anteil von knapp über 50 % und bei den Schulkindern ist es nur noch we-

niger als jedes dritte Kind. Es zeigt sich zudem, dass die jeweiligen Versorgungsquoten über 

den Betreuungsquoten liegen: Hieraus kann unter anderem geschlossen werden, dass in 

vielen Einrichtungen ein gewisser Puffer für Belegungsschwankungen vorgehalten wird. 

Dass dieser Puffer bei den Kindern unter 3 Jahren deutlich größer ausfällt als in den anderen 

Betreuungsarten, ist der Verwendung der Maximalkapazität der Einrichtungen für unter  

3-Jährige bei der Berechnung der Versorgungsquote geschuldet.  

ABB. 28: VERSORGUNGS- UND BETREUUNGSQUOTEN DER TAGESEINRICHTUNGEN DES LANDKREISEN STENDAL NACH BETREUUNGS-

FORM 2015 

71,5%
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30,2%
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Versorgungsquote

(0-U3)

Betreuungsquote

(0-U3)
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Betreuungsquote

(3-Schuleintritt)

Versorgungsquote

(Schulkinder)

Betreuungsquote

(Schulkinder)

Betreuungsquote

(Tageskinder)

Versorgungs- und Betreuungsquoten für Kinder von 0 bis unter 3 Jahren, 

3 Jahren bis zum Schuleintritt und Schulkinder sowie Tagespflege

im Dezember 2015 im Landkreis Stendal

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016. 
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Nur ein sehr kleiner Teil in Höhe von 0,8 % der Betreuungsbedarfe wird durch Tagespflege-

stellen gedeckt (Abbildung 28). Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Sachsen-

Anhalt hat bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang Anspruch auf einen ganztägigen Platz 

in einer Tageseinrichtung (§ 3 Absatz 1 KiFöG LSA). Dieser Rechtsanspruch ist in einer Ta-

geseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle zu erfüllen (§ 24 Absatz 3 SGB VIII i.V.m. § 3 

Absatz 5 KiFöG LSA). Von gesetzlicher Seite gibt es im Land Sachsen-Anhalt jedoch keinen 

Anspruch auf Tagespflege, weswegen die Tageseinrichtungen prioritär in Anspruch genom-

men werden. Auch in Zukunft ist nicht von einer zunehmenden Förderung der Tagespflege 

als Alternative zu den Einrichtungen auszugehen.  

Derzeit verfügt der Landkreis über 6 Tagespflegestellen. Die folgende Tabelle listet die im 

Landkreis vorhandenen Tagespflegestellen auf.  

ABB. 29: TAGESPFLEGE IM LANDKREIS STENDAL 2016  

Tagespflege im Landkreis Stendal (Stand: 1.4.2016)
Nr. Einrichtungsart/ Adresse Aufnahmealter

Annegret Knoll

Friesenstraße 3, 39576 Hansestadt Stendal

Claudia Heinrich

Haferbreiter Weg 124, 39576 Hansestadt Stendal

Mandy Starke

Tangermünder Str. 3, 39576 Hansestadt Stendal

"Blauland" - Claudia Güldenpfennig

Augustastraße 105, 39590 Tangermünde

"Sonnenschein“ - CJD Billberge

Lange Straße 3, 39590 Tangermünde

"Regenbogen" - CJD Billberge

Lange Straße 3, 39590 Tangermünde
6

0 bis Schuleintritt/

Schulpflicht
5 Kinder

Kapazität:

4
0 bis Schuleintritt/

Schulpflicht
5 Kinder

5
2 bis Schuleintritt/

Schulpflicht
5 Kinder

1 0 bis 3 Jahre 2 Kinder

2 0 bis 3 Jahre 3 Kinder

3 0 bis 3 Jahre 3 Kinder

 
 

Die Tagespflegestelle von Frau Annegret Knoll wird zum 18.12.2016 geschlossen.  
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Die folgenden drei Grafiken zeigen die Betreuungs-, Versorgungs- und Belegungsquoten der 

Plätze für unter 3-Jährige in den Planungsräumen des Landkreises Stendal auf. Die Betreu-

ungsquote der unter 3-Jährigen liegt in den meisten Planungsräumen zwischen 50 und 

60 %. Auffällig ist lediglich der Planungsraum 4, die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land, in 

der nur jedes dritte Kind unter 3 Jahren einen Platz in Tageseinrichtungen belegt. Hierfür 

dürfte jedoch der Einfluss der Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Klietz auf die Einwohner-

meldedaten ursächlich sein und insofern auf die Quoten Einfluss nehmen. (vgl. auch Kapitel 

3.4). Die zugehörigen Versorgungsquoten der unter 3-Jährigen zeigen sich deutlich unre-

gelmäßiger als die Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme: Laut Betriebserlaubnissen gibt 

es besonders viele Plätze für unter 3-Jährige in den Verbandsgemeinden Arneburg-

Goldbeck und Seehausen sowie in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark. Eher wenige Plätze 

sind verfügbar in den Einheitsgemeinden Hansestadt Stendal und Stadt Tangermünde. In 

fünf der neun Planungsräume sind nur weniger als zwei Drittel der vorhandenen Plätze be-

legt: Hierzu gehören die Verbandsgemeinden Arneburg-Goldbeck und Seehausen sowie die 

Einheitsgemeinde Stadt Bismark, also die Planungsräume mit den besonders hohen Versor-

gungsquoten, sowie die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg. Ferner gilt dies auch für 

die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land, jedoch mit der Einschränkung, dass hier ein das 

Bild verfälschender Einfluss der Einwohnermeldedaten im Zusammenhang mit der LAE 

Klietz besteht. Insofern müssen die Daten der Verbandsgemeinde differenzierter interpretiert 

werden. 

ABB. 30: BETREUUNGSQUOTE 0 BIS UNTER 3 JAHRE IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2015  
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Betreuungsquote für Kinder von 0 bis unter 3 Jahren im Dezember 2015 

in den Planungsräumen des Landkreises Stendal

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016. 
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ABB. 31: VERSORGUNGSQUOTE 0 BIS UNTER 3 JAHRE IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2015  

68,7%

96,9%
90,9%

55,2%

76,4%

104,2%

61,1%

79,2%

60,5%

71,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PLR 1 PLR 2 PLR 3 PLR 4 PLR 5 PLR 6 PLR 7 PLR 8 PLR 9 LK Stendal

Versorgungsquoten für Kinder von 0 bis unter 3 Jahren im Dezember 

2015 in den Planungsräumen des Landkreises Stendal

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016. 
 

 

ABB. 32: BELEGUNGSQUOTE 0 BIS UNTER 3 JAHRE IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2015  
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Belegungsquote für Kinder von 0 bis unter 3 Jahren im Dezember 2015 

in den Planungsräumen des Landkreises Stendal

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016. 
 

 

Die nachfolgenden drei Diagramme zeigen die Betreuungs-, Versorgungs- und Belegungs-

quoten der Plätze für Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht in den Pla-

nungsräumen des Landkreises Stendal auf. Die Betreuungsquoten dieser Betreuungsart 
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bewegen sich in fast allen Planungsräumen – mit Ausnahme der Verbandsgemeinde Elbe-

Havel-Land – auf einem hohen Niveau, was insbesondere für die Einheitsgemeinden Hanse-

stadt Havelberg und Stadt Bismark sowie die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck gilt, wo 

jeweils von über 80 % der Kinder ein Betreuungsplatz genutzt wird, sowie für die Einheits-

gemeinde Hansestadt Osterburg mit einer Betreuungsquote von fast 90 %. Die Versor-

gungsquote ist im Großteil der Planungsräume ebenfalls dementsprechend hoch. Auffällig 

sind nur die Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg, in der mehr Betreuungsplätze für Kin-

der als Kinder der relevanten Altersgruppe existieren, und die Einheitsgemeinde Stadt 

Tangermünde, wo es nur wenige Plätze laut Betriebserlaubnissen für die Kinder zwischen 3 

Jahren und dem Beginn der Schulpflicht gibt. Die Belegungsquoten der vorhandenen Plätze 

sind insgesamt hoch: Gerade in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, der Einheits-

gemeinde Hansestadt Osterburg und der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal herrscht 

nahezu Vollbelegung. Für die Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde ergeben sich durch 

Platzsharing und flexible Betriebserlaubnisse rein rechnerisch mehr als 100 % Belegung. 

Vergleichsweise wenig genutzt werden die Plätze nur in der Verbandsgemeinde Seehausen, 

wobei hier durch punktuelle und zielgenaue Absenkung von Maximalkapazitäten problemlos 

gegengesteuert werden könnte.  

ABB. 33: BETREUUNGSQUOTE 3 JAHRE BIS SCHULEINTRITT IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2015  
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Betreuungsquote für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren im Dezember 2015 

in den Planungsräumen des Landkreises Stendal

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
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ABB. 34: VERSORGUNGSQUOTE 3 JAHRE BIS SCHULEINTRITT IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2015  
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Versorgungsquoten für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren im Dezember 

2015 in den Planungsräumen des Landkreises Stendal

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

ABB. 35: BELEGUNGSQUOTE 3 JAHRE BIS SCHULEINTRITT IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2015  
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Belegungsquote für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt im 

Dezember 2015 in den Planungsräumen des Landkreises Stendal

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

Die nachfolgenden drei Diagramme zeigen die Betreuungs-, Versorgungs- und Belegungs-

quoten der Plätze für Kinder im Schulalter in den Planungsräumen des Landkreises Stendal 

auf. Die Betreuungsquoten bewegen sich in 7 der 9 Planungsräume bei ca. 30 %. Deutlich 
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hiervon abweichende Werte weisen nur die Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg mit 

einer Betreuungsquote von fast 45 % und die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land, in der 

nur etwas mehr als jedes fünfte Schulkind betreut wird, aus. Die Versorgungsquoten dieser 

Betreuungsart sind demzufolge ebenfalls niedrig, wobei sich hier nicht nur die Einheitsge-

meinde Hansestadt Havelberg, sondern auch die Verbandsgemeinden Arneburg-Goldbeck 

und Seehausen und die Einheitsgemeinden Stadt Bismark und insbesondere Hansestadt 

Osterburg durch eine vergleichsweise hohe Zahl an Plätzen für die Betreuung von Schulkin-

dern auszeichnen. Sehr wenige Plätze gibt es hingegen in der Einheitsgemeinde Hansestadt 

Stendal und in der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde.  

Hortplätze sind in vielen Planungsräumen sehr knapp – es kommt zu Engpässen. Dies spie-

gelte sich auch in den für die Bedarfsplanung durchgeführten Workshops mit Leitungsperso-

nen der Tageseinrichtungen, Elternvertretungen sowie Politikern und Politikerinnen des 

Landkreises wider. Es zeigt sich bei einem Blick auf die Daten, dass die Belegungsquoten 

bei den Schulkindern in fast allen Planungsräumen tatsächlich sehr hoch sind: In einem Pla-

nungsraum sind durch Platzsharing und Ausnahmegenehmigungen die Hortplätze zu rech-

nerisch mehr als 100 % belegt, in weiteren drei Planungsräumen bewegt man sich nahe der 

Maximalbelegung. In nur einem Planungsraum, der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land, 

zeigt sich eine geringe Belegung: Hier werden die laut Betriebserlaubnissen vorhandenen 

Plätze nur zu 65,6 % genutzt.  

ABB. 36: BETREUUNGSQUOTE 7 BIS UNTER 14 JAHRE IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2015  
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Betreuungsquoten für Kinder von 7 bis unter 14 Jahren im Dezember 

2015 in den Planungsräumen des Landkreises Stendal

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
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ABB. 37: VERSORGUNGSQUOTE 7 BIS UNTER 14 JAHRE IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2015  

42,5% 40,6% 40,0%
34,9%

44,3%
40,6%

31,5% 34,4%
29,6%

35,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PLR 1 PLR 2 PLR 3 PLR 4 PLR 5 PLR 6 PLR 7 PLR 8 PLR 9 LK Stendal

Versorgungsquoten für Kinder von 7 bis unter 14 Jahren im Dezember 

2015 in den Planungsräumen des Landkreises Stendal

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

ABB. 38: BELEGUNGSQUOTE 7 BIS UNTER 14 JAHRE IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2015  
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Belegungsquote der Plätze für Schulkinder im Dezember 2015 in den 

Planungsräumen des Landkreises Stendal

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

Dass die Inanspruchnahme der Hortplätze sich zwischen den Planungsräumen teils stark 

unterscheidet, ist vor allem strukturell zu begründen: Die Inanspruchnahme hängt primär 

davon ab, wo genau ein bestimmter Hort angesiedelt ist, z. B. entweder an einer Tagesein-

richtung oder direkt an der Schule. Wenn ein Schulbus fährt, nimmt dieser zudem keine 
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Rücksicht auf Kinder, die den Hort besuchen, sondern stellt auf den Schulschluss ab. Im 

städtischen Raum können solche Kinder gegebenenfalls mit öffentlichen Verkehrsmittel nach 

Hause fahren; dies ist im ländlichen Raum kaum möglich. Auch die Schließung vieler kleine-

rer Schulen in Dörfern spielt hierbei eine Rolle. Die Knappheit an Hortplätzen ist des Weite-

ren auch durch ein verändertes Inanspruchnahmeverhalten der Eltern zu begründen – diese 

nutzen in den letzten Jahren verstärkt auch Hortplätze.  

Die folgende Abbildung zeigt jeweils die Öffnungs- und Schließzeiten der am frühesten öff-

nenden beziehungsweise am spätesten schließenden Tageseinrichtung des jeweiligen Pla-

nungsraums. Die Tageseinrichtungen des Landkreises öffnen typischerweise um 6:00 Uhr 

und schließen um 17:00 bis 18:00 Uhr. Nur in der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal gibt 

es zwei Einrichtungen, die bis 20:00 Uhr geöffnet sind (eine kommunale und eine Tagesein-

richtung in freier Trägerschaft).  

ABB. 39: ÖFFNUNGSZEITEN DER TAGESEINRICHTUNGEN DER PLANUNGSRÄUME DES LANDKREISES STENDAL 2015  Öffnungszeiten Landkreis Stendal

Planungsraum 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hansestadt Havelberg

Arneburg-Goldbeck

Stadt Bismark

Elbe-Havel-Land

Hansestadt Osterburg

Hansestadt Seehausen

Hansestadt Stendal

Stadt Tangerhütte

Stadt Tangermünde  
 

Abschließend wird in der folgenden Abbildung dargestellt, in wie vielen Fällen der Landkreis 

als Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf Grundlage des § 90 Absatz 3 SGB VIII den Kos-

tenbeitrag für den Besuch des Kindes in einer Tageseinrichtung ganz oder teilweise über-

nommen hat, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten war. Die Tabelle 

verdeutlicht, dass in knapp einem Viertel aller genutzten Plätze eine solche Übernahme von 

Kostenbeiträgen erfolgt ist. 

ABB. 40: KOSTENBEITRAGSÜBERNAHMEN GEMÄß § 90 ABSATZ 3 SGB VIII DES LANDKREISES STENDAL IM DEZEMBER 2015  Kostenübernahmen im Dezember 2015
Kostenbeitragsübernahme Kita gemäß § 90 Abs.3 SGB VIII %

Belegte Plätze mit Kostenübernahme 1674 26,2%

Belegte Plätze ohne Kostenübernahme 4716 73,8%

Gesamt 6390 100,0%

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.  
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4.2 Versorgungssituation für Kinder mit Handicap 

Mit der UN-Behindertenrechtskonvention wurde in Deutschland ein Rechtsanspruch auf 

inklusive Betreuung und Bildung geschaffen. Das KiFöG LSA schreibt im § 8 den Anspruch 

fest, dass Kinder mit Behinderung gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung in 

Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen zu fördern und zu betreuen sind. 

 

4.2.1 Versorgungsarten für Kinder mit Handicap im Landkreis Stendal 

Mit dem Begriff der Inklusion ist die Vorstellung verbunden, dass Kinder in heterogenen 

Gruppen miteinander leben und lernen. Kein Kind soll seinen Bildungsweg in einer 

Spezialeinrichtung, die für eine homogen gedachte Gruppe geschaffen wurde, in der die 

Kinder ein wie auch immer bestimmtes besonderes Merkmal aufweisen, absolvieren. Daraus 

folgt, dass alle Kinder eines Wohngebietes gemeinsam ihre wohnortnahe Tageseinrichtung 

und danach ihre wohnortnahe Schule besuchen.  

Ziel sind also nicht separierende Einrichtungen, sondern in den vorhandenen Einrichtungen 

die personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Betreuung dieser Kinder zu 

schaffen. 

Zunächst muss jedoch zwischen integrativen Tageseinrichtungen, Tageseinrichtungen mit 

Einzelintegrationen, Tageseinrichtungen für Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf 

und inklusiven Tageseinrichtungen im Landkreis Stendal differenziert werden.  

Integrative Tageseinrichtungen weisen eine Betriebserlaubnis vor 2013 mit konkreter 

Ausweisung der Anzahl integrativer Plätze (Beispiel: Kita Kunterbunt, Stendal) auf.  

Die Tageseinrichtungen mit Einzelintegrationen besitzen ebenfalls eine Betriebserlaubnis 

vor 2013. Diese sind jedoch Regeleinrichtungen mit Ausnahmegenehmigung bei Nachweis 

der Sicherstellung der personellen, räumlichen und sächlichen Bedingungen (Beispiel: Kita 

An der Modderkuhl, Uchtespringe). 

Tageseinrichtungen für Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf haben eine 

Betriebserlaubnis vor 2013, in der eine konkrete Ausweisung der Anzahl an ausschließlich 

sonderpädagogischen Plätzen, also keine Regelplätze, aufgezeigt werden (Beispiel: Hort 

Helen Keller, Stendal).  

Inklusive Tageseinrichtungen agieren mit einer Betriebserlaubnis nach August 2013 

(= „neue“ Betriebserlaubnis). Hierbei handelt es sich um Regeleinrichtungen ohne 

Festlegung integrativer Plätze mit der nachweislichen Sicherstellung der personellen, 

räumlichen und sächlichen Voraussetzungen. Diese zeichnen sich durch eine 

bedarfsgerechte Anpassung der Plätze für Kinder mit Handicap bei einer Reduzierung der 

Plätze für Regelkinder aus. Um eine optimale Förderung zu gewährleisten, werden 

grundsätzlich 10 bis maximal 25 % Kinder mit Handicap je Tageseinrichtung empfohlen 

(Beispiel: Kita Elbräuber, Arneburg). 
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4.2.2 Gesetzliche Grundlagen 

Alle Kindertageseinrichtungen haben nach § 5 Absatz 3 KiFöG LSA die Aufgabe, den 

Erziehungs- und Bildungsauftrag auf der Grundlage des Bildungsprogrammes „Bildung 

elementar - Bildung von Anfang an“ umzusetzen. Hier heißt es: „Jedes Kind gleich welcher 

Herkunft, Religion, welchen Geschlechts, welcher gesundheitlicher Belastungen oder 

körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten und Begabungen, hat das Recht 

darauf, in der Tageseinrichtung aufgenommen zu werden und entsprechend seiner 

Individualität und seiner Bedürfnisse bei den Bildungsprozessen begleitet und in spezifischer 

Weise gefördert zu werden.“ Somit ist jede Tageseinrichtung verpflichtet, sich der Inklusion 

zu öffnen. Insbesondere ergibt sich für die Träger die Aufgabe, eine der Inklusion 

angemessene Entwicklung des vorhandenen Personals vorzunehmen oder Vorkehrungen zu 

treffen, spezifisch qualifizierte Fachkräfte einzustellen, damit ein multiprofessionelles Team 

entsteht. Gemäß der Leitlinie „Inklusion“ im Bildungsprogramm erwerben die pädagogischen 

Fachkräfte kontinuierlich Wissen und spezifische Kompetenzen für die Förderung und 

Begleitung von Kindern mit gesundheitlichen, körperlichen, geistigen und seelischen 

Besonderheiten und Begabungen. Sie finden geeignete Darstellungsformen, in denen die 

Vielfalt und Besonderheiten der Kinder und ihrer Familien sowie der Mitarbeiter im Team 

zum Ausdruck kommen.  

Für die Gestaltung des gemeinsamen Alltages in der Tageseinrichtung und die Begleitung 

der individuellen Bildungsprozesse der Kinder erkundigen sich die pädagogischen 

Fachkräfte nach den Lebensumständen, sozialen Lebenslagen und der Lebenswelt der 

Familien, nach kulturellen und religiösen Bindungen der Kinder und ihrer Familien und nach 

möglichen Migrationserfahrungen. Die Träger müssen mit ihren Teams 

einrichtungsspezifische Konzepte für Inklusion entwickeln oder/und sich mindestens an dem 

Index für Tageseinrichtungen orientieren.  

Derzeit wird diese Maßgabe nicht umfänglich im Landkreis Stendal erfüllt. 

 

4.2.3 Voraussetzungen für die Betreuung von Kindern mit Handicap 

Maßgeblich für die Betreuung von Kindern mit Handicap sind die Bereitschaft zur bewussten 

Steuerung von Veränderungsprozessen der Träger und die Erfüllung von personellen, 

räumlichen und sächlichen Voraussetzungen in den Tageseinrichtungen. 

 

Personelle Voraussetzungen  

Der § 21 KiFöG LSA regelt die Gewährleistung der Betreuung, Bildung, Erziehung und 

Förderung der Kinder in den Tageseinrichtungen durch eine ausreichende Zahl geeigneter 

pädagogischer Fachkräfte. 

Für die im Rahmen der Eingliederungshilfe zu erbringenden Leistungen sind neben den in 

§ 21 KiFöG LSA genannten Fach- und Hilfskräften folgende Fachkräfte vorzuhalten: 

 HeilpädagogenInnen  

 HeilerziehungspflegerInnen, LogopädenInnen, ErgotherapeutenInnen 

 PhysiotherapeutenInnen 
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 Fachpersonal mit vergleichbarer Qualifikation. 

 

 

Räumliche und sächliche Voraussetzungen: 

Die Lage, das Gebäude, die Räumlichkeiten, die Außenanlagen und die Ausstattung der 

Tageseinrichtungen nach § 14 KiFöG LSA müssen den Aufgaben nach § 5 KiFöG LSA 

genügen. Sie müssen ausreichend und kindgerecht bemessen sein. Konkrete Standards für 

die Betreuung von Kindern mit Handicap sind gesetzlich im Land Sachsen-Anhalt nicht 

verankert.  

 

Weitere Voraussetzungen an die Träger:  

Neben den personellen, räumlichen und sächlichen Voraussetzungen spielt die Akzeptanz 

der Träger von fachlichen Inhalten der Veränderung eine große Rolle.  

Die Träger müssen die Überzeugung von der Notwendigkeit und der Richtigkeit der 

Veränderung, sowie die Bereitschaft für diesen Umbruch mittragen und ihre 

Tageseinrichtungen bei der konkreten Umsetzung der Inklusion unterstützen. 

Träger, die keine Betreuung von Kindern mit Handicap favorisieren, sind nicht bereit für 

diese Veränderungsprozesse. 

 

4.2.4 Versorgungssituation im Landkreis Stendal 

Die bundesweite Datenlage zum prozentualen Anteil von Kindern mit Handicap an der 

Gesamtkinderzahl der jeweiligen Altersgruppe ist nicht einheitlich. In der Expertise zum 11. 

Kinder- und Jugendbericht "Die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderungen und ihrer Familien“ aus dem Jahr 2000 betont Beck: "Nach Schätzungen 

kann man davon ausgehen, dass rund 5 % aller Kinder und Jugendlichen als behindert 

bezeichnet werden können" (Beck, 2004, S. 160). 

Vermutlich ist der Anteil in den einzelnen Altersgruppen jedoch differenziert, da nicht alle 

Handicaps bereits bei der Geburt vorhanden sind. So dürfte der Ausgangsanteil geringer 

sein und mit zunehmendem Alter steigen. Auf eine differenziertere Betrachtung wird im 

Rahmen dieser Planung zunächst verzichtet. 

Legt man einen durchschnittlichen Anteil von 4 bis 5 Prozent zugrunde, besteht im Landkreis 

Stendal bei derzeit ca. 6.300 betreuten Kindern ein Platzbedarf für Kinder mit Handicap von 

252 bis 315 Plätzen. 

Derzeit werden im gesamten Landkreis Stendal 75 integrative, 11 einzelintegrative, 10 

sonderpädagogische und 36 inklusive Betreuungsplätze angeboten. Von diesen 132 

Betreuungsplätzen für Kinder mit Handicap bietet allein der Planungsraum Einheitsgemeinde 

Hansestadt Stendal 57 Plätze. Derzeit befinden sich 43 Kinder (Stand 29.09.2016) auf einem 

Wartelistenplatz. Damit wird deutlich, dass in der Betreuungslandschaft ein erhebliches 

Versorgungsdefizit zu verzeichnen ist. 

Aufgrund des Platzmangels an Betreuungsplätzen, der fehlenden Bereitschaft für die 

Umsetzung des § 8 KiFöG LSA und der steigenden Nachfrage zeigt sich ein deutlicher 
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Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder mit Handicap. Die Verknappung wird in einigen 

Planungsräumen durch ein fehlendes Betreuungsangebot in anderen Planungsräumen 

bestärkt. Die Kinder werden demnach nicht wohnortnah betreut und das Wunsch- und 

Wahlrecht gemäß § 3b KiFöG LSA kann zudem nicht vollumfänglich umgesetzt werden.  
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Den Anteil der Plätze für Kinder mit (drohender) Behinderung an allen belegten 

Tagesbetreuungsplätzen zeigt die folgende Grafik. In einem Planungsraum – der 

Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde – gibt es keine Plätze für Kinder mit Handicap und in 

weiteren drei Planungsräumen liegen die Anteile dieser Plätze bei nur ca. einem integrativen 

Platz pro 100 belegten Plätzen: Einheitsgemeinde Stadt Bismark, Verbandsgemeinde Elbe-

Havel-Land sowie Verbandsgemeinde Seehausen. Etwas höher sind die Anteile in den 

Einheitsgemeinden Hansestadt Havelberg, Hansestadt Stendal und Stadt Tangerhütte sowie 

insbesondere in der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg.  

ABB. 41: ANTEIL DER PLÄTZE FÜR KINDER MIT HANDICAP IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2015  
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Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016. 
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Das Problem der Knappheit an Plätzen für Kinder mit (drohender) Behinderung verschärft 

sich insbesondere bei den Plätzen für Kinder im Hortalter, die kaum vorhanden sind, wie die 

Zusammenschau der Abbildungen 42 und 43 zeigt. 

ABB. 42: PLÄTZE FÜR INTEGRATIVE KINDER BIS SCHULEINTRITT IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2016  
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ABB. 43: PLÄTZE FÜR INTEGRATIVE KINDER NACH SCHULEINTRITT IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2016  
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Fast die Hälfte der Planungsräume hält keinerlei Plätze für Schulkinder mit Handicap vor und 

auch in den übrigen fünf Planungsräumen ist die Versorgungssituation stark problematisch. 

Doch auch die Zahl der Plätze für Kinder mit Handicap vor Beginn der Schulpflicht ist sehr 

gering, was zu schwerwiegenden Engpässen in der Bedarfserfüllung führt. 

Die folgende Grafik zeigt ergänzend auf, in welchen Formen der integrativen und inklusiven 

Betreuung die Kinder mit Handicap in den einzelnen Planungsräumen untergebracht sind. 

Die Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal ist der einzige Planungsraum, in dem alle 

Betreuungsformen vertreten sind: Hier können Kinder mit Handicap sowohl in integrativen 

als auch inklusiven Tageseinrichtungen, Einrichtungen für Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf oder Einzelintegration betreut werden. Die Verbandsgemeinde Arneburg-

Goldbeck ist sowohl mit einem integrativen, inklusiven als auch mit einzelintegrativen Plätzen 

aufgestellt. In den Planungsräumen Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg, 

Einheitsgemeinde Stadt Bismark, Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land und in der 

Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg werden ausschließlich integrative Plätze 

angeboten. Die Verbandsgemeinde Hansestadt Seehausen weist vier 

Einzelintegrationsplätze aus und die Einheitsgemeinde Tangerhütte bietet zu den 

Einzelintegrationsplätzen auch inklusive Betreuungsplätze an. Die Einheitsgemeinde 

Tangermünde weist hingegen keine Plätze für Kinder mit Handicap auf. 

ABB. 44: FORMEN DER INTEGRATIVEN UND INKLUSIVEN BETREUUNG IN DEN PLANUNGSRÄUMEN DES LANDKREISES STENDAL 2016  

8
6 6

4

26 25

3

20

12

10

0

1

4

2

4

0

10

20

30

40

50

60

PLR 1 PLR 2 PLR 3 PLR 4 PLR 5 PLR 6 PLR 7 PLR 8 PLR 9

Formen der integrativen und inklusiven Betreuung von Kindern mit 

(drohender) Behinderung in den Planungsräumen des Landkreises 

Stendal 2016

Integrative Tageseinrichtung Inklusive Tageseinrichtung Tageseinrichtung für Kinder mit sonderpäd. Förderbedarf Einzelintegration

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.  

 

4.2.5 Ziele der Versorgungssituation für Kinder mit Handicap 

Das Ziel für die Betreuung von Kindern mit Handicap liegt darin, den Eltern das Wunsch- und 

Wahlrecht zu gewährleisten und diese Kinder von Anfang an wohnortnah zu betreuen und 

sie in den gewohnten Tageseinrichtungen zu belassen.  
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Für die Umsetzung der Inklusion werden dementsprechend alle Betriebserlaubnisse sukzes-

sive an das Modell „Inklusive Einrichtungen“ angepasst.  

Die zeitnahe Umsetzung von Inklusion gemäß § 8 KiFöG LSA erachtet der Landkreis Sten-

dal als unumgänglich für alle Tageseinrichtungen in der Bedarfsplanung 2017-2021. 

 

4.3 Wunsch- und Wahlrecht/Betreuung außerhalb des eigenen Gemein-
degebietes 

Das Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, insbesondere der darin enthaltene 

Passus zur Finanzierungsverpflichtung der Gemeinden, lässt den Schluss zu, dass der Ge-

setzgeber grundsätzlich davon ausgegangen ist, dass der Rechtsanspruch wohnortnah, das 

heißt in der Regel im Gemeindegebiet, erfüllt wird.  

Im § 3b KiFöG LSA wird jedoch festgeschrieben, dass die Leistungsberechtigten das Recht 

haben, zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufent-

haltes oder an einem andern Ort zu wählen (Wunsch- und Wahlrecht) – allerdings nur, so-

lange ausreichend freie Kapazitäten vorhanden sind. Vor dem Hintergrund des Wunsch- und 

Wahlrechts sollte die Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen durch Kinder aus anderen 

Planungsräumen oder Landkreisen im Zuge der Bedarfsplanung berücksichtigt werden. 

Die Abbildung 45 gibt einen Überblick darüber, wie viele Fälle es im Jahr 2015 gab, in denen 

Kinder außerhalb ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts betreut wurden. Sie zeigt zudem, aus 

welcher Gemeinde (Wohnsitzgemeinde, vertikale Tabellenseite) die Kinder stammen und in 

welcher anderen Gemeinde (aufnehmende Gemeinde, horizontale Tabellenseite) sie betreut 

werden. Es sind die Fälle erfasst, für die gegenseitige Vereinbarungen zur Betreuung und 

Finanzierung mit Zustimmung des Landkreises getroffen worden sind 

(Gemeindeübergreifende Betreuung).  

ABB. 45: FÄLLE GEMEINDEÜBERGREIFENDER BETREUUNG IM GESAMTJAHR 2015. 
                  Nach→

↓Von

Hansestadt 

Havelberg

Verbandsgem 

Arneburg-

Goldbeck 

 Stadt 

Bismark 

(Altmark) 

Verbandsgem 

Elbe-Havel-

Land 

 Hansestadt 

Osterburg 

(Altmark) 

Verbandsgem 

Seehausen 

(Altmark) 

 Hansestadt 

Stendal 

 Stadt 

Tangerhütte 

 Stadt 

Tangermünde Extern

Gesamt 

(Zeile)

Hansestadt Havelberg 11 11

Verbandsgemeinde 

Arneburg-Goldbeck 
21 1 31 1 54

Stadt Bismark (Altmark) 7 9 33 49

Verbandsgemeinde Elbe-

Havel-Land 
17 10 27

Hansestadt Osterburg 

(Altmark) 
14 2 19 35

Verbandsgemeinde 

Seehausen (Altmark) 
8 2 41 2 53

Hansestadt Stendal 45 8 6 8 17 84

Stadt Tangerhütte 20 4 24

Stadt Tangermünde 6 5 56 6 73

Extern 3 2 5 1 6 11 6 34

Gesamt (Spalte) 20 80 14 21 78 26 163 20 22 444

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.  
 

Was aus dieser Tabelle nicht ersichtlich wird, sind die Gründe, die für die „Fremdbetreuung“ 

ausschlaggebend waren. Es kommen unter anderem folgende Möglichkeiten in Betracht: 

 Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern 
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 fehlende Kapazitäten im eigenen Gemeindegebiet in der Regelbetreuung 

 nicht vorhandene oder nicht ausreichende Kapazitäten im eigenen Gemeindegebiet 

zur Betreuung von Kindern mit (drohender) Behinderung 

 Öffnungszeiten von Einrichtungen 

 Tageseinrichtung liegt in der Nähe des Arbeitsplatzes oder auf dem Weg zum Ar-

beitsort der Eltern 

 Leistungen und konzeptionelle Schwerpunkte der Tageseinrichtungen 

(Ausführung nicht abschließend) 

 

4.4 Ergebnisse der Interviews mit Kommunen, Tageseinrichtungen und 
Eltern 

Im Rahmen der Bedarfsplanung wurden auch VertreterInnen der Kommunen im Landkreis, 

der Tageseinrichtungen und Eltern nach ihrer Einschätzung zu Angebot und Bedarf der Kin-

dertagesbetreuung im Landkreis in Form von Gruppen-Interviews befragt. Die Ergebnisse 

wurden in die Bedarfseinschätzung einbezogen. 

 

Fazit aus dem Interview mit VertreterInnen der Kommunen am 14.06.2016  

(Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg, Verbandsgemeinde Seehausen, Einheitsgemeinde Stadt Tangermün-

de, Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg, Einheitsgemeinde Stadt Bis-

mark) 

Die Betreuungsangebote im Landkreis sind aus Sicht der Kommunen sehr vielfältig, wenn es 

auch kaum Tagespflegeangebote gibt – dies stellt aufgrund der geringen Nachfrage auch 

kein Problem dar. 

Die Zahl der Plätze wird als zu gering wahrgenommen, insbesondere die Anzahl der integra-

tiven Plätze. Oft müssen weit vom Wohnort entfernte Tageseinrichtungen von Kindern mit 

Handicap genutzt werden. 

Die Gemeinden versorgen im Normalfall nicht prioritär die jeweils eigenen Einwohner – wer 

zuerst einen Einrichtungsplatz vormerkt, bekommt ihn auch. 

Die Betreuungszeiten werden insgesamt als ausreichend wahrgenommen. Angebote bis 20 

Uhr oder später werden eher weniger benötigt. In der Einheitsgemeinde Hansestadt Havel-

berg fehlen den Angestellten aus dem Gastronomiebereich teils längere Öffnungszeiten. 

Auch Krankenhauspersonal äußert diesen Wunsch. 

Die Nachfrage nach Hortplätzen steigt aus Sicht der Kommunen im Landkreis.  

Das Thema Integration stellt gerade im Hort-Bereich ein Problem dar, insbesondere wiede-

rum in zertifizierten Integrationsschulen. 

Ein Qualitätsmanagement macht aus politischer Sicht Sinn, insbesondere wenn dafür kreis-

weit übergreifende Kriterien für einen Vergleich installiert werden.  

Die Geburtenzahlen im Landkreis Stendal gehen langsam, aber kontinuierlich zurück. Man 

rechnet auch auf politischer Ebene nicht mit großen Zuwächsen.  
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Zuzüge aus anderen Gegenden könnten in Zukunft aufgrund der Nähe zu Wolfsburg und 

Berlin wichtig werden. Es gibt schon jetzt relativ viele Heimkehrer aus den alten Bundeslän-

dern, gerade in den ländlichen Kommunen. Der Zuzug von Flüchtlingen wird nicht als bedeu-

tender Faktor für die Bedarfsentwicklung gewertet. Flüchtlinge seien womöglich in der Ein-

heitsgemeinde Hansestadt Stendal ein größeres Thema, aber in den anderen Gebieten eher 

nicht. 

Im Stadtkern der Stadt Bismark (Altmark) siedeln sich vermehrt bildungsferne Familien an, 

die die Unterstützung des Jugendamts benötigen, wodurch es zu einer Konzentration dieser 

Kinder in zentrumsnahen Tageseinrichtungen kommt. Viele Familien suchen sich daher Ein-

richtungen in weiter außerhalb gelegenen Gebieten, sodass es im Stadtkern freie Plätze und 

außerhalb der Stadt Wartelisten gibt. 

Die Familienfreundlichkeit in der Bundeswehr soll, gewollt von der Bundespolitik, erhöht wer-

den, wobei dies noch keine spürbaren Auswirkungen auf den Landkreis genommen hat. Dies 

könnte sich in Zukunft insbesondere am Bundeswehrstandort in der Einheitsgemeinde Han-

sestadt Havelberg ändern und die Bedarfe beeinflussen, zum Beispiel wenn die SoldatenIn-

nen länger als die zurzeit üblichen 2 Jahre an einem Standort bleiben: Aktuell kommen die 

SoldatenInnen meist ohne ihre Familien. Ob dies sich in den nächsten 5 Jahren ändern 

könnte, ist unklar. 

Die Kindertagesbetreuung ist ein Standortfaktor. Viele Familien wollen in den Landkreis zu-

ziehen und machen ihre Entscheidung unter anderem davon abhängig, ob es ortsnah eine 

Tageseinrichtung gibt. Beispielsweise gibt es in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 25 

Kinder von Ortsansässigen, die aufgrund Platzmangels nicht untergebracht werden können, 

und weitere Nachfrage nach Einrichtungsplätzen von außerhalb.  

Die Kostenbeiträge können sich von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden – vergleichbare 

Kostenbeiträge wären aus Sicht der KommunalvertreterInnen wünschenswert. Rechtlich ist 

es möglich, die Kosten zu 50 Prozent bei den Kommunen und zu 50 Prozent bei den Eltern 

zu refinanzieren. Dies würde jedoch in der Öffentlichkeit auf großen Unwillen stoßen.  

Fälle gemeindeübergreifender Betreuung innerhalb des Landkreises verlaufen reibungslos – 

hierfür hat das Jugendamt aus Sicht der Kommunen gute Vorarbeit geleistet. 

Es fehlt jedoch aus Sicht der Kommunen an Austausch der Träger untereinander, wobei das 

Jugendamt des Landkreises Fachberatung betreibt. Eine kommunikative Auseinanderset-

zung über Vorhaben des Landkreises und ein Erfahrungsaustausch der Träger untereinan-

der wären aber, auch zur Qualitätsentwicklung, wichtig. 

Es werden kontinuierlich mehr und höhere Anforderungen an das Tageseinrichtungssystem 

gestellt. Dies stellt auch die Kommunalpolitik vor große Herausforderungen. 

 

Fazit aus dem Interview mit VertreterInnen aus den Tageseinrichtungen am 14.06.2016 

(27 Tageseinrichtungsleitungen und 5 TrägervertreterInnen) 

Herausforderungen für die Tageseinrichtungen und die (freien und kommunalen) Träger sind 

die angespannte Personalsituation, die Entwicklung der Geburtenzahlen sowie der Anspruch 

auf Ganztagsbetreuung. Der hohe Nachfrageüberhang resultiert häufig in langen Wegezei-

ten für die Eltern. 

Aus Sicht der Tageseinrichtungen gibt es ein großes Angebot für Kinder und Eltern, es sind 

sehr viele unterschiedlich konzeptionierte Tageseinrichtungen vorhanden. Das Netz der vie-
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len kleinen Einrichtungen im ländlichen Raum, also der „Dorf-Kitas“, wird als sehr wertvoll für 

die Vielfalt der Einrichtungslandschaft beschrieben, auch wenn sie gegebenenfalls teurer 

sind als größere Einrichtungen. Diese kleinen, familiären Tageseinrichtungen sind auch als 

Standortfaktor für den Zuzug junger Familien von Bedeutung. 

Es gibt aus Sicht der Tageseinrichtungen keinen signifikanten Unterschied zwischen Stadt 

und Land, was die Auslastung der Tageseinrichtungen angeht: In vielen Regionen ist die 

Kapazitätsgrenze der Einrichtungen erreicht. In der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist 

man aus Sicht der Tageseinrichtungen an der Kapazitätsgrenze angelangt, Eltern müssen 

lange Wegezeiten auf sich nehmen. In der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal ist das 

Angebot für beide Betreuungsarten (unter und über 3 Jahre) eher nicht ausreichend, vor al-

lem für Ganztagsplätze besteht Bedarf. In der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg kön-

nen beide Betreuungsarten in ausreichender Menge angeboten werden. In der Einheitsge-

meinde Stadt Bismark (Altmark) gibt es eine Warteliste, die seit 4 Jahren voll ist. 

Die Träger haben fast alle lange Wartelisten. Es gab schon Gespräche zur Vergabe von 

Plätzen über den Landkreis zur Vermeidung von Doppelt- und Mehrfachanmeldungen. Als 

Träger ist man jedoch für die Belegung der Plätze selbst verantwortlich und man möchte 

nicht, dass die Verantwortung beim Landkreis verortet wird. 

Die Öffnungszeiten der Einrichtungen von 6 bis 17 Uhr werden in der Regel als ausreichend 

beschrieben. Die Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal unterhält eine Einrichtung, die bis 20 

Uhr geöffnet hat. Hierfür gibt es Bedarfe, aber die Zahl der Kinder deckt den Aufwand nicht – 

teilweise werden abends nur ein oder zwei Kinder betreut. Es gibt insgesamt wenig Nachfra-

ge nach außergewöhnlichen Betreuungszeiten.  

Man ist sich darüber einig, dass im Landkreis nichts grundlegend fehlt. Eltern würden neuar-

tige, innovative Angebote sicherlich nutzen, fragen aber nicht aktiv danach.  

Einige haben den Eindruck, dass Eltern sich sehr bewusst für eine bestimmte Einrichtung 

entscheiden, andere glauben, dass es vielen Eltern vor allem um eine geringe Anfahrtszeit 

geht.  

Eltern wissen aus Sicht der Tageseinrichtungen häufig nicht, wie das System Kindertagesbe-

treuung funktioniert. Eigentlich sollen Eltern, die keinen Platz finden können, sich an den 

Landkreis oder die Verbands- und Einheitsgemeinden wenden, aber viele wissen das nicht 

und telefonieren alle Tageseinrichtungen nacheinander ab.  

In vielen Regionen wird über eine Steigerung der Kostenbeiträge nachgedacht. Das Gesetz 

sieht höchstens 50 % des ungedeckten Finanzbedarfs vor; das wären dann aber häufig 

gleich 40 bis 50 Euro mehr pro Platz, sodass man langsam z. B. erst einmal auf 41 % erhöht 

hat. Teils werden die Kostenbeiträge jährlich erhöht, teils nur alle paar Jahre. Es herrscht 

allgemeine finanzielle Knappheit bei den Einrichtungen. Man fühlt sich vonseiten des Landes 

unterfinanziert, vor allem durch das neue Recht auf eine 10-Stunden-Betreuung für alle. Zu-

dem hat die Umsetzung des KiföG zu sehr viel Verwaltungsaufwand geführt. 

Es gibt im Landkreis Stendal vor allem zu wenig integrative Hortplätze. Hierin stimmen fast 

alle überein. Wenn man personell nicht mehr in der Lage ist, die Kinder 1:25 zu betreuen, 

dann werden Kinder mit möglicherweise erhöhtem Förderbedarf unterhalb der Eingliede-

rungshilfe mittlerweile nicht mehr aufgenommen.  

Vielerorts fehlt es an qualifiziertem Personal und vor allem Nachwuchskräften – das ist aller-

dings nicht überall so, z. B. gibt es in den Einheitsgemeinden Hansestadt Stendal und Stadt 
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Tangerhütte kaum Probleme bei der Personalsuche. Krankheit und Urlaub lassen sich kaum 

abfangen, es müssen Überstunden geleistet werden, wenn andere Urlaub machen. Auch die 

Umsetzung des Bildungsprogramms gestaltet sich aufgrund der Personalknappheit schwie-

rig. Es gibt viele kreisübergreifende Standards in den Einrichtungen, die aber wegen des 

Personalmangels teils nicht eingehalten werden können. Man würde gerne mehr Personal 

als gesetzlich vorgeschrieben einstellen, dies scheitert häufig an der Finanzierung und man 

müsste wieder die Kostenbeiträge erhöhen. Vor- und Nachbereitungszeiten sollten zur Ver-

fügung gestellt werden – dies ist vielen Anwesenden ein wichtiges Anliegen. Ebenso sollten 

Leitungszeiten ausgewiesen werden, da Leitungskräfte zu häufig für kranke Kollegen o.Ä. 

einspringen müssen und nicht zum Verwaltungsgeschäft kommen. 

Wenige Träger halten „Springer“ für Notfälle vor. Die Einrichtungen helfen sich dann meist 

untereinander, was auch oft funktioniert, aber zu kritischen Engpässen führt. 

Man wünscht sich eine bessere Kommunikation zwischen den Ämtern (Gesundheit, Sozia-

les, Jugend) in Hinblick auf Kinder mit integrativem Förderbedarf, aber auch zwischen Land-

kreis und Kommunen zu Fragen der Finanzierung von Kindertagesbetreuung. 

Qualitativ ist die Zusammenarbeit mit der Fachberatung sehr gut, diese findet aber nicht in 

ausreichendem Maße statt. Die einzelnen Tageseinrichtungen werden über Gesetzesände-

rungen, Fortbildungsprogramme etc. durch das Jugendamt benachrichtigt. Man fühlt sich 

insgesamt gut informiert. Es gibt keinen allgemeinen runden Tisch der Leitungskräfte mehr 

(früher gab es diesen alle 2 Monate). Ca. ein Drittel der Anwesenden beteiligt sich an dem 

Netzwerk zu Frühen Hilfen. 

Die Zusammenarbeit mit Trägern läuft insgesamt gut. Auch die Arbeit mit dem Landkreis 

bezüglich der Erstattung von Kostenbeiträgen verläuft weitestgehend reibungslos.  

Die Qualität der Arbeit wird als gut wahrgenommen, viele Fachkräfte engagieren sich auch 

über die Arbeitszeit hinaus. Ein Dialog ist zwingend notwendig in Bezug auf das Bildungs-

programm.  

Ein kleiner Teil der Anwesenden hat ein Qualitätsmanagement-System. Es fehlt ein kreis-

übergreifender Austausch zu diesem Thema. 

 

Fazit aus dem Interview mit ElternvertreterInnen am 14.06.2016  
(Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg, Einheitsgemeinde Stadt 

Tangerhütte, Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde, Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal, Einheitsgemeinde 

Stadt Bismark) 

In der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck wird das Angebot an sich als grundsätzlich 

gut wahrgenommen, alle fühlen sich gut aufgehoben in ihren jeweiligen Tageseinrichtungen. 

Auch die Vielfalt des Angebots ist aus Sicht der Eltern in Ordnung. 

In der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal gibt es aus Sicht der Eltern nicht ausreichend 

Plätze. Man ist sowohl in Krippen als auch in Kindergärten an der Kapazitätsgrenze ange-

langt, auch was das Personal angeht. Es gibt Tageseinrichtungen, die nur sehr begrenzte 

Bring- und Abholzeiten bieten.  

In der Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark) wird ein Problem bei der Einzelförderung 

der Kinder gesehen. Man hätte gerne eine Person in den Tageseinrichtungen, die sich aus-

schließlich und täglich um die Kinder mit (drohender) Behinderung kümmert – mit einer ent-

sprechenden Sonderausbildung.  
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Die Qualität der Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde empfinden 

die Eltern als sehr gut. Es gibt jedoch deutlich zu wenige Plätze. 

Die Angebote der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg sind aus persönlicher Erfahrung 

der Elternvertretung in Ordnung. Ob Personal fehlt, ist nicht bekannt. Es werden Probleme 

im Bereich der Plätze für Kinder mit Handicap in Horten gesehen.  

Angebote gibt es in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte genügend, aber Integration ist 

auch hier ein großes Thema. 

Während Schließzeiten gibt es Notgruppen und die Einrichtungen helfen sich gegenseitig. Es 

gibt Einrichtungen, die Notgruppen nur zulassen, wenn die Arbeitgeber der Eltern die Not-

wendigkeit bestätigen. Aus Sicht der Eltern wären die Schließungen in Ordnung, wenn man 

nicht dennoch für die Tageseinrichtungen in vollem Umfang bezahlen müsste. 

Personalknappheit, lange Wartezeiten, Raumknappheit und zu geringe Abdeckung von 

Randzeitenbetreuung werden von den Eltern überwiegend als Problempunkte benannt, aber 

auch der Mangel an Plätzen für Kinder mit (drohender) Behinderung. Der Landkreis Stendal 

ist ein Pendlerkreis und viele Familien benötigen eine Frühbetreuung ab 5.30 Uhr. Der 

Wunsch nach einer flexiblen Zeiteinteilung der gebuchten Zeiten (Wochenbudget) bei den 

Eltern besteht, auch wenn durchaus die Planungsherausforderung für die Einrichtungen ge-

sehen wird. Tagespflege wird wenig genutzt und ist kein größeres Thema. 

Der Betreuungsschlüssel im Hort wird mit 1:25 als zu gering angesehen, auch die Raumka-

pazitäten werden in den Tageseinrichtungen überwiegend als zu knapp eingeschätzt. (Die 

bekannten 2,5 m² pro Kind werden von den Eltern als zu gering eingeschätzt.) 

Die Eltern sprechen sich deutlich für die Attraktivität kleiner „Dorf-Kitas“ aus, da diese familiä-

rer sowie oft auch flexibler sind und eine Art Erziehungspartnerschaft mit den Eltern wahrge-

nommen wird. 

Gewünscht wird eine bessere Personalqualifizierung, Erhöhung des Bildungs- und Fachkräf-

teniveaus, mehr Akademiker in direkter Betreuung und eine Eindämmung der Kostensteige-

rung, die eindeutig mit dem 10-Stunden-Betreuungsanspruch jedes Kindes in Zusammen-

hang gebracht wird, sowie eine bessere Verteilung von Flüchtlingskindern im gesamten 

Landkreis. 

Deutlich wird, dass sich Eltern bei der Platzsuche direkt an viele verschiedene Einrichtungen 

wenden und nicht unbedingt wissen, dass sie sich an die Kommune wenden können.  

Auch eine Modernisierung der Finanzierung, z. B. mit Chipkarten, mit denen exakt die ge-

nutzte Betreuungszeit abgerechnet wird, besteht als Idee bei den Eltern. 

Es fehlt den Eltern eine zentrale Anlaufstelle für die Anmeldung in Tageseinrichtungen, Bera-

tung zu Konzepten und Finanzierungsfragen, mit einer übergreifenden Warteliste, gewünscht 

wird beispielsweise ein „Kita-Portal“ für den Landkreis. Es gibt bisher aus Sicht der Eltern 

keine gebündelten Informationen, nur Infos aus den Tageseinrichtungen vor Ort. 
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4.5 Versorgungssituation und Bedarfe im Landes- und Bundesvergleich  

Die folgende Abbildung zeigt die Betreuungsquoten der unter 3-Jährigen und 3- bis unter 6-

Jährigen im Vergleich der deutschen Bundesländer. Erwartungsgemäß gehört Sachsen-

Anhalt als ostdeutsches Bundesland zu den Ländern mit den höchsten Betreuungsquoten. 

Zwar sind die Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern bei Kindern zwi-

schen 3 und 5 Jahren nur noch in geringem Umfang erkennbar; deutlich werden die traditio-

nellen Strukturen jedoch noch immer bei der Betreuung der unter 3-Jährigen. In dieser Al-

terskohorte weist Sachsen-Anhalt mit 57,9 Prozent die höchste Betreuungsquote aus. 

Neben dem traditionell gut ausgebauten Tagesbetreuungssystem ist auch der Rechtsan-

spruch auf einen Betreuungsplatz für alle Familien ein wichtiger Grund für die hohe Betreu-

ungsquote im Land.  

ABB. 46: BETREUUNGSQUOTEN DER KINDER ZWEIER ALTERSKOHORTEN IN DEUTSCHLAND 2015  
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Anders zeigt sich das Bild für den Landkreis Stendal: Im Vergleich der Betreuungsquoten der 

Landkreise und kreisfreien Städte Sachsen-Anhalts weist der Landkreis die mit deutlichem 

Abstand in beiden Alterskohorten niedrigsten Betreuungsquoten aus.  

ABB. 47: BETREUUNGSQUOTEN DER KINDER ZWEIER ALTERSKOHORTEN IN DEUTSCHLAND 2015  
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Die nun folgenden Tabellen zeigen Daten des statistischen Bundesamts zu Betreuungsquo-

ten, Betreuungsumfang, Betreuungsbedarfen, Gruppenformen, Personal und Öffnungszeiten 

im Bereich der Kindertagesbetreuung für Kinder bis unter 6 Jahren im Vergleich zwischen 

Bund und dem Land Sachsen-Anhalt. Soweit es möglich war, wurden die Daten des Land-

kreises Stendal vergleichend gegenübergestellt.  

In der nachfolgenden Tabelle wird neben den bereits aufgezeigten Betreuungsquoten deut-

lich, dass die Tagespflegestellen in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Bundesgebiet nur eine 

untergeordnete Rolle spielen.  

ABB. 48: BETREUUNGSQUOTEN: DEUTSCHLAND, SACHSEN-ANHALT 2015 

Deutschland Sachsen-Anhalt LK Stendal

Betreuungsquoten 2015

Betreuungsquote Kinder unter 3 Jahren 32,9 % 57,9 % 52,5 %

   - Veränderung von 2008 zu 2015 

     (PP =  Prozentpunkte)

+  15,3 PP +  5,3 PP

   - Veränderung von 2014 bis 2015 +  0,6 PP  - 0,4 PP

Betreuungsquote Kinder unter 1 Jahr 2,6 % 7,7 %

Betreuungsquote Kinder von 1 bis unter 

2 Jahren

35,8 % 76,7 %

Betreuungsquote Kinder von 2 bis unter 

3 Jahren

61,3 % 89,3 %

Betreuungsquote Kinder unter 3 Jahren 

in Kindertageseinrichtungen

28,2 % 56,7 %

Betreuungsquote Kinder unter 3 Jahren 

in Kindertagespflege

4,7 % 1,2 %

Betreuungsquote Kinder von 3 bis 5 

Jahren 

95,3 % 96,0 %

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen 

und Kindertagespflege 2015 (Stichtag: 1. März 2015)  
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Die folgende Tabelle zeigt, dass der Anspruch auf einen ganztägigen Betreuungsplatz in 

Sachsen-Anhalt sich auch im Umfang der Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen nieder-

schlägt: Mehr als 80 % der Plätze für unter 3-Jährige werden in einem Umfang von über 35 

Stunden pro Woche gebucht, während dies im gesamtdeutschen Vergleich nur bei etwas 

mehr als der Hälfte der Plätze der Fall ist. Noch etwas deutlicher wird diese Differenz bei 

einem Blick auf den Betreuungsumfang bei Plätzen für Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Schuleintritt.  

ABB. 49: BETREUUNGSUMFANG: DEUTSCHLAND, SACHSEN-ANHALT 2015 

Deutschland Sachsen-Anhalt

Betreuungsumfang 2015

Gebuchter Betreuungsumfang pro Woche 

Kinder unter 3 Jahren in 

Kindertagesbetreuung 

   - bis 25 Stunden 18,5 % 11,7 %

   - mehr als 25 bis 35 Stunden 28,2 % 7,9 %

   - mehr als 35 Stunden 53,3 % 80,5 %

Durchschnittliche Zahl der 

Betreuungstage pro Woche 

Kinder unter 3 Jahren in 

Kindertageseinrichtungen

4,9 5,0

Gebuchter Betreuungsumfang pro Woche 

Kinder zwischen 3 Jahren bis zum 

Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen 

in Kindertagesbetreuung

   - bis 25 Stunden 13,2 % 7,9 %

   - mehr als 25 bis 35 Stunden 38,6 % 5,9 %

   - mehr als 35 Stunden 48,2 % 86,2 %

Durchschnittliche Zahl der 

Betreuungstage pro Woche 

Kinder zwischen 3 Jahren bis zum 

Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen

5,0 5,0

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige 

Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 2015 (Stichtag: 1. März 2015).  
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Der Betreuungsbedarf ist in Sachsen-Anhalt trotz im Bundesvergleich hoher Betreuungsquo-

ten größer als das Betreuungsangebot, wie die nachstehende Tabelle zeigt. Die Diskrepanz 

zwischen Bedarf und tatsächlicher Betreuungsquote ist jedoch deutlich geringer als im ge-

samten Bundesgebiet, was auf eine nahezu adäquate Bedarfsdeckung schließen lässt.  

Auch zeigt sich, dass ein deutlich größerer Anteil der Familien in Sachsen-Anhalt sich einen 

Betreuungsumfang von über 35 Stunden wünscht.  

Es ist Wille des Gesetzgebers, dass die Tageseinrichtungen Sachsen-Anhalts den Familien 

vollkommen flexible Betreuungszeiten gewähren: Die Eltern sollen zwischen 5, 6, 7, 8, 9  

oder 10 Stunden Betreuungsumfang frei wählen können. Im Landkreis Stendal hält sich je-

doch nur ein Teil der Träger an diese Vorgaben. Der Landkreis ist inzwischen dazu überge-

gangen, die Festsetzung der Kostenbeiträge, soweit sie den flexiblen Betreuungsumfang 

nicht abbilden, nicht zu genehmigen. Daneben berät der Landkreis die Träger auch dahinge-

hend, dass die Öffnungszeiten im Sinne einer Verbesserung der Familienfreundlichkeit  

flexibler und bedarfsgerechter gestaltet werden.  

ABB. 50: BETREUUNGSBEDARF: DEUTSCHLAND, SACHSEN-ANHALT 2015 

Deutschland Sachsen-Anhalt

Betreuungsbedarf 2015

Betreuungsbedarf Eltern mit Kindern 

unter 3 Jahren

43,2 % 62,2 %

   - Differenz Betreuungsbedarf und Betreuungs-

     quote Kinder unter 3 Jahren

10,3 PP 4,3 PP

Betreuungsbedarf Eltern mit Kindern von 

1 bis unter 2 Jahren

54,7 % 86,5 %

   - Differenz Betreuungsbedarf und Betreuungs-

     quote Kinder von 1 bis unter 2 Jahren

18,9 PP 9,8 PP

Betreuungsbedarf Eltern mit Kindern von 

2 bis unter 3 Jahren

73,0 % 92,2 %

   - Differenz Betreuungsbedarf und Betreuungs-

     quote Kinder von 2 bis unter 3 Jahren

11,6 PP 2,9 PP

Betreuungsbedarf Eltern mit Kindern 

unter 3 Jahren hinsichtlich 

Betreuungsform

   - Betreuungsplatz in Kindertageseinrichtung 75,4 % 79,8 %

   - Betreuungsplatz in Kindertagespflege 3,1 % 3,8 %

   - Betreuungsplatz entweder in Kindertages-    

     einrichtung oder Kindertagespflege

11,2 % 14,1 %

   - Betreuungsplatz sowohl in Kindertages-    

     einrichtung als auch in Kindertagespflege

10,2 % 2,3 %

Zeitlicher Betreuungsbedarf der Eltern 

mit Kindern unter 3 Jahren
   - Betreuungsplatz zwischen 1 und 25

     Stunden/Woche 

31,0 % 15,9 %

   - Betreuungsplatz zwischen 26 und 35

     Stunden/Woche 

38,4 % 25,1 %

   - Betreuungsplatz zwischen 36 und 45

     Stunden/Woche 

28,0 % 48,3 %

   - Betreuungsplatz mit mehr als 45

     Stunden/Woche 

2,6 % 10,7 %

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige 

Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 2015 (Stichtag: 1. März 2015).  

Die folgende Tabelle weist vergleichend die Verteilung der Kinder unter 3 Jahren auf ver-

schiedene Gruppenformen sowie die durchschnittlichen Gruppengrößen in Deutschland und 
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Sachsen-Anhalt aus. In Sachsen-Anhalt liegt die durchschnittliche Gruppengröße in den 

meisten Betreuungsarten über dem Bundesvergleichswert.  

ABB. 51: GRUPPENFORMEN: DEUTSCHLAND, SACHSEN-ANHALT 2015 

 

 

Deutschland Sachsen-Anhalt

Gruppenformen 2015

Verteilung der Kinder unter 3 Jahren auf 

die Gruppenformen in 

Kindertageseinrichtungen

   - ohne Gruppenstruktur 11,0 % 10,4 %

   - Gruppe mit Kindern unter 3 Jahren 42,1 % 62,6 %

   - Gruppe mit Kindern von 2 Jahren bis 

     Schuleintritt (inkl. 1-2 Kinder unter 3 

     Jahren)

3,9 % 1,0 %

   - Gruppe mit Kindern von 2 Jahren bis 

     Schuleintritt (inkl. 3 oder mehr Kinder unter 

     3 Jahren)

6,7 % 1,8 %

   - Altersgemischte Gruppe mit Kindern unter 

     4 Jahren

24,8 % 16,9 %

   - Altersgruppenübergreifende Gruppe mit und 

     ohne Schulkinder

11,5 % 7,3 %

Durchschnittliche Anzahl an Kindern pro 

Gruppenform in 

Kindertageseinrichtungen 

   - Gruppe mit Kindern unter 3 Jahren 10 13

   - Gruppe mit Kindern von 2 Jahren bis 

     Schuleintritt (inkl. 1-2 Kinder unter 3 

     Jahren)

21 20

   - Gruppe mit Kindern von 2 Jahren bis 

     Schuleintritt (inkl. 3 oder mehr Kinder unter 

     3 Jahren)

20 21

   - Altersgemischte Gruppe mit Kindern unter 

     4 Jahren

12 14

   - Altersgruppenübergreifende Gruppe mit und 

     ohne Schulkinder

15 15

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige 

Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 2015 (Stichtag: 1. März 2015).
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Das Personal der Tageseinrichtungen Sachsen-Anhalts hat im Durchschnitt deutlich mehr 

Kinder zu betreuen als in Gesamtdeutschland. Besonders deutlich wird dies bei altersge-

mischten Gruppen mit Kindern unter 4 Jahren, wie die folgende Tabelle zeigt. Augenfällig ist 

auch der geringe Anteil vollständiger Leitungsfreistellungen in Sachsen-Anhalt und das hö-

here Durchschnittsalter des in der Tagesbetreuung tätigen pädagogischen Personals.  

Im Landkreis Stendal gibt es keine Einrichtung mit zur Gänze freigestellter Leitung.  

ABB. 52: PERSONAL IN TAGESEINRICHTUNGEN: DEUTSCHLAND, SACHSEN-ANHALT 2015 

Deutschland Sachsen-Anhalt

Personal 2015

Personalschlüssel in Kindertages-

einrichtungen nach Gruppenart (mit 

Einrichtungsleitung)

   - Gruppe mit Kindern unter 3 Jahren 

1 : 4,1 1 : 6

   - Gruppe mit Kindern von 2 Jahren bis 

     Schuleintritt (inkl. 1-2 Kinder unter 3 

     Jahren)

1 : 7,9 1 : 11

   - Gruppe mit Kindern von 2 Jahren bis 

     Schuleintritt (inkl. 3 oder mehr Kinder unter 

     3 Jahren)

1 : 7,3 1 : 9,4

   - Altersgemischte Gruppe mit Kindern unter 

     4 Jahren

1 : 4,2 1 : 7,4

   - Altersgruppenübergreifende Gruppe mit und 

     ohne Schulkinder

1 : 6,3 1 : 9,1

Anteil der Kindertageseinrichtungen mit 

Leitungsfreistellung

   - Vollständige Leitungsfreistellung 36,9 % 14,4 %

   - Anteilige Leitungsfreistellung 54,5 % 81,3 %

   - Leitungsteam 8,6 % 4,3 %

Alter des pädagogischen Personals in 

Kindertageseinrichtungen

   - jünger als 25 Jahre 12,5 % 7,7 %

   - 25 bis unter 45 Jahre 46,7 % 34,7 %

   - 45 bis unter 55 Jahre 25,1 % 32,5 %

   - 55 Jahre und älter 15,7 % 25,1 %

Beschäftigungsumfang des 

pädagogischen Personals in 

Kindertageseinrichtungen

   - unter 21 Wochenstunden 18,0 % 10,4 %

   - 21 bis unter 38,5 Wochenstunden 46,4 % 74,2 %

   - 38,5 Wochenstunden oder mehr 35,6 % 15,4 %

Qualifizierung des pädagogischen 

Personals in Kindertageseinrichtungen

   - (einschlägiger) Hochschulabschluss 5,4 % 4,5 %

   - (einschlägiger) Fachschulabschluss 70,2 % 87,3 %

   - (einschlägiger) Berufsfachschulabschluss 13,0 % 3,0 %

   - Sonstiges 11,3 % 5,2 %

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige 

Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 2015 (Stichtag: 1. März 2015).  
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Bezüglich der Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen zeigt sich deutlich, dass die Tagesein-

richtungen Sachsen-Anhalts sowohl früher öffnen als auch später schließen als der Durch-

schnitt der Bundesländer. Dies lässt sich äquivalent auch in den Angaben der Tageseinrich-

tungen des Landkreises Stendal erkennen.  

ABB. 53: ÖFFNUNGSZEITEN: DEUTSCHLAND, SACHSEN-ANHALT, LANDKREIS STENDAL 2015 

Deutschland Sachsen-Anhalt LK Stendal*

Öffnungszeiten 2015

Beginn der Öffnungszeit von 

Kindertageseinrichtungen 

   - vor 7:00 Uhr 20,6 % 96,5 % 96,2 %

   - 7:00 bis 7:30 Uhr 65,3 % 2,3 % 3,8 %

   - später als 7:30 Uhr 14,1 % 1,2 % 0,0 %

Ende der Öffnungszeit von 

Kindertageseinrichtungen 

   - vor 16:30 Uhr 35,8 % 2,3 % 0,0 %

   - 16:30 bis 18:00 Uhr 62,8 % 95,8 % 98,7 %

   - später als 18:00 Uhr 1,3 % 2,0 % 1,3 %

* Für diese Auswertung wurden nur Tageseinrichtungen für Kinder bis zum Schuleintritt betrachtet. Einrichtungen, die keine 

Angabe zu Öffnungszeiten gemacht haben, wurden nicht in die Analyse einbezogen. (N= 79).

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen 

und Kindertagespflege 2015 (Stichtag: 1. März 2015)  

 

 

 

 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

90 

 

5. Versorgungssituation in den Planungsräumen und Bedarf 
für den Planungszeitraum 

Die nachfolgenden Kapitel geben jeweils Auskunft zu:  

 Adressen und Leistungen sowie methodischem Ansatz der Tageseinrichtungen 

 Geburtenentwicklung 

 Bevölkerungsstand der relevanten Alterskohorten 

 Anzahl der ausländischen Kinder 

 Wanderungsbewegungen 

 Versorgungsquoten, Betreuungsquoten, Belegungsquoten 

 Integrativen Plätzen 

 Öffnungszeiten 

 Platzkosten 

 Fällen gemeindeübergreifender Betreuung 

 Öffnungszeiten 

Abschließend erfolgt jeweils pro Planungsraum eine individuelle Bedarfsprognose auf Basis 

der Daten zu Geburten und Wanderungsbewegungen sowie unter Einbeziehung qualitativer 

Informationen zu z. B. gemeindeübergreifender Betreuung. 

Die Daten stammen von den Einwohnermeldeämtern der einzelnen Verbands- und Einheits-

gemeinden sowie dem Jugendamt des Landkreises und beziehen sich, wenn nicht anders 

vermerkt, auf Stichtagsdaten zum Dezember 2015.  

Zur verbesserten Lesbarkeit wird die Betreuungsart „Kinder zwischen 3 Jahren und dem Be-

ginn der Schulpflicht“ in den Grafiken als „Kinder zwischen 3 Jahren und dem Schuleintritt“ 

und die Betreuungsart „Kinder vom Beginn der Schulpflicht bis zum Eintritt in den 7. Schul-

jahrgang“ in den Abbildungen und im Text als „Schulkinder“ oder „Hortbetreuung“ bezeich-

net.  

Die in den folgenden Kapiteln aufgeführten Versorgungs- und Betreuungsquoten der Kinder 

zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht sowie der Kinder im schulpflichtigen 

Alter bis zum Eintritt in den 7. Schuljahrgang weisen jeweils eine gewisse Unschärfe auf, da 

der Zeitpunkt des Schuleintritts nicht bei jedem Kind gleich ist. Für die Kinder zwischen 3 

Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wurde als Näherungswert die Zahl der Kinder zwi-

schen 3 und unter 7 Jahren verwendet. Als Kinder im schulpflichtigen Alter bis zum Eintritt in 

den 7. Schuljahrgang gelten im Folgenden die Kinder zwischen 7 und unter 14 Jahren. 
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5.1 Planungsraum 1: Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg  

Die Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg hat ca. 6.600 Einwohner (Stand 31.12.2015) 

und liegt im Nordosten des Landkreises Stendal. Sie stellt den Planungsraum mit der ge-

ringsten Einwohnerzahl und der geringsten Anzahl an Tageseinrichtungen im Landkreis 

Stendal dar.  

Die nachstehenden Tabellen und Diagramme zeigen das Betreuungsangebot, die Inan-

spruchnahme, die Versorgungssituation, die Kosten der Betreuung und die aktuelle und 

künftige Bedarfsprognose für die Kindertagesbetreuung in der Einheitsgemeinde Hansestadt 

Havelberg für die Jahre 2017 bis 2021 auf. Anschließend erfolgen eine Auswertung sowie 

die Darstellung der Planungs- und Entwicklungserfordernisse für diesen Planungsraum. 

Folgende Karte gibt Auskunft über die Standorte der Tageseinrichtungen der Einheitsge-

meinde Hansestadt Havelberg sowie die jeweiligen Betreuungsarten und zeigt auf, welche 

Einrichtungen auch integrative Betreuung anbieten. 
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ABB. 54: TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2016 (KARTE) 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bestand an Einrichtungen im Planungsraum Einheits-

gemeinde Hansestadt Havelberg (Stand September 2016) gemäß den aktuell gültigen Be-

triebserlaubnissen.  
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ABB. 55: TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2016 

Nr. Einrichtungsart/ Adresse Aufnahmealter Kapazität: 0 - U3 3-U7 7-U14

Hort GS „Am Eichenwald“

Pestalozzistr. 4, 39539 Hansestadt Havelberg

Situationsorientierter und offener Ansatz

Ausnahmegenehmigung 

bis 31.7.17: 180 Plätze

Kindertageseinrichtung „Zwergenland“

Löhestraße 11 a, 39539 Hansestadt Havelberg

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt"

OT Warnau, Alte Lindenstraße 25, 39539 Hansestadt 

Havelberg

Situationsgebundener Ansatz

Integrativer Ansatz

0

3 0 bis 14 Jahre 12 20 8

4

Integrative Kindertageseinrichtung „Regenbogen“

Franz-Mehring-Viertel 15, 39539 Hansestadt 

Havelberg
0 bis Schuleintritt 60 70

2 2 bis Schuleintritt 20/15 110/120 0

1 6 bis 14 Jahre 0 0 130

 

Folgende Tabelle bildet die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Havelberg ab. Eine voll eingefärbte Zelle ist gleichbedeutend mit einer vollen 

Stunde, halb eingefärbte Zellen können sich sowohl auf Viertel- als auch auf halbe Stunden 

beziehen. Die Öffnungszeiten reichen überwiegend von 6:00 bis 18:00 Uhr.  

ABB. 56: ÖFFNUNGSZEITEN DER TAGESEINRICHTUNGEN DER HANSESTADT HAVELBERG 2015 Öffnungszeiten Hansestadt Havelberg

Einrichtung 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hort Am Eichenwald

Pestalozzistr. 4, 39539 Hansestadt Havelberg

Zwergenland

Löhestraße 11 a, 39539 Hansestadt Havelberg

Villa Kunterbunt

OT  Warnau, Alte Lindenstraße 25, 39539 Hansestadt Havelberg

Regenbogen

Franz- Mehring- Viertel-15, 39539 Hansestadt Havelberg  
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5.1.1 Geburtenentwicklung und Bevölkerung 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die absoluten Geburtenzahlen in der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Havelberg zwischen 2005 und 2015. Die Geburtenzahl ist in der Tendenz rück-

läufig. 2007 und 2008 waren starke Geburtenjahrgänge, was zur gesteigerten Inanspruch-

nahme von Hortplätzen beiträgt.  

ABB. 57: GEBURTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2005 - 2015 
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Quelle: Einwohnermeldeamt der Hansestadt Havelberg 2016.
 

 

Die nachstehenden drei Tabellen stellen in absoluten Zahlen die im Planungsraum lebenden 

Kinder gesamt, die im Planungsraum lebenden ausländischen Kinder sowie die Zu- und 

Fortzüge, jeweils in den Alterskohorten der unter 3-Jährigen, der 3- bis unter 7-Jährigen und 

der 7- bis unter 14-Jährigen, dar. Zudem werden unter den 7- bis 13-jährigen Kindern auch 

die 7- bis 10-Jährigen ausgewiesen, da Letztere mit deutlichem Abstand die meisten Plätze 

in Horten belegen. Ab einem Alter von 11 Jahren werden nur noch wenige Kinder in Horten 

betreut: Kinder ab 11 machen nur einen Anteil von ca. 2,5 % aller Hortkinder in Sachsen-

Anhalt aus.4 

                                              
4 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016.  
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In der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg leben insgesamt 649 unter 14-jährige Kinder, 

davon 134 unter 3-Jährige, 190 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und 325 Kinder von 7 bis 

unter 14 Jahren. 

ABB. 58: ANZAHL DER KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2015 

Unter 3-Jährige 134

3- bis unter 7-Jährige 190

7- bis unter 14-Jährige 325

  davon: 7 bis unter 11-Jährige 184

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Hansestadt Havelberg 2016.

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder

 

Der Anteil ausländischer Kinder an allen Kindern ist eher gering. Dieser beträgt in allen rele-

vanten Alterskohorten unter 4 %. 

ABB. 59: AUSLÄNDISCHE KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2015 

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder
Davon: 

Ausländer

Anteil der 

Ausländer

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….134 1 0,7%

3 bis unter 7 Jahre………………………..……………………………………190 7 3,7%

7 bis unter 14 Jahre………………….………………………………………………………325 9 2,8%

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….………………………………………………………184 7 3,8%

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Hansestadt Havelberg 2016.  

In der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg überwiegen die Zuzüge die Fortzüge in allen 

Alterskohorten mit Ausnahme der 3- bis unter 7-Jährigen, bei denen sich im Jahr 2015 ein 

leicht negativer Wanderungssaldo ergibt.  

ABB. 60: WANDERUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2015 

Zuzüge und Fortzüge im Planungsraum im Jahr 2015
Zuzüge Fortzüge

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….……………………………………….+  20 - 7

3 bis unter 7 Jahre………………………..…………………………………………………………………………….+  10 - 11

7 bis unter 14 Jahre………………….……………………………………………………………………………………………….+  9 - 7

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….……………………………………………………………………………………………….+  6 - 5

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Hansestadt Havelberg 2016.  

5.1.2 Versorgungssituation und Inanspruchnahme des Angebots 

Die folgenden Tabellen zeigen die  

 Betreuungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im Dezember 2015 ei-

nen Tagesbetreuungsplatz belegen)  

 Versorgungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die im Dezember 2015 

ein Betreuungsplatz laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vorhanden ist) 

 Belegungsquote (= Anteil der laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vor-

handenen Plätze, die im Dezember 2015 tatsächlich belegt sind) 

der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg.  
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Die folgend aufgeführte Betreuungsquote gibt Auskunft darüber, wie viel Prozent der Kinder 

in der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg einen Betreuungsplatz nutzen. Die Betreu-

ungsquoten der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg gehören in allen Betreuungsarten 

zu den höchsten im Landkreis Stendal. Insbesondere bezüglich der Betreuung von Schulkin-

dern liegt der Planungsraum weit über dem Durchschnitt.  

ABB. 61: BETREUUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2015 

Unter 3-Jährige 59,7%

3- bis unter 7-Jährige* 86,3%

7- bis unter 14-Jährige 44,6%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen 

Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult 

werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der belegten Plätze in 

Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die 

Betreuungsquote.

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im 

Dezember 2015 einen Tagesbetreuungsplatz 

belegen

 

Die Versorgungsquote zeigt, für wie viel Prozent der Kinder in der Einheitsgemeinde Hanse-

stadt Havelberg ein Betreuungsplatz vorhanden ist. Dieser Anteil kann über 100 % liegen, 

wenn mehr Plätze für Kinder einer Alterskohorte als Kinder derselben Altersgruppe im Pla-

nungsraum vorhanden sind. Es ist jedoch häufig der Fall, dass Plätze zwar laut Betriebser-

laubnis vorgehalten werden können, aber in der Praxis nicht angeboten werden, da das nöti-

ge Personal nicht vorhanden oder die Nachfrage nicht hoch genug ist.  

Die Versorgungsquote der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht liegt 

bei über 100 % und ist die höchste im Landkreis. Auch für die schulpflichtigen Kinder stellt 

die Einheitsgemeinde die zweitmeisten Plätze. Bei der Versorgung der unter 3-Jährigen liegt 

der Planungsraum eher im Durchschnitt der Verbands- und Einheitsgemeinden.  

ABB. 62: VERSORGUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2015 

Unter 3-Jährige 68,7%

3- bis unter 7-Jährige* 105,3%

7- bis unter 14-Jährige 42,5%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren 

eingeschult werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der 

verfügbaren Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-

Jährigen die Versorgungsquote.

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die ein 

Betreuungsplatz lt. Betriebserlaubnis vorhanden 

ist

 

Durch die Belegungsquote wird aufgezeigt, wie viel Prozent der laut Betriebserlaubnissen 

vorhandenen Plätze auch tatsächlich genutzt werden. Die Belegungsquoten im Planungs-

raum sind bei den unter 3-Jährigen im Vergleich der Planungsräume eher hoch – die laut 

Betriebserlaubnissen vorhandenen Plätze sind jedoch nicht voll ausgelastet. Wie bei der 

Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg ersichtlich wird, kann auch die Belegungsquote 
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über 100 % liegen, wenn vorhandenen Bedarfen der Eltern durch Ausnahmegenehmigungen 

bzgl. einer Ausweitung der vorhandenen Platzzahlen begegnet wird. Dies ist im Hortbereich 

der Fall: Der Hort Eichenwald darf bis zum 31. Juli 2017 180 anstatt der ursprünglich ge-

nehmigten und in der Berechnung verwendeten 130 Plätze anbieten.  

ABB. 63: BELEGUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2015 

Anteil belegter Plätze im Dezember 2015 durch:

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren 87,0%

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 82,0%

Schulkinder bis unter 14 Jahren 105,1%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.  
 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der absoluten Belegungszahlen von 2011 bis 2015, 

jeweils im Dezember des Jahres, in den drei Betreuungsarten. Die Zahl der Betreuungsplät-

ze ist zuletzt deutlich gestiegen bei den unter 3-Jährigen und den Schulkindern. Leicht ge-

sunken ist die Zahl der belegten Plätze hingegen im Bereich der Betreuung von Kindern zwi-

schen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht. 

ABB. 64: ENTWICKLUNG DER BELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2011 - 
2015 
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Bei den angegebenen Betreuungszahlen handelt es sich um Werte aus dem Dezember 

2015. Da die Belegung nicht in allen Monaten gleich ist, sollten die Dezemberzahlen des 

Jahres 2015 in Perspektive zum Rest des Jahres interpretiert werden. 

Zur verbesserten Einordnung der Belegungszahlen zeigt die folgende Tabelle die Minimal- 

und Maximalbelegungen der Tageseinrichtungen des Planungsraumes über das Jahr ver-



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

99 

 

teilt. Berechnet wurden diese Werte wie folgt: Im Planungsraum gibt es vier Tageseinrich-

tungen; die hierin vorhandenen Plätze wurden den Betreuungsarten zugeordnet. Nun wurde 

in jeder Einrichtung pro Betreuungsart der Monat mit der niedrigsten Belegung und der Mo-

nat mit der höchsten Belegung ausgemacht. Die Summe der niedrigsten Werte der vier Ein-

richtungen stellt jeweils pro Betreuungsart das Minimum, die Addition der höchsten Werte 

entsprechend das Maximum dar. Es wird ersichtlich, dass die Dezemberzahlen des Jahres 

2015 bei den unter 3-Jährigen sehr nah am Belegungsmaximum, bei den Kindern zwischen 

3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht eher nahe dem Belegungsminimum und bei den 

Schulkindern sehr nah am Maximum liegen.  

ABB. 65: MINIMAL- UND MAXIMALBELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2015 

Minimum Maximum

0 bis unter 3 Jahre: 56 83

3 bis unter 7 Jahre: 149 199

7 bis unter 14 Jahre: 108 148

Anmerkung: Die Tabelle gibt die über das ganze Jahr gerechneten Minimal- 

und Maximalbelegungen der Kindertageseinrichtungen des PLR an. 

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016, Berechnung con_sens.  

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Betreuungsquoten von 2011 bis 

2015, jeweils im Monat Dezember des Jahres, für die drei relevanten Betreuungsarten. Die 

Betreuungsquoten der unter 3-Jährigen im Planungsraum sind zum Jahr 2015 hin deutlich 

gestiegen und liegen nunmehr wieder auf dem Niveau von 2012. Auch die Betreuungsquote 

der Schulkinder ist im betrachteten Zeitraum mit geringer Dynamik gestiegen. Bei den Kin-

dern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht hat es in den letzten 5 Jahren 

kaum Veränderungen gegeben. 

ABB. 66: ENTWICKLUNG DER BETREUUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2011 - 2015 
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in der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg 2011 - 2015

Unter 3-Jährige 3- bis unter 7-Jährige* 7- bis unter 14-Jährige

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

*Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult werden, überzeichnet 

die Inbezugsetzung der belegten Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die Betreuungsquote.  
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Die folgende Abbildung zeigt den Anteil der Plätze der drei Betreuungsarten, den Anteil der 

Plätze in Tagespflege und den Anteil der Plätze für Kinder mit Handicap an allen im Pla-

nungsraum vorhandenen Plätzen auf. Den größten Anteil macht die Betreuung der Kinder 

zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht aus, darauf folgen die Schulkinder. Den 

geringsten Anteil weisen die belegten Plätze für unter 3-jährige Kinder auf. Diese Verteilung 

ist auch der unterschiedlichen Größe der den Betreuungsarten zugeordneten Altersgruppen 

zuzuschreiben. Der Anteil der integrativen und inklusiven Betreuungsplätze an allen Plätzen 

beträgt 2,1 %.  

Tagespflegeplätze stehen im Planungsraum nicht zur Verfügung.  

ABB. 67: ANTEIL DER VERSCHIEDENEN BETREUUNGSFORMEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2015 

20,6%

42,2%
37,3%

0,0%

100,0%

2,1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kinder zwischen 0 bis unter
3 Jahren

Kinder von 3 Jahren bis zum
Schuleintritt

Schulkinder bis unter 14
Jahren

Alle Kinder in Tagespflege Plätze Gesamt: Davon: Plätze für Kinder
mit (drohender)

Behinderung

Anteil der belegten Plätze in verschiedenen Formen der Tagesbetreuung an 
allen belegten Plätzen in der EG Hansestadt Havelberg (Dezember 2015)

Anteil der Plätze in Formen der Tagesbetreuung an allen Plätzen für

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

5.1.3 Versorgungssituation für Kinder mit (drohender) Behinderung 

Derzeit weist die Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg 8 Plätze in einer integrativen Ta-

geseinrichtung (Kita Regenbogen) auf. Betreuungsplätze im Rahmen der Einzelintegration, 

Sonderpädagogischen Förderbedarfs und Inklusion werden derzeit nicht angeboten. Der 

Anteil der integrativen Betreuungsplätze an allen Plätzen beträgt 2,1 % (Abbildung 67). 

Es gibt keine Hortplätze für Kinder mit Handicap. Die vorhandenen Plätze verteilen sich wie 

folgt auf die relevanten Betreuungsarten:  
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ABB. 68: PLÄTZE FÜR KINDER MIT (DROHENDER) BEHINDERUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2015 

0 Jahre bis zum Schuleintritt 8

Schuleintritt bis unter 14 Jahre 0

Gesamt 8
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Plätze für Kinder mit (drohender) Behinderung

 

Hier liegt der Bedarf deutlich in inklusiven Betreuungsplätzen für alle Betreuungsarten. Auf-

grund der fehlenden inklusiven Betreuungsplätze in der Einheitsgemeinde Hansestadt Ha-

velberg werden Kinder mit (drohender) Behinderung in anderen Planungsräumen betreut. 

 

5.1.4 Betreuung außerhalb der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg 

Die Betreuung von Kindern außerhalb des eigenen Gemeindegebietes der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Havelberg ist mittels Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3b KiFöG LSA im Rah-

men von freien Kapazitäten möglich. 

Die nachstehende Tabelle zu den Fällen gemeindeübergreifender Betreuung dokumentiert 

die Zahl der Fälle, bei denen im Jahr 2015 Kinder aus anderen Planungsräumen in der Ein-

heitsgemeinde Hansestadt Havelberg betreut werden als „Kinder aus fremden Gemeinden“. 

Die Zahl der Fälle, bei denen aus der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg stammende 

Kinder in einem anderen Planungsraum betreut werden, wird in der Spalte „Kinder in frem-

den Gemeinden“ erfasst.  

Es werden drei Kinder aus anderen Landkreisen in der Einheitsgemeinde Hansestadt Havel-

berg betreut. Darüber hinaus besteht die gemeindeübergreifende Betreuung nur zwischen 

der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg und der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land. 

ABB. 69: GEMEINDEÜBERGREIFENDE BETREUUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2015 

EG Hansestadt Havelberg - - -

VerbGem Arneburg-Goldbeck 0 0 +  0

EG Stadt Bismark 0 0 +  0

VerbGem Elbe-Havel-Land 17 11 +  6

EG Hansestadt Osterburg 0 0 +  0

VerbGem Seehausen 0 0 +  0

EG Hansestadt Stendal 0 0 +  0

EG Stadt Tangerhütte 0 0 +  0

EG Stadt Tangermünde 0 0 +  0

Außerhalb LK Stendal 3 0 +  3

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016. 

Kinder aus fremden 

Gemeinden

Gemeindeübergreifende 

Betreuung der PLR:

Kinder in fremden 

Gemeinden
Differenz
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5.1.5 Platzkosten als leistungsorientiertes Entgelt 

Die Kosten einer Tageseinrichtung basieren auf leistungsorientierten Entgelten, in Form von 

Platzkosten, d. h. es erfolgt keine reine Ermittlung der Selbstkosten einer Tageseinrichtung. 

Vielmehr stehen die Leistungen und die Qualität der Leistungen im Vordergrund. Das leis-

tungsorientierte Entgelt wird unter den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit, Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit gemäß § 78c SGB VIII bewertet und ermittelt. Die Personalkosten des pä-

dagogischen Personals bilden in der Regel den größten Anteil der umlagefähigen Gesamt-

kosten.  

Umlagefähige Kosten sind grundsätzlich nur die Kosten der Regelleistungen. Kosten für zum 

Beispiel den behinderungsbedingten Mehrbedarf zählen nicht zu den Regelleistungen einer 

Tageseinrichtung und werden separat finanziert.  

Die Finanzierung des leistungsorientierten Entgeltes wird auf vier Parteien verteilt. Das Land 

Sachsen-Anhalt und der Landkreis Stendal beteiligen sich gemäß § 12 und § 12a KiFöG 

LSA. Die finanzielle Beteiligung der jeweiligen Gemeinden regelt der § 12b KiFöG LSA. Die 

vierte Partei stellen die Eltern dar, welche sich in Form von Kostenbeiträgen beteiligen.  

Die monatlichen Platzkosten für die Tageseinrichtungen des Planungsraumes sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgelistet – jeweils für die drei Betreuungsarten sowie die entspre-

chenden Höchst- und Mindestbetreuungsdauern. Auch wird der Anteil der Kosten für das 

pädagogische Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ausgewiesen. 

Der Anteil der Kosten für pädagogisches Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ist 

in den 4 Einrichtungen etwa gleich groß. Die höchsten monatlichen Platzkosten weist die 

Kita Villa Kunterbunt, die niedrigsten die Kita Zwergenland auf.  

ABB. 70: MONATLICHE PLATZKOSTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 2015 

Platzkosten 2016

(pro Monat) 5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

1-Stunden-

Betreuung

6-Stunden-

Betreuung

Hort Am Eichenwald
Pestalozzistr. 4, 39539 

Hansestadt Havelberg
- - - - 75,53 €     245,19 €    78,5%

Kita Regenbogen
Franz- Mehring- Viertel-15, 

39539 Hansestadt 
687,73 €    1.213,20 € 395,81 €    629,35 €    - - 78,4%

Kita Villa Kunterbunt

OT  Warnau, Alte 

Lindenstraße 25, 39539 

Hansestadt Havelberg

698,45 €    1.239,76 € 397,71 €    638,30 €    187,20 €    337,57 €    77,6%

Kita Zwergenland
Löhestraße 11 a, 39539 

Hansestadt Havelberg
579,29 €    1.044,21 € 321,00 €    527,63 €    - - 79,1%

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016. 

Anteil der Kosten für 

päd. Personal an 

umlagefähigen 

Gesamtkosten

Kinder von 

0 bis unter 3

Kinder von 3 bis zum 

Schuleintritt 

Schulkinder bis unter 14 

Jahren
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5.1.6 Bedarfsprognose für die Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg 

Im Folgenden wird zunächst die nach der Saldenmethode ermittelte Geburtenfortschreibung 

dargestellt. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von -1,00 Geburten, sodass ein 

Rückgang von 34 Geburten in 2015 auf 28 Geburten in 2021 prognostiziert wird. Im Folgen-

den wurde die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wur-

den die nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 

2015 nach Alterskategorien. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der unter 3-

jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Pla-

nungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbe-

darfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 121 zu versorgenden Kindern unter 3 Jahren ausgegan-

gen. 

ABB. 71: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE U3, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG  

Kinder U3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

35 44 47 34 33 32 31 30 29 28 -1,00 

Kinder U1 Gesamt 35 44 47 34 33 32 31 30 29 28

Kinder U2 Gesamt 79 91 81 67 65 63 61 59 57

Kinder U3 Gesamt 126 125 114 99 96 93 90 87

Kinder 0 bis U1 Jahre 35 44 47 34 33 32 31 30 29 28

Kinder 1 bis U2 Jahre 35 44 47 34 33 32 31 30 29

Kinder 2 bis U3 Jahre 35 44 47 34 33 32 31 30

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

7 3 6 10 4 3 3 2 1 0 -1 -0,75 

3 5 6 5 3 3 3 3 3 3 3 0,00

Zugänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

6 11 9 6 14 16 18 20 22 24 26 2,00

3 5 6 5 6 7 8 8 9 10 11 0,75

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamt 0 bis U2 Jahre 91 80 81 81 82 83 84

Gesamt 2 bis U3 Jahre 47 51 39 38 38 38 38

138 131 119 120 120 121 121

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 13 17 20 24 27 31 34

Kinder U3 außerhalb PLR betreut 6

Auswärtige Kinder U3 in PLR betreut 7

Quelle: con_sens.

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: -1,00

Fortzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,75
Fortzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

0,00

U3  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.1.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

Zuzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+2,00

Zuzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,75

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 34 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen im Bereich der Kinder unter 3 Jahren. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 
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Es wird rechnerisch von einer leichten Reduzierung der Betreuungsquote von 59,7 % in 

2015 auf 53,7 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 80 Kinder in 2015 (hier 

sind die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit 

betreut werden, enthalten) 65 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen 

nicht näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 72: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 U3, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

63,7% 61,6% 52,2% 47,7% 59,7% 58,7% 57,7% 56,7% 55,7% 54,7% 53,7% -0,01 

86 85 70 63 80 77 69 68 67 66 65

77 69 68 67 66 65

58,7% 57,7% 56,7% 55,7% 54,7% 53,7%

92 92 92 92 92 92

Differenz Bedarf zu verhandenen U3-Plätzen 2016:  -15  -23  -24  -25  -26  -27

Quelle: con_sens.

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote U3 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 1  (inkl. Tagespflege): 

Betreuung U3 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte Plätze 

inkl. externe Kinder)

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: -

0,01

Betreuungsbedarf U3 in Plätzen Gesamt Szenario II:

Versorgungsquote in Prozent Szenario II U3 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 92 Plätzen würden daher in 2021 27 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 87 %, was die Prognose 

plausibel erscheinen lässt. Alle bestehenden Betriebserlaubnisse sollten verhältnismäßig 

hinsichtlich der Kapazität nach unten korrigiert werden. Für auswärtige Kinder, die in der 

Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg betreut werden, sowie für unvorhergesehene Be-

darfe sollte eine gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden.  

In gleicher Weise wurden die Geburten für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren fortgeschrie-

ben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von -1,00 Geburten, sodass ein Rück-

gang von 173 Kindern in 2015 auf 130 Kinder in 2021 prognostiziert wird. Im Folgenden wur-

de die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wurden die 

nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 2015. 

Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 3- bis unter 7-jährigen Kinder, die au-

ßerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Planungsraum betreut 

werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbedarfs einbezogen wur-

den, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen.  

Für 2021 wird daher von insgesamt 131 zu versorgenden Kindern zwischen 3 und unter 7 

Jahren ausgegangen. 

ABB. 73: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE 3-U7, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG  

Kinder 3 bis U7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

43 50 45 35 44 47 34 33 32 31 30 29 28 -1,00 

Kinder 3 bis U7 Gesamt 173 174 171 160 158 146 130

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

10 17 12 13 11 11 12 12 12 12 13 0,25

Zugänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

8 15 22 17 10 11 11 12 12 13 13 0,50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

172 173 171 160 158 146 131

Differenz zu Fortschreibung der Geburten -1,0 -0,8 -0,5 -0,3 0,0 0,3 0,5

Kinder 3 bis U7 außerhalb PLR betreut* 6

Auswärtige Kinder 3 bis U7 in PLR betreut* 13

Quelle: con_sens.

3 bis U7  Gesamt

Fortzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre 

von 2011 bis 2015: +0,25

Zuzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre von 

2011 bis 2015: +0,50

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.1.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: -1,00
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Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 0,5 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Reduzierung der Betreuungsquote von 86,3 % in 

2015 auf 85,1 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 164 Kinder in 2015 (hier 

sind die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit 

betreut werden, enthalten) 111 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen 

nicht näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 74: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 3-U7, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

87,1% 86,7% 80,1% 84,2% 86,3% 86,1% 85,9% 85,7% 85,5% 85,3% 85,1% -0,002 

162 163 165 171 164 149 147 137 135 125 111

149 147 137 135 125 111

86,1% 85,9% 85,7% 85,5% 85,3% 85,1%

200 200 200 200 200 200

Differenz Bedarf zu verhandenen 3- bis U7-Plätzen 2016:  -51  -53  -63  -65  -75  -89

Quelle: con_sens.

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 3 bis U7 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 1  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,002
Betreuungsbedarf 3 bis U7 in absoluten Zahlen (bis  2015 

belegte Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 3 bis U7 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent Szenario II 3 bis U7 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 200 Plätzen würden daher in 2021 89 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 82 %. Es sollte eine 

deutliche Absenkung der Betreuungskapazität stattfinden. Die Betriebserlaubnisse müssten 

dahingehend stark nach unten korrigiert werden, gegebenenfalls müsste eine Tageseinrich-

tung geschlossen werden. Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde Hansestadt 

Havelberg betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzre-

serve in Höhe von ca. 10 bis 20 % dennoch vorgehalten werden. 

Für die Kinder zwischen 7 und 14 Jahren wurden die Bevölkerungszahlen zwischen 2011 

und 2015 mit der Saldenmethode fortgeschrieben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mit-

telwert von -3,5 Kindern, sodass ein Rückgang von 325 Kindern in 2015 auf 304 Kinder in 

2021 prognostiziert wird. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 7- bis unter 

14-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im 

Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platz-

bedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

ABB. 75: EINWOHNERFORTSCHREIBUNG 7-U14, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 

Kinder 7 bis U14 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

339 322 316 312 325 322 318 315 311 308 304 -3,50 

339 322 316 312 325 322 318 315 311 308 304

Kinder 7 bis U14 außerhalb PLR betreut 3

Auswärtige Kinder 7 bis U14 in PLR betreut 3

Quelle: con_sens 2016.

Bevölkerung 7 bis U14, Fortschreibung mit Saldo 2011-2015: 

-3,50

7 bis U14  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.1.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

 

Für 2021 wird daher von insgesamt 304 zu versorgenden Kindern zwischen 7 und unter 14 

Jahren ausgegangen. 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

106 

 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 44,6 % in 2015 

auf 58 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 145 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 176 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 76: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 7-U14, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

35,7% 36,6% 37,0% 38,8% 44,6% 46,8% 49,1% 51,3% 53,5% 55,8% 58,0% 0,02

121 118 117 121 145 151 156 161 167 171 176

151 156 161 167 171 176

46,8% 49,1% 51,3% 53,5% 55,8% 58,0%

138 138 138 138 138 138

Differenz Bedarf zu verhandenen 7- bis U14-Plätzen 2016: +13 +18 +23 +29 +33 +38

Quelle: con_sens 2016.

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 7 bis U14 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 1  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,02
Betreuung 7 bis U14 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte 

Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 7 bis U14 in Plätzen Gesamt Szenario II:

Versorgungsquote in Prozent Szenario II 7 bis U14 Gesamt:

 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 138 Plätzen würden daher in 2021 38 Plätze mehr be-

nötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 105,2 %, was die Prognose 

plausibel erscheinen lässt. Es sollten zukünftig zwei Horte auch mit integrativen Plätzen in 

diesem Planungsraum angestrebt werden. Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemein-

de Hansestadt Havelberg betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine 

gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden.  

 

5.1.7 Planungs- und Entwicklungserfordernisse 

Zusammenfassend ist nach Abwägung aller Informationen sowie den in Kapitel 5.1.4 darge-

stellten Prognoseberechnungen für den Betreuungsbedarf bis 2021 festzustellen, dass in der 

Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg im Bereich der Kinder bis zum Erreichen der 

Schulpflicht die tatsächlichen Platzzahlen beziehungsweise die in den Betriebserlaubnissen 

dargelegten Kapazitäten zu reduzieren sind. Ein Ausbau muss hingegen bei der Zahl der 

inklusiven Plätze in Tageseinrichtungen erfolgen. Auch für Schulkinder sind neue, insbeson-

dere inklusive, Plätze zu schaffen – dies soll unter anderem durch die Eröffnung einer neuen 

Einrichtung gelingen. 
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Es sind in den Betreuungsarten die folgenden Plätze zu schaffen beziehungsweise abzu-

bauen: 

ABB. 77: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVELBERG 

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze: 

Mehr-/ 

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 92 65 -27 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
200 111 -89 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

138 176 +38 

 

Für vorhersehbare, aber auch für unvorhergesehene Bedarfe sollte immer eine gewisse 

Platzreserve vorgehalten werden. Insofern sind Belegungsquoten von 10 bis 20 % unter 100 

auf Dauer nicht nur vertretbar, sondern erforderlich. Allerdings sind darüber hinausgehende 

Platzreserven konsequent sukzessive abzubauen, d. h. die bestehenden Betriebserlaubnisse 

sollten bezogen auf die jeweilige Einrichtung und konkrete Situation hinsichtlich der Kapazi-

tät nach unten korrigiert werden. Für die Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg bedeutet 

dies, dass – bei einer angenommen Platzreserve von 15 % als Mittel der vorgegebenen Wer-

te – ca. folgende Plätze vorgehalten werden sollten: 

ABB. 78: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 INKLUSIVE PLATZRESERVEN, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT HAVEL-

BERG 

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze 

+15%: 

Mehr-/ 

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 92 75 -17 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
200 128 -72 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

138 203 +65 

  

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass, wenn Platzreserven eingerechnet werden, in der Ein-

heitsgemeinde Hansestadt Havelberg die entsprechenden Anpassungen – in etwas geringe-

rem Ausmaß – weiterhin nötig sind. Bei den Hortkindern ergibt sich durch das Vorhalten von 

Reserveplätzen ein deutlich erhöhter Mehrbedarf. Dem Vorantreiben des Ausbaus inklusiver 

Plätze kommt unabhängig davon in allen Betreuungsarten eine hohe Priorität zu.  
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5.2 Planungsraum 2: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 

Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck hat ca. 9.100 Einwohner (Stand 31.12.2015) 

und liegt im Zentrum des Landkreises Stendal.  

Die nachstehenden Tabellen und Diagramme stellen das Betreuungsangebot, die Inan-

spruchnahme, die Versorgungssituation, die Kosten der Betreuung und die aktuelle und 

künftige Bedarfsprognose für die Kindertagesbetreuung in der Verbandsgemeinde Arneburg-

Goldbeck für die Jahre 2017 bis 2021 dar. Anschließend erfolgen eine Auswertung sowie die 

Darstellung der Planungs- und Entwicklungserfordernisse für diesen Planungsraum. 

Folgende Karte gibt Auskunft über die Standorte der Tageseinrichtungen der Verbandsge-

meinde Arneburg-Goldbeck sowie die jeweiligen Betreuungsarten und zeigt auf, welche Ein-

richtungen auch integrative oder inklusive Betreuung anbieten. 

ABB. 79: TAGESEINRICHTUNGEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2016 (KARTE) 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bestand an Einrichtungen im Planungsraum Verbands-

gemeinde Arneburg-Goldbeck (Stand September 2016) gemäß den aktuell gültigen Be-

triebserlaubnissen.  

ABB. 80: TAGESEINRICHTUNGEN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2016 

Nr. Einrichtungsart/ Adresse Aufnahmealter Kapazität: 0 - U3 3-U7 7-U14

Hort Arneburg "Elbpiraten"

Staffelder Str. 1, 39596 Arneburg

kein konkreter Ansatz

Hort Goldbeck                                                                                                                    

Alte Dorfstraße 5, 39596 Goldbeck

Situationsansatz

Kindertageseinrichtung „Elbräuber“

Tangermünder Straße 30, 39596 Arneburg

Situationsansatz

Kindertageseinrichtung „Flohkiste“

Kl. Achterstraße 12, 39579 Rochau
Lebensbezogener Ansatz

Kindertageseinrichtung  „Hasseler Feldmäuse“

Dorfstraße 5, 39596 Hassel

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung „Knirpsenland“ mit AS Hort an 

der GS

Rohrbecker Str. 12 / Rohrbecker Str. 9, 39606 Iden   

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung „Regenbogenland“ 

Ackerstraße 13, 39596 Goldbeck

Situationsorientierter Ansatz/teiloffener Ansatz

Kindertageseinrichtung  "Storchennest"

Kirchplatz 1 , 39615 Hansestadt Werben (Elbe)

Situationsansatz

Kindertageseinrichtung Eichstedt  "Villa Kunterbunt"

Baumgartner Str.1, 39596 Eichstedt

Situationsorientierter Ansatz

Integrative Kindertagesstätte „ Villa Spatzennest“

Hauptstr. 10, 39596 Hohenberg-Krusemark

Situationsansatz

Kindertageseinrichtung „Wichtelhausen“

OT Klein Schwechten, Dorfstraße 27 , 39579  Rochau
offener Ansatz, teiloffener Ansatz

11
0 bis 7. 

Schuljahrgang
15/6 22/31 10

10
0 bis 7. 

Schuljahrgang
20/16 30/38 5

8 0 bis Schuleintritt 17/13 19/27 5

9 0 bis Schuleintritt 15/8 18/32 0

6
0 bis 7. 

Schuljahrgang
20/15 30/40 35

7 0 bis Schuleintritt 33/28 44/54
5 

(in Rand-

zeiten)

4 0 bis Schuleintritt 15/7 25/35
25 

(vorüber-

gehend)

5 0 bis Schuleintritt 17/13 31/39 0

2
Schuleintritt bis 7. 

Schuljahrgang
0 0 55

3 0 bis Schuleintritt 33/28 44/54 0

1
Schuleintritt bis 7. 

Schuljahrgang
0 0 98
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Folgende Tabelle bildet die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen der Verbandsgemeinde 

Arneburg-Goldbeck ab. Eine voll eingefärbte Zelle ist gleichbedeutend mit einer vollen Stun-

de, halb eingefärbte Zellen können sich sowohl auf Viertel- als auch auf halbe Stunden be-

ziehen. Die Öffnungszeiten reichen überwiegend von 6:00 bis 17:00 Uhr. 

ABB. 81: ÖFFNUNGSZEITEN DER TAGESEINRICHTUNGEN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

Einrichtung 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hort Arneburg "Elbpiraten"*

Staffelder Str. 1, 39596 Arneburg

Hort Goldbeck* *

Alte Dorfstraße 5, 39596 Goldbeck

Kita Elbräuber

Tangermünder Straße 30, 39596 Arneburg

Kita Flohkiste

Kl. Achterstraße 12, 39579 Rochau

Kita Hasseler Feldmäuse

Dorfstraße 5, 39596 Hassel

Kita Knirpsenland

Rohrbecker Str. 12 / Rohrbecker Str. 9, 39606 Iden   

Kita Regenbogenland

Ackerstraße 13, 39596 Goldbeck

Kita Storchennest

Kirchplatz 1 , 39615 Hansestadt Werben (Elbe)

Kita Villa Kunterbunt

Baumgartner Str.1, 39596 Eichstedt

Kita Villa Spatzennest

Hauptstr. 10, 39596 Hohenberg-Krusemark

Kita Wichtelhausen

OT Klein Schwechten, Dorfstraße 27 , 39579  Rochau

* in den Ferien von 7 bis  17 Uhr geöffnet. ** in den Ferien von 8 bis  17 Uhr geöffnet.  
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5.2.1 Geburtenentwicklung und Bevölkerung 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die absoluten Geburtenzahlen in der Verbandsgemeinde 

Arneburg-Goldbeck zwischen 2005 und 2015. Die Zahl der Geburten ist im Planungsraum in 

den letzten 5 Jahren tendenziell gesunken; in 2009, 2010 und 2011 wurden hingegen auffal-

lend viele Kinder geboren.  

ABB. 82: GEBURTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2005 - 2015 
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Geburten in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 2005 - 2015 

Geburten

Quelle: Einwohnermeldeamt Arneburg-Goldbeck 2016.
 

 

Die nachstehenden drei Tabellen stellen in absoluten Zahlen die im Planungsraum lebenden 

Kinder gesamt, die im Planungsraum lebenden ausländischen Kinder sowie die Zu- und 

Fortzüge, jeweils in den Alterskohorten der unter 3-Jährigen, der 3- bis unter 7-Jährigen und 

der 7- bis unter 14-Jährigen, dar. Zudem werden unter den 7- bis 13-jährigen Kindern auch 

die 7- bis 10-Jährigen ausgewiesen, da Letztere mit deutlichem Abstand die meisten Plätze 

in Horten belegen. Ab einem Alter von 11 Jahren werden nur noch wenige Kinder in Horten 

betreut: Kinder ab 11 machen nur einen Anteil von ca. 2,5 % aller Hortkinder in Sachsen-

Anhalt aus.5 

                                              
5 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016.  
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In der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck leben insgesamt 1024 unter 14-jährige Kin-

der, davon 191 unter 3-Jährige, 308 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und 525 Kinder von 7 

bis unter 14 Jahren. 

ABB. 83: ANZAHL DER KINDER IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

Unter 3-Jährige 191

3- bis unter 7-Jährige 308

7- bis unter 14-Jährige 525

  davon: 7 bis unter 11-Jährige 282

Quelle: Einwohnermeldeamt VerbGem Arneburg-Goldbeck 2016.

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder

 

Der Ausländeranteil des Planungsraums liegt in den relevanten Alterskohorten mit jeweils ca. 

4 bis 7 % über dem Durchschnitt des Landkreises. Die Verbandsgemeinde gehört zu den 

Regionen, in die Flüchtlinge (Familien mit Kindern) im Rahmen der dezentralen Versor-

gungsstrategie des Landkreises untergebracht wurden. 

ABB. 84: AUSLÄNDISCHE KINDER IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder
Davon: 

Ausländer

Anteil der 

Ausländer

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….191 11 5,8%

3 bis unter 7 Jahre………………………..……………………………………308 21 6,8%

7 bis unter 14 Jahre………………….………………………………………………………525 22 4,2%

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….………………………………………………………282 14 5,0%

Quelle: Einwohnermeldeamt VerbGem Arneburg-Goldbeck 2016.  

Die Einwanderung von Flüchtlingen manifestiert sich auch in vergleichsweise hohen Zuzugs-

zahlen zum Jahr 2015, wie untenstehende Tabelle zeigt. Die Zuzüge überwiegen die Fortzü-

ge in allen Alterskohorten deutlich; der Wanderungssaldo ist klar positiv.  

ABB. 85: WANDERUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

Zuzüge und Fortzüge im Planungsraum im Jahr 2015 Zuzüge Fortzüge

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….……………………………………….+  26 - 14

3 bis unter 7 Jahre………………………..…………………………………………………………………………….+  53 - 21

7 bis unter 14 Jahre………………….……………………………………………………………………………………………….+  41 - 16

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….……………………………………………………………………………………………….+  25 - 16

Quelle: Einwohnermeldeamt VerbGem Arneburg-Goldbeck 2016.  

5.2.2 Versorgungssituation und Inanspruchnahme des Angebots 

Die folgenden Tabellen zeigen die  

 Betreuungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im Dezember 2015 ei-

nen Tagesbetreuungsplatz belegen)  

 Versorgungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die im Dezember 2015 

ein Betreuungsplatz laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vorhanden ist) 

 Belegungsquote (= Anteil der laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vor-

handenen Plätze, die im Dezember 2015 tatsächlich belegt sind) 
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der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck.  

Die folgend aufgeführten Betreuungsquoten geben Auskunft darüber, wie viel Prozent der 

Kinder in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck einen Betreuungsplatz nutzen. Die 

Betreuungsquoten des Planungsraums gehören in den beiden Betreuungsarten bis zum Be-

ginn der Schulpflicht zu den höchsten im Landkreis. Vor allem bezüglich der Betreuung von 

Kindern unter 3 Jahren liegt der Planungsraum mit 60,2 % deutlich über dem Durchschnitt. 

ABB. 86: BETREUUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

Unter 3-Jährige 60,2%

3- bis unter 7-Jährige* 81,5%

7- bis unter 14-Jährige 32,0%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im 

Dezember 2015 einen Tagesbetreuungsplatz 

belegen

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen 

Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult 

werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der belegten Plätze in 

Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die 

Betreuungsquote.
 

Die Versorgungsquote zeigt, für wie viel Prozent der Kinder in der Verbandsgemeinde Arne-

burg-Goldbeck ein Betreuungsplatz vorhanden ist. Die Versorgungsquoten der Verbands-

gemeinde liegen in den drei Betreuungsarten über dem Durchschnitt – gerade für Kinder 

unter 3 Jahren gibt es überdurchschnittlich viele Plätze in den kleinen, dörflichen Tagesein-

richtungen des Planungsraums.  

ABB. 87: VERSORGUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

Unter 3-Jährige 96,9%

3- bis unter 7-Jährige* 85,4%

7- bis unter 14-Jährige 40,6%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die ein 

Betreuungsplatz lt. Betriebserlaubnis vorhanden 

ist

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren 

eingeschult werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der 

verfügbaren Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-

Jährigen die Versorgungsquote.
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Durch die Belegungsquote wird aufgezeigt, wie viel Prozent der laut Betriebserlaubnissen 

vorhandenen Plätze auch tatsächlich genutzt werden. Die Belegungsquoten lassen darauf 

schließen, dass nicht alle für Schulkinder geschaffenen Plätze auch genutzt werden: Wäh-

rend viele Planungsräume 90 % überschreitende Belegungsquoten in der Betreuungsart 

ausweisen, liegt diese in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck bei ca. 79 %. Dass die 

Plätze nicht in Anspruch genommen werden, kann in der flächenmäßigen Größe des Ge-

meindegebiets und einem lückenhaften öffentlichen Nahverkehr zu begründen sein. Im Be-

reich der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht zeigt sich eine starke 

Auslastung, während die für unter 3-Jährige verfügbaren Plätze weniger genutzt werden.  

ABB. 88: BELEGUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

Anteil belegter Plätze im Dezember 2015:

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren 62,2%

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 95,4%

Schulkinder bis unter 14 Jahren 78,9%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

 
 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der absoluten Belegungszahlen von 2011 bis 2015, 

jeweils im Dezember des Jahres, in den drei Betreuungsarten. Die Zahl der belegten Betreu-

ungsplätze ist zuletzt deutlich gestiegen bei den Kindern von 3 Jahren bis zum Beginn der 

Schulpflicht. Sukzessive gesunken ist die Zahl der belegten Plätze hingegen im Bereich der 

Betreuung von Schulkindern. Nahezu konstant verhält sich die Zahl der genutzten Betreu-

ungsplätze für Kinder unter 3 Jahren. 

ABB. 89: ENTWICKLUNG DER BELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2011 - 
2015 
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Zur verbesserten Einordnung der Belegungszahlen zeigt die untenstehende Tabelle die Mi-

nimal- und Maximalbelegungen der Tageseinrichtungen des Planungsraumes über das Jahr 

verteilt. Berechnet wurden diese Werte wie folgt: Im Planungsraum gibt es 11 Tageseinrich-

tungen; die hierin vorhandenen Plätze wurden den Betreuungsarten zugeordnet. Nun wurde 

in jeder Einrichtung pro Betreuungsart der Monat mit der niedrigsten Belegung und der Mo-

nat mit der höchsten Belegung ausgemacht. Die Summe der niedrigsten Werte der vier Ein-

richtungen stellt jeweils pro Betreuungsart das Minimum, die Addition der höchsten Werte 

entsprechend das Maximum dar. Es wird ersichtlich, dass die Dezemberzahlen des Jahres 

2015 bei den unter 3-Jährigen sowie den Schulkindern mittig zwischen Minimum und Maxi-

mum und bei den Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht eher nahe 

dem Belegungsminimum liegen. 

ABB. 90: MINIMAL- UND MAXIMALBELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

Minimum Maximum

0 bis unter 3 Jahre: 100 141

3 bis unter 7 Jahre: 218 287

7 bis unter 14 Jahre: 131 201

Anmerkung: Die Tabelle gibt die über das ganze Jahr gerechneten Minimal- 

und Maximalbelegungen der Kindertageseinrichtungen des PLR an. 

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016, Berechnung con_sens.  

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Betreuungsquoten von 2011 bis 

2015, jeweils im Monat Dezember des Jahres, für die drei relevanten Betreuungsarten. Es 

hat in der Verbandsgemeinde im betrachteten Zeitraum in allen Betreuungsarten kaum grö-

ßere Veränderungen in der Betreuungsquote gegeben. Auffällig sind lediglich die recht ho-

hen Betreuungsquoten bei den beiden Betreuungsarten bis zum Beginn der Schulpflicht in 

den Jahren 2012 und 2014. Bei den Schulkindern ist die Betreuungsquote zum Jahr 2015 

hin gesunken, nachdem sie sich in den Vorjahren sehr konstant verhalten hatte. 
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ABB. 91: ENTWICKLUNG DER BETREUUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2011 - 2015 
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Unter 3-Jährige 3- bis unter 7-Jährige* 7- bis unter 14-Jährige

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

*Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult werden, überzeichnet 

die Inbezugsetzung der belegten Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die Betreuungsquote.  
Die folgende Abbildung zeigt den Anteil der Plätze der drei Betreuungsarten, den Anteil der 

Plätze in Tagespflege und den Anteil der Plätze für Kinder mit Handicap an allen im Pla-

nungsraum vorhandenen Plätzen auf. Den größten Anteil macht die Betreuung der Kinder 

zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht aus, darauf folgen die Schulkinder. Den 

geringsten Anteil weisen die belegten Plätze für unter 3-jährige Kinder auf. Diese Verteilung 

ist auch der unterschiedlichen Größe der den Betreuungsarten zugeordneten Altersgruppen 

zuzuschreiben. Der Anteil der integrativen und inklusiven Betreuungsplätze an allen Plätzen 

beträgt 2,1 %.  

Tagespflegeplätze stehen im Planungsraum nicht zur Verfügung.  
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ABB. 92: ANTEIL DER VERSCHIEDENEN BETREUUNGSFORMEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

21,5%

47,0%

31,5%

0,0%

100,0%

1,9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kinder zwischen 0 bis unter
3 Jahren

Kinder von 3 Jahren bis zum
Schuleintritt

Schulkinder bis unter 14
Jahren

Alle Kinder in Tagespflege Plätze Gesamt: Davon: Plätze für Kinder
mit (drohender)

Behinderung

Anteil der belegten Plätze in verschiedenen Formen der Tagesbetreuung an 
allen belegten Plätzen in der VerbGem Arneburg-Goldbeck  (Dez. 2015)

Anteil der Plätze in Formen der Tagesbetreuung an allen Plätzen für

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

5.2.3 Versorgungssituation für Kinder mit (drohender) Behinderung 

2015 weist die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 10 Plätze in integrativen oder inklusi-

ven Tageseinrichtungen auf. Der Anteil der integrativen und inklusiven Betreuungsplätze an 

allen Plätzen beträgt 2,1 % (Abbildung 92).  

Folgende Einrichtungen in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck bieten Plätze für Kin-

der mit (drohender) Behinderung:  

 6 Plätze in einer integrativen Tageseinrichtung (Kita Villa Spatzennest, Krusemark) 

 1 Platz in einer Tageseinrichtung mit Einzelintegration (Kita Knirpsenland, Iden) 

 3 Plätze in einer inklusiven Tageseinrichtung (Kita Elbräuber, Arneburg) 

Betreuungsplätze im Rahmen des Sonderpädagogischen Förderbedarfs werden derzeit nicht 

angeboten.  

 

Die vorhandenen Plätze verteilen sich wie folgt auf die relevanten Betreuungsarten: 

ABB. 93: PLÄTZE FÜR KINDER MIT (DROHENDER) BEHINDERUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

0 Jahre bis zum Schuleintritt 10

Schuleintritt bis unter 14 Jahre* 0

Gesamt 10

Plätze für Kinder mit (drohender) Behinderung

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
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Hier liegt der Bedarf deutlich in inklusiven Betreuungsplätzen für alle Betreuungsarten. Auf-

grund der fehlenden inklusiven Betreuungsplätze in der Verbandsgemeinde Arneburg-

Goldbeck werden Kinder mit (drohender) Behinderung in anderen Planungsräumen betreut. 

 

5.2.4 Betreuung außerhalb der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 

Die Betreuung von Kindern außerhalb des eigenen Gemeindegebietes der Verbandsge-

meinde Arneburg-Goldbeck ist mittels Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3b KiFöG LSA im 

Rahmen von freien Kapazitäten möglich. 
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Die nachstehende Tabelle zur gemeindeübergreifenden Betreuung dokumentiert die Zahl der 

Fälle, bei denen im Jahr 2015 Kinder aus anderen Planungsräumen in der Verbandsgemein-

de Arneburg-Goldbeck betreut werden als „Kinder aus fremden Gemeinden“. Die Zahl der 

Fälle, bei denen aus der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck stammende Kinder in ei-

nem anderen Planungsraum betreut werden, wird in der Spalte „Kinder in fremden Gemein-

den“ erfasst.  

Es gibt deutlich mehr Fälle, in denen Kinder aus fremden Gemeinden betreut werden; viele 

Kinder aus anderen Planungsräumen, jedoch keine aus anderen Landkreisen, werden in der 

Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck betreut. Letzteres ist in der Lage der Verbandsge-

meinde im Zentrum des Landkreises zu begründen. Besonders viel gemeindeübergreifende 

Betreuung findet zwischen der Verbandsgemeinde und den Einheitsgemeinden Hansestadt 

Stendal sowie Hansestadt Osterburg statt.  

ABB. 94: GEMEINDEÜBERGREIFENDE BETREUUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

EG Hansestadt Havelberg 0 0 +  0

VerbGem Arneburg-Goldbeck - - -

EG Stadt Bismark 7 0 +  7

VerbGem Elbe-Havel-Land 0 0 +  0

EG Hansestadt Osterburg 14 21  - 7

VerbGem Seehausen 8 1 +  7

EG Hansestadt Stendal 45 31 +  14

EG Stadt Tangerhütte 0 0 +  0

EG Stadt Tangermünde 6 1 +  5

Außerhalb LK Stendal 0 0 +  0

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016. 

Kinder aus fremden 

Gemeinden

Gemeindeübergreifende 

Betreuung der PLR:

Kinder in fremden 

Gemeinden
Differenz

 

 

5.2.5 Platzkosten als leistungsorientiertes Entgelt  

Die Kosten einer Tageseinrichtung basieren auf leistungsorientierten Entgelten, in Form von 

Platzkosten, d. h. es erfolgt keine reine Ermittlung der Selbstkosten einer Tageseinrichtung. 

Vielmehr stehen die Leistungen und die Qualität der Leistungen im Vordergrund. Das leis-

tungsorientierte Entgelt wird unter den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit, Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit gemäß § 78c SGB VIII bewertet und ermittelt. Die Personalkosten des pä-

dagogischen Personals bilden in der Regel den größten Anteil der umlagefähigen Gesamt-

kosten ein.  

Umlagefähige Kosten sind grundsätzlich nur die Kosten der Regelleistungen. Kosten für zum 

Beispiel den behinderungsbedingten Mehrbedarf zählen nicht zu den Regelleistungen einer 

Tageseinrichtung und werden separat finanziert.  
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Die Finanzierung des leistungsorientierten Entgeltes wird auf vier Parteien verteilt. Das Land 

Sachsen-Anhalt und der Landkreis Stendal beteiligen sich gemäß § 12 und § 12a KiFöG 

LSA. Die finanzielle Beteiligung der jeweiligen Gemeinden regelt der § 12b KiFöG LSA. Die 

vierte Partei stellen die Eltern dar, welche sich in Form von Kostenbeiträgen beteiligen.  

Die monatlichen Platzkosten für die Tageseinrichtungen des Planungsraumes sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgelistet – jeweils für die drei Betreuungsarten sowie die entspre-

chenden Höchst- und Mindestbetreuungsdauern. Auch wird der Anteil der Kosten für das 

pädagogische Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ausgewiesen. 

Der Anteil der Kosten für pädagogisches Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ist 

in den 11 Einrichtungen stark unterschiedlich: Den geringsten Anteil weist der Hort Goldbeck 

mit 56,5 %, den größten mit 80,8 % die Kita Flohkiste auf. Die höchsten monatlichen Platz-

kosten verzeichnet die Kita Villa Spatzennest, die niedrigsten die Kita Flohkiste.  

ABB. 95: MONATLICHE PLATZKOSTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 2015 

Platzkosten 2016

(pro Monat) 5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

1-Stunden-

Betreuung

6-Stunden-

Betreuung

Hort Arneburg Staffelder Str. 1, 39596 Arneburg - - - - 90,36 €     234,96 €    67,2%

Hort Goldbeck
Alte Dorfstraße 5, 39596 

Goldbeck
- - - - 69,86 €     157,60 €    56,5%

Kita Elbräuber
Tangermünder Straße 30, 39596 

Arneburg
651,91 €    1.148,02 € 376,30 €    596,79 €    - - 74,8%

Kita Flohkiste
Kl. Achterstraße 12, 39579 

Rochau
601,75 €    1.078,38 € 336,95 €    548,79 €    - - 80,8%

Kita Hasseler Feldmäuse
Dorfstraße 5, 39596 Hassel

694,08 €    1.221,20 € 401,24 €    635,52 €    - - 75,1%

Kita Knirpsenland, Hort Iden
Rohrbecker Str. 12 / Rohrbecker 

Str. 9, 39606 Iden   
646,92 €    1.172,59 € 354,87 €    588,51 €    150,45 €    296,47 €    73,7%

Kita Regenbogenland 
Ackerstraße 13, 39596 Goldbeck

638,85 €    1.115,40 € 374,10 €    585,90 €    - - 75,6%

Kita Storchennest
Kirchplatz 1 , 39615 Hansestadt 

Werben (Elbe)
666,35 €    1.167,95 € 387,68 €    610,61 €    - - 73,5%

Kita Villa Kunterbunt
Baumgartner Str.1, 39596 

Eichstedt
700,80 €    1.202,43 € 422,12 €    645,06 €    - - 70,5%

Kita Villa Spatzennest
Hauptstr. 10, 39596 Hohenberg-

Krusemark
756,09 €    1.318,20 € 443,81 €    693,64 €    - - 73,1%

Kita Wichtelhausen OT Klein Schwechten, Dorfstraße 

27 , 39579  Rochau
680,76 €    1.183,58 € 401,42 €    624,89 €    - - 75,0%

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016. 

Anteil der Kosten für 

päd. Personal an 

umlagefähigen 

Gesamtkosten

Kinder von 

0 bis unter 3

Kinder von 3 bis zum 

Schuleintritt 

Schulkinder bis unter 14 

Jahren
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5.2.6 Bedarfsprognose für die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 

Im Folgenden wird zunächst die nach der Saldenmethode ermittelte Geburtenfortschreibung 

dargestellt. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von -2,70 Geburten, sodass ein 

Rückgang von 57 Geburten in 2015 auf 41 Geburten in 2021 prognostiziert wird. Im Folgen-

den wurde die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wur-

den die nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 

2015 nach Alterskategorien. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der unter 3-

jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Pla-

nungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbe-

darfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 147 zu versorgenden Kindern unter 3 Jahren ausgegan-

gen. 

ABB. 96: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE U3, VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 

Kinder U3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

69 75 59 57 54 52 49 46 44 41 -2,70 

Kinder U1 Gesamt 69 75 59 57 54 52 49 46 44 41

Kinder U2 Gesamt 144 134 116 111 106 101 95 90 84

Kinder U3 Gesamt 203 191 170 163 155 147 139 131

Kinder 0 bis U1 Jahre 69 75 59 57 54 52 49 46 44 41

Kinder 1 bis U2 Jahre 69 75 59 57 54 52 49 46 44

Kinder 2 bis U3 Jahre 69 75 59 57 54 52 49 46

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

5 13 7 7 11 13 14 16 17 19 20 1,50

5 4 5 1 3 3 2 2 1 1 0 -0,50 

Zugänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

11 12 13 9 19 21 23 25 27 29 31 2,00

8 4 9 6 7 7 7 6 6 6 6 -0,25 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamt 0 bis U2 Jahre 124 120 115 110 105 100 95

Gesamt 2 bis U3 Jahre 79 63 62 59 57 54 52

203 183 176 169 162 154 147

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 12 13 14 14 15 16 17

Kinder U3 außerhalb PLR betreut 10

Auswärtige Kinder U3 in PLR betreut 24

Quelle: con_sens 2016.

U3  Gesamt

Fortzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: -

0,50

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: -2,70

Fortzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+1,50

Zuzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+2,00

Zuzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,25

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.2.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 17 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen im Bereich der unter 3-Jährigen. 
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Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 60,7 % in 2015 

auf 63,5 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 115 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 93 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 97: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 U3, VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

58,0% 65,9% 59,8% 67,6% 60,2% 60,7% 61,3% 61,8% 62,4% 62,9% 63,5% 0,01

119 120 116 121 115 111 108 105 101 97 93

111 108 105 101 97 93

60,7% 61,3% 61,8% 62,4% 62,9% 63,5%

185 185 185 185 185 185

Differenz Bedarf zu verhandenen U3-Plätzen 2016:  -74  -77  -80  -84  -88  -92

Quelle: con_sens 2016.

Versorgungsquote in Prozent U3 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote U3 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 2  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,01

Betreuung U3 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte Plätze 

inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf U3 in Plätzen Gesamt:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 185 Plätzen würden daher in 2021 92 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 62,2 %, was die Progno-

se plausibel erscheinen lässt. Die Betriebserlaubnisse der Einrichtungen müssten dahinge-

hend stark nach unten korrigiert werden. Für auswärtige Kinder, die in der 

Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedar-

fe sollte eine gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden.  
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In gleicher Weise wurden die Geburten für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren fortgeschrie-

ben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von -2,70 Geburten, sodass ein Rück-

gang von 308 Kindern in 2015 auf 212 Kinder in 2021 prognostiziert wird. Im Folgenden wur-

de die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wurden die 

nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 2015. 

Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 3- bis unter 7-jährigen Kinder, die au-

ßerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Planungsraum betreut 

werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbedarfs einbezogen wur-

den, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 247 zu versorgenden Kindern zwischen 3 und unter 7 

Jahren ausgegangen. 

ABB. 98: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE 3-U7, VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 

Kinder 3 bis U7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

80 73 86 69 75 59 57 54 52 49 46 44 41 -2,70 

Kinder 3 bis U7 Gesamt 308 303 289 260 245 222 212

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

14 17 21 20 21 23 25 26 28 30 32 1,75

Zugänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

20 14 26 17 53 25 34 42 50 58 67 8,25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

340 306 298 276 267 250 247

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 32,0 2,5 9,0 15,5 22,0 28,5 35,0

Kinder 3 bis U7 außerhalb PLR betreut* 24

Auswärtige Kinder 3 bis U7 in PLR betreut* 40

Der hohe Zuzug in 2015 ist vermutlich durch die Flüchtlingswelle beeinflusst. In die Saldenermittlung wurde der Wert einbezogen, fortgeschrieben wurde aber auf Grundlage von 2014.

Quelle: con_sens 2016.

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: -2,70

Fortzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre 

von 2011 bis 2015: +1,75

Zuzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre von 

2011 bis 2015: +8,25

3 bis U7  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.2.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 35 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 81,5 % in 2015 

auf 90,2 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 251 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 223 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 99: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 3-U7, VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

75,7% 85,3% 81,7% 87,1% 81,5% 82,9% 84,4% 85,8% 87,3% 88,7% 90,2% 0,01

212 232 219 236 251 253 251 236 233 222 223

253 251 236 233 222 223

82,9% 84,4% 85,8% 87,3% 88,7% 90,2%

263 263 263 263 263 263

Differenz Bedarf zu verhandenen 3- bis U7-Plätzen 2016:  -10  -12  -27  -30  -41  -40

Quelle: con_sens 2016.

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 3 bis U7 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 2  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,01
Betreuungsbedarf 3 bis U7 in absoluten Zahlen (bis  2015 

belegte Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 3 bis U7 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent  3 bis U7 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:
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Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 263 Plätzen würden daher in 2021 40 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 95,4 %. Alle bestehen-

den Betriebserlaubnisse sollten verhältnismäßig hinsichtlich der Kapazität nach unten korri-

giert werden. Für auswärtige Kinder, die in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-

treut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzreserve in Höhe 

von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. 

Für die Kinder zwischen 7 und 14 Jahren wurden die Bevölkerungszahlen zwischen 2011 

und 2015 mit der Saldenmethode fortgeschrieben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mit-

telwert von -12,0 Kindern, sodass ein Rückgang von 525 Kindern in 2015 auf 453 Kinder in 

2021 prognostiziert wird. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 7- bis unter 

14-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im 

Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platz-

bedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

ABB. 100: EINWOHNERFORTSCHREIBUNG 7-U14, VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 

Kinder 7 bis U14 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

573 558 529 514 525 513 501 489 477 465 453 -12,00 

573 558 529 514 525 513 501 489 477 465 453

Kinder 7 bis U14 außerhalb PLR betreut* 23

Auswärtige Kinder 7 bis U14 in PLR betreut* 20

Quelle: con_sens 2016.

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.2.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

7 bis U14  Gesamt

Bevölkerung 7 bis U14 , Fortschreibung mit Saldo 2011 bis 

2015: -12,00

 

 

Für 2021 wird daher von insgesamt 453 zu versorgenden Kindern zwischen 7 und unter 14 

Jahren ausgegangen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einem Rückgang der Betreuungsquote von 32 % in 2015 auf 21,4 % 

in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 168 Kinder in 2015 (hier sind die Kinder 

aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut werden, 

enthalten) 97 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht näher zu 

prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 101: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 7-U14, VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

39,1% 38,4% 38,9% 36,2% 32,0% 30,2% 28,5% 26,7% 24,9% 23,1% 21,4% -0,02 

224 214 206 186 168 155 143 130 119 108 97

155 143 130 119 108 97

30,2% 28,5% 26,7% 24,9% 23,1% 21,4%

213 213 213 213 213 213

Differenz Bedarf zu verhandenen 7- bis U14-Plätzen 2016:  -58  -70  -83  -94  -105  -116

Quelle: con_sens 2016.

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 7 bis U14 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 2  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,02

Betreuung 7 bis U14 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte 

Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 7 bis U14 in Plätzen:

Versorgungsquote in Prozent 7 bis U14 Gesamt:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 213 Plätzen würden daher in 2021 141 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 78,9 %. Es sollten die 
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bestehenden Horte aufgrund der großen Fläche der Verbandsgemeinde erhalten bleiben. Es 

müsste eine deutliche Senkung der Kapazität der Horte in Arneburg, Goldbeck und Iden an-

gestrebt werden. Für auswärtige Kinder, die in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 

betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzreserve in 

Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden.  

 

5.2.7 Planungs- und Entwicklungserfordernisse 

Zusammenfassend sind in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck im Bereich der 

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht die in den Betriebserlaubnissen dargelegten Kapazi-

täten zu reduzieren. Auch für Schulkinder werden deutlich weniger Plätze benötigt – die vor-

handenen Einrichtungen sollen aufgrund der Größe des Planungsraums zwar fortbestehen, 

jedoch ist eine Senkung der Kapazitäten der Einrichtungen vonnöten. Ein Ausbau muss hin-

gegen bei der Zahl der inklusiven Plätze in Tageseinrichtungen aller Betreuungsarten erfol-

gen. 

Es sind in den Betreuungsarten die folgenden Plätze zu schaffen beziehungsweise abzu-

bauen: 

ABB. 102: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021, VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK 

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze: 

Mehr-/ 

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 185 93 -92 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
263 223 -40 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

213 97 -116 

 

Für vorhersehbare, aber auch für unvorhergesehene Bedarfe sollte immer eine gewisse 

Platzreserve vorgehalten werden. Insofern sind Belegungsquoten von 10 bis 20 % unter 100 

auf Dauer nicht nur vertretbar, sondern erforderlich. Allerdings sind darüber hinausgehende 

Platzreserven konsequent sukzessive abzubauen, d. h. die bestehenden Betriebserlaubnisse 

sollten bezogen auf die jeweilige Einrichtung und konkrete Situation hinsichtlich der Kapazi-

tät nach unten korrigiert werden. Für die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck bedeutet 

dies, dass – bei einer angenommen Platzreserve von 15 % als Mittel der vorgegebenen Wer-

te – ca. folgende Plätze vorgehalten werden sollten: 

ABB. 103: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 INKLUSIVE PLATZRESERVEN, VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-
GOLDBECK 

 Aktuell vor-

handene Plät-

2021 benö-

tigte Plätze 

Mehr-/  

Minderbedarf: 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

127 

 

ze: +15 %: 

Kinder unter 3 Jahren: 185 107 -78 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
263 256 -7 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

213 111 -102 

 

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass, wenn Platzreserven eingerechnet werden, in der Ver-

bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck kaum Handlungsbedarf bezüglich der Kinder zwischen 

3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht besteht. In den anderen Betreuungsarten sind die 

entsprechenden Anpassungen – in etwas geringerem Ausmaß – auch unter Einbeziehung 

der Reserven weiterhin nötig. Dem Vorantreiben des Ausbaus inklusiver Plätze kommt un-

abhängig davon in allen Betreuungsarten eine hohe Priorität zu. 
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5.3 Planungsraum 3: Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark)  

Die Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark) hat ca. 8.400 Einwohner (Stand 31.12.2015) 

und liegt im Westen des Landkreises Stendal.  

Die nachstehenden Tabellen und Diagramme stellen das Betreuungsangebot, die Inan-

spruchnahme, die Versorgungssituation, die Kosten der Betreuung und die aktuelle und 

künftige Bedarfsprognose für die Tagesbetreuung in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark für 

die Jahre 2017 bis 2021 dar. Anschließend erfolgen eine Auswertung sowie die Darstellung 

der Planungs- und Entwicklungserfordernisse für diesen Planungsraum.  

Folgende Karte gibt Auskunft über die Standorte der Tageseinrichtungen der Einheitsge-

meinde Stadt Bismark sowie die jeweiligen Betreuungsarten und zeigt auf, welche Einrich-

tungen auch integrative Betreuung anbieten. 

ABB. 104: TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2016 (KARTE) 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bestand an Einrichtungen im Planungsraum Einheits-

gemeinde Stadt Bismark (Stand September 2016) gemäß den aktuell gültigen Betriebser-

laubnissen. 

ABB. 105: TAGESEINRICHTUNGEN DER PLANUNGSRAUMS BISMARK 2016 

Nr. Einrichtungsart/ Adresse Aufnahmealter Kapazität: 0 - U3 3-U7 7-U14

Hort Bismark

Wilhelm-Lüdecke-Str. 16, 39629 Bismark (Altmark) 

Situationsansatz mit offener Gruppenarbeit

Hort Schinne

OT Schinne Am alten Bahnhof 6, 39579 Bismark (Altm.)

Situationsorientierter Ansatz

Integrative Kindertageseinrichtung “Altmarkwichtel“

OT Späningen, Schmersauer Straße 4a, 39624 Bismark  

(Altmark) 

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung "Büster Parkstrolche"

OT Büste, Platz der Jugend 1, 39624 Bismark (Altmark) 

Lebensbezogener Ansatz

Kikri "Sonnenkäfer"

Döllnitzer Str. 28, 39629 Bismark (Altmark) 

Entwicklungsgemäßer Ansatz

Kindertageseinrichtung "Pusteblume"

Straße der Einheit 11, 39629 Bismark (Altmark) 

Teiloffener Ansatz

Kindertageseinrichtung „Pittiplatsch“

OT Kläden, Parkstraße 7, 39579 Bismark 

Ansatzmischung (Montessori, Lebensbezogener Ansatz 

und Situationsansatz)

Kindertageseinrichtung „Regenbogenland“

OT Berkau, Dorfstraße 45, 39624 Bismark  (Altmark) 

Situationsansatz/ situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung "Regenbogenland”

OT Schernikau, Hauptstraße 12, 39579 Bismark (Altm.) 

Lebensbezogener Ansatz

Kindertageseinrichtung „Schinner Knirpse“

OT Schinne Friedensstr.9, 39579 Bismark (Altmark)

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“

OT Hohenwulsch, Hauptstraße 28, 39606 Bismark 

(Altmark)  

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung „Wichtelhausen“

OT Badingen, Rosa-Luxemburg-Straße 8, 39579 Bismark (Altmark)  

Situationsansatz

11 0 bis 6 Jahre 7/5 15/19 0

12
0 bis 10 Jahre 15/09 28/40 13/18

10
0 bis 6 Jahre 12/5 16/27 0

8
0 bis 7 Jahre 12/8 15/23 0

9 0 bis 6 Jahre 12/8 15/23 0

6
0 bis Schuleintritt 30 90 0

7 0 bis 6 Jahre 17/12 43/53 0

4
0 bis Schuleintritt 13/10 14/20 0

5 0 bis 3 Jahre 30 0 0

2 5 bis 12 Jahre 0 0 50

3 0 bis 6 Jahre 15/8 20/32 0

1 5 bis 14 Jahre 0 0 140

 

 

Folgende Tabelle bildet die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde 

Stadt Bismark ab. Eine voll eingefärbte Zelle ist gleichbedeutend mit einer vollen Stunde, 

halb eingefärbte Zellen können sich sowohl auf Viertel- als auch auf halbe Stunden bezie-
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hen. Die Öffnungszeiten reichen überwiegend von 6:00 bis 17:00 Uhr. Nur einer der beiden 

Horte öffnet in den Morgenstunden.  

ABB. 106: ÖFFNUNGSZEITEN DER TAGESEINRICHTUNGEN DES PLANUNGSRAUMS BISMARK 2015 Öffnungszeiten Planungsraum Bismark

Einrichtung 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hort Bismark

Wilhelm-Lüdecke-Str. 16, 39629 Bismark (Altmark) 

Hort Schinne

OT Schinne Am alten Bahnhof 6, 39579 Bismark (Altmark)

KiKri Sonnenkäfer

Döllnitzer Str. 28, 39629 Bismark (Altmark) 

Kita Altmarkwichtel

OT Badingen, Rosa-Luxemburg-Straße 8, 39579 Bismark (Altmark)  

Kita Büster Parkstrolche

Wilhelm-Lüdecke-Str. 16, 39629 Bismark (Altmark) 

Kita Pusteblume

Straße der Einheit 11, 39629 Bismark (Altmark) 

Kita Pittiplatsch*

OT Kläden, Parkstraße 9, 39579 Bismark (Altmark) 

Kita Regenbogenland B.

OT Berkau, Dorfstraße 45, 39624 Bismark  (Altmark) 

Kita Regenbogenland S.

OT Schernikau, Hauptstraße 12, 39579 Bismark (Altmark) 

Kita Schinner Knirpse

OT Schinne Friedensstr.9, 39579 Bismark (Altmark)

Kita Villa Kunderbunt

OT Hohenwulsch, Hauptstraße 28, 39606 Bismark (Altmark)  

Kita Wichtelhausen* *

OT Badingen, Rosa-Luxemburg-Straße 8, 39579 Bismark (Altmark)  

* am Freitag nur bis 16:00h * * am Freitag nur bis 16:30h  
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5.3.1 Geburtenentwicklung und Bevölkerung 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die absoluten Geburtenzahlen in der Einheitsgemeinde 

Stadt Bismark zwischen 2005 und 2015. In 2010 und 2011 wurden im Planungsraum auffal-

lend viele Kinder geboren. Die Zahl der Geburten ist seither jedoch sukzessive gesunken 

und hat sich zuletzt stabilisiert. 

ABB. 107: GEBURTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2005 - 2015 
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Geburten in der EG Stadt Bismark 2005 - 2015 

Geburten

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Stadt Bismark 2016.
 

 

Die nachstehenden drei Tabellen stellen in absoluten Zahlen die im Planungsraum lebenden 

Kinder gesamt, die im Planungsraum lebenden ausländischen Kinder sowie die Zu- und 

Fortzüge, jeweils in den Alterskohorten der unter 3-Jährigen, der 3- bis unter 7-Jährigen und 

der 7- bis unter 14-Jährigen, dar. Zudem werden unter den 7- bis 13-jährigen Kindern auch 

die 7- bis 10-Jährigen ausgewiesen, da Letztere mit deutlichem Abstand die meisten Plätze 

in Horten belegen. Ab einem Alter von 11 Jahren werden nur noch wenige Kinder in Horten 

betreut: Kinder ab 11 machen nur einen Anteil von ca. 2,5 % aller Hortkinder in Sachsen-

Anhalt aus.6 

                                              
6 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016.  
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In der Einheitsgemeinde Stadt Bismark leben insgesamt 978 unter 14-jährige Kinder, davon 

186 unter 3-Jährige, 284 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und 508 Kinder von 7 bis unter 14 

Jahren. 

ABB. 108: ANZAHL DER KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2015 Kinder

Unter 3-Jährige 186

3- bis unter 7-Jährige 284

7- bis unter 14-Jährige 508

  davon: 7 bis unter 11-Jährige 286

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Stadt Bismark 2016.

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder

 

Die Einheitsgemeinde Stadt Bismark verzeichnet in allen relevanten Alterskohorten einen 

sehr geringen Ausländeranteil.  

ABB. 109: AUSLÄNDISCHE KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2015 

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder
Davon: 

Ausländer

Anteil der 

Ausländer

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….186 2 1,1%

3 bis unter 7 Jahre………………………..……………………………………284 6 2,1%

7 bis unter 14 Jahre………………….………………………………………………………508 4 0,8%

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….………………………………………………………286 2 0,7%

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Stadt Bismark 2016.  

In der Einheitsgemeinde Stadt Bismark überwiegen die Zuzüge die Fortzüge in allen Al-

terskohorten: Es ergibt sich ein leicht positiver Wanderungssaldo.  

ABB. 110: WANDERUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2015 Wanderung
Zuzüge und Fortzüge im Planungsraum im Jahr 2015 Zuzüge Fortzüge

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….……………………………………….+  18 - 16

3 bis unter 7 Jahre………………………..…………………………………………………………………………….+  20 - 13

7 bis unter 14 Jahre………………….……………………………………………………………………………………………….+  22 - 15

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….……………………………………………………………………………………………….+  15 - 8

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Stadt Bismark 2016.  

 

5.3.2 Versorgungssituation und Inanspruchnahme des Angebots 

Die folgenden Tabellen zeigen die  

 Betreuungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im Dezember 2015 ei-

nen Tagesbetreuungsplatz belegen)  

 Versorgungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die im Dezember 2015 

ein Betreuungsplatz laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vorhanden ist) 

 Belegungsquote (= Anteil der laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vor-

handenen Plätze, die im Dezember 2015 tatsächlich belegt sind) 

der Einheitsgemeinde Stadt Bismark.  
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Die folgend aufgeführten Betreuungsquoten geben Auskunft darüber, wie viel Prozent der 

Kinder in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark einen Betreuungsplatz nutzen. Die Betreu-

ungsquoten liegen in allen Betreuungsarten über dem Durchschnitt des Landkreises. 

ABB. 111: BETREUUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2015 

Unter 3-Jährige 55,9%

3- bis unter 7-Jährige* 82,4%

7- bis unter 14-Jährige 33,9%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im 

Dezember 2015 einen Tagesbetreuungsplatz 

belegen

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen 

Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult 

werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der belegten Plätze in 

Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die 

Betreuungsquote.
 

Die Versorgungsquote zeigt, für wie viel Prozent der Kinder ein Betreuungsplatz vorhanden 

ist. Die Versorgungsquoten in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark sind überdurchschnittlich 

– dies gilt in besonderem Maße für die Kinder unter 3 Jahren. 

ABB. 112: VERSORGUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2015 

Unter 3-Jährige 90,9%

3- bis unter 7-Jährige* 94,4%

7- bis unter 14-Jährige 40,0%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die ein 

Betreuungsplatz lt. Betriebserlaubnis vorhanden 

ist

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren 

eingeschult werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der 

verfügbaren Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-

Jährigen die Versorgungsquote.
 

Durch die Belegungsquote wird aufgezeigt, wie viel Prozent der laut Betriebserlaubnissen 

vorhandenen Plätze auch tatsächlich genutzt werden. Die Belegungsquoten der laut Be-

triebserlaubnissen vorhandenen Plätze für Kinder unter 3 Jahren liegen bei nur etwas über 

60 %. In den anderen Betreuungsarten sind Belegungsquoten, die eine adäquate Platzreser-

ve widerspiegeln, zu verzeichnen. 

ABB. 113: BELEGUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2015 

Anteil belegter Plätze im Dezember 2015 durch:

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren 61,5%

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 87,3%

Schulkinder bis unter 14 Jahren 84,7%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
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Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der absoluten Belegungszahlen von 2011 bis 2015, 

jeweils im Dezember des Jahres, in den drei Betreuungsarten. Die Zahl der Betreuungsplät-

ze ist zuletzt deutlich gestiegen bei den Kindern von 3 Jahren bis zum Beginn der Schul-

pflicht und bei den Hortkindern. Nahezu konstant verhält sich die Zahl der belegten Betreu-

ungsplätze für Kinder unter 3 Jahren. 

ABB. 114: ENTWICKLUNG DER BELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2011 - 2015 
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Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

Zur verbesserten Einordnung der Belegungszahlen zeigt die untenstehende Tabelle die Mi-

nimal- und Maximalbelegungen der Tageseinrichtungen des Planungsraumes über das Jahr 

verteilt. Berechnet wurden diese Werte wie folgt: Im Planungsraum gibt es 12 Tageseinrich-

tungen; die hierin vorhandenen Plätze wurden den Betreuungsarten zugeordnet. Nun wurde 

in jeder Einrichtung pro Betreuungsart der Monat mit der niedrigsten Belegung und der Mo-

nat mit der höchsten Belegung ausgemacht. Die Summe der niedrigsten Werte der vier Ein-

richtungen stellt jeweils pro Betreuungsart das Minimum, die Addition der höchsten Werte 

entsprechend das Maximum dar. Es wird ersichtlich, dass die Dezemberzahlen des Jahres 

2015 bei den unter 3-Jährigen sowie den Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der 

Schulpflicht mittig zwischen Minimum und Maximum und bei den Schulkindern sehr nahe 

dem Belegungsminimum liegen. 

ABB. 115: MINIMAL- UND MAXIMALBELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2015 

Minimum Maximum

0 bis unter 3 Jahre: 88 127

3 bis unter 7 Jahre: 194 255

7 bis unter 14 Jahre: 139 173

Anmerkung: Die Tabelle gibt die über das ganze Jahr gerechneten Minimal- und 

Maximalbelegungen der Kindertageseinrichtungen des PLR an. 

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016, Berechnung: con_sens.  
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Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Betreuungsquoten von 2011 bis 

2015, jeweils im Monat Dezember des Jahres, für die drei relevanten Betreuungsarten. Es 

hat in der Einheitsgemeinde im betrachteten Zeitraum in allen Betreuungsarten kaum größe-

re Veränderungen in der Betreuungsquote gegeben. Nur die Betreuungsquote der Kinder 

zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht ist zuletzt in größerem Maße gestiegen.  

ABB. 116: ENTWICKLUNG DER BETREUUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2011 - 2015 

58,1%
55,9%

62,6%

56,4% 55,9%
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82,4%

34,9% 33,2% 32,0% 31,0%
33,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Entwicklung der Betreuungsquoten in Tageseinrichtungen
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Unter 3-Jährige 3- bis unter 7-Jährige* 7- bis unter 14-Jährige

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

*Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult werden, überzeichnet 

die Inbezugsetzung der belegten Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die Betreuungsquote.  
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Die folgende Abbildung zeigt den Anteil der Plätze der drei Betreuungsarten, den Anteil der 

Plätze in Tagespflege und den Anteil der Plätze für Kinder mit Handicap an allen im Pla-

nungsraum vorhandenen Plätzen auf. Den größten Anteil macht die Betreuung der Kinder 

zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht aus, darauf folgen die Schulkinder. Den 

geringsten Anteil weisen die belegten Plätze für unter 3-jährige Kinder auf. Diese Verteilung 

ist auch der unterschiedlichen Größe der den Betreuungsarten zugeordneten Altersgruppen 

zuzuschreiben. Der Anteil der integrativen und inklusiven Betreuungsplätze an allen Plätzen 

beträgt 1,2 %.  

Tagespflegeplätze stehen im Planungsraum nicht zur Verfügung.  

ABB. 117: ANTEIL DER VERSCHIEDENEN BETREUUNGSFORMEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2015 
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mit (drohender)

Behinderung

Anteil der belegten Plätze in verschiedenen Formen der Tagesbetreuung an 
allen belegten Plätzen in der EG Stadt Bismark (Dezember 2015)

Anteil der Plätze in Formen der Tagesbetreuung an allen Plätzen für

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

5.3.3 Versorgungssituation für Kinder mit (drohender) Behinderung 

Derzeit weist die Einheitsgemeinde Stadt Bismark 6 Plätze in einer integrativen Tagesein-

richtung (Kita Altmarkwichtel) auf. Betreuungsplätze im Rahmen der Einzelintegration, Son-

derpädagogischen Förderbedarf und Inklusion werden derzeit nicht angeboten. Der Anteil 

der integrativen Betreuungsplätze an allen Plätzen beträgt 1,2 % (Abbildung 117).  

Es gibt keine Hortplätze für Kinder mit Handicap. Die vorhandenen Plätze verteilen sich wie 

folgt auf die relevanten Betreuungsarten:  
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ABB. 118: PLÄTZE FÜR KINDER MIT EINER (DROHENDEN) BEHINDERUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2015 

0 Jahre bis zum Schuleintritt 6

Schuleintritt bis unter 14 Jahre 0

Gesamt 6

Plätze für Kinder mit einer (drohenden) Behinderung:

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

Hier liegt der Bedarf deutlich in inklusiven Betreuungsplätzen für alle Betreuungsarten. Auf-

grund der fehlenden inklusiven Betreuungsplätze in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark 

werden Kinder mit (drohender) Behinderung in anderen Planungsräumen betreut. 

5.3.4 Betreuung außerhalb der Einheitsgemeinde Stadt Bismark 

Die Betreuung von Kindern außerhalb des eigenen Gemeindegebietes der Einheitsgemeinde 

Stadt Bismark ist mittels Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3b KiFöG LSA im Rahmen von 

freien Kapazitäten möglich. 

Die nachstehende Tabelle zur gemeindeübergreifenden Betreuung dokumentiert die Zahl der 

Fälle, bei denen im Jahr 2015 Kinder aus anderen Planungsräumen in der Einheitsgemeinde 

Stadt Bismark betreut werden als „Kinder aus fremden Gemeinden“. Die Zahl der Fälle, bei 

denen aus der Einheitsgemeinde Stadt Bismark stammende Kinder in einem anderen Pla-

nungsraum betreut werden, wird in der Spalte „Kinder in fremden Gemeinden“ erfasst.  

Es gibt deutlich mehr Fälle, in denen Kinder aus der Einheitsgemeinde in anderen Gemein-

den betreut werden; viele Kinder aus der Einheitsgemeinde Stadt Bismark werden in ande-

ren Planungsräumen, insbesondere in der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal und ferner 

der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg sowie der Verbandsgemeinde Arneburg-

Goldbeck, betreut. Es gibt 3 Fälle gemeindeübergreifender Betreuung zwischen dem Pla-

nungsraum und anderen Landkreisen.  

ABB. 119: GEMEINDEÜBERGREIFENDE BETREUUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2015 

EG Hansestadt Havelberg 0 0 +  0

VerbGem Arneburg-Goldbeck 0 7  - 7

EG Stadt Bismark - - -

VerbGem Elbe-Havel-Land 0 0 +  0

EG Hansestadt Osterburg 2 9  - 7

VerbGem Seehausen 2 0 +  2

EG Hansestadt Stendal 8 33  - 25

EG Stadt Tangerhütte 0 0 +  0

EG Stadt Tangermünde 0 0 +  0

Außerhalb LK Stendal 2 1 +  1

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Kinder aus fremden 

Gemeinden

Gemeindeübergreifende 

Betreuung der PLR:

Kinder in fremden 

Gemeinden
Differenz
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5.3.5 Platzkosten als leistungsorientiertes Entgelt 

Die Kosten einer Tageseinrichtung basieren auf leistungsorientierten Entgelten, in Form von 

Platzkosten, d. h. es erfolgt keine reine Ermittlung der Selbstkosten einer Tageseinrichtung. 

Vielmehr stehen die Leistungen und die Qualität der Leistungen im Vordergrund. Das leis-

tungsorientierte Entgelt wird unter den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit, Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit gemäß § 78c SGB VIII bewertet und ermittelt. Die Personalkosten des pä-

dagogischen Personals bilden in der Regel den größten Anteil der umlagefähigen Gesamt-

kosten ein.  

Umlagefähige Kosten sind grundsätzlich nur die Kosten der Regelleistungen. Kosten für zum 

Beispiel den behinderungsbedingten Mehrbedarf zählen nicht zu den Regelleistungen einer 

Tageseinrichtung und werden separat finanziert.  

Die Finanzierung des leistungsorientierten Entgeltes wird auf vier Parteien verteilt. Das Land 

Sachsen-Anhalt und der Landkreis Stendal beteiligen sich gemäß § 12 und § 12a KiFöG 

LSA. Die finanzielle Beteiligung der jeweiligen Gemeinden regelt der § 12b KiFöG LSA. Die 

vierte Partei stellen die Eltern dar, welche sich in Form von Kostenbeiträgen beteiligen.  

Die monatlichen Platzkosten für die Tageseinrichtungen des Planungsraumes sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgelistet – jeweils für die drei Betreuungsarten sowie die entspre-

chenden Höchst- und Mindestbetreuungsdauern. Auch wird der Anteil der Kosten für das 

pädagogische Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ausgewiesen. 

Im Planungsraum weisen fast alle Tageseinrichtungen einen recht hohen Anteil der Kosten 

für pädagogisches Personal aus – dies ist darin zu begründen, dass die Tageseinrichtungen 

besonders erfahrenes Betreuungspersonal beschäftigen. Die höchsten monatlichen Platz-

kosten verzeichnet die Kita Regenbogenland (Schernikau), die niedrigsten weisen die Kita 

Altmarkwichtel und die Kita Villa Kunterbunt aus.  

ABB. 120: MONATLICHE PLATZKOSTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 2015 

Platzkosten 2016

(pro Monat) 5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

1-Stunden-

Betreuung

6-Stunden-

Betreuung

Hort Bismark Wilhelm-Lüdecke-Str. 16, 39629 

Bismark (Altmark) 
- - - - 77,12 €     236,80 €    74,4%

Hort Schinne  OT Schinne Am alten Bahnhof 6, 

39579 Bismark (Altmark)
- - - - 115,58 €    334,42 €    68,8%

Kinderkrippe Sonnenkäfer Döllnitzer Str. 28, 39629 

Bismark (Altmark) 
790,94 €    1.361,54 € - - - - 81,3%

Kita Altmarkwichtel OT Späningen, Schmersauer 

Straße 4a, 39624 Bismark  
690,97 €    1.250,64 € 380,05 €    628,79 €    - - 79,6%

Kita Büster Parkstrolche OT Büste, Platz der Jugend 1, 

39624 Bismark (Altmark) 
761,89 €    1.344,34 € 438,31 €    697,17 €    - - 77,2%

Kita Pusteblume Straße der Einheit 11, 39629 

Bismark (Altmark) 
753,70 €    1.365,99 € 413,54 €    685,67 €    - - 77,6%

Kita Pittiplatsch OT Kläden, Parkstraße 9, 39579 

Bismark (Altmark) 
731,95 €    1.321,76 € 404,28 €    666,42 €    - - 79,0%

Kita Regenbogenland Berkau OT Berkau, Dorfstraße 45, 

39624 Bismark  (Altmark) 
772,89 €    1.398,90 € 425,10 €    703,33 €    - - 81,4%

Kita Regenbogenland (Sch.)  OT Schernikau, Hauptstraße 12, 

39579 Bismark (Altmark) 
835,02 €    1.462,58 € 486,37 €    765,29 €    - - 75,7%

Kita Schinner Knirpse OT Schinne Friedensstr.9, 39579 

Bismark (Altmark)
741,53 €    1.287,54 € 438,19 €    680,86 €    - - 73,5%

Kita Villa Kunterbunt OT Hohenwulsch, Hauptstraße 

28, 39606 Bismark (Altmark)  
687,32 €    1.232,98 € 384,18 €    626,70 €    - - 81,3%

Kita Wichtelhausen Badingen
OT Badingen, Rosa-Luxemburg-

Straße 8, 39579 Bismark 

(Altmark)  

829,34 €    1.523,27 € 443,83 €    752,24 €    173,97 €    366,73 €    80,7%

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Anteil der Kosten für 

päd. Personal an 

umlagefähigen 

Gesamtkosten

Kinder von 

0 bis unter 3

Kinder von 3 bis zum 

Schuleintritt 

Schulkinder bis unter 14 

Jahren
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5.3.6 Bedarfsprognose für die Einheitsgemeinde Stadt Bismark 

Im Folgenden wird zunächst die nach der Saldenmethode ermittelte Geburtenfortschreibung 

dargestellt. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von -0,3 Geburten, sodass ein 

Rückgang von 59 Geburten in 2015 auf 57 Geburten in 2021 prognostiziert wird. Im Folgen-

den wurde die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wur-

den die nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 

2015 nach Alterskategorien. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der unter 3-

jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Pla-

nungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbe-

darfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 194 zu versorgenden Kindern unter 3 Jahren ausgegan-

gen. 

ABB. 121: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE U3, EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 

Kinder U3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

61 59 62 59 59 58 58 58 58 57 -0,30 

Kinder U1 Gesamt 61 59 62 59 59 58 58 58 58 57

Kinder U2 Gesamt 120 121 121 118 117 117 116 115 115

Kinder U3 Gesamt 182 180 180 176 175 174 173 173

Kinder 0 bis U1 Jahre 61 59 62 59 59 58 58 58 58 57

Kinder 1 bis U2 Jahre 61 59 62 59 59 58 58 58 58

Kinder 2 bis U3 Jahre 61 59 62 59 59 58 58 58

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

11 7 7 4 9 9 8 8 7 7 6 -0,50 

8 4 6 3 7 7 7 6 6 6 6 -0,25 

Zugänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

4 11 10 10 13 15 18 20 22 24 27 2,25

4 5 10 3 5 5 6 6 6 6 7 0,25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamt 0 bis U2 Jahre 125 124 127 129 131 133 135

Gesamt 2 bis U3 Jahre 57 61 58 58 58 59 59

182 185 185 187 189 192 194

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 2 5 9 12 15 18 22

Kinder U3 außerhalb PLR betreut 12

Auswärtige Kinder U3 in PLR betreut 3

Quelle: con_sens 2016.

U3  Gesamt

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: -0,30

Fortzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,50
Fortzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: -

0,25

Zuzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+2,25

Zuzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,25

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.3.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 22 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen im Bereich der unter 3-Jährigen. 
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Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Reduzierung der Betreuungsquote von 55,9 % in 

2015 auf 52,7 % in 2021 ausgegangen, was aufgrund des positiven Wanderungssaldos be-

deutet, dass statt für 104 Kinder in 2015 (hier sind die Kinder aus anderen Planungsräumen, 

die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut werden, enthalten) 102 benötigte Plätze in 

2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht näher zu prognostizierende Kinder aus ex-

ternen Planungsräumen. 

ABB. 122: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 U3, EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

58,1% 55,9% 62,6% 56,4% 55,9% 55,4% 54,8% 54,3% 53,7% 53,2% 52,7% -0,01 

115 114 124 106 104 102 101 101 102 102 102

102 101 101 102 102 102

55,4% 54,8% 54,3% 53,7% 53,2% 52,7%

169 169 169 169 169 169

Differenz Bedarf zu verhandenen U3-Plätzen 2016:  -67  -68  -68  -67  -67  -67

Quelle: con_sens 2016.

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,01

Betreuung U3 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte Plätze 

inkl. externe Kinder)

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote U3 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 3  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsbedarf U3 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent  U3 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 169 Plätzen würden daher in 2021 67 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 61,5 %, was die Progno-

se plausibel erscheinen lässt. Betriebserlaubnisse müssten solidarisch dahingehend nach 

unten korrigiert werden, gegebenenfalls müsste eine Tageseinrichtung geschlossen werden. 

Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark betreut werden, sowie für 

unvorhergesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % 

vorgehalten werden.  
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In gleicher Weise wurden die Geburten für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren fortgeschrie-

ben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von -0,30 Geburten, sodass ein Rück-

gang von 268 Kindern in 2015 auf 234 Kinder in 2021 prognostiziert wird. Im Folgenden wur-

de die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wurden die 

nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 2015. 

Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 3- bis unter 7-jährigen Kinder, die au-

ßerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Planungsraum betreut 

werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbedarfs einbezogen wur-

den, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. Für 2021 wird daher von insgesamt 

252 zu versorgenden Kindern zwischen 3 und unter 7 Jahren ausgegangen. 

ABB. 123: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE 3-U7, EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 

Kinder 3 bis U7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

64 74 69 61 59 62 59 59 58 58 58 58 57 -0,30 

Kinder 3 bis U7 Gesamt 268 263 251 241 239 238 234

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

14 17 12 17 13 13 13 12 12 12 12 -0,25 

Zugänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

14 17 18 17 20 22 23 25 26 28 29 1,50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

275 272 262 253 253 254 252

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 7,0 8,8 10,5 12,3 14,0 15,8 17,5

Kinder 3 bis U7 außerhalb PLR betreut* 21

Auswärtige Kinder 3 bis U7 in PLR betreut* 10

Quelle: con_sens 2016.

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: -0,30

Fortzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre 

von 2011 bis 2015: -0,25

Zuzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre von 

2011 bis 2015: +1,50

3 bis U7  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.3.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 17,5 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 82,4 % in 2015 

auf 87,3 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 234 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 220 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 124: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 3-U7, EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

79,2% 77,8% 78,1% 76,6% 82,4% 83,2% 84,0% 84,8% 85,6% 86,4% 87,3% 0,008

224 214 218 222 234 226 220 215 216 219 220

226 220 215 216 219 220

83,2% 84,0% 84,8% 85,6% 86,4% 87,3%

268 268 268 268 268 268

Differenz Bedarf zu verhandenen 3- bis U7-Plätzen 2016:  -42  -48  -53  -52  -49  -48

Quelle: con_sens 2016.

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 3 bis U7 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 3  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,008
Betreuungsbedarf 3 bis U7 in absoluten Zahlen (bis  2015 

belegte Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 3 bis U7 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent Szenario II 3 bis U7 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:
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Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 268 Plätzen würden daher in 2021 48 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 87,3 %, was die Progno-

se plausibel erscheinen lässt. Alle bestehenden Betriebserlaubnisse sollten verhältnismäßig 

hinsichtlich der Kapazität nach unten korrigiert werden. Für auswärtige Kinder, die in der 

Einheitsgemeinde Stadt Bismark betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte 

eine gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. 

Für die Kinder zwischen 7 und 14 Jahren wurden die Bevölkerungszahlen zwischen 2011 

und 2015 mit der Saldenmethode fortgeschrieben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mit-

telwert von -14,25 Kindern, sodass ein Rückgang von 508 Kindern in 2015 auf 423 Kinder in 

2021 prognostiziert wird. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 7- bis unter 

14-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im 

Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platz-

bedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

ABB. 125: EINWOHNERFORTSCHREIBUNG 7-U14, EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 

Kinder 7 bis U14 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

565 533 528 503 508 494 480 465 451 437 423 -14,25 

565 533 528 503 508 494 480 465 451 437 423

Kinder 7 bis U14 außerhalb PLR betreut 18

Auswärtige Kinder 7 bis U14 in PLR betreut 1

Quelle: con_sens 2016.

7 bis U14  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.3.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

Bevölkerung 7 bis U14, Fortschreibung mit Saldo 2011-2015: 

-14,25

 
 

Für 2021 wird daher von insgesamt 423 zu versorgenden Kindern zwischen 7 und unter 14 

Jahren ausgegangen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 33,9 % in 2015 

auf 32,3 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 172 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 137 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 126: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 7-U14, EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

34,9% 33,2% 32,0% 31,0% 33,9% 33,6% 33,4% 33,1% 32,8% 32,6% 32,3% -0,003 

197 177 169 156 172 166 160 154 148 142 137

166 160 154 148 142 137

33,6% 33,4% 33,1% 32,8% 32,6% 32,3%

203 203 203 203 203 203

Differenz Bedarf zu verhandenen 7- bis U14-Plätzen 2016:  -37  -43  -49  -55  -61  -66

Quelle: con_sens 2016.

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

 Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 7 bis U14 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 3  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: -

0,003
Betreuung 7 bis U14 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte 

Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 7 bis U14 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent 7 bis U14 Gesamt:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 203 Plätzen würden daher in 2021 66 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 84,7 %, bei relativ niedri-

ger Betreuungsquote. Die beiden Horte in Bismark und Schinne sollten die Betreuungskapa-

zität entsprechend den Bedarfen nach unten korrigieren. Für auswärtige Kinder, die in der 
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Einheitsgemeinde Stadt Bismark betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte 

eine gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. 

5.3.7 Planungs- und Entwicklungserfordernisse 

Zusammenfassend sind in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark in allen Betreuungsarten 

die in den Betriebserlaubnissen dargelegten Kapazitäten zu reduzieren. Ein Ausbau muss 

hingegen bei der Zahl der inklusiven Plätze in Tageseinrichtungen aller Betreuungsarten 

erfolgen. 

Es sind in den Betreuungsarten die folgenden Plätze abzubauen: 

ABB. 127: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021, EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze: 

Mehr-/ 

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 169 102 -67 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
268 220 -48 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

203 137 -66 

 

Für vorhersehbare, aber auch für unvorhergesehene Bedarfe sollte immer eine gewisse 

Platzreserve vorgehalten werden. Insofern sind Belegungsquoten von 10 bis 20 % unter 100 

auf Dauer nicht nur vertretbar, sondern erforderlich. Allerdings sind darüber hinausgehende 

Platzreserven konsequent sukzessive abzubauen, d. h. die bestehenden Betriebserlaubnisse 

sollten bezogen auf die jeweilige Einrichtung und konkrete Situation hinsichtlich der Kapazi-

tät nach unten korrigiert werden. Für die Einheitsgemeinde Stadt Bismark bedeutet dies, 

dass – bei einer angenommen Platzreserve von 15 % als Mittel der vorgegebenen Werte – 

ca. folgende Plätze vorgehalten werden sollten: 

ABB. 128: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 INKLUSIVE PLATZRESERVEN, EINHEITSGEMEINDE STADT BISMARK 

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze 

+15%: 

Mehr-/ 

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 169 117 -52 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
268 253 -15 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-
203 157 -46 
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jahrgang: 

 

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass, wenn Platzreserven eingerechnet werden, in der Ein-

heitsgemeinde Stadt Bismark kaum mehr Handlungsbedarf bezüglich der Kinder zwischen 3 

Jahren und dem Beginn der Schulpflicht besteht. In den anderen Betreuungsarten sind die 

entsprechenden Anpassungen – in etwas geringerem Ausmaß – auch unter Einbeziehung 

der Reserven weiterhin nötig. Dem Vorantreiben des Ausbaus inklusiver Plätze kommt un-

abhängig davon in allen Betreuungsarten eine hohe Priorität zu.  
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5.4 Planungsraum 4: Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land  

Die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land hat ca. 9.250 Einwohner (Stand 31.12.2015) und 

liegt im Osten des Landkreises Stendal.  

Die nachstehenden Tabellen und Diagramme stellen das Betreuungsangebot, die Inan-

spruchnahme, die Versorgungssituation, die Kosten der Betreuung und die aktuelle und 

künftige Bedarfsprognose für die Tagesbetreuung in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-

Land für die Jahre 2017 bis 2021 dar. Anschließend erfolgen eine Auswertung sowie die 

Darstellung der Planungs- und Entwicklungserfordernisse für diesen Planungsraum.  

Folgende Karte gibt Auskunft über die Standorte der Tageseinrichtungen der Verbandsge-

meinde Elbe-Havel-Land sowie die jeweiligen Betreuungsarten und zeigt auf, welche Einrich-

tungen auch integrative Betreuung anbieten. 

ABB. 129: TAGESEINRICHTUNGEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2016 (KARTE) 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bestand an Einrichtungen im Planungsraum Verbands-

gemeinde Elbe-Havel-Land (Stand September 2016) gemäß den aktuell gültigen Betriebser-

laubnissen. 

ABB. 130: TAGESEINRICHTUNGEN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2016 

Nr. Einrichtungsart/ Adresse Aufnahmealter Kapazität: 0 - U3 3-U7 7-U14

Hort Wust-Fischbeck

OT Wust, Breite Straße 60, 39524 Wust-Fischbeck

K.A.

Kindertageseinrichtung “Kinderwelt“ 

OT Wulkau, Wulkauer Dorfstr. 14, 39524 Kamern 

Anlehnung an Montessori-Ansatz

Kindertageseinrichtung "Sonnenkäfer“ 

Mauerstraße 53, 39524 Sandau (Elbe)

K.A.

Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“

Dorfstraße 55, 39524 Kamern 

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung „Spatzennest“

Am Mühlenberg 3, 39524 Schönhausen (Elbe)

Lebensbezogener Ansatz

Integrative Kindertageseinrichtung “Storchennest“

Friedenssiedlung 4, 39524 Klietz

Situationsorientierter Ansatz

Ausnahmegenehmigung bis 31.7.17: + 145 Plätze, 

davon 40 Hortplätze und 30 Plätze für Kinder unter 3 

Jahren

Kindertageseinrichtung „Waldzwerge“ 

Friedensstr.18/ Bergstr.6, 14715 Schollene

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung „Wichtelhaus" 

OT Wust, Breite Straße 6, 39524 Wust-Fischbeck

Ansatzmischung (Lebensbezogener Ansatz und 

Situationsorientierter Ansatz)

1 6 bis 14 Jahre 0 0 55

2 0 bis 14 Jahre 8/5 16/22

3 0 bis 14 Jahre 10/5 18/23 15/19

5 0 bis 14 Jahre 45/30
55/80 

oder 95
50/35

4
 0 bis 14 Jahre 8/0 21/29 21

7 0 bis 14 Jahre 16 28 25

6 0 bis 14 Jahre 30/25 75/85 33

8

0 bis 6 Jahre 20/10 30/45 5
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Folgende Tabelle bildet die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen der Verbandsgemeinde 

Elbe-Havel-Land ab. Eine voll eingefärbte Zelle ist gleichbedeutend mit einer vollen Stunde, 

halb eingefärbte Zellen können sich sowohl auf Viertel- als auch auf halbe Stunden bezie-

hen. Die Öffnungszeiten reichen überwiegend von 6:00 bis 17:00 Uhr.  

ABB. 131: ÖFFNUNGSZEITEN DER TAGESEINRICHTUNGEN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 Öffnungszeiten Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land

Einrichtung 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hort Wust-Fischbeck

OT Wust, Breite Straße 60, 39524 Wust-Fischbeck

Kita Kinderwelt

OT Wulkau, Wulkauer Dorfstr. 14, 39524 Kamern 

Kita Sonnenkäfer

Mauerstraße 53, 39524 Sandau (Elbe)

Kita Sonnenschein

Dorfstraße 55, 39524 Kamern 

Kita Spatzennest

Am Mühlenberg 3, 39524 Schönhausen (Elbe)

Kita Storchennest

Friedenssiedlung 4, 39524 Klietz

Kita Waldzwerge

Friedensstr.18/ Bergstr.6, 14715 Schollene

Kita Wichtelhaus

OT Wust, Breite Straße 6, 39524 Wust-Fischbeck
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5.4.1 Geburtenentwicklung und Bevölkerung 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die absoluten Geburtenzahlen in der Verbandsgemeinde 

Elbe-Havel-Land zwischen 2005 und 2015. Diese haben sich im letzten Jahrzehnt sprung-

haft entwickelt: Insbesondere in den Jahren 2010 bis 2012 verzeichnet die Verbandsge-

meinde recht hohe Geburtenzahlen, welche jedoch seit 2013 wieder merklich gesunken und 

zuletzt konstant geblieben sind. 

ABB. 132: GEBURTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2005 - 2015 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Geburten im Planungsraum Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 2005 -

2015 

Geburten

Quelle: Einwohnermeldeamt Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 2016.
 

 

Die nachstehenden drei Tabellen stellen in absoluten Zahlen die im Planungsraum lebenden 

Kinder gesamt, die im Planungsraum lebenden ausländischen Kinder sowie die Zu- und 

Fortzüge, jeweils in den Alterskohorten der unter 3-Jährigen, der 3- bis unter 7-Jährigen und 

der 7- bis unter 14-Jährigen, dar. Zudem werden unter den 7- bis 13-jährigen Kindern auch 

die 7- bis 10-Jährigen ausgewiesen, da Letztere mit deutlichem Abstand die meisten Plätze 

in Horten belegen. Ab einem Alter von 11 Jahren werden nur noch wenige Kinder in Horten 

betreut: Kinder ab 11 machen nur einen Anteil von ca. 2,5 % aller Hortkinder in Sachsen-

Anhalt aus.7 

                                              
7 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016.  
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Im Planungsraum leben insgesamt 1208 unter 14-jährige Kinder, davon 248 unter 3-Jährige, 

352 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und 608 Kinder von 7 bis unter 14 Jahren. 

ABB. 133: ANZAHL DER KINDER IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 Kinder

Unter 3-Jährige 248

3- bis unter 7-Jährige 352

7- bis unter 14-Jährige 608

  davon: 7 bis unter 11-Jährige 340
Quelle: Einwohnermeldeamt Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 2016.

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder

 

Die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land verzeichnet im Vergleich der Planungsräume den 

höchsten Anteil ausländischer Einwohner, da sich hier eine Landesaufnahmeeinrichtung 

befindet (siehe auch Kapitel 3.4). Da es sich bei diesen Daten jedoch um eine Momentauf-

nahme vom 31.12.15 handelt und sich die Flüchtlingssituation seitdem stark gewandelt hat, 

ist davon auszugehen, dass der Anteil mittlerweile deutlich gesunken ist.  

ABB. 134: AUSLÄNDISCHE KINDER IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 Ausländische Kinder

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder
Davon: 

Ausländer

Anteil der 

Ausländer

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….248 106 42,7%

3 bis unter 7 Jahre………………………..……………………………………352 105 29,8%

7 bis unter 14 Jahre………………….………………………………………………………608 142 23,4%

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….………………………………………………………340 87 25,6%

Quelle: Einwohnermeldeamt Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 2016.  

Wie untenstehende Tabelle zeigt, überwiegen die Zuzüge die Fortzüge deutlich – auch hier 

wird die Zuwanderung von Flüchtlingen ersichtlich. 

ABB. 135: WANDERUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 Wanderung
Zuzüge und Fortzüge im Planungsraum im Jahr 2015 Zuzüge Fortzüge

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….……………………………………….+  113 - 55

3 bis unter 7 Jahre………………………..…………………………………………………………………………….+  117 - 83

7 bis unter 14 Jahre………………….……………………………………………………………………………………………….+  151 - 87

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….……………………………………………………………………………………………….+  94 - 53

Quelle: Einwohnermeldeamt Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 2016.  

 

5.4.2 Versorgungssituation und Inanspruchnahme des Angebots 

Die folgenden Tabellen zeigen die  

 Betreuungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im Dezember 2015 ei-

nen Tagesbetreuungsplatz belegen)  

 Versorgungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die im Dezember 2015 

ein Betreuungsplatz laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vorhanden ist) 

 Belegungsquote (= Anteil der laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vor-

handenen Plätze, die im Dezember 2015 tatsächlich belegt sind) 
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der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land.  

Die folgend aufgeführten Betreuungsquoten geben Auskunft darüber, wie viel Prozent der 

Kinder in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land einen Betreuungsplatz nutzen. Die Ver-

bandsgemeinde Elbe-Havel-Land weist im Vergleich zu den anderen Planungsräumen für 

das Jahr 2015 die mit deutlichem Abstand niedrigsten Betreuungsquoten aus. Der Rück-

stand zum Wert des gesamten Landkreises beträgt bei den unter 3-Jährigen 19,1 Prozent-

punkte, bei den Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht 15,6 Prozent-

punkte und bei den Schulkindern 7,3 Prozentpunkte. 

ABB. 136: BETREUUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 

Unter 3-Jährige 33,5%

3- bis unter 7-Jährige* 60,5%

7- bis unter 14-Jährige 22,9%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen 

Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult 

werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der belegten Plätze in 

Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die 

Betreuungsquote.

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im 

Dezember 2015 einen Tagesbetreuungsplatz 

belegen

 

Die niedrigen Betreuungsquoten sind jedoch ein Ergebnis der hohen Zahl der zugezogenen 

Flüchtlinge: In den Vorjahren waren die Betreuungsquoten deutlich höher, sind jedoch in 

2015 durch die höheren Einwohnerzahlen signifikant gesunken (vergleiche auch Abbil-

dung 143). Die absolute Zahl der belegten Plätze hat sich kaum verringert und ist bei den 

Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht gar gestiegen (vergleiche auch 

Abbildung 141).  

Um eine bessere Beurteilung der Betreuungssituation im Planungsraum zu ermöglichen, 

werden untenstehend die Betreuungsquoten des Jahres 2014 dargelegt. Hierbei wird ersicht-

lich, dass die Betreuungsquoten der Verbandsgemeinde mit den anderen Planungsräumen 

verglichen eher über dem Durchschnitt liegen.  

ABB. 137: BETREUUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2014 

Unter 3-Jährige 59,2%

3- bis unter 7-Jährige* 82,6%

7- bis unter 14-Jährige 32,1%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im 

Dezember 2014 einen Tagesbetreuungsplatz 

belegen

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren 

eingeschult werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der belegten 

Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die 

Betreuungsquote.  
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Zudem werden nachfolgend die Betreuungsquoten des Jahres 2015 abzüglich der in Abbil-

dung 134 angegebenen Ausländerzahlen dargestellt, um den Effekt der hier verorteten Lan-

desaufnahmeeinrichtung zu isolieren. Auch hier zeigen sich im Vergleich zu den anderen 

Planungsräumen eher hohe Betreuungsquoten.  

ABB. 138: BETREUUNGSQUOTEN ABZÜGLICH AUSLÄNDISCHER KINDER IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 

Unter 3-Jährige 58,5%

3- bis unter 7-Jährige* 86,2%

7- bis unter 14-Jährige 29,8%

Anteil der Kinder abzüglich ausländischer 

Kinder einer Altersgruppe, die im Dezember 

2015 einen Tagesbetreuungsplatz belegen

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren 

eingeschult werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der belegten 

Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die 

Betreuungsquote.  
 

Auch die Versorgungsquoten, die zeigen, für wie viel Prozent der Kinder ein Betreuungsplatz 

vorgehalten wird, sind dementsprechend niedrig: Nur für 55,2 % der unter 3-Jährigen (Land-

kreis Stendal: 71,5 %) und 66,8 % der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schul-

pflicht (Landkreis Stendal: 82,6 %) ist ein Betreuungsplatz laut Betriebserlaubnissen vorhan-

den. Die Versorgungsquote bei den Hortkindern liegt leicht unter dem Durchschnitt.  

ABB. 139: VERSORGUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 

Unter 3-Jährige 55,2%

3- bis unter 7-Jährige* 66,8%

7- bis unter 14-Jährige 34,9%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die ein 

Betreuungsplatz lt. Betriebserlaubnis vorhanden 

ist

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren 

eingeschult werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der 

verfügbaren Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-

Jährigen die Versorgungsquote.  
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Durch die Belegungsquote wird aufgezeigt, wie viel Prozent der laut Betriebserlaubnissen 

vorhandenen Plätze auch tatsächlich genutzt werden. Die Belegungsquoten bei den Plätzen 

für Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht zeigen an, dass die vorhan-

denen Plätze gut ausgelastet sind. In den anderen Betreuungsarten bleiben viele der laut 

Betriebserlaubnissen vorhaltbaren Plätze ungenutzt, was auf einen Angebotsüberhang 

schließen lässt. Insbesondere bei den Schulkindern erscheint die niedrige Belegungsquote 

im Vergleich der Planungsräume auffällig. Zu begründen ist Letzteres jedoch unter anderem 

mit den Schulstrukturen und der lückenhaften Verkehrsinfrastruktur des Planungsraums.  

ABB. 140: BELEGUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 

Anteil belegter Plätze im Dezember 2015 durch:

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren 60,6%

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 90,6%

Schulkinder bis unter 14 Jahren 65,6%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.  

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der absoluten Belegungszahlen von 2011 bis 2015, 

jeweils im Dezember des Jahres, in den drei Betreuungsarten. Die Zahl der belegten Betreu-

ungsplätze ist zuletzt bei den Kindern unter 3 Jahren und den Hortkindern leicht gesunken. 

Die Zahl der belegten Betreuungsplätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schul-

pflicht ist seit 2012 hingegen sukzessive gestiegen.  

ABB. 141: ENTWICKLUNG DER BELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2011 - 2015 
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Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

Zur verbesserten Einordnung der Belegungszahlen zeigt die untenstehende Tabelle die Mi-

nimal- und Maximalbelegungen der Tageseinrichtungen des Planungsraumes über das Jahr 

verteilt. Berechnet wurden diese Werte wie folgt: Im Planungsraum gibt es 8 Tageseinrich-
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tungen; die hierin vorhandenen Plätze wurden den Betreuungsarten zugeordnet. Nun wurde 

in jeder Einrichtung pro Betreuungsart der Monat mit der niedrigsten Belegung und der Mo-

nat mit der höchsten Belegung ausgemacht. Die Summe der niedrigsten Werte der vier Ein-

richtungen stellt jeweils pro Betreuungsart das Minimum, die Addition der höchsten Werte 

entsprechend das Maximum dar. Es wird ersichtlich, dass die Dezemberzahlen des Jahres 

2015 bei den unter 3-Jährigen sowie den Schulkindern eher nahe dem Minimum und bei den 

Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht mittig zwischen Minimum und 

Maximum liegen. 

ABB. 142: MINIMAL- UND MAXIMALBELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 

Minimum Maximum

0 bis unter 3 Jahre: 74 106

3 bis unter 7 Jahre: 189 235

7 bis unter 14 Jahre: 127 157

Anmerkung: Die Tabelle gibt die über das ganze Jahr gerechneten Minimal- 

und Maximalbelegungen der Kindertageseinrichtungen des PLR an. 

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016, Berechnung: con_sens.  
 

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Betreuungsquoten von 2011 bis 

2015, jeweils im Monat Dezember des Jahres, für die drei relevanten Betreuungsarten. 

Nachdem die Betreuungsquoten in den ersten 4 Jahren der Zeitreihe recht konstant oder 

steigend verlaufen waren, sind sie zum Jahr 2015 hin von einem deutlichen Einbruch ge-

kennzeichnet. Dies ist, wie oben erläutert, durch den Zuzug von Flüchtlingen und die damit 

gestiegene Anzahl der Kinder zu erklären. Sie werden zwar in den Einwohnerdaten berück-

sichtigt, kommen jedoch, wie bereits beschrieben, für eine Inanspruchnahme von Plätzen 

nicht in Betracht. 

ABB. 143: ENTWICKLUNG DER BETREUUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2011 - 2015 
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Die folgende Abbildung zeigt den Anteil der Plätze der drei Betreuungsarten, den Anteil der 

Plätze in Tagespflege und den Anteil der Plätze für Kinder mit Handicap an allen im Pla-

nungsraum vorhandenen Plätzen auf. Den größten Anteil macht die Betreuung der Kinder 

zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht aus, darauf folgen die Schulkinder. Den 

geringsten Anteil weisen die belegten Plätze für unter 3-jährige Kinder auf. Diese Verteilung 

ist auch der unterschiedlichen Größe der den Betreuungsarten zugeordneten Altersgruppen 

zuzuschreiben. Der Anteil der integrativen und inklusiven Betreuungsplätze an allen Plätzen 

beträgt 0,9 %.  

Tagespflegeplätze stehen im Planungsraum nicht zur Verfügung.  

ABB. 144: ANTEIL DER VERSCHIEDENEN BETREUUNGSFORMEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 

19,1%

49,0%

32,0%

0,0%

100,0%

0,9%
0%

10%
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30%
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50%

60%
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90%
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Kinder zwischen 0 bis unter
3 Jahren

Kinder von 3 Jahren bis zum
Schuleintritt

Schulkinder bis unter 14
Jahren

Alle Kinder in Tagespflege Plätze Gesamt: Davon: Plätze für Kinder
mit (drohender)

Behinderung

Anteil der belegten Plätze in verschiedenen Formen der Tagesbetreuung an 
allen belegten Plätzen in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land (Dez. 2015)

Anteil der Plätze in Formen der Tagesbetreuung an allen Plätzen für

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
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5.4.3 Versorgungssituation für Kinder mit (drohender) Behinderung 

Derzeit bietet die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 4 Plätze in einer integrativen Tages-

einrichtung (Kita Storchennest) an. Betreuungsplätze im Rahmen der Einzelintegration, Son-

derpädagogischen Förderbedarfs und Inklusion werden aktuell nicht angeboten. Der Anteil 

der integrativen Betreuungsplätze an allen Plätzen beträgt 0,9 % (Abbildung 144). 

Die vorhandenen Plätze verteilen sich wie folgt auf die relevanten Betreuungsarten:  

ABB. 145: PLÄTZE FÜR KINDER MIT (DROHENDER) BEHINDERUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 

0 Jahre bis zum Schuleintritt 3

Schuleintritt bis unter 14 Jahre* 1

Gesamt 4

*  Anmerkung: Die 4 I-Plätze sind in einer Einrichtung angesiedelt, die 

Kinder aller Altersgruppen, allerdings nur zu unter einem Viertel 

Kinder im Hortalter betreut. Daher wurde hier von den 4 I-Plätzen nur 

ein Platz der Hortaltersgruppe zugeordnet. 

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Plätze für Kinder mit (drohender) Behinderung

 

Hier liegt der Bedarf deutlich in inklusiven Betreuungsplätzen für alle Betreuungsarten. Auf-

grund der fehlenden inklusiven Betreuungsplätze in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 

werden Kinder mit (drohender) Behinderung in anderen Planungsräumen betreut. 
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5.4.4 Betreuung außerhalb der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 

Die Betreuung von Kindern außerhalb des eigenen Gemeindegebietes der 

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ist mittels Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3b KiFöG 

LSA im Rahmen von freien Kapazitäten möglich.  

Die nachstehende Tabelle zur gemeindeübergreifenden Betreuung dokumentiert die Zahl der 

Fälle, bei denen im Jahr 2015 Kinder aus anderen Planungsräumen in der 

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land betreut werden als „Kinder aus fremden Gemeinden“. 

Die Zahl der Fälle, bei denen aus der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land stammende Kin-

der in einem anderen Planungsraum betreut werden, wird in der Spalte „Kinder in fremden 

Gemeinden“ erfasst.  

Es gibt mehr Fälle, in denen Kinder aus der Verbandsgemeinde in anderen Gemeinden be-

treut werden; viele Kinder aus der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land werden in anderen 

Planungsräumen, insbesondere in der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg und ferner 

der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal betreut. Einige Fälle gemeindeübergreifender 

Betreuung gibt es auch in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land und anderen Landkrei-

sen.  

ABB. 146: GEMEINDEÜBERGREIFENDE BETREUUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 

EG Hansestadt Havelberg 11 17  - 6

VerbGem Arneburg-Goldbeck 0 0 +  0

EG Stadt Bismark 0 0 +  0

VerbGem Elbe-Havel-Land - - -

EG Hansestadt Osterburg 0 0 +  0

VerbGem Seehausen 0 0 +  0

EG Hansestadt Stendal 0 10  - 10

EG Stadt Tangerhütte 0 0 +  0

EG Stadt Tangermünde 5 0 +  5

Außerhalb LK Stendal 5 3 +  2

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Kinder aus fremden 

Gemeinden

Gemeindeübergreifende 

Betreuung der PLR:

Kinder in fremden 

Gemeinden
Differenz

 

 

5.4.5 Platzkosten als leistungsorientiertes Entgelt 

Die Kosten einer Tageseinrichtung basieren auf leistungsorientierten Entgelten, in Form von 

Platzkosten, d. h. es erfolgt keine reine Ermittlung der Selbstkosten einer Tageseinrichtung. 

Vielmehr stehen die Leistungen und die Qualität der Leistungen im Vordergrund. Das leis-

tungsorientierte Entgelt wird unter den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit, Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit gemäß § 78c SGB VIII bewertet und ermittelt. Die Personalkosten des pä-
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dagogischen Personals bilden in der Regel den größten Anteil der umlagefähigen Gesamt-

kosten ein.  

Umlagefähige Kosten sind grundsätzlich nur die Kosten der Regelleistungen. Kosten für zum 

Beispiel den behinderungsbedingten Mehrbedarf zählen nicht zu den Regelleistungen einer 

Tageseinrichtung und werden separat finanziert.  

Die Finanzierung des leistungsorientierten Entgeltes wird auf vier Parteien verteilt. Das Land 

Sachsen-Anhalt und der Landkreis Stendal beteiligen sich gemäß § 12 und § 12a KiFöG 

LSA. Die finanzielle Beteiligung der jeweiligen Gemeinden regelt der § 12b KiFöG LSA. Die 

vierte Partei stellen die Eltern dar, welche sich in Form von Kostenbeiträgen beteiligen.  

Die monatlichen Platzkosten für die Tageseinrichtungen des Planungsraumes sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgelistet – jeweils für die drei Betreuungsarten sowie die entspre-

chenden Höchst- und Mindestbetreuungsdauern. Auch wird der Anteil der Kosten für das 

pädagogische Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ausgewiesen. 

Der Anteil der Kosten für pädagogisches Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten 

weist unter den 8 Einrichtungen eine gewisse Spannbreite auf: Diese reicht von minimal 

64 % (Kita Sonnenkäfer) bis maximal 75,2 % (Kita Wichtelhaus). Die höchsten monatlichen 

Platzkosten verzeichnet die Kita Sonnenkäfer, die niedrigsten die Kita Kinderwelt sowie die 

Kita Spatzennest.  

ABB. 147: MONATLICHE PLATZKOSTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 2015 

Platzkosten 2016

(pro Monat) 5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

1-Stunden-

Betreuung

6-Stunden-

Betreuung

Hort Wust-Fischbeck
OT Wust, Breite Straße 60, 

39524 Wust-Fischbeck 
- - - - 88,39 €     281,74 €    71,0%

Kita Kinderwelt
OT Wulkau, Wulkauer Dorfstr. 

14, 39524 Kamern 
558,90 €    943,93 €    345,00 €    516,12 €    195,26 €    302,22 €    65,2%

Kita Sonnenkäfer
Mauerstraße 53, 39524 Sandau 

(Elbe)
872,28 €    1.466,58 € 542,12 €    806,25 €    311,00 €    476,08 €    64,0%

Kita Sonnenschein Dorfstraße 55, 39524 Kamern 635,92 €    1.129,41 € 361,76 €    581,09 €    169,84 €    306,92 €    72,5%

Kita Spatzennest
Am Mühlenberg 3, 39524 

Schönhausen (Elbe)
599,17 €    1.059,99 € 343,15 €    547,97 €    163,94 €    291,95 €    74,3%

Kita Storchennest
Mauerstraße 53, 39524 Sandau 

(Elbe)
656,03 €    1.167,30 € 371,99 €    599,22 €    173,16 €    315,18 €    73,4%

Kita Waldzwerge
Friedensstr.18/ Bergstr.6, 14715 

Schollene
662,57 €    1.158,76 € 386,91 €    607,43 €    193,94 €    331,77 €    67,4%

Kita Wichtelhaus
OT Wust, Breite Straße 6, 39524 

Wust-Fischbeck
637,52 €    1.110,76 € 374,62 €    584,94 €    - - 75,2%

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal.

Anteil der Kosten für 

päd. Personal an 

umlagefähigen 

Gesamtkosten

Kinder von 

0 bis unter 3

Kinder von 3 bis zum 

Schuleintritt 

Schulkinder bis unter 14 

Jahren
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5.4.6 Bedarfsprognose für die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 

Im Folgenden wird zunächst die nach der Saldenmethode ermittelte Geburtenfortschreibung 

dargestellt. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von +0,50 Geburten, sodass ein 

Anstieg von 50 Geburten in 2015 auf 53 Geburten in 2021 prognostiziert wird. Im Folgenden 

wurde die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wurden 

die nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 2015 

nach Alterskategorien. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der unter 3-jährigen 

Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Planungs-

raum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbedarfs 

einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 166 zu versorgenden Kindern unter 3 Jahren ausgegan-

gen. 

ABB. 148: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE U3, VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 

Kinder U3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

62 40 50 50 51 51 52 52 53 53 0,50

Kinder U1 Gesamt 62 40 50 50 51 51 52 52 53 53

Kinder U2 Gesamt 102 90 100 101 102 103 104 105 106

Kinder U3 Gesamt 152 140 151 152 153 155 156 158

Kinder 0 bis U1 Jahre 62 40 50 50 51 51 52 52 53 53

Kinder 1 bis U2 Jahre 62 40 50 50 51 51 52 52 53

Kinder 2 bis U3 Jahre 62 40 50 50 51 51 52 52

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

3 4 4 2 37 2 2 3 3 3 3 0,19

2 3 8 4 18 5 5 6 7 7 8 0,68

Zugänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

11 8 9 8 76 8 8 8 8 9 9 0,10

1 4 7 4 37 5 6 7 9 10 11 1,16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamt 0 bis U2 Jahre 139 106 107 108 109 110 111

Gesamt 2 bis U3 Jahre 59 50 51 52 53 54 55

198 157 158 160 162 164 166

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 58 6 7 7 8 8 8

Kinder U3 außerhalb PLR betreut 9

Auswärtige Kinder U3 in PLR betreut 8

Quelle: con_sens 2016.

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.4.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

U3  Gesamt

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: +0,50

Fortzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,19
Fortzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,68

Zuzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,10

Zuzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+1,16

Der hohe Zu- und Fortzug in 2015 ist vermutlich durch die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 5% Gewichtung 

einbezogen, fortgeschrieben wurde aber auf Grundlage von 2014.

 
  

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 8 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen im Bereich der unter 3-Jährigen. 
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Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Erhöhung der Betreuungsquote von 59,2 % in 2014 

auf 67,8 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt 93 Plätzen für unter 3-Jährige in 

2014 (hier sind die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungs-

raum mit betreut werden, enthalten) ein Bedarf in Höhe von 112 benötigten Plätzen in 2021 

prognostiziert wird. Hinzu kämen nicht näher zu prognostizierende Kinder aus externen Pla-

nungsräumen. 

ABB. 149: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 U3 IN DER VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

52,2% 56,7% 65,4% 59,2% 33,5% 60,7% 62,1% 63,5% 64,9% 66,4% 67,8% 0,01

93 110 106 93 83 95 98 102 105 109 112

95 98 102 105 109 112

60,7% 62,1% 63,5% 64,9% 66,4% 67,8%

137 137 137 137 137 137

Differenz Bedarf zu verhandenen U3-Plätzen 2016:  -42  -39  -35  -32  -28  -25

Quelle: con_sens 2016.

Versorgungsquote in Prozent U3 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Die niedrige Quote in 2015 ist durch die hohe Anzahl Zu- und Fortzüge beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 5% Gewichtung einbezogen, fortgeschrieben 

wurde aber auf Grundlage von 2014.

 Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote U3 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 4  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,01

Betreuung U3 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte Plätze 

inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf U3 in Plätzen Gesamt:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 137 Plätzen würden daher in 2021 25 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 60,6 %, was die Progno-

se plausibel erscheinen lässt. Alle bestehenden Betriebserlaubnisse mit Betreuung von unter 

3-jährigen Kindern sollten verhältnismäßig hinsichtlich der Kapazität nach unten korrigiert 

werden. Für auswärtige Kinder, die in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land betreut wer-

den, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte jedoch eine gewisse Platzreserve in Höhe 

von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden.  
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In gleicher Weise wurden die Geburten für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren fortgeschrie-

ben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von +0,50 Geburten, durch die große 

Anzahl der hier einbezogenen Jahrgänge kommt es dennoch zu einem wellenförmigen 

Rückgang der Einwohner in der Alterskategorie, sodass eine Entwicklung von 221 Kindern in 

2015 auf 203 Kinder in 2021 prognostiziert wird. Im Folgenden wurde die Prognose durch 

Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wurden die nach der Saldenmethode 

ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 2015. Darüber hinaus ist nach-

richtlich auch die Anzahl der 3- bis unter 7-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsrau-

mes und die der externen Kinder, die im Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei 

diese nicht in die Berechnung des Platzbedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation 

des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 222 zu versorgenden Kindern zwischen 3 und unter 7 

Jahren ausgegangen. 

ABB. 150: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE 3-U7, VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 

Kinder 3 bis U7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

37 61 61 62 40 50 50 51 51 52 52 53 53 0,50

Kinder 3 bis U7 Gesamt 221 224 213 202 191 202 203

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

5 8 10 11 83 13 16 18 21 23 25 2,40

Zugänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

10 16 8 21 117 25 29 33 37 41 45 3,95

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

255 236 226 217 207 219 222

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 34,0 11,6 13,1 14,7 16,2 17,8 19,3

Kinder 3 bis U7 außerhalb PLR betreut* 16

Auswärtige Kinder 3 bis U7 in PLR betreut* 13

Quelle: con_sens 2016.

Fortzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre 

von 2011 bis 2015: +2,4

Zuzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre von 

2011 bis 2015: +3,95

3 bis U7  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.4.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

Der hohe Zu- und Fortzug in 2015 ist vermutlich durch die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 5% Gewichtung 

einbezogen, fortgeschrieben wurde aber auf Grundlage von 2014.

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: +0,50

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 19,3 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen. 
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Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einem leichten Anstieg der Betreuungsquote von 82,6 % in 2014 auf 

86,5 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 204 Kinder in 2014 (hier sind die 

Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 192 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 151: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 3-U7, VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

77,1% 73,4% 78,9% 82,6% 60,5% 83,3% 83,9% 84,6% 85,2% 85,9% 86,5% 0,01

199 182 191 204 213 196 190 183 176 188 192

196 190 183 176 188 192

83,3% 83,9% 84,6% 85,2% 85,9% 86,5%

235 235 235 235 235 235

Differenz Bedarf zu verhandenen 3- bis U7-Plätzen 2016:  -39  -45  -52  -59  -47  -43

Quelle: con_sens 2016.

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 3 bis U7 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 4  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,01
Betreuungsbedarf 3 bis U7 in absoluten Zahlen (bis  2015 

belegte Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 3 bis U7 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent Szenario II 3 bis U7 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Die niedrige Quote in 2015 ist durch die hohe Anzahl Zu- und Fortzüge beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 5% Gewichtung einbezogen, fortgeschrieben 

wurde aber auf Grundlage von 2014.

 

 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 235 Plätzen würden daher in 2021 43 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 90,6 %. Alle bestehen-

den Betriebserlaubnisse sollten verhältnismäßig hinsichtlich der Kapazität nach unten korri-

giert werden. Für auswärtige Kinder, die in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land betreut 

werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte jedoch eine gewisse Platzreserve in 

Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden.  

Für die Kinder zwischen 7 und 14 Jahren wurden die Bevölkerungszahlen zwischen 2011 

und 2015 mit der Saldenmethode fortgeschrieben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mit-

telwert von -4,44 Kindern, sodass ein Rückgang von 483 Kindern in 2014 auf 456 Kinder in 

2021 prognostiziert wird. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 7- bis unter 

14-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im 

Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platz-

bedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

ABB. 152: EINWOHNERFORTSCHREIBUNG 7-U14, VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 

Kinder 7 bis U14 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

507 510 494 483 608 479 474 470 465 461 456 -4,44 

507 510 494 483 608 479 474 470 465 461 456

Kinder 7 bis U14 außerhalb PLR betreut* 6

Auswärtige Kinder 7 bis U14 in PLR betreut* 4

Quelle: con_sens 2016.

7 bis U14  Gesamt

Der hohe Einwohnerzahl in 2015 ist vermutlich durch die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 5% Gewichtung 

einbezogen, fortgeschrieben wurde aber auf Grundlage von 2014.

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.4.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

Bevölkerung 7 bis U14, Fortschreibung mit Saldo 2011-2015: 

-4,44

 

Für 2021 wird daher von insgesamt 456 zu versorgenden Kindern zwischen 7 und unter 14 

Jahren ausgegangen. 
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Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einem leichten Rückgang der Betreuungsquote von 32,1 % in 2014 

auf 29,5 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 155 Kinder in 2014 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 135 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 153: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 7-U14, VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

33,3% 28,0% 31,4% 32,1% 22,9% 31,7% 31,2% 30,8% 30,4% 30,0% 29,5% -0,004 

169 143 155 155 139 152 148 145 141 138 135

152 148 145 141 138 135

31,7% 31,2% 30,8% 30,4% 30,0% 29,5%

212 212 212 212 212 212

Differenz Bedarf zu verhandenen 7- bis U14-Plätzen 2016:  -60  -64  -67  -71  -74  -77

Quelle: con_sens 2016.

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 7 bis U14 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 4  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,004
Betreuung 7 bis U14 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte 

Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 7 bis U14 in Plätzen Gesamt Szenario II:

Die niedrige Quote in 2015 ist durch die hohe Einwohnerzahl beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 5% Gewichtung einbezogen, fortgeschrieben wurde aber 

auf Grundlage von 2014.

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Versorgungsquote in Prozent 7 bis U14 Gesamt:

 

 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 212 Plätzen würden daher in 2021 77 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 65,6 %, was die Progno-

se plausibel erscheinen lässt. Strategisch ergeben sich für den Landkreis zwei Möglichkei-

ten: Es könnten zwei fest bestehende Hortbetreuungsmöglichkeiten mit integrativen Plätzen 

etabliert werden (1. Alternative), doch aufgrund der großen Fläche der Gemeinde wäre auch 

eine solidarische Aufteilung der benötigten Hortplätze denkbar (2. Alternative). Für auswärti-

ge Kinder, die in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land betreut werden, sowie für unvor-

hergesehene Bedarfe sollte jedoch eine gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % 

vorgehalten werden.  

 

5.4.7 Planungs- und Entwicklungserfordernisse 

Zusammenfassend sind in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land in allen Betreuungsar-

ten die in den Betriebserlaubnissen dargelegten Kapazitäten zu reduzieren. Ein Ausbau 

muss hingegen bei der Zahl der inklusiven Plätze in Tageseinrichtungen aller Betreuungsar-

ten erfolgen. 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

164 

 

Es sind in den Betreuungsarten die folgenden Plätze abzubauen: 

ABB. 154: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021, VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze: 

Mehr-/ 

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 137 112 -25 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
235 192 -43 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

212 135 -77 

 

Für vorhersehbare, aber auch für unvorhergesehene Bedarfe sollte immer eine gewisse 

Platzreserve vorgehalten werden. Insofern sind Belegungsquoten von 10 bis 20 % unter 100 

auf Dauer nicht nur vertretbar, sondern erforderlich. Allerdings sind darüber hinausgehende 

Platzreserven konsequent sukzessive abzubauen, d. h. die bestehenden Betriebserlaubnisse 

sollten bezogen auf die jeweilige Einrichtung und konkrete Situation hinsichtlich der Kapazi-

tät nach unten korrigiert werden. Für die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land bedeutet dies, 

dass – bei einer angenommen Platzreserve von 15 % als Mittel der vorgegebenen Werte – 

ca. folgende Plätze vorgehalten werden sollten: 

ABB. 155: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 INKLUSIVE PLATZRESERVEN, VERBANDSGEMEINDE ELBE-HAVEL-LAND 

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze 

+15%: 

Mehr-/ 

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 137 129 -8 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
235 221 -14 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

212 155 -57 

 

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass, wenn Platzreserven eingerechnet werden, in der Ver-

bandsgemeinde Elbe-Havel-Land kaum mehr Handlungsbedarf bezüglich der Kinder zwi-

schen 0 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht besteht. In der Hortbetreuung sind – in et-

was geringerem Ausmaß – auch unter Einbeziehung der Reserven weiterhin Veränderungen 

nötig. Dem Vorantreiben des Ausbaus inklusiver Plätze kommt unabhängig davon in allen 

Betreuungsarten eine hohe Priorität zu.  
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Ab dem 31.8.2016 gibt es in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land eine Ausnahmege-

nehmigung für die Integrative Kita Storchennest – diese darf bis zum 31.7.2017 145 Kinder 

mehr betreuen, davon 30 Plätze für Kinder unter 3 Jahren, 40 Hortplätze und 75 Plätze für 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht. Nach den in der Bedarfsprogno-

se errechneten zukünftigen Bevölkerungs- und Nachfrageentwicklungen ist davon auszuge-

hen, dass diese Ausnahmegenehmigung nicht verlängert werden muss.  
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5.5 Planungsraum 5: Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark)  

Die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) hat ca. 10.100 Einwohner (Stand 

31.12.2015) und liegt nördlich des Zentrums des Landkreises Stendal. 

Die nachstehenden Tabellen und Diagramme stellen das Betreuungsangebot, die Inan-

spruchnahme, die Versorgungssituation, die Kosten der Betreuung und die aktuelle und 

künftige Bedarfsprognose für die Tagesbetreuung in der Einheitsgemeinde Hansestadt 

Osterburg für die Jahre 2017 bis 2021 dar. Anschließend erfolgen eine Auswertung sowie 

die Darstellung der Planungs- und Entwicklungserfordernisse für diesen Planungsraum.  

Folgende Karte gibt Auskunft über die Standorte der Tageseinrichtungen der Einheitsge-

meinde Hansestadt Osterburg sowie die jeweiligen Betreuungsarten und zeigt auf, welche 

Einrichtungen auch integrative Betreuung anbieten. 

ABB. 156: TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2016 (KARTE) 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bestand an Einrichtungen im Planungsraum Einheits-

gemeinde Hansestadt Osterburg (Stand September 2016) gemäß den aktuell gültigen Be-

triebserlaubnissen. 

ABB. 157: TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2016 

Nr. Einrichtungsart/ Adresse Aufnahmealter Kapazität: 0 - U3 3-U7 7-U14

Evangelische Kindertagesstätte "St. Nicolai"

Bismarker Str. 27, 39606 Hansestadt Osterburg (Altm.)

Situationsorientierter Ansatz mit christlichem Ansatz

Hort an der Grundschule in Flessau

OT Flessau, Bahnhofstraße 5, 39606 Hansestadt 

Osterburg (Altmark) 

Situationsorientierter Ansatz

Hort an der Grundschule in Osterburg

Hainstr. 14, 39606 Hansestadt Osterburg

Situationsorientierter Ansatz

Kita "Die kleinen Strolche" 

OT Walsleben, Schulstraße 15, 39606 Hansestadt 

Osterburg (Altmark) 

Lebensbezogener und situationsorientierter Ansatz

Kita "Jenny Marx"

Mühlenstr. 11, 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) 

Integrativer Ansatz

Kita "Kleiner Fratz" 

OT Königsmark, Hauptstraße 12, 39606 Hansestadt 

Osterburg (Altmark) 

K.A.

Kita "Sonnenschein"

Fröbelstraße 12a, 39606 Hansestadt Osterburg 

(Altmark) 

Teiloffener und lebensbezogener Ansatz

Kita "Waldzwerge"

OT Flessau, Neue Straße 11, 39606 Hansestadt 

Osterburg (Altmark)  

Ansatzmischung Situationsansatz, funktionsorientierter 

Ansatz

Kita "Zwergenland" 

OT Rossau, Stapeler Weg 24, 39606 Hansestadt 

Osterburg (Altmark)  

Situationsansatz

17 0

1

2

3

0 bis 6 Jahre

10/4

0

0

10
4

2 bis 6 Jahre

6 bis 14 Jahre

6 bis 14 Jahre

30/42 0

0 70

1350

5 0 bis 6 Jahre 69/45 83/107 0

6 0 bis 14 Jahre 6 15/23 8

7  0 bis 7 Jahre 30/14 51/67 0

24

9 0 bis Schuleintritt 10 18 0

8

0 bis 12 Jahre 27/22

40/50 

oder 

ohne 

Hort 

67/72
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Folgende Tabelle bildet die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Osterburg ab. Eine voll eingefärbte Zelle ist gleichbedeutend mit einer vollen 

Stunde, halb eingefärbte Zellen können sich sowohl auf Viertel- als auch auf halbe Stunden 

beziehen. Die Öffnungszeiten reichen überwiegend von morgens zwischen 6:00 und 7:00 

Uhr und abends zwischen 17:00 und 18:00 Uhr. 

ABB. 158: ÖFFNUNGSZEITEN DER TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

Einrichtung 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Ev. Kita St. Nicolai

Bismarker Str. 27, 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) 

Hort Flessau

OT Flessau, Bahnhofstraße 5, 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) 

Hort Osterburg

Hainstr. 14, 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) 

Kita Die kleinen Strolche

OT Walsleben, Schulstraße 15, 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) 

Kita Jenny Marx

Mühlenstr. 11, 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) 

Kita Kleiner Fratz

 OT Königsmark, Hauptstraße 12, 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) 

Kita Sonnenschein

Fröbelstraße 12a, 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) 

Kita Waldzwerge

OT Flessau, Neue Straße 11, 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)  

Kita Zwergenland

OT Rossau, Stapeler Weg 24, 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)  
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5.5.1 Geburtenentwicklung und Bevölkerung 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die absoluten Geburtenzahlen in der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Osterburg zwischen 2005 und 2015. Die Geburtenzahlen sind in den letzten 4 

Jahren mit einiger Dynamik gestiegen. In der Zehn-Jahres-Zeitreihe wird jedoch ersichtlich, 

dass die Geburtenzahlen im Planungsraum insgesamt stark schwanken. 

ABB. 159: GEBURTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2005 - 2015 

71
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56

65
63

70

62

49

63
60

68

0
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40

50

60

70

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Geburten in der EG Hansestadt Osterburg 2005 - 2015 

Geburten

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Hansestadt Osterburg 2016.
 

 

Die nachstehenden drei Tabellen stellen in absoluten Zahlen die im Planungsraum lebenden 

Kinder gesamt, die im Planungsraum lebenden ausländischen Kinder sowie die Zu- und 

Fortzüge, jeweils in den Alterskohorten der unter 3-Jährigen, der 3- bis unter 7-Jährigen und 

der 7- bis unter 14-Jährigen, dar. Zudem werden unter den 7- bis 13-jährigen Kindern auch 

die 7- bis 10-Jährigen ausgewiesen, da Letztere mit deutlichem Abstand die meisten Plätze 

in Horten belegen. Ab einem Alter von 11 Jahren werden nur noch wenige Kinder in Horten 

betreut: Kinder ab 11 machen nur einen Anteil von ca. 2,5 % aller Hortkinder in Sachsen-

Anhalt aus.8 

                                              
8 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016.  
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In der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg leben insgesamt 1029 unter 14-jährige Kin-

der, davon 212 unter 3-Jährige, 282 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und 535 Kinder von 7 

bis unter 14 Jahren. 

ABB. 160: ANZAHL DER KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

Unter 3-Jährige 212

3- bis unter 7-Jährige 282

7- bis unter 14-Jährige 535

  davon: 7 bis unter 11-Jährige 303
Quelle: Einwohnermeldeamt EG Hansestadt Osterburg 2016.

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder

 

Die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg verzeichnet einen sehr geringen Ausländeran-

teil; nur bei den unter 3-Jährigen liegt der Anteil mit dem Gesamtwert des Landkreises nahe-

zu gleichauf.  

ABB. 161: AUSLÄNDISCHE KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder
Davon: 

Ausländer

Anteil der 

Ausländer

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….212 9 4,2%

3 bis unter 7 Jahre………………………..……………………………………282 6 2,1%

7 bis unter 14 Jahre………………….………………………………………………………535 4 0,7%

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….………………………………………………………303 2 0,7%

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Hansestadt Osterburg 2016.  

Die Einheitsgemeinde gehört zu den Regionen, in die Flüchtlinge aus der Landesaufnahme-

einrichtung weiterverteilt werden. Der Planungsraum verzeichnet dennoch in der Zusam-

menschau der relevanten Altersgruppen einen eher geringfügigen Zuzug von Einwohnern, 

wobei sich insgesamt ein positiver Wanderungssaldo ergibt.  

ABB. 162: WANDERUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

Zuzüge und Fortzüge im Planungsraum im Jahr 2015 Zuzüge Fortzüge

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….……………………………………….+  22 - 6

3 bis unter 7 Jahre………………………..…………………………………………………………………………….+  14 - 11

7 bis unter 14 Jahre………………….……………………………………………………………………………………………….+  17 - 19

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….……………………………………………………………………………………………….+  10 - 9

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Hansestadt Osterburg 2016.  

5.5.2 Versorgungssituation und Inanspruchnahme des Angebots 

Die folgenden Tabellen zeigen die  

 Betreuungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im Dezember 2015 ei-

nen Tagesbetreuungsplatz belegen)  

 Versorgungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die im Dezember 2015 

ein Betreuungsplatz laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vorhanden ist) 

 Belegungsquote (= Anteil der laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vor-

handenen Plätze, die im Dezember 2015 tatsächlich belegt sind) 
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der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg.  

Die folgend aufgeführten Betreuungsquoten geben Auskunft darüber, wie viel Prozent der 

Kinder in der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg einen Betreuungsplatz nutzen. Auffäl-

lig ist, dass die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg die höchste Betreuungsquote der 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht im Landkreis aufweist – diese 

liegt bei 87,9 % (Landkreis Stendal: 76,1 %). Leicht überdurchschnittlich ist auch die Betreu-

ungsquote bei den Schulkindern. 

ABB. 163: BETREUUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

Unter 3-Jährige 50,0%

3- bis unter 7-Jährige* 87,9%

7- bis unter 14-Jährige 33,8%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im 

Dezember 2015 einen Tagesbetreuungsplatz 

belegen

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen 

Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult 

werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der belegten Plätze in 

Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die 

Betreuungsquote.
 

Die Versorgungsquote zeigt, für wie viel Prozent der Kinder ein Betreuungsplatz vorhanden 

ist. In der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg liegen die Versorgungsquoten insgesamt 

recht hoch, was in besonderem Maße für die Schulkindbetreuung gilt.  

ABB. 164: VERSORGUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

Unter 3-Jährige 76,4%

3- bis unter 7-Jährige* 90,1%

7- bis unter 14-Jährige 44,3%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die ein 

Betreuungsplatz lt. Betriebserlaubnis vorhanden 

ist

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren 

eingeschult werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der 

verfügbaren Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-

Jährigen die Versorgungsquote.
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Durch die Belegungsquote wird aufgezeigt, wie viel Prozent der laut Betriebserlaubnissen 

vorhandenen Plätze auch tatsächlich genutzt werden. Die Plätze für Kinder zwischen 3 Jah-

ren und dem Beginn der Schulpflicht sind sehr stark ausgelastet, was auf mangelnde Platz-

reserven schließen lässt. Die Belegungsquoten bei den Schulkindern zeigen an, dass die 

vorhandenen Plätze eher nicht adäquat ausgelastet sind. Bei den unter 3-Jährigen bleiben 

ebenfalls viele der laut Betriebserlaubnissen vorhaltbaren Plätze ungenutzt, was auf einen 

Angebotsüberhang schließen lässt.  

ABB. 165: BELEGUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

Anteil belegter Plätze im Dezember 2015 durch:

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren 65,4%

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 97,6%

Schulkinder bis unter 14 Jahren 76,4%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.  
 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der absoluten Belegungszahlen von 2011 bis 2015, 

jeweils im Dezember des Jahres, in den drei Betreuungsarten. Die Zahl der belegten Betreu-

ungsplätze verhält sich für alle Betreuungsarten und über die gesamte Zeitreihe recht kon-

stant. Nur die Belegung der Plätze für Kinder unter 3 Jahren ist in den letzten Jahren suk-

zessive mit geringer Dynamik gesunken.  

ABB. 166: ENTWICKLUNG DER BELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2011 - 
2015 
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Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

Zur verbesserten Einordnung der Belegungszahlen zeigt die untenstehende Tabelle die Mi-

nimal- und Maximalbelegungen der Tageseinrichtungen des Planungsraumes über das Jahr 
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verteilt. Berechnet wurden diese Werte wie folgt: Im Planungsraum gibt es 9 Tageseinrich-

tungen; die hierin vorhandenen Plätze wurden den Betreuungsarten zugeordnet. Nun wurde 

in jeder Einrichtung pro Betreuungsart der Monat mit der niedrigsten Belegung und der Mo-

nat mit der höchsten Belegung ausgemacht. Die Summe der niedrigsten Werte der vier Ein-

richtungen stellt jeweils pro Betreuungsart das Minimum, die Addition der höchsten Werte 

entsprechend das Maximum dar. Es wird ersichtlich, dass die Dezemberzahlen des Jahres 

2015 bei den unter 3-Jährigen sowie den Schulkindern mittig zwischen Minimum und Maxi-

mum und bei den Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht eher nahe am 

Minimum liegen. 

ABB. 167: MINIMAL- UND MAXIMALBELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

Minimum Maximum

0 bis unter 3 Jahre: 86 129

3 bis unter 7 Jahre: 225 291

7 bis unter 14 Jahre: 167 196

Anmerkung: Die Tabelle gibt die über das ganze Jahr gerechneten Minimal- 

und Maximalbelegungen der Kindertageseinrichtungen des PLR an. 

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016, Berechnung: con_sens.  

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Betreuungsquoten von 2011 bis 

2015, jeweils im Monat Dezember des Jahres, für die drei Betreuungsarten. Die Betreuungs-

quoten sind bei den Schulkindern und Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der 

Schulpflicht zuletzt leicht gestiegen, bei den unter 3-Jährigen jedoch deutlich gesunken. Dies 

ist jedoch nicht etwa in sinkenden Platz-, sondern gestiegenen Kinderzahlen zu begründen.  

ABB. 168: ENTWICKLUNG DER BETREUUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2011 - 2015 
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Unter 3-Jährige 3- bis unter 7-Jährige* 7- bis unter 14-Jährige

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

*Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult werden, überzeichnet 

die Inbezugsetzung der belegten Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die Betreuungsquote.  
 

Die folgende Abbildung zeigt den Anteil der Plätze der drei Betreuungsarten, den Anteil der 

Plätze in Tagespflege und den Anteil der Plätze für Kinder mit Handicap an allen im Pla-
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nungsraum vorhandenen Plätzen auf. Den größten Anteil macht die Betreuung der Kinder 

zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht aus, darauf folgen die Schulkinder. Den 

geringsten Anteil weisen die belegten Plätze für unter 3-jährige Kinder auf. Diese Verteilung 

ist auch der unterschiedlichen Größe der den Betreuungsarten zugeordneten Altersgruppen 

zuzuschreiben. Der Anteil der integrativen und inklusiven Betreuungsplätze an allen Plätzen 

beträgt 4,9 %.  

Tagespflegeplätze stehen im Planungsraum nicht zur Verfügung.  

ABB. 169: ANTEIL DER VERSCHIEDENEN BETREUUNGSFORMEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

19,8%

46,4%

33,8%

0,0%

100,0%

4,9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kinder zwischen 0 bis unter
3 Jahren

Kinder von 3 Jahren bis zum
Schuleintritt

Schulkinder bis unter 14
Jahren

Alle Kinder in Tagespflege Plätze Gesamt: Davon: Plätze für Kinder
mit (drohender)

Behinderung

Anteil der belegten Plätze in verschiedenen Formen der Tagesbetreuung an 
allen belegten Plätzen in der EG Hansestadt Osterburg (Dezember 2015)

Anteil der Plätze in Formen der Tagesbetreuung an allen Plätzen für

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

5.5.3 Versorgungssituation für Kinder mit (drohender) Behinderung 

Derzeit weist die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg 26 Plätze in integrativen Tages-

einrichtungen auf. Der Anteil der integrativen Betreuungsplätze an allen Plätzen beträgt 

4,9 % (Abbildung 169). Diese verglichen mit den anderen Planungsräumen bessere Versor-

gungssituation resultiert daraus, dass die Lebenshilfe Osterburg gGmbH hier eine integrative 

Einrichtung führt.  

Folgende Einrichtungen in der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg bieten Plätze für 

Kinder mit (drohender) Behinderung:  

 4 Plätze in einer integrativen Tageseinrichtung (Kita Jenny Marx) 

 18 Plätze in einer integrativen Tageseinrichtung (Kita Waldzwerge) 

 4 integrative Hortplätze (Kita Waldzwerge) 

Betreuungsplätze im Rahmen der Einzelintegration, Sonderpädagogischen Förderbedarfs 

und Inklusion werden derzeit nicht angeboten.  
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Die vorhandenen Plätze verteilen sich wie folgt auf die relevanten Betreuungsarten: 

ABB. 170: PLÄTZE FÜR INTEGRATIVE KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

0 Jahre bis zum Schuleintritt 22

Schuleintritt bis unter 14 Jahre 4

Gesamt 26

Plätze für Kinder mit (drohender) Behinderung 

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

Darüber hinaus steht aktuell durch eine Ausnahmegenehmigung ein zusätzlicher Platz zur 

Verfügung.  

Ein weiterer Ausbau der integrativen und inklusiven Betreuung in der Einheitsgemeinde ist 

trotz der im Vergleich mit den anderen Planungsräumen besseren Versorgungssituation an-

zustreben.  
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5.5.4 Betreuung außerhalb der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg 

Die Betreuung von Kindern außerhalb des eigenen Gemeindegebietes der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Osterburg ist mittels Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3b KiFöG LSA im Rah-

men von freien Kapazitäten möglich.  

Die nachstehende Tabelle zur gemeindeübergreifenden Betreuung dokumentiert die Zahl der 

Fälle, bei denen im Jahr 2015 Kinder aus anderen Planungsräumen in der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Osterburg betreut werden als „Kinder aus fremden Gemeinden“. Die Zahl der 

Fälle, bei denen aus der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg stammende Kinder in ei-

nem anderen Planungsraum betreut werden, wird in der Spalte „Kinder in fremden Gemein-

den“ erfasst.  

Es gibt deutlich mehr Fälle, in denen Kinder aus fremden Gemeinden betreut werden; viele 

Kinder aus anderen Planungsräumen, insbesondere aus der Verbandsgemeinde Seehau-

sen, ferner auch aus der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck und der Einheitsgemeinde 

Stadt Bismark, werden in der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg betreut. Es gibt nur 

wenige Fälle gemeindeübergreifender Betreuung zwischen dem Planungsraum und anderen 

Landkreisen.  

ABB. 171: GEMEINDEÜBERGREIFENDE BETREUUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

EG Hansestadt Havelberg 0 0 +  0

VerbGem Arneburg-Goldbeck 21 14 +  7

EG Stadt Bismark 9 2 +  7

VerbGem Elbe-Havel-Land 0 0 +  0

EG Hansestadt Osterburg - - -

VerbGem Seehausen 41 19 +  22

EG Hansestadt Stendal 6 0 +  6

EG Stadt Tangerhütte 0 0 +  0

EG Stadt Tangermünde 0 0 +  0

Außerhalb LK Stendal 1 2  - 1

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Kinder aus fremden 

Gemeinden

Gemeindeübergreifende 

Betreuung der PLR:

Kinder in fremden 

Gemeinden
Differenz

 

 

5.5.5 Platzkosten als leistungsorientiertes Entgelt 

Die Kosten einer Tageseinrichtung basieren auf leistungsorientierten Entgelten, in Form von 

Platzkosten, d. h. es erfolgt keine reine Ermittlung der Selbstkosten einer Tageseinrichtung. 

Vielmehr stehen die Leistungen und die Qualität der Leistungen im Vordergrund. Das leis-

tungsorientierte Entgelt wird unter den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit, Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit gemäß § 78c SGB VIII bewertet und ermittelt. Die Personalkosten des pä-
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dagogischen Personals bilden in der Regel den größten Anteil der umlagefähigen Gesamt-

kosten ein.  

Umlagefähige Kosten sind grundsätzlich nur die Kosten der Regelleistungen. Kosten für zum 

Beispiel den behinderungsbedingten Mehrbedarf zählen nicht zu den Regelleistungen einer 

Tageseinrichtung und werden separat finanziert.  

Die Finanzierung des leistungsorientierten Entgeltes wird auf vier Parteien verteilt. Das Land 

Sachsen-Anhalt und der Landkreis Stendal beteiligen sich gemäß § 12 und § 12a KiFöG 

LSA. Die finanzielle Beteiligung der jeweiligen Gemeinden regelt der § 12b KiFöG LSA. Die 

vierte Partei stellen die Eltern dar, welche sich in Form von Kostenbeiträgen beteiligen.  

Die monatlichen Platzkosten für die Tageseinrichtungen des Planungsraumes sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgelistet – jeweils für die drei Betreuungsarten sowie die entspre-

chenden Höchst- und Mindestbetreuungsdauern. Auch wird der Anteil der Kosten für das 

pädagogische Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ausgewiesen. 

Die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg verzeichnet geringe anteilige Kosten für päda-

gogisches Personal – die Spannweite reicht von 46,7 % im Hort Flessau bis 72,1 % in der 

Kita Jenny Marx. Die höchsten monatlichen Platzkosten verzeichnet die Kita Zwergenland, 

die niedrigsten die Kita Die kleinen Strolche.  

ABB. 172: MONATLICHE PLATZKOSTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 2015 

Platzkosten 2016

(pro Monat) 5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

1-Stunden-

Betreuung

6-Stunden-

Betreuung

Ev. Kita St. Nicolai
Bismarker Str. 27, 39606 

Hansestadt Osterburg (Altmark) 
651,84 €    1.108,55 € 398,11 €    601,09 €    - - 68,6%

Hort Flessau
OT Flessau, Bahnhofstraße 5, 

39606 Hansestadt Osterburg 

(Altmark) 

- - - - 141,66 €    297,92 €    46,7%

Hort Osterburg
Hainstr. 14, 39606 Hansestadt 

Osterburg (Altmark) 
- - - - 85,73 €     231,16 €    61,6%

Kita Die kleinen Strolche
OT Walsleben, Schulstraße 15, 

39606 Hansestadt Osterburg 

(Altmark) 

571,11 €    974,53 €    346,99 €    526,28 €    - - 70,1%

Kita Jenny Marx
Mühlenstr. 11, 39606 

Hansestadt Osterburg (Altmark) 
676,99 €    1.159,75 € 408,78 €    623,34 €    - - 72,1%

Kita Kleiner Fratz
OT Königsmark, Hauptstraße 12, 

39606 Hansestadt Osterburg 

(Altmark) 

624,81 €    1.087,59 € 367,72 €    573,39 €    314,92 €    443,47 €    56,6%

Kita Sonnenschein
Fröbelstraße 12a, 39606 

Hansestadt Osterburg (Altmark) 
743,38 €    1.156,36 € 513,95 €    697,50 €    - - 56,9%

Kita Waldzwerge
OT Flessau, Neue Straße 11, 

39606 Hansestadt Osterburg 

(Altmark)  

649,10 €    1.080,20 € 409,60 €    601,20 €    241,94 €    361,69 €    62,7%

Kita Zwergenland
OT Rossau, Stapeler Weg 24, 

39606 Hansestadt Osterburg 

(Altmark)  

773,82 €    1.297,81 € 482,72 €    715,60 €    - - 67,5%

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Anteil der Kosten für 

päd. Personal an 

umlagefähigen 

Gesamtkosten

Kinder von 

0 bis unter 3

Kinder von 3 bis zum 

Schuleintritt 

Schulkinder bis unter 14 

Jahren

 

 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

179 

 

5.5.6 Bedarfsprognose für die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg 

Im Folgenden wird zunächst die nach der Saldenmethode ermittelte Geburtenfortschreibung 

dargestellt. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von -0,30 Geburten, sodass ein 

leichter Rückgang von 68 Geburten in 2015 auf 66 Geburten in 2021 prognostiziert wird. Im 

Folgenden wurde die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezo-

gen wurden die nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 

2011 bis 2015 nach Alterskategorien. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 

unter 3-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die 

im Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des 

Platzbedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 243 zu versorgenden Kindern unter 3 Jahren ausgegan-

gen. 

ABB. 173: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE U3, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 

Kinder U3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

49 63 60 68 68 67 67 67 67 66 -0,30 

Kinder U1 Gesamt 49 63 60 68 68 67 67 67 67 66

Kinder U2 Gesamt 112 123 128 136 135 135 134 133 133

Kinder U3 Gesamt 172 191 196 203 202 201 200 200

Kinder 0 bis U1 Jahre 49 63 60 68 68 67 67 67 67 66

Kinder 1 bis U2 Jahre 49 63 60 68 68 67 67 67 67

Kinder 2 bis U3 Jahre 49 63 60 68 68 67 67 67

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

8 10 4 13 5 4 4 3 2 1 1 -0,75 

5 6 4 7 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -1,00 

Zugänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

9 8 14 9 17 19 21 23 25 27 29 2,00

2 5 6 5 5 6 7 7 8 9 10 0,75

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamt 0 bis U2 Jahre 140 150 153 155 157 159 161

Gesamt 2 bis U3 Jahre 67 66 76 77 78 80 81

207 216 228 232 235 239 243

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 16 21 25 30 34 39 43

Kinder U3 außerhalb PLR betreut 14

Auswärtige Kinder U3 in PLR betreut 8

Quelle: con_sens 2016. 

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.5.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

U3  Gesamt

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: -0,30

Fortzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,75
Fortzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-1,00

Zuzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+2,00

Zuzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,75

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 43 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen im Bereich der unter 3-Jährigen. 
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Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer Reduzierung der Betreuungsquote von 50 % in 2015 auf 

37,5 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 106 Kinder in 2015 (hier sind die 

Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 91 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 174: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 U3, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

58,3% 66,0% 58,5% 60,5% 50,0% 47,9% 45,8% 43,8% 41,7% 39,6% 37,5% -0,02 

126 130 117 112 106 104 105 101 98 95 91

104 105 101 98 95 91

47,9% 45,8% 43,8% 41,7% 39,6% 37,5%

162 162 162 162 162 162

Differenz Bedarf zu verhandenen U3-Plätzen 2016:  -58  -57  -61  -64  -67  -71

Quelle: con_sens 2016. 

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote U3 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 5  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,02

Betreuung U3 in absoluten Zahlen  (bis  2015 belegte Plätze 

inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf U3 in Plätzen Gesamt Szenario II:

Versorgungsquote in Prozent Szenario II U3 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 162 Plätzen würden daher in 2021 71 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 65,4 %, was die Progno-

se plausibel erscheinen lässt. Betriebserlaubnisse mit einem Anteil für Kinder unter 3 Jahren 

müssten solidarisch dahingehend nach unten korrigiert werden. Teilweise könnten durch den 

Mehrbedarf im Bereich der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht Ka-

pazitäten ausgeglichen werden. Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Osterburg betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine ge-

wisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden.  
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In gleicher Weise wurden die Geburten für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren fortgeschrie-

ben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von -0,30 Geburten, dennoch wird auf-

grund geburtenstärkerer Jahrgänge eine höhere Anzahl von Kindern dieser Alterskategorie, 

statt 244 Kinder in 2015 insgesamt 270 Kinder in 2021 prognostiziert. Im Folgenden wurde 

die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wurden die nach 

der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 2015. Darüber 

hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 3- bis unter 7-jährigen Kinder, die außerhalb des 

Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Planungsraum betreut werden, ange-

geben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbedarfs einbezogen wurden, aber zur 

Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 293 zu versorgenden Kindern zwischen 3 und unter 7 

Jahren ausgegangen. 

ABB. 175: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE 3-U7, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 

Kinder 3 bis U7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

63 70 62 49 63 60 68 68 67 67 67 67 66 -0,30 

Kinder 3 bis U7 Gesamt 244 244 234 240 259 263 270

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

24 16 18 21 11 8 5 1 -2 -5 -9 -3,25 

Zugänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

14 19 16 23 14 14 14 14 14 14 14 0,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

247 250 244 253 275 282 293

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 3,0 6,3 9,5 12,8 16,0 19,3 22,5

Kinder 3 bis U7 außerhalb PLR betreut* 19

Auswärtige Kinder 3 bis U7 in PLR betreut* 38

Quelle: con_sens 2016. 

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: -0,30

Fortzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre 

von 2011 bis 2015: -3,25

Zuzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre von 

2011 bis 2015: 0,00

3 bis U7  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.5.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 22,5 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 87,9 % in 2015 

auf 97 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 248 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 284 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 176: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 3-U7, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

81,9% 83,8% 86,8% 84,4% 87,9% 89,5% 91,0% 92,5% 94,0% 95,5% 97,0% 0,02

244 243 256 249 248 224 222 234 258 270 284

224 222 234 258 270 284

89,5% 91,0% 92,5% 94,0% 95,5% 97,0%

254 254 254 254 254 254

Differenz Bedarf zu verhandenen 3- bis U7-Plätzen 2016:  -30  -32  -20 +4 +16 +30

Quelle: con_sens 2016. 

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 3 bis U7 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 5  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,02
Betreuungsbedarf 3 bis U7 in absoluten Zahlen (bis  2015 

belegte Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 3 bis U7 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent 3 bis U7 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:
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Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 254 Plätzen würden daher in 2021 30 Plätze mehr be-

nötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 97,6 %, was die Prognose 

plausibel erscheinen lässt. Die Kapazitäten müssten in diesem Bereich nach oben korrigiert 

werden. Der Minderbedarf im Bereich der unter 3-Jährigen könnte damit auch teilweise aus-

geglichen werden. Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg 

betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte darüber hinaus eine gewisse 

Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. 

Für die Kinder zwischen 7 und 14 Jahren wurden die Bevölkerungszahlen zwischen 2011 

und 2015 mit der Saldenmethode fortgeschrieben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mit-

telwert von -25,75 Kindern, sodass ein Rückgang von 535 Kindern in 2015 auf 381 Kinder in 

2021 prognostiziert wird. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 7- bis unter 

14-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im 

Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platz-

bedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

ABB. 177: EINWOHNERFORTSCHREIBUNG 7-U14, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 

Kinder 7 bis U14 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

638 671 645 630 535 509 484 458 432 406 381 -25,75 

638 671 645 630 535 509 484 458 432 406 381

Kinder 7 bis U14 außerhalb PLR betreut 5

Auswärtige Kinder 7 bis U14 in PLR betreut 36

Quelle: con_sens 2016. 

Bevölkerung 7 bis U14, Fortschreibung mit Saldo 2011-2015: 

-25,75

7 bis U14  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.5.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

 

Für 2021 wird daher von insgesamt 381 zu versorgenden Kindern zwischen 7 und unter 14 

Jahren ausgegangen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 33,8 % in 2015 

auf 37,3 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 181 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 142 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 178: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 7-U14, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

31,5% 28,6% 28,1% 29,8% 33,8% 34,4% 35,0% 35,6% 36,2% 36,7% 37,3% 0,01

201 192 181 188 181 175 169 163 156 149 142

175 169 163 156 149 142

34,4% 35,0% 35,6% 36,2% 36,7% 37,3%

237 237 237 237 237 237

Differenz Bedarf zu verhandenen 7- bis U14-Plätzen 2016:  -62  -68  -74  -81  -88  -95

Quelle: con_sens 2016. 

Versorgungsquote in Prozent Szenario 7 bis U14 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 7 bis U14 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 5  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,01
Betreuung 7 bis U14 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte 

Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 7 bis U14 in Plätzen Gesamt :

 

 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 237 Plätzen würden daher in 2021 95 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 76,4 %, was die Progno-
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se plausibel erscheinen lässt. Es sollte eine deutliche Absenkung der Betreuungskapazität 

stattfinden. Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg be-

treut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzreserve in Höhe 

von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. 

 

5.5.7 Planungs- und Entwicklungserfordernisse 

Zusammenfassend sind in der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg im Bereich der 

Kinder unter 3 Jahren die in den Betriebserlaubnissen dargelegten Kapazitäten zu reduzie-

ren; gleichzeitig gibt es aber einen angebotsüberschreitenden Bedarf an Plätzen für Kinder 

von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht: Hier ließen sich womöglich ausgleichende 

Effekte realisieren. Für Schulkinder werden deutlich weniger Plätze als aktuell vorhanden 

benötigt – auch hier ist eine Senkung der Kapazitäten der Einrichtungen vonnöten. Ein Aus-

bau muss hingegen bei der Zahl der inklusiven Plätze in Tageseinrichtungen aller Betreu-

ungsarten erfolgen. 

Es sind in den Betreuungsarten die folgenden Plätze abzubauen: 

ABB. 179: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze: 

Mehr-/  

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 162 91 -71 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
254 284 +30 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

237 142 -95 

 

Für vorhersehbare, aber auch für unvorhergesehene Bedarfe sollte immer eine gewisse 

Platzreserve vorgehalten werden. Insofern sind Belegungsquoten von 10 bis 20 % unter 100 

auf Dauer nicht nur vertretbar, sondern erforderlich. Allerdings sind darüber hinausgehende 

Platzreserven konsequent sukzessive abzubauen, d. h. die bestehenden Betriebserlaubnisse 

sollten bezogen auf die jeweilige Einrichtung und konkrete Situation hinsichtlich der Kapazi-

tät nach unten korrigiert werden. Für die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg bedeutet 

dies, dass – bei einer angenommen Platzreserve von 15 % als Mittel der vorgegebenen Wer-

te – ca. folgende Plätze vorgehalten werden sollten: 

ABB. 180: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT OSTERBURG 

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze 

+15%: 

Mehr-/  

Minderbedarf: 
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Kinder unter 3 Jahren: 162 105 -57 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
254 327 +73 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

237 163 -74 

 

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass, wenn Platzreserven eingerechnet werden, in der Ein-

heitsgemeinde Hansestadt Osterburg in den Betreuungsarten der unter 3-Jährigen und der 

Schulkinder etwas weniger Plätze abgebaut werden müssen. Um für die Kinder zwischen 3 

Jahren und dem Beginn der Schulpflicht eine ausreichende Platzreserve vorhalten zu kön-

nen, müssten statt 30 ca. 73 neue Plätze geschaffen werden. Dem Vorantreiben des Aus-

baus inklusiver Plätze kommt unabhängig davon in allen Betreuungsarten eine hohe Priorität 

zu.  

Die Einheitsgemeinde Osterburg hat bereits ausdrücklich den Willen erklärt, die Betreuungs-

situation für Kinder mit Handicap in ihrem Verantwortungsbereich weiter zu verbessern und 

dabei insbesondere den Inklusionsgedanken zu berücksichtigen. 
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5.6 Planungsraum 6: Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)  

Die Verbandsgemeinde Seehausen hat ca. 10.100 Einwohner (Stand 31.12.2015) und liegt 

im Norden des Landkreises Stendal.  

Die nachstehenden Tabellen und Diagramme stellen das Betreuungsangebot, die Inan-

spruchnahme, die Versorgungssituation, die Kosten der Betreuung und die aktuelle und 

künftige Bedarfsprognose für die Tagesbetreuung in der Verbandsgemeinde Seehausen für 

die Jahre 2017 bis 2021 dar. Anschließend erfolgen eine Auswertung sowie die Darstellung 

der Planungs- und Entwicklungserfordernisse für diesen Planungsraum.  

Folgende Karte gibt Auskunft über die Standorte der Tageseinrichtungen der Verbandsge-

meinde Seehausen sowie die jeweiligen Betreuungsarten und zeigt auf, welche Einrichtun-

gen auch integrative Betreuung anbieten. 

ABB. 181: TAGESEINRICHTUNGEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2016 (KARTE) 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bestand an Einrichtungen im Planungsraum Verbands-

gemeinde Seehausen (Stand September 2016) gemäß den aktuell gültigen Betriebserlaub-

nissen. 

ABB. 182: TAGESEINRICHTUNGEN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2016 

Nr. Einrichtungsart/ Adresse Aufnahmealter Kapazität: 0 - U3 3-U7 7-U14

Hort Groß Garz

OT Groß Garz, Am Neubau 12, 39615 Zehrental

Situationsorientierter Ansatz

Hort Seehausen

Schulweg 8, 39615 Hansestadt Seehausen(Altm.)

Offener und situationsorientierter Ansatz

Ausnahmegenehmigung bis 31.7.2017: 140 Plätze

Kindertageseinrichtung „Aland-Zwerge” e.V.

Dröseder Weg 5, 39615 Aland 

Lebenbezogener Ansatz

Kindertageseinrichtung „Am Räuberberg“

Ahornweg 12, 39606 Altmärkische Höhe 

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung "Deichbiber"  

Achterstr.6, 39615 Hansestadt Seehausen (Altmark) 

Lebensorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung "Deichknirpse"

Seehäuser Str. 41, 39615 Hansestadt Seehausen (A.)

Lebenbezogener Ansatz

Kindertageseinrichtung  „Klosterschulplatz“

Kleine Brüderstr. 9, 39615 Hansestadt Seehausen 

(Altm.)

Lebensorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung "Krüdener Waldwichtel" 

Am Augraben 2, 39615 Aland 

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung "Lindenpark"

Lindenstr. 43, 39615 Hansestadt Seehausen (Altm.)

Teiloffener und situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung "Schwalbennest" 

Am Neubau 14, 39615 Zehrental

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung “Wichtelhausen“

Kastanienallee 33, 39606 Altmärkische Höhe 

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

Schulstraße 26, 39615 Hansestadt Seehausen (Altmark)  

Lebenbezogener Ansatz

Kindertageseinrichtung „Wischezwerge“

Dorfstraße 34 A, 39615 Altmärkische Wische 

k.A.

12 0 bis Schuleintritt 20 25 0

13 0 bis Schuleintritt 15/10 20/25 0

10 0 bis 14 Jahre 17 34 5

11 0 bis Schuleintritt 20 35 0

8 0 bis 14 Jahre 18/10 19/35 3

9 0 bis Schuleintritt 58/48 32/52 0

6 0 bis Schuleintritt 14/10 20/28 0

7 0 bis Schuleintritt 10/4 60/66 0

4
0 bis Schuleintritt 24 38 0

5 0 bis Schuleintritt 16/11 21/31 0

2 6 bis 14 Jahre 0 0 125

3 0 bis Schuleintritt 12/7 16/26 0

1 6 bis 14 Jahre 0 0 75

 

 

Folgende Tabelle bildet die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen der Verbandsgemeinde 

Seehausen ab. Eine voll eingefärbte Zelle ist gleichbedeutend mit einer vollen Stunde, halb 
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eingefärbte Zellen können sich sowohl auf Viertel- als auch auf halbe Stunden beziehen. Die 

Einrichtungen öffnen vor 7:00 Uhr und schließen größtenteils um 17:00 Uhr oder später. 

ABB. 183: ÖFFNUNGSZEITEN DER TAGESEINRICHTUNGEN DES PLANUNGSRAUMS SEEHAUSEN 2015 Öffnungszeiten Planungsraum Seehausen

Einrichtung 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hort Groß Garz

OT Groß Garz,  Am Neubau 12, 39615 Zehrental

Hort Seehausen 

Schulweg 8, 39615 Hansestadt Seehausen(Altm.)

Kita Aland-Zwerge

OT Aulosen, Dröseder Weg 5, 39615 Aland 

Kita Am Räuberberg*

OT Bretsch, Ahornweg 12, 39606 Altmärkische Höhe 

Kita Deichbieber

OT Beuster, Achterstr.6, 39615 Hansestadt Seehausen  (Altmark) 

Kita Deichknirpse

OT Schönberg, Seehäuser Str. 41, 39615 Hansestadt Seehausen (Altmark)

Kita Klosterschulplatz 

Kleine Brüderstr. 9, 39615 Hansestadt Seehausen (Altm.)

Kita Krüdener Waldwichtel

OT Krüden, Am Augraben 2, 39615 Aland 

Kita Lindenpark

Lindenstr. 43, 39615 Hansestadt Seehausen (Altm.)

Kita Schwalbennest

OT Groß Garz, Am Neubau 14, 39615 Zehrental

Kita Wichtelhausen

OT Kossebau, Kastanienallee 33, 39606 Altmärkische Höhe 

Kita Wirbelwind

OT Geestgottberg, Schulstraße 26, 39615 Hansestadt Seehausen (Altmark)  

Kita Wischezwerge

OT Lichterfelde, Dorfstraße 34 A, 39615 Altmärkische Wische 

* am Fr. nur bis 16:00  
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5.6.1 Geburtenentwicklung und Bevölkerung 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die absoluten Geburtenzahlen in der Verbandsgemeinde 

Seehausen zwischen 2005 und 2015. Die Geburtenzahlen sind in den letzten 10 Jahren 

tendenziell gesunken, weisen aber zuletzt einen leichten Anstieg aus. 

ABB. 184: GEBURTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2005 - 2015 

86
83

72

84

76

80

72

59

68

57

69

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Geburten in der Verbandsgemeinde Seehausen 2005 - 2015 

Geburten

Quelle: Einwohnermeldeamt Seehausen 2016.
 

 

Die nachstehenden drei Tabellen stellen in absoluten Zahlen die im Planungsraum lebenden 

Kinder gesamt, die im Planungsraum lebenden ausländischen Kinder sowie die Zu- und 

Fortzüge, jeweils in den Alterskohorten der unter 3-Jährigen, der 3- bis unter 7-Jährigen und 

der 7- bis unter 14-Jährigen, dar. Zudem werden unter den 7- bis 13-jährigen Kindern auch 

die 7- bis 10-Jährigen ausgewiesen, da Letztere mit deutlichem Abstand die meisten Plätze 

in Horten belegen. Ab einem Alter von 11 Jahren werden nur noch wenige Kinder in Horten 

betreut: Kinder ab 11 machen nur einen Anteil von ca. 2,5 % aller Hortkinder in Sachsen-

Anhalt aus.9 

                                              
9 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016.  
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In der Verbandsgemeinde Seehausen leben insgesamt 1059 unter 14-jährige Kinder, davon 

215 unter 3-Jährige, 332 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und 512 Kinder von 7 bis unter 14 

Jahren. 

ABB. 185: ANZAHL DER KINDER IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2015 

Unter 3-Jährige 215

3- bis unter 7-Jährige 332

7- bis unter 14-Jährige 512

  davon: 7 bis unter 11-Jährige 305

Quelle: Einwohnermeldeamt Verbandsgemeinde Seehausen 2016.

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder

 

Die Verbandsgemeinde Seehausen verzeichnet Ende 2015 einen recht geringen Ausländer-

anteil, der im Durchschnitt des Landkreises liegt.  

ABB. 186: AUSLÄNDISCHE KINDER IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2015 

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder
Davon: 

Ausländer

Anteil der 

Ausländer

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….215 7 3,3%

3 bis unter 7 Jahre………………………..……………………………………332 4 1,2%

7 bis unter 14 Jahre………………….………………………………………………………512 18 3,5%

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….………………………………………………………305 10 3,3%

Quelle: Einwohnermeldeamt Verbandsgemeinde Seehausen 2016.  

Die Verbandsgemeinde gehört zu den Regionen, in die Flüchtlinge (Familien mit Kindern) im 

Rahmen der dezentralen Versorgungsstrategie des Landkreises untergebracht wurden. Zu- 

und Fortwanderungszahlen erweisen sich jedoch in der Verbandsgemeinde gleichsam als 

auffallend hoch, weshalb der Saldo insgesamt deutlich negativ ist. 

ABB. 187: WANDERUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2015 

Zuzüge und Fortzüge im Planungsraum im Jahr 2015 Zuzüge Fortzüge

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….……………………………………….+  97 - 148

3 bis unter 7 Jahre………………………..…………………………………………………………………………….+  131 - 182

7 bis unter 14 Jahre………………….……………………………………………………………………………………………….+  113 - 107

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….……………………………………………………………………………………………….+  84 - 83

Quelle: Einwohnermeldeamt Verbandsgemeinde Seehausen 2016.  

5.6.2 Versorgungssituation und Inanspruchnahme des Angebots 

Die folgenden Tabellen zeigen die  

 Betreuungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im Dezember 2015 ei-

nen Tagesbetreuungsplatz belegen)  

 Versorgungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die im Dezember 2015 

ein Betreuungsplatz laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vorhanden ist) 

 Belegungsquote (= Anteil der laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vor-

handenen Plätze, die im Dezember 2015 tatsächlich belegt sind) 

der Verbandsgemeinde Seehausen.  
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Die folgend aufgeführten Betreuungsquoten geben Auskunft darüber, wie viel Prozent der 

Kinder in der Verbandsgemeinde Seehausen einen Betreuungsplatz nutzen. Die 

Betreuungsquoten in der Verbandsgemeinde Seehausen liegen in allen Betreuungsarten 

nah unter oder über den Gesamtwerten des Landkreises Stendal. 

ABB. 188: BETREUUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2015 

Unter 3-Jährige 55,3%

3- bis unter 7-Jährige* 71,7%

7- bis unter 14-Jährige 32,2%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen 

Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult 

werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der belegten Plätze in 

Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die 

Betreuungsquote.

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im 

Dezember 2015 einen Tagesbetreuungsplatz 

belegen

 

Die Versorgungsquote zeigt, für wie viel Prozent der Kinder in der Verbandsgemeinde See-

hausen ein Betreuungsplatz vorhanden ist. Dieser Anteil kann über 100 % liegen, wenn mehr 

Plätze für Kinder einer Alterskohorte als Kinder derselben Altersgruppe im Planungsraum 

vorhanden sind. Es ist jedoch häufig der Fall, dass Plätze zwar laut Betriebserlaubnis 

vorgehalten werden können, aber in der Praxis nicht angeboten werden, da das nötige 

Personal nicht vorhanden oder die Nachfrage nicht hoch genug ist. 

Laut Betriebserlaubnissen gibt es im Planungsraum mehr Plätze für Kinder unter 3 Jahren 

als Kinder. Dies zeigt sich auch in der im Vergleich der Planungsräume geringsten 

Belegungsquote der Plätze für unter 3-Jährige. Es gibt auch überdurchschnittlich viele Plätze 

für Schulkinder. Für Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht zeigt sich die 

zweithöchste Versorgungsquote im Vergleich der Planungsräume.  

ABB. 189: VERSORGUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2015 

Unter 3-Jährige 104,2%

3- bis unter 7-Jährige* 96,4%

7- bis unter 14-Jährige 40,6%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren 

eingeschult werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der 

verfügbaren Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-

Jährigen die Versorgungsquote.

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die ein 

Betreuungsplatz lt. Betriebserlaubnis vorhanden 

ist

 
 

Durch die Belegungsquote wird aufgezeigt, wie viel Prozent der laut Betriebserlaubnissen 

vorhandenen Plätze auch tatsächlich genutzt werden. Die laut Betriebserlaubnissen vorhan-

denen Plätze für Kinder unter 3 Jahren werden nur zu einem geringen Anteil genutzt. Dies 

gilt – in deutlich geringerem Ausmaß – auch bei den Kindern zwischen 3 Jahren und dem 
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Beginn der Schulpflicht. Im Planungsraum gibt es zahlreiche kleine Einrichtungen in der 

Fläche – viele Betriebserlaubnisse sind schon seit 10 oder mehr Jahren nicht mehr an die 

tatsächliche Nutzung angepasst worden, woraus die scheinbaren Unterbelegungen 

resultieren. Im Bereich der Schulkinder zeigt sich eine etwas unterdurchschnittliche Ausnut-

zung der vorhandenen Plätze.  

ABB. 190: BELEGUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2015 

Anteil belegter Plätze im Dezember 2015 durch:

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren 53,1%

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 74,4%

Schulkinder bis unter 14 Jahren 79,3%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der absoluten Belegungszahlen von 2011 bis 2015, 

jeweils im Dezember des Jahres, in den drei Betreuungsarten. Die Zahl der belegten Betreu-

ungsplätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht verhält sich über die 

Zeitreihe recht konstant, ist aber zuletzt gesunken. Plätze für Kinder unter 3 Jahren wurden 

2013 bis 2015 deutlich weniger genutzt als noch 2011 und 2012, jedoch sind hier wieder 

zunehmende Tendenzen zu erkennen. Die Belegung der Plätze für Schulkinder ist in den 

letzten 5 Jahren nahezu linear angestiegen.  

ABB. 191: ENTWICKLUNG DER BELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2011 - 2015 
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Zur verbesserten Einordnung der Belegungszahlen zeigt die untenstehende Tabelle die Mi-

nimal- und Maximalbelegungen der Tageseinrichtungen des Planungsraumes über das Jahr 

verteilt. Berechnet wurden diese Werte wie folgt: Im Planungsraum gibt es 13 Tageseinrich-

tungen; die hierin vorhandenen Plätze wurden den Betreuungsarten zugeordnet. Nun wurde 
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in jeder Einrichtung pro Betreuungsart der Monat mit der niedrigsten Belegung und der Mo-

nat mit der höchsten Belegung ausgemacht. Die Summe der niedrigsten Werte der vier Ein-

richtungen stellt jeweils pro Betreuungsart das Minimum, die Addition der höchsten Werte 

entsprechend das Maximum dar. Es wird ersichtlich, dass die Dezemberzahlen des Jahres 

2015 bei den unter 3-Jährigen eher nahe am Maximum und bei den Kindern zwischen 3 Jah-

ren und dem Beginn der Schulpflicht sowie den Schulkindern mittig zwischen Minimum und 

Maximum liegen. 

ABB. 192: MINIMAL- UND MAXIMALBELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2015 

Minimum Maximum

0 bis unter 3 Jahre: 92 131

3 bis unter 7 Jahre: 203 284

7 bis unter 14 Jahre: 148 184

Anmerkung: Die Tabelle gibt die über das ganze Jahr gerechneten Minimal- 

und Maximalbelegungen der Kindertageseinrichtungen des PLR an. 

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016, Berechnung: con_sens.  

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Betreuungsquoten von 2011 bis 

2015, jeweils im Monat Dezember des Jahres, für die drei Betreuungsarten. Die 

Betreuungsquote der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht ist in den 

letzten Jahren deutlich, die der unter 3-Jährigen nur leicht gesunken. Bei den Schulkindern 

ist die Betreuungsquote deutlich angestiegen.  

ABB. 193: ENTWICKLUNG DER BETREUUNGSQUOTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2011 - 2015 
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Die folgende Abbildung zeigt den Anteil der Plätze der drei Betreuungsarten, den Anteil der 

Plätze in Tagespflege und den Anteil der Plätze für Kinder mit Handicap an allen vorhande-

nen Plätzen auf. Den größten Anteil macht die Betreuung der Kinder zwischen 3 Jahren bis 

zum Beginn der Schulpflicht aus, darauf folgen die Schulkinder. Den geringsten Anteil wei-

sen die belegten Plätze für unter 3-jährige Kinder auf. Diese Verteilung ist auch der unter-

schiedlichen Größe der den Betreuungsarten zugeordneten Altersgruppen zuzuschreiben. 

Der Anteil der integrativen und inklusiven Betreuungsplätze an allen Plätzen beträgt 0,8 %.  

Tagespflegeplätze stehen im Planungsraum nicht zur Verfügung.  

ABB. 194: ANTEIL DER VERSCHIEDENEN BETREUUNGSFORMEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2015 

22,8%

45,6%

31,6%

0,0%

100,0%

0,8%
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20%
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40%

50%

60%
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80%

90%

100%

Kinder zwischen 0 bis unter
3 Jahren

Kinder von 3 Jahren bis zum
Schuleintritt

Schulkinder bis unter 14
Jahren

Alle Kinder in Tagespflege Plätze Gesamt: Davon: Plätze für Kinder
mit (drohender)

Behinderung

Anteil der belegten Plätze in verschiedenen Formen der Tagesbetreuung an 
allen belegten Plätzen in der Verbandsgemeinde Seehausen (Dezember 2015)

Anteil der Plätze in Formen der Tagesbetreuung an allen Plätzen für

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

5.6.3 Versorgungssituation für Kinder mit (drohender) Behinderung 

Derzeit bietet die Verbandsgemeinde Seehausen 4 Plätze in einer Tageseinrichtung mit Ein-

zelintegration (Kita Lindenpark) an. Betreuungsplätze im Rahmen integrativer Einrichtungen, 

Sonderpädagogischen Förderbedarfs und Inklusion werden derzeit nicht angeboten. Der 

Anteil der integrativen Betreuungsplätze an allen Plätzen beträgt 0,8 % (Abbildung 194). 

Es gibt keine Hortplätze für Kinder mit Handicap. Die vorhandenen Plätze verteilen sich wie 

folgt auf die relevanten Betreuungsarten:  

ABB. 195: PLÄTZE FÜR KINDER MIT (DROHENDER) BEHINDERUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2015 

0 Jahre bis zum Schuleintritt 4

Schuleintritt bis unter 14 Jahre 0

Gesamt 4

Plätze für Kinder mit (drohender) Behinderung

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
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Hier liegt der Bedarf deutlich in inklusiven Betreuungsplätzen für alle Betreuungsarten. Auf-

grund der fehlenden inklusiven Betreuungsplätze in der Verbandsgemeinde Seehausen wer-

den Kinder mit (drohender) Behinderung in anderen Planungsräumen betreut.  

 

5.6.4 Betreuung außerhalb der Verbandsgemeinde Seehausen 

Die Betreuung von Kindern außerhalb des eigenen Gemeindegebietes der Verbandsge-

meinde Seehausen ist mittels Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3b KiFöG LSA im Rahmen 

von freien Kapazitäten möglich.  

Die nachstehende Tabelle zur gemeindeübergreifenden Betreuung dokumentiert die Zahl der 

Fälle, bei denen im Jahr 2015 Kinder aus anderen Planungsräumen in der Verbandsgemein-

de Seehausen betreut werden als „Kinder aus fremden Gemeinden“. Die Zahl der Fälle, bei 

denen aus der Verbandsgemeinde Seehausen stammende Kinder in einem anderen Pla-

nungsraum betreut werden, wird in der Spalte „Kinder in fremden Gemeinden“ erfasst.  

Es gibt mehr Fälle, in denen Kinder aus der Verbandsgemeinde in anderen Gemeinden be-

treut werden. Fälle gemeindeübergreifender Betreuung bestehen in größerer Zahl vor allem 

mit der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg, der Verbandsgemeinde Arneburg-

Goldbeck und anderen Landkreisen. 

ABB. 196: GEMEINDEÜBERGREIFENDE BETREUUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2015 

EG Hansestadt Havelberg 0 0 +  0

VerbGem Arneburg-Goldbeck 1 8  - 7

EG Stadt Bismark 0 2  - 2

VerbGem Elbe-Havel-Land 0 0 +  0

EG Hansestadt Osterburg 19 41  - 22

VerbGem Seehausen - - -

EG Hansestadt Stendal 0 2  - 2

EG Stadt Tangerhütte 0 0 +  0

EG Stadt Tangermünde 0 0 +  0

Außerhalb LK Stendal 6 14  - 8

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Kinder aus fremden 

Gemeinden

Gemeindeübergreifende 

Betreuung der PLR:

Kinder in fremden 

Gemeinden
Differenz

 

 

5.6.5 Platzkosten als leistungsorientiertes Entgelt 

Die Kosten einer Tageseinrichtung basieren auf leistungsorientierten Entgelten, in Form von 

Platzkosten, d. h. es erfolgt keine reine Ermittlung der Selbstkosten einer Tageseinrichtung. 

Vielmehr stehen die Leistungen und die Qualität der Leistungen im Vordergrund. Das leis-

tungsorientierte Entgelt wird unter den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit, Sparsamkeit und 
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Wirtschaftlichkeit gemäß § 78c SGB VIII bewertet und ermittelt. Die Personalkosten des pä-

dagogischen Personals bilden in der Regel den größten Anteil der umlagefähigen Gesamt-

kosten ein.  

Umlagefähige Kosten sind grundsätzlich nur die Kosten der Regelleistungen. Kosten für zum 

Beispiel den behinderungsbedingten Mehrbedarf zählen nicht zu den Regelleistungen einer 

Tageseinrichtung und werden separat finanziert.  

Die Finanzierung des leistungsorientierten Entgeltes wird auf vier Parteien verteilt. Das Land 

Sachsen-Anhalt und der Landkreis Stendal beteiligen sich gemäß § 12 und § 12a KiFöG 

LSA. Die finanzielle Beteiligung der jeweiligen Gemeinden regelt der § 12b KiFöG LSA. Die 

vierte Partei stellen die Eltern dar, welche sich in Form von Kostenbeiträgen beteiligen.  

Die monatlichen Platzkosten für die Tageseinrichtungen des Planungsraumes sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgelistet – jeweils für die drei Betreuungsarten sowie die entspre-

chenden Höchst- und Mindestbetreuungsdauern. Auch wird der Anteil der Kosten für das 

pädagogische Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ausgewiesen. 

Die Einrichtungen der Verbandsgemeinde Seehausen verzeichnen sehr unterschiedliche 

anteilige Kosten für pädagogisches Personal – die Spannweite reicht von 66,6 % in der Kita 

Wischezwerge bis 80,8 % in der Kita Schwalbennest. Die höchsten monatlichen Platzkosten 

verzeichnen die Kita Am Räuberberg und die Kita Wischezwerge, die niedrigsten die Kita 

Deichknirpse.  

ABB. 197: MONATLICHE PLATZKOSTEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 2015 

Platzkosten 2016

(pro Monat) 5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

1-Stunden-

Betreuung

6-Stunden-

Betreuung

Hort Groß Garz
OT Groß Garz,  Am Neubau 12, 

39615 Zehrental
- - - - 111,61 €    309,54 €    67,8%

Hort Seehausen 
Schulweg 8, 39615 Hansestadt 

Seehausen(Altm.)
- - - - 69,89 €     236,54 €    76,9%

Kita Aland-Zwerge
OT Aulosen, Dröseder Weg 5, 

39615 Aland 
684,31 €    1.145,73 € 427,97 €    633,04 €    - - 67,7%

Kita Am Räuberberg 
OT Bretsch, Ahornweg 12, 

39606 Altmärkische Höhe 
730,23 €    1.246,16 € 443,60 €    672,90 €    - - 75,2%

Kita Deichbieber
OT Beuster, Achterstr.6, 39615 

Hansestadt Seehausen  (Altmark) 
646,56 €    1.142,20 € 371,21 €    591,49 €    - - 76,4%

Kita Deichknirpse 
OT Schönberg, Seehäuser Str. 41, 

39615 Hansestadt Seehausen 

(Altmark)

555,13 €    978,01 €    320,20 €    508,15 €    - - 76,2%

Kita Klosterschulplatz 
Kleine Brüderstr. 9, 39615 

Hansestadt Seehausen (Altm.)
611,05 €    1.105,14 € 336,56 €    556,15 €    - - 76,6%

Kita Krüdener Waldwichtel
OT Krüden, Am Augraben 2, 

39615 Aland 
695,30 €    1.208,98 € 409,92 €    638,23 €    - - 75,1%

Kita Lindenpark
Lindenstr. 43, 39615 Hansestadt 

Seehausen (Altm.)
697,97 €    1.243,55 € 394,87 €    637,35 €    - - 78,7%

Kita Schwalbennest
OT Groß Garz, Am Neubau 14, 

39615 Zehrental
626,32 €    1.127,23 € 348,04 €    570,67 €    - - 80,8%

Kita Wichtelhausen 
OT Kossebau, Kastanienallee 33, 

39606 Altmärkische Höhe 
685,88 €    1.220,73 € 388,74 €    626,45 €    - - 80,3%

Kita Wirbelwind 
OT Geestgottberg, Schulstraße 

26, 39615 Hansestadt 

Seehausen (Altmark)  

646,66 €    1.137,27 € 374,10 €    592,15 €    - - 77,0%

Kita Wischezwerge 
OT Lichterfelde, Dorfstraße 34 A, 

39615 Altmärkische Wische 
729,06 €    1.213,40 € 459,99 €    675,25 €    - - 66,6%

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Anteil der Kosten für 

päd. Personal an 

umlagefähigen 

Gesamtkosten

Kinder von 

0 bis unter 3

Kinder von 3 bis zum 

Schuleintritt 

Schulkinder bis unter 14 

Jahren

 

 

5.6.6 Bedarfsprognose für die Verbandsgemeinde Seehausen 

Im Folgenden wird zunächst die nach der Saldenmethode ermittelte Geburtenfortschreibung 

dargestellt. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von -1,70 Geburten, sodass ein 

Rückgang von 69 Geburten in 2015 auf 59 Geburten in 2021 prognostiziert wird. Im Folgen-
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den wurde die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wur-

den die nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 

2015 nach Alterskategorien. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der unter 3-

jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Pla-

nungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbe-

darfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird von insgesamt 193 zu versorgenden Kindern unter 3 Jahren ausgegangen. 

ABB. 198: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE U3, VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 

Kinder U3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

59 68 57 69 67 66 64 62 61 59 -1,70 

Kinder U1 Gesamt 59 68 57 69 67 66 64 62 61 59

Kinder U2 Gesamt 127 125 126 136 133 130 126 123 119

Kinder U3 Gesamt 184 194 193 202 197 192 187 182

Kinder 0 bis U1 Jahre 59 68 57 69 67 66 64 62 61 59

Kinder 1 bis U2 Jahre 59 68 57 69 67 66 64 62 61

Kinder 2 bis U3 Jahre 59 68 57 69 67 66 64 62

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

4 6 6 4 98 4 4 5 5 5 5 0,24

9 3 7 8 50 8 8 8 7 7 7 -0,15 

Zugänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

12 7 7 13 70 13 14 14 15 15 15 0,39

6 4 3 7 27 7 8 8 8 9 9 0,30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamt 0 bis U2 Jahre 98 145 142 139 136 132 129

Gesamt 2 bis U3 Jahre 45 56 69 68 66 65 64

189 202 211 207 202 198 193

Differenz zu Fortschreibung der Geburten -5 9 9 10 10 11 12

Kinder U3 außerhalb PLR betreut 5

Auswärtige Kinder U3 in PLR betreut 14

Quelle: con_sens 2016.

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.7.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

U3  Gesamt

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: -1,70

Fortzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,24
Fortzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,15

Zuzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,39

Zuzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,30

Der hohe Zu- und Fortzug in 2015 ist vermutlich durch die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 1% Gewichtung 

einbezogen, fortgeschrieben wurde aber auf Grundlage von 2014.

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 12 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen im Bereich der unter 3-Jährigen. 
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Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Reduzierung der Betreuungsquote von 56,0 % in 

2014 auf 53,1 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 107 Kinder in 2014 (hier 

sind die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit 

betreut werden, enthalten) 102 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen 

nicht näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 199: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 U3, VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

58,0% 60,9% 57,4% 56,0% 55,3% 55,5% 55,0% 54,5% 54,1% 53,6% 53,1% -0,005 

138 134 117 107 119 112 116 113 109 106 102

112 116 113 109 106 102

55,5% 55,0% 54,5% 54,1% 53,6% 53,1%

224 224 224 224 224 224

Differenz Bedarf zu verhandenen U3-Plätzen 2016:  -112  -108  -111  -115  -118  -122

Quelle: con_sens 2016.

Die niedrige Quote in 2015 ist durch die hohe Anzahl Zu- und Fortzüge beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 1% Gewichtung einbezogen, fortgeschrieben 

wurde aber auf Grundlage von 2014.

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote U3 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 6  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,005

Betreuung U3 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte Plätze 

inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf U3 in Plätzen Gesamt :

Versorgungsquote in Prozent U3 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 224 Plätzen würden daher in 2021 122 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 53,1 %, was die Progno-

se plausibel erscheinen lässt. Es sollte eine deutliche Absenkung der Kapazität in allen Ta-

geseinrichtungen mit Betreuung für Kinder unter 3 Jahren stattfinden, gegebenenfalls müsste 

auch eine Tageseinrichtung geschlossen werden. Dies sollte in gemeinsamer Betrachtung 

mit der Betreuung von Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht stattfin-

den. Für auswärtige Kinder, die in der Verbandsgemeinde Seehausen betreut werden, sowie 

für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % 

vorgehalten werden. 
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In gleicher Weise wurden die Geburten für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren fortgeschrie-

ben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von -1,70 Geburten, sodass ein Rück-

gang von 287 Kindern in 2015 auf 266 Kinder in 2021 prognostiziert wird. Im Folgenden wur-

de die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wurden die 

nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 2015. 

Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 3- bis unter 7-jährigen Kinder, die au-

ßerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Planungsraum betreut 

werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbedarfs einbezogen wur-

den, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 262 zu versorgenden Kindern zwischen 3 und unter 7 

Jahren ausgegangen. 

ABB. 200: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE 3-U7, VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 

Kinder 3 bis U7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

76 80 72 59 68 57 69 67 66 64 62 61 59 -1,70 

Kinder 3 bis U7 Gesamt 287 279 256 253 261 259 266

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

20 12 25 25 182 27 28 30 32 33 35 1,64

Zugänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

12 14 20 19 131 21 23 25 27 29 31 2,03

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

282 273 251 248 257 255 262

Differenz zu Fortschreibung der Geburten -5,1 -5,6 -5,2 -4,8 -4,4 -4,1 -3,7

Kinder 3 bis U7 außerhalb PLR betreut* 16

Auswärtige Kinder 3 bis U7 in PLR betreut* 14

Quelle: con_sens 2016.

Der hohe Zu- und Fortzug in 2015 ist vermutlich durch die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 1% Gewichtung 

einbezogen, fortgeschrieben wurde aber auf Grundlage von 2014.

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: -1,70

Fortzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre 

von 2011 bis 2015: +1,64

Zuzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre von 

2011 bis 2015: +2,03

3 bis U7  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.7.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von -3,7 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfortschreibung 

ermittelten Zahlen. 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

199 

 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Reduzierung der Betreuungsquote von 79,9 % in 

2014 auf 79,5 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 258 Kinder in 2014 (hier 

sind die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit 

betreut werden, enthalten) 208 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen 

nicht näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 201: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 3-U7, VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

79,7% 78,5% 82,2% 79,9% 71,7% 79,8% 79,7% 79,7% 79,6% 79,5% 79,5% -0,001 

252 256 263 258 238 218 200 198 204 203 208

218 200 198 204 203 208

79,8% 79,7% 79,7% 79,6% 79,5% 79,5%

320 320 320 320 320 320

Differenz Bedarf zu verhandenen 3- bis U7-Plätzen 2016:  -102  -120  -122  -116  -117  -112

Quelle: con_sens 2016.

Die niedrige Quote in 2015 ist durch die hohe Anzahl Zu- und Fortzüge beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 5% Gewichtung einbezogen, fortgeschrieben 

wurde aber auf Grundlage von 2014.

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 3 bis U7 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 6  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,001
Betreuungsbedarf 3 bis U7 in absoluten Zahlen (bis  2015 

belegte Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 3 bis U7 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent 3 bis U7 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

 

 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 320 Plätzen würden daher in 2021 112 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 74,4 %, was die Progno-

se plausibel erscheinen lässt. Es sollte eine deutliche Absenkung der Kapazität in allen Ta-

geseinrichtungen mit Betreuung von Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schul-

pflicht stattfinden, gegebenenfalls müsste auch eine Tageseinrichtung geschlossen werden. 

Dies sollte in gemeinsamer Betrachtung mit dem Bereich der Betreuung von Kindern unter 3 

Jahren stattfinden. Für auswärtige Kinder, die in der Verbandsgemeinde Seehausen betreut 

werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzreserve in Höhe von 

ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. 

Für die Kinder zwischen 7 und 14 Jahren wurden die Bevölkerungszahlen zwischen 2011 

und 2015 mit der Saldenmethode fortgeschrieben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mit-

telwert von -26,81 Kindern, sodass ein Rückgang von 512 Kindern in 2015 auf 474 Kinder in 

2021 prognostiziert wird. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 7- bis unter 

14-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im 

Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platz-

bedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

ABB. 202: EINWOHNERFORTSCHREIBUNG 7-U14, VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 

Kinder 7 bis U14 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

741 702 661 635 512 608 581 555 528 501 474 -26,81 

741 702 661 635 512 608 581 555 528 501 474

Kinder 7 bis U14 außerhalb PLR betreut 34

Auswärtige Kinder 7 bis U14 in PLR betreut 0

Quelle: con_sens 2016.

Bevölkerung 7 bis U14, Fortschreibung mit Saldo 2011-2015: 

-26,81

7 bis U14  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.7.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

Der niedrige Einwohnerwert  in 2015 ist unplausibel. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 1% Gewichtung einbezogen, fortgeschrieben wurde aber auf Grundlage von 

2014.
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Für 2021 wird daher von insgesamt 474 zu versorgenden Kindern zwischen 7 und unter 14 

Jahren ausgegangen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 22,8 % in 2014 

auf 38,8 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 145 Kinder in 2014 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 184 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 203: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 7-U14, VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

12,3% 15,7% 18,8% 22,8% 32,2% 25,5% 28,2% 30,8% 33,5% 36,1% 38,8% 0,03

91 110 124 145 165 155 164 171 177 181 184

155 164 171 177 181 184

25,5% 28,2% 30,8% 33,5% 36,1% 38,8%

208 208 208 208 208 208

Differenz Bedarf zu verhandenen 7- bis U14-Plätzen 2016:  -53  -44  -37  -31  -27  -24

Quelle: con_sens 2016.

Die hohe Quote in 2015 ist durch die niedrige Einwohnerzahl in 2015 beeinflusst.  In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 1% Gewichtung einbezogen, fortgeschrieben 

wurde aber auf Grundlage von 2014.

Versorgungsquote in Prozent  7 bis U14 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 7 bis U14 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 6 (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,03
Betreuung 7 bis U14 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte 

Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 7 bis U14 in Plätzen Gesamt :

 

 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 183 Plätzen würde daher in 2021 1 Platz mehr benö-

tigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 79,3 %, was die Prognose 

plausibel erscheinen lässt. Dem Mehrbedarf in Höhe von einem Platz kommt keine große 

Bedeutung zu, jedoch sollte die Hortbetreuung für Kinder mit (drohender) Behinderung aus-

gebaut werden. Für auswärtige Kinder, die in der Verbandsgemeinde Seehausen betreut 

werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzreserve in Höhe von 

ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. 

 

5.6.7 Planungs- und Entwicklungserfordernisse 

Zusammenfassend sind in der Verbandsgemeinde Seehausen im Bereich der Kinder bis 

zum Beginn der Schulpflicht die in den Betriebserlaubnissen dargelegten Kapazitäten deut-

lich zu reduzieren, gegebenenfalls müssen Einrichtungen geschlossen werden. Bei den Plät-

zen für Schulkinder gibt es keinen unbedingten Änderungsbedarf. Ein Ausbau muss hinge-

gen bei der Zahl der inklusiven Plätze in Tageseinrichtungen aller Betreuungsarten erfolgen. 

Es sind in den Betreuungsarten die folgenden Plätze abzubauen: 

ABB. 204: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021, VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN  

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze: 

Mehr-/  

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 224 102 -122 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

201 

 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
320 208 -112 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

183 184 +1 

 

Für vorhersehbare, aber auch für unvorhergesehene Bedarfe sollte immer eine gewisse 

Platzreserve vorgehalten werden. Insofern sind Belegungsquoten von 10 bis 20 % unter 100 

auf Dauer nicht nur vertretbar, sondern erforderlich. Allerdings sind darüber hinausgehende 

Platzreserven konsequent sukzessive abzubauen, d. h. die bestehenden Betriebserlaubnisse 

sollten bezogen auf die jeweilige Einrichtung und konkrete Situation hinsichtlich der Kapazi-

tät nach unten korrigiert werden. Für die Verbandsgemeinde Seehausen bedeutet dies, dass 

– bei einer angenommen Platzreserve von 15 % als Mittel der vorgegebenen Werte – ca. 

folgende Plätze vorgehalten werden sollten: 

ABB. 205: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 INKLUSIVE PLATZRESERVEN, VERBANDSGEMEINDE SEEHAUSEN  

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze 

+15%: 

Mehr-/  

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 224 118 -106 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
320 240 -80 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

183 212 +29 

 

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass, wenn Platzreserven eingerechnet werden, in der Ver-

bandsgemeinde Seehausen in den Betreuungsarten der unter 3-Jährigen und der Kinder 

zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht etwas weniger Plätze abgebaut werden 

müssen. Um für die Schulkinder eine ausreichende Platzreserve vorhalten zu können, müs-

sen statt einem ca. 29 neue Plätze geschaffen werden. Dem Vorantreiben des Ausbaus in-

klusiver Plätze kommt unabhängig davon in allen Betreuungsarten eine hohe Priorität zu.  

Auf Engpässe im Bereich der Schulkindbetreuung ist bereits reagiert worden: Der Hort See-

hausen darf per Ausnahmegenehmigung statt der eigentlich vorgesehenen 125 Plätze bis 

zum 31.7.2017 140 Plätze anbieten.  
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5.7 Planungsraum 7: Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal  

Die Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal liegt im Zentrum des gleichnamigen Landkreises 

und hat ca. 40.300 Einwohner (Stand 31.12.2015). Damit ist der Planungsraum, der auch die 

Kreisstadt Stendal umfasst, in etwa viermal so bevölkerungsreich wie die übrigen Planungs-

räume. Die Einheitsgemeinde verfügt zudem mit 28 Tageseinrichtungen und 3 Tagespflege-

stellen über die meisten Betreuungseinrichtungen im Landkreis. 

Die nachstehenden Tabellen und Diagramme stellen das Betreuungsangebot, die Inan-

spruchnahme, die Versorgungssituation, die Kosten der Betreuung und die aktuelle und 

künftige Bedarfsprognose für die Tagesbetreuung in der Hansestadt Stendal für die Jahre 

2017 bis 2021 dar. Anschließend erfolgen eine Auswertung sowie die Darstellung der Pla-

nungs- und Entwicklungserfordernisse für diesen Planungsraum.  

Folgende Karte gibt Auskunft über die Standorte der Tageseinrichtungen der Einheitsge-

meinde Hansestadt Stendal sowie die jeweiligen Betreuungsarten und zeigt auf, welche Ein-

richtungen auch Betreuung für Kinder mit Handicap anbieten. 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

204 

 

ABB. 206: TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2016 (KARTE) 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bestand an Tageseinrichtungen im Planungsraum Ein-

heitsgemeinde Hansestadt Stendal (Stand September 2016) gemäß den aktuell gültigen 

Betriebserlaubnissen. 
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ABB. 207: TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2016 

Nr. Einrichtungsart/ Adresse Aufnahmealter Kapazität: 0 - U3 3-U7 7-U14

Ev. Kindertagesstätte

Bismarckstraße 18, 39576 Hansestadt Stendal

Ansatzmischung

Hort am Stadtsee

Carl-Hagenbeck-Str. 11, 39576 Hansestadt Stendal

Situationsorientierter, lebensbezogener, offener Ansatz

Hort Auf dem Bauernhof

OT Bindfelde, Bindfelder Dorfstr. 2, 39576 Hansestadt 

Stendal

Montessori Ansatz

Hort GS Altmark

Bruchweg 3, 39576 Hansestadt Stendal

K.A.

Hort Helen Keller

Preussenstr. 44, 39576 Hansestadt Stendal

Integrationsansatz

Hort Juri Gagarin

Stadtseeallee 97, 39576 Hansestadt Stendal

Teiloffene Gruppenarbeit / Situationsansatz

Hort Nord

Bergstr. 22 b, 39576 Hansestadt Stendal                                      

Teiloffene Gruppenarbeit / Situationsansatz

Ausnahmegenehmigung bis 31.7.2017: 244 Plätze 

Hort Petrikirchhof

Petrikirchstraße 48, 39576 Hansestadt Stendal

Situationsorientierter und lebensbezogener Ansatz

Kita Abenteuerland

Osterburger Straße 44, 39576 Hansestadt Stendal

Religionspädagogischer Ansatz

Kita Auf dem Bauernhof

OT Bindfelde, Bindfelder Dorfstr. 2, 39576 Hansestadt 

Stendal

Lebensbezogener Ansatz

Kita BuBiLa

Dr.-Kurt-Schumacherstr. 26, 39576 Hansestadt Stendal

Lebensbezogener Ansatz, situationsorientierter Ansatz, 

halboffene Arbeit

Kita Die kleinen Strolche

OT Dahlen, Schulweg 2, 39576 Hansestadt Stendal

Lebensbezogener Ansatz

Kita Färberhof

Hohe Bude 5, 39576 Hansestadt Stendal

Ansatzmischung

Kita Inselspatzen

OT Insel, Vinzelberger Weg 1, 39576 Hansestadt 

Stendal

Teiloffene Gruppenarbeit / lebensbezogener Ansatz

1 0 bis Schuleintritt    29/32 67/64 0

4 Schuleintritt bis 

7. Schuljahrgang     
0 0 100

2
6 bis Eintritt 

7. Schuljahrgang
0 0 140

3
Schuleintritt bis

7. Schuljahrgang
0 0 36

5
Schuleintritt bis 

7. Schuljahrgang     
0 0 10

6
6 bis Eintritt 

7. Schuljahrgang
0 0 100

7
6 bis Eintritt 

7. Schuljahrgang
0 0 220

8
6 bis Eintritt 

7. Schuljahrgang
0 0 75

9 0 bis Schuleintritt    32/27 48/62 0

10 0 bis Schuleintritt 36/21 39/54
5 

(in Rand-

zeiten)

11 0 bis Schuleintritt    45/35 105/125 0

12 0 bis Schuleintritt 19/10 26/35 0

13 0 bis Schuleintritt 34/26 45/56 2/0

14 0 bis Schuleintritt 18/10 14/26 0
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Nr. Einrichtungsart/ Adresse Aufnahmealter Kapazität: 0 - U3 3-U7 7-U14

Kita Johannitersternchen

Stadtseeallee 45, 39576 Hansestadt Stendal    

Situationsorientierter Ansatz

Kita Kinderland

OT Möringen, Gartenstraße 18, 39576 Hansestadt 

Stendal 

Lebensbezogener Ansatz

Kita Kunterbunt

Pastor-Niemöller- Str. 5, 39576 Hansestadt Stendal

Situationsorientierter Ansatz

Kita Märchenland

Juri-Gagarin-Str. 14, 39576 Hansestadt Stendal

Situationsansatz

Kita Mischka

Osterburger Str. 42, 39576 Hansestadt Stendal

Situationsorientierter und lebensbezogener Ansatz

Kita Modderkuhl

OT Uchtspringe, Willy-Brandt-Str. 2, 39576 Hansestadt 

Stendal 

Entwicklungsgemäßer Ansatz

Kita Nordspatzen

Preußenstraße 11, 39576 Hansestadt Stendal

Offener Ansatz

Kita Regenbogenland

Rostocker Str. 4, 39576 Hansestadt Stendal

Situationsorientierter Ansatz

Kita Sonnenschein

OT Nahrstedt, Nahrstedter Dorfstraße 54, 39576 

Hansestadt Stendal 

Situationsansatz

Kita Spatzennest

OT Uenglingen, Chausseestraße 28, 39576 Hansestadt 

Stendal 

Ausnahmegenehmigung bis 31.7.2017: 21 statt 18 

Plätzen für Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn 

der Schulpflicht

Kita Stadtseeknirpse

Stadtseeallee 23a, 39576 Hansestadt Stendal

Situationsorientierter Ansatz

Kita Uchtespatzen

OT Börgitz, Volgfelder Str. 43, 39576 Hansestadt 

Stendal 

Situationsorientiert, lebensbezogen und offener Ansatz

Kita Wahrburg

Alte Dorfstraße 51a  , 39576 Hansestadt Stendal

Situationsorientierter und lebensbezogener Ansatz

Kita Zwergenstübchen

OT Jarchau, Bauernstraße 1, 39576 Hansestadt Stendal

Situationsorientierter Ansatz

15 0 bis Schuleintritt    66/50 119/151 0

16 0 bis Schuleintritt 8/13 28/23
8 

(in Rand-

zeiten) 

17 0 bis Schuleintritt    15/8 33/40 0/2

18 0 bis Schuleintritt 55/40 125/150 0

19 3 bis Schuleintritt 0 60 0

20
0 bis Ende 4. 

Klasse
19 18/26 16/8

21 0 bis Schuleintritt 72/67 105/110 0

22
0 bis Eintritt 

7. Klasse
40/30 80/90 6

23 0 bis Schuleintritt 10/6 13/21 0

24 0 bis Schuleintritt 15 18 0

25 0 bis Schuleintritt 75/60 110/130 0

26 2 bis 14 Jahre 13/6 27/37 65

27 0 bis Schuleintritt 36/42 020/14

28 0 bis Schuleintritt 12/10 15/19 0
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Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bestand an Tagespflegestellen im Planungsraum Ein-

heitsgemeinde Hansestadt Stendal (Stand September 2016). 

ABB. 208: TAGESPFLEGESTELLEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2016 

Tagespflege in der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal (Stand: 1.4.2016)
Nr. Name/Adresse Aufnahmealter

Annegret Knoll

Friesenstraße 3, 39576 Hansestadt Stendal

Claudia Heinrich

Haferbreiter Weg 124, 39576 Hansestadt Stendal

Mandy Starke

Tangermünder Str. 3, 39576 Hansestadt Stendal3 0 bis 3 Jahre 3 Kinder

Kapazität:

1 0 bis 3 Jahre 2 Kinder

2 0 bis 3 Jahre 3 Kinder

 
 

Die Tagespflegestelle von Frau Annegret Knoll wird zum 18.12.2016 geschlossen.  
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Folgende Tabelle bildet die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Stendal ab.  

ABB. 209: ÖFFNUNGSZEITEN DER TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

Einrichtung 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Ev. Kindertagesstätte*

Bismarckstraße 18, 39576 Hansestadt Stendal

Hort am Stadtsee

Carl-Hagenbeck-Str. 11, 39576 Hansestadt Stendal

Hort Auf dem Bauernhof

OT Bindfelde, Bindfelder Dorfstr. 2, 39576 Hansestadt Stendal

Hort GS Altmark

Bruchweg 3, 39576 Hansestadt Stendal

Hort Hellen-Keller

Preussenstr. 44, 39576 Hansestadt Stendal

Hort Juri Gagarin

Stadtseeallee 97, 39576 Hansestadt Stendal

Hort Nord

Bergstr. 22 b, 39576 Hansestadt Stendal                                      

Hort Petrikirchhof

Petrikirchstraße 48, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Abenteuerland

Osterburger Straße 44, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Auf dem Bauernhof

OT Bindfelde, Bindfelder Dorfstr. 2, 39576 Hansestadt Stendal

Kita BuBiLa

Dr.-Kurt - Schumacherstr. 26, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Die kleinen Strolche

OT Dahlen, Schulweg 2, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Färberhof

Hohe Bude 5, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Inselspatzen

OT Insel, Vinzelberger Weg 1, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Johannitersternchen

Stadtseeallee 45, 39576 Hansestadt Stendal    

Kita Kinderland

OT Möringen, Gartenstraße 18, 39576 Hansestadt Stendal 

Kita Kunterbunt

Pastor-Niemöller- Str. 5, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Märchenland

Juri-Gagarin-Str. 14, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Mischka

Osterburger Str. 42, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Modderkuhl* * *

OT Uchtspringe, Willy-Brandt-Str. 2, 39576 Hansestadt Stendal 

Kita Nordspatzen

Preußenstraße 11, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Regenbogenland* * * *

Rostocker Str. 4, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Sonnenschein* /* *

OT Nahrstedt, Nahrstedter Dorfstraße 54, 39576 Hansestadt Stendal 

Kita Spatzennest

OT Uenglingen, Chausseestraße 28, 39576 Hansestadt Stendal 

Kita Stadtseeknirpse* * * * *

Stadtseeallee 23a, 39576 Hansestadt Stendal

Kita Uchtespatzen

OT Börgitz, Volgfelder Str. 43, 39576 Hansestadt Stendal 

Kita Wahrburg

Alte Dorfstraße 51a  , 39576 Hansestadt Stendal

Kita Zwergenstübchen

OT Jarchau, Bauernstraße 1, 39576 Hansestadt Stendal

*  am Freitag nur bis 16:00 * *  am Donnerstag bis 18:00 * * *  Bedarfsöffnung 5:30 bis 20:30 * * * *  Bedarfsöffnung bis 20:00

* * * * *  am Freitag nur bis 16:30  
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Eine voll eingefärbte Zelle in vorstehender Tabelle ist gleichbedeutend mit einer vollen Stun-

de, halb eingefärbte Zellen können sich sowohl auf Viertel- als auch auf halbe Stunden be-

ziehen. Die Einrichtungen öffnen vor 7:00 Uhr und schließen größtenteils um 17:00 Uhr oder 

später. Die Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal ist der einzige Planungsraum, der eine 

Betreuung bis 20:00 Uhr anbietet. 

 

5.7.1 Geburtenentwicklung und Bevölkerung 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die absoluten Geburtenzahlen in der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Stendal zwischen 2005 und 2015. Die Geburtenzahlen sind in der ersten Hälfte 

der Zehn-Jahres-Zeitreihe stetig gestiegen und haben sich in ihrer zweiten Hälfte mit sehr 

geringer Dynamik tendenziell rückläufig entwickelt. Im Jahr 2014 gab es entgegen dem 

Trend einen deutlichen Anstieg der Geburten.  

ABB. 210: GEBURTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2005 - 2015 

289 289

322
337

379

361
351 345 342

376

326

0
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Geburten in der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal 2005 - 2015 

Geburten

Quelle: Einwohnermeldeamt Hansestadt Stendal 2016.
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Die nachstehenden drei Tabellen stellen in absoluten Zahlen die im Planungsraum lebenden 

Kinder gesamt, die im Planungsraum lebenden ausländischen Kinder sowie die Zu- und 

Fortzüge, jeweils in den Alterskohorten der unter 3-Jährigen, der 3- bis unter 7-Jährigen und 

der 7- bis unter 14-Jährigen, dar. Zudem werden unter den 7- bis 13-jährigen Kindern auch 

die 7- bis 10-Jährigen ausgewiesen, da Letztere mit deutlichem Abstand die meisten Plätze 

in Horten belegen. Ab einem Alter von 11 Jahren werden nur noch wenige Kinder in Horten 

betreut: Kinder ab 11 machen nur einen Anteil von ca. 2,5 % aller Hortkinder in Sachsen-

Anhalt aus.10 

In der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal leben insgesamt 4981 unter 14-jährige Kinder, 

davon 1064 unter 3-Jährige, 1458 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und 2459 Kinder von 7 

bis unter 14 Jahren. 

ABB. 211: ANZAHL DER KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

Unter 3-Jährige 1064

3- bis unter 7-Jährige 1458

7- bis unter 14-Jährige 2459

  davon: 7 bis unter 11-Jährige 1407

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Hansestadt Stendal 2016.

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder

 

Die Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal verzeichnet den zweitgrößten Ausländeranteil im 

Landkreis Stendal.  

ABB. 212: AUSLÄNDISCHE KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder
Davon: 

Ausländer

Anteil der 

Ausländer

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….1064 201 18,9%

3 bis unter 7 Jahre………………………..……………………………………1458 193 13,2%

7 bis unter 14 Jahre………………….………………………………………………………2459 267 10,9%

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….………………………………………………………1407 148 10,5%

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Hansestadt Stendal 2016.  

Die Einheitsgemeinde gehört zu den Gemeinden, in denen der Landkreis die größte Zahl 

seiner zugewiesenen Flüchtlinge untergebracht hat. Dies manifestiert sich in hohen Zuzugs-

zahlen zum Jahr 2015. Zu- und Fortwanderungszahlen erweisen sich in der Einheitsgemein-

de Hansestadt Stendal zwar gleichsam als hoch, der Saldo ist dennoch insgesamt positiv.  

ABB. 213: WANDERUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

Zuzüge und Fortzüge im Planungsraum im Jahr 2015 Zuzüge Fortzüge

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….……………………………………….+  267 - 188

3 bis unter 7 Jahre………………………..…………………………………………………………………………….+  703 - 651

7 bis unter 14 Jahre………………….……………………………………………………………………………………………….+  1411 - 1141

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….……………………………………………………………………………………………….+  839 - 711

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Hansestadt Stendal 2016.  

 

                                              
10 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016.   
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5.7.2 Versorgungssituation und Inanspruchnahme des Angebots 

Die folgenden Tabellen zeigen die  

 Betreuungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im Dezember 2015 ei-

nen Tagesbetreuungsplatz belegen)  

 Versorgungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die im Dezember 2015 

ein Betreuungsplatz laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vorhanden ist) 

 Belegungsquote (= Anteil der laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vor-

handenen Plätze, die im Dezember 2015 tatsächlich belegt sind) 

der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal.  

Die folgend aufgeführten Betreuungsquoten geben Auskunft darüber, wie viel Prozent der 

Kinder in der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal einen Betreuungsplatz nutzen. Die Be-

treuungsquoten liegen in den zwei Betreuungsarten für Kinder vor dem Beginn der Schul-

pflicht in etwa im Mittel der Planungsräume; bei den Schulkindern ist die Quote die drittnied-

rigste im Vergleich der Planungsräume.  

ABB. 214: BETREUUNGSQUOTEN (INKLUSIVE TAGESPFLEGE) IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

Unter 3-Jährige 53,3%

3- bis unter 7-Jährige* 76,4%

7- bis unter 14-Jährige 28,5%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im 

Dezember 2015 einen Tagesbetreuungsplatz 

belegen

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen 

Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult 

werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der belegten Plätze in 

Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die 

Betreuungsquote.
 

Die Versorgungsquote zeigt, für wie viel Prozent der Kinder in der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Stendal ein Betreuungsplatz vorhanden ist. Im Bereich der Kinder unter 3 Jahren 

zeigt sich eine der niedrigsten Versorgungsquoten im Vergleich der Planungsräume, glei-

ches gilt für die Betreuung von Schulkindern.  
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ABB. 215: VERSORGUNGSQUOTEN (INKLUSIVE TAGESPFLEGE) IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

Unter 3-Jährige 61,1%

3- bis unter 7-Jährige* 78,6%

7- bis unter 14-Jährige 31,5%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die ein 

Betreuungsplatz lt. Betriebserlaubnis vorhanden 

ist

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren 

eingeschult werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der 

verfügbaren Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-

Jährigen die Versorgungsquote.
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Durch die Belegungsquote wird aufgezeigt, wie viel Prozent der laut Betriebserlaubnissen 

vorhandenen Plätze auch tatsächlich genutzt werden. In der Einheitsgemeinde Hansestadt 

Stendal sind die Kapazitäten der Einrichtungen gut ausgelastet; ein kleiner Puffer für Bele-

gungsschwankungen ist vorhanden. Fast voll ausgelastet sind die Plätze für Kinder zwischen 

3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht.  

ABB. 216: BELEGUNGSQUOTEN (INKLUSIVE TAGESPFLEGE) IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

Anteil belegter Plätze im Dezember 2015 durch:

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren 87,2%

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 97,2%

Schulkinder bis unter 14 Jahren 90,3%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.  
 

In der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal gibt es 3 Tagespflegestellen, die insgesamt 8 

Plätze für Kinder unter 3 Jahren anbieten.  

ABB. 217: TAGESPFLEGE IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

Tagespflege im Dezember 2015 für:

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren 8

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 0

Gesamt 8

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.  
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Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der absoluten Belegungszahlen von 2011 bis 2015, 

jeweils im Dezember des Jahres, in den drei Betreuungsarten. Die Zahl der belegten Betreu-

ungsplätze verhält sich in allen Betreuungsarten über die Zeitreihe recht konstant, ist aber 

zuletzt im Bereich der unter 3-Jährigen und der Schulkinder leicht gestiegen. Die 

Tagespflegefälle sind in untenstehender Abbildung nicht enthalten, da die entsprechenden 

Daten nicht für die gesamte Zeitreihe verfügbar waren. 

ABB. 218: ENTWICKLUNG DER BELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2011 - 2015 
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488

559

1059

1129 1139
1111 1114
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2011 2012 2013 2014 2015

Entwicklung der Belegung der Tageseinrichtungen

(ohne Tagespflege) in der EG Hansestadt Stendal 2011 - 2015

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt Schulkinder bis unter 14 Jahren

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

Zur verbesserten Einordnung der Belegungszahlen zeigt die untenstehende Tabelle die Mi-

nimal- und Maximalbelegungen der Tageseinrichtungen des Planungsraumes über das Jahr 

verteilt. Berechnet wurden diese Werte wie folgt: Im Planungsraum gibt es 13 Tageseinrich-

tungen; die hierin vorhandenen Plätze wurden den Betreuungsarten zugeordnet. Nun wurde 

in jeder Einrichtung pro Betreuungsart der Monat mit der niedrigsten Belegung und der Mo-

nat mit der höchsten Belegung ausgemacht. Die Summe der niedrigsten Werte der vier Ein-

richtungen stellt jeweils pro Betreuungsart das Minimum, die Addition der höchsten Werte 

entsprechend das Maximum dar. Es wird ersichtlich, dass die Dezemberzahlen des Jahres 

2015 bei den unter 3-Jährigen eher mittig zwischen Minimum und Maximum, bei den Kindern 

zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht zwar auch mittig, aber eher nahe am 

Minimum, und bei den Schulkindern nahe am Maximum liegen. 
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ABB. 219: MINIMAL- UND MAXIMALBELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

Minimum Maximum

0 bis unter 3 Jahre: 417 606

3 bis unter 7 Jahre: 1003 1286

7 bis unter 14 Jahre: 570 734

Anmerkung: Die Tabelle gibt die über das ganze Jahr gerechneten Minimal- und 

Maximalbelegungen der Kindertageseinrichtungen des PLR an. 

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016, Berechnung: con_sens.  
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Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Betreuungsquoten von 2011 bis 

2015, jeweils im Monat Dezember des Jahres, für die drei Betreuungsarten. Die Betreuungs-

quoten haben sich in den letzten 5 Jahren auf recht konstantem Niveau bewegt. Eine Aus-

nahme bildet die Betreuung der unter 3-Jährigen: Hier ist die Quote nach einem starken 

Rückgang im Jahr 2014 zuletzt wieder gestiegen, was Resultat einer deutlichen Steigerung 

der absoluten Platzzahlen ist.  

Die Tagespflegefälle sind in untenstehender Abbildung nicht enthalten, da die 

entsprechenden Daten nicht für die gesamte Zeitreihe verfügbar waren. Aus diesem Grund 

weicht auch die hier für 2015 angegebene Betreuungsquote von der in Abbildung 214 darge-

legten Betreuungsquote ab.  

ABB. 220: ENTWICKLUNG DER BETREUUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2011 - 2015 
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Entwicklung der Betreuungsquoten in Tageseinrichtungen

(ohne Tagespflege) in der EG Hansestadt Stendal 2011 - 2015

Unter 3-Jährige 3- bis unter 7-Jährige* 7- bis unter 14-Jährige

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

*Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult werden, überzeichnet 

die Inbezugsetzung der belegten Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die Betreuungsquote.  
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Die folgende Abbildung zeigt den Anteil der Plätze der drei Betreuungsarten, den Anteil der 

Plätze in Tagespflege und den Anteil der Plätze für Kinder mit Handicap an allen vorhande-

nen Plätzen auf. Den größten Anteil macht die Betreuung der Kinder zwischen 3 Jahren bis 

zum Beginn der Schulpflicht aus, darauf folgen die Schulkinder. Den geringsten Anteil wei-

sen die belegten Plätze für unter 3-jährige Kinder auf. Diese Verteilung ist auch der unter-

schiedlichen Größe der den Betreuungsarten zugeordneten Altersgruppen zuzuschreiben. 

Der Anteil der integrativen und inklusiven Betreuungsplätze an allen Plätzen beträgt 2,4 %.  

Die Tagespflege macht einen geringen Anteil in Höhe von 0,3 % aus.  

ABB. 221: ANTEIL DER VERSCHIEDENEN BETREUUNGSFORMEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

23,5%

46,8%
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Alle Kinder in Tagespflege Plätze Gesamt: Davon: Plätze für Kinder
mit (drohender)

Behinderung

Anteil der belegten Plätze in verschiedenen Formen der Tagesbetreuung an 
allen belegten Plätzen in der EG Hansestadt Stendal (Dezember 2015)

Anteil der Plätze in Formen der Tagesbetreuung an allen Plätzen für

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

5.7.3 Versorgungssituation für Kinder mit (drohender) Behinderung 

Derzeit weist die Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal 57 Plätze in integrativen oder inklu-

siven Tageseinrichtungen auf. Der Anteil der integrativen und inklusiven Betreuungsplätze 

an allen Plätzen beträgt 2,4 % (Abbildung 221).  

Folgende Einrichtungen in der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal bieten Plätze für Kin-

der mit (drohender) Behinderung:  

 25 Plätze in einer integrativen Tageseinrichtung (Kita Kunterbunt) 

 12 Plätze in einer inklusiven Tageseinrichtung (Kita BuBiLa) 

 8 Plätze in einer inklusiven Tageseinrichtung (Kita Abenteuerland) 

 1 Platz in einer Tageseinrichtung mit Einzelintegration (Evangelische Kita) 

 1 Platz in einer Tageseinrichtung mit Einzelintegration (Kita Uchtespringe) 
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 10 Plätze in einer Tageseinrichtung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf (Hort Helen Keller) 

Die vorhandenen Plätze verteilen sich wie folgt auf die relevanten Betreuungsarten: 

ABB. 222: PLÄTZE FÜR KINDER MIT (DROHENDER) BEHINDERUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2016 

0 Jahre bis zum Schuleintritt 47

Schuleintritt bis unter 14 Jahre 10

Gesamt 57

Plätze für Kinder mit (drohender) Behinderung

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

Hier liegt der Bedarf in einem weiteren Ausbau inklusiver Betreuungsplätzen für alle Betreu-

ungsarten. Aufgrund der fehlenden inklusiven Betreuungsplätze in der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Stendal werden Kinder mit (drohender) Behinderung in anderen Planungsräu-

men betreut.  

 

5.7.4 Betreuung außerhalb der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal 

Die Betreuung von Kindern außerhalb des eigenen Gemeindegebietes der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Stendal ist mittels Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3b KiFöG LSA im Rahmen 

von freien Kapazitäten möglich.  

Die nachstehende Tabelle zur gemeindeübergreifenden Betreuung dokumentiert die Zahl der 

Fälle, bei denen im Jahr 2015 Kinder aus anderen Planungsräumen in der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Stendal betreut werden als „Kinder aus fremden Gemeinden“. Die Zahl der Fälle, 

bei denen aus der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal stammende Kinder in einem ande-

ren Planungsraum betreut werden, wird in der Spalte „Kinder in fremden Gemeinden“ er-

fasst.  
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ABB. 223: GEMEINDEÜBERGREIFENDE BETREUUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

EG Hansestadt Havelberg 0 0 +  0

VerbGem Arneburg-Goldbeck 31 45  - 14

EG Stadt Bismark 33 8 +  25

VerbGem Elbe-Havel-Land 10 0 +  10

EG Hansestadt Osterburg 0 6  - 6

VerbGem Seehausen 2 0 +  2

EG Hansestadt Stendal - - -

EG Stadt Tangerhütte 20 8 +  12

EG Stadt Tangermünde 56 17 +  39

Außerhalb LK Stendal 11 2 +  9

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016. 

Kinder aus fremden 

Gemeinden

Gemeindeübergreifende 

Betreuung der PLR:

Kinder in fremden 

Gemeinden
Differenz

 

Es gibt deutlich mehr Fälle, in denen Kinder aus anderen Gemeinden im Planungsraum be-

treut werden. Fälle gemeindeübergreifender Betreuung bestehen in größerer Zahl vor allem 

mit der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde, zudem auch mit der Verbandsgemeinde Ar-

neburg-Goldbeck sowie den Einheitsgemeinden Stadt Bismark und Tangerhütte. Ferner gibt 

es eine größere Anzahl von Fällen, in denen Kinder aus anderen Landkreisen in der Ein-

heitsgemeinde betreut werden. 

 

5.7.5 Platzkosten als leistungsorientiertes Entgelt 

Die Kosten einer Tageseinrichtung basieren auf leistungsorientierten Entgelten, in Form von 

Platzkosten, d. h. es erfolgt keine reine Ermittlung der Selbstkosten einer Tageseinrichtung. 

Vielmehr stehen die Leistungen und die Qualität der Leistungen im Vordergrund. Das leis-

tungsorientierte Entgelt wird unter den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit, Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit gemäß § 78c SGB VIII bewertet und ermittelt. Die Personalkosten des pä-

dagogischen Personals bilden in der Regel den größten Anteil der umlagefähigen Gesamt-

kosten ein.  

Umlagefähige Kosten sind grundsätzlich nur die Kosten der Regelleistungen. Kosten für zum 

Beispiel den behinderungsbedingten Mehrbedarf zählen nicht zu den Regelleistungen einer 

Tageseinrichtung und werden separat finanziert.  

Die Finanzierung des leistungsorientierten Entgeltes wird auf vier Parteien verteilt. Das Land 

Sachsen-Anhalt und der Landkreis Stendal beteiligen sich gemäß § 12 und § 12a KiFöG 

LSA. Die finanzielle Beteiligung der jeweiligen Gemeinden regelt der § 12b KiFöG LSA. Die 

vierte Partei stellen die Eltern dar, welche sich in Form von Kostenbeiträgen beteiligen.  
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Die monatlichen Platzkosten für die Tageseinrichtungen des Planungsraumes sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgelistet – jeweils für die drei Betreuungsarten sowie die entspre-

chenden Höchst- und Mindestbetreuungsdauern. Auch wird der Anteil der Kosten für das 

pädagogische Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ausgewiesen. 

Die Einrichtungen der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal verzeichnen sehr unterschiedli-

che anteilige Kosten für pädagogisches Personal – die Spannweite reicht von 44,2 % im Hort 

Grundschule Altmark bis 76,4 % in der Kita Sonnenschein. Die höchsten monatlichen Platz-

kosten verzeichnen die Kita Kinderland und die Kita Abenteuerland, die niedrigsten die Kita 

Sonnenschein.  

ABB. 224: MONATLICHE PLATZKOSTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 2015 

Platzkosten 2016

(pro Monat) 5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

1-Stunden-

Betreuung

6-Stunden-

Betreuung

Ev. Kindertagesstätte
Bismarckstraße 18, 39576 

Hansestadt Stendal
669,96 €    1.133,30 € 412,56 €    618,48 €    - - 72,3%

Hort am Stadtsee
Carl-Hagenbeck-Str. 11, 39576 

Hansestadt Stendal
- - - - 91,09 €     220,37 €    59,5%

Hort Auf dem Bauernhof
OT Bindfelde, Bindfelder Dorfstr. 

2, 39576 Hansestadt Stendal
- - - - 151,66 €    416,52 €    65,8%

Hort Grundschule Altmark
Bruchweg 3, 39576 Hansestadt 

Stendal
- - - - 125,17 €    241,86 €    44,2%

Hort Juri Gagarin
Stadtseeallee 97, 39576 

Hansestadt Stendal
- - - - 127,78 €    301,39 €    59,7%

Hort Nord
Bergstr. 22 b, 39576 Hansestadt 

Stendal                                      
- - - - 73,40 €     201,72 €    69,2%

Hort Petrikirchhof
Petrikirchstraße 48, 39576 

Hansestadt Stendal
- - - - 93,23 €     220,15 €    60,6%

Kita Abenteuerland
Osterburger Straße 44, 39576 

Hansestadt Stendal
751,32 €    1.226,52 € 487,32 €    698,52 €    - - 64,5%

Kita Auf dem Bauernhof
OT Bindfelde, Bindfelder Dorfstr. 

2, 39576 Hansestadt Stendal
589,24 €    991,18 €    365,94 €    544,58 €    - - 71,1%

Kita BuBiLa
Integrative Kindertageseinrichtung 

"BuBiLa"
603,14 €    1.037,02 € 362,09 €    554,93 €    - - 71,8%

Kita Die kleinen Strolche
OT Dahlen, Schulweg 2, 39576 

Hansestadt Stendal
682,67 €    1.151,42 € 422,25 €    630,59 €    - - 67,7%

Kita Färberhof
Hohe Bude 5, 39576 Hansestadt 

Stendal
701,44 €    1.112,78 € 472,92 €    655,74 €    - - 63,8%

Kita Inselspatzen
OT Insel, Vinzelberger Weg 1, 

39576 Hansestadt Stendal
596,68 €    978,89 €    384,34 €    554,21 €    - - 65,9%

Kita Johannitersternchen
Stadtseeallee 45, 39576 

Hansestadt Stendal    
612,37 €    1.076,09 € 354,75 €    560,85 €    - - 75,9%

Kita Kinderland
OT Möringen, Gartenstraße 18, 

39576 Hansestadt Stendal 
749,71 €    1.293,66 € 447,51 €    689,27 €    - - 72,5%

Kita Kunterbunt
Pastor-Niemöller-Str. 5, 39576 

Hansestadt Stendal
675,01 €    1.098,29 € 439,85 €    627,97 €    - - 59,8%

Kita Märchenland
Juri-Gagarin-Str. 14, 39576 

Hansestadt Stendal
612,11 €    1.054,87 € 366,14 €    562,92 €    - - 71,9%

Kita Mischka
Osterburger Str. 42, 39576 

Hansestadt Stendal
674,49 €    1.166,51 € 401,15 €    619,82 €    - - 65,5%

Kita Modderkuhl
OT Uchtspringe, Willy-Brandt-Str. 

2, 39576 Hansestadt Stendal 
582,98 €    985,14 €    359,56 €    538,30 €    - - 73,2%

Kita Nordspatzen
Preußenstraße 11, 39576 

Hansestadt Stendal
633,15 €    1.101,50 € 372,95 €    581,11 €    - - 74,9%

Kita Sonnenschein
OT Nahrstedt, Nahrstedter 

Dorfstraße 54, 39576 

Hansestadt Stendal 

550,89 €    953,27 €    327,35 €    506,18 €    - - 76,4%

Kita Regenbogenland
Rostocker Str. 4, 39576 

Hansestadt Stendal
662,96 €    1.133,84 € 401,36 €    610,64 €    - - 71,1%

Kita Spatzennest
OT Uenglingen, Chausseestraße 

28, 39576 Hansestadt Stendal 
792,44 €    1.357,97 € 478,26 €    729,61 €    - - 71,1%

Kita Stadtseeknirpse
Stadtseeallee 23a, 39576 

Hansestadt Stendal
628,83 €    1.101,51 € 366,24 €    576,31 €    - - 74,8%

Kita Uchtespatzen
OT Börgitz, Volgfelder Str. 43, 

39576 Hansestadt Stendal 
618,07 €    1.125,86 € 335,96 €    561,64 €    138,49 €    279,54 €    69,5%

Kita Wahrburg
Alte Dorfstraße 51a, 39576 

Hansestadt Stendal
719,49 €    1.202,20 € 451,32 €    665,86 €    - - 66,5%

Kita Zwergenstübchen
OT Jarchau, Bauernstraße 1, 

39576 Hansestadt Stendal
604,66 €    996,76 €    386,82 €    561,09 €    - - 65,1%

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Anteil der Kosten für 

päd. Personal an 

umlagefähigen 

Gesamtkosten

Kinder von 

0 bis unter 3

Kinder von 3 bis zum 

Schuleintritt 

Schulkinder bis unter 14 

Jahren
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Der Hort Helen Keller ist in voriger Auflistung nicht enthalten, da es sich um eine rein 

integrative Einrichtung handelt.  

 

5.7.6 Bedarfsprognose für die Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal 

Im Folgenden wird zunächst die nach der Saldenmethode ermittelte Geburtenfortschreibung 

dargestellt. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von +3,70 Geburten, sodass ein 

Anstieg von 326 Geburten in 2015 auf 348 Geburten in 2021 prognostiziert wird. Im Folgen-

den wurde die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wur-

den die nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 

2015 nach Alterskategorien. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der unter 3-

jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Pla-

nungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbe-

darfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 1114 zu versorgenden Kindern unter 3 Jahren ausge-

gangen. 

ABB. 225: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE U3, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 

Kinder U3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

345 342 376 326 330 333 337 341 345 348 3,70

Kinder U1 Gesamt 345 342 376 326 330 333 337 341 345 348

Kinder U2 Gesamt 687 718 702 656 663 671 678 685 693

Kinder U3 Gesamt 1.063 1.044 1.032 989 1.000 1.011 1.022 1.034

Kinder 0 bis U1 Jahre 345 342 376 326 330 333 337 341 345 348

Kinder 1 bis U2 Jahre 345 342 376 326 330 333 337 341 345

Kinder 2 bis U3 Jahre 345 342 376 326 330 333 337 341

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

41 44 43 40 52 55 58 60 63 66 69 2,75

29 32 25 22 136 21 19 18 16 15 13 -1,47 

Zugänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

41 36 26 65 83 71 77 84 90 96 102 6,23

25 20 18 38 184 42 45 49 52 56 60 3,62

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamt 0 bis U2 Jahre 733 672 683 694 705 716 727

Gesamt 2 bis U3 Jahre 390 397 352 361 370 379 387

1061 1069 1035 1055 1075 1094 1114

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 17 38 46 55 63 72 80

Kinder U3 außerhalb PLR betreut* 24

Auswärtige Kinder U3 in PLR betreut* 37

Quelle: con_sens 2016.

U3  Gesamt

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: +3,70

Fortzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+2,75
Fortzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-1,47

Zuzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+6,23

Zuzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+3,62

Der hohe Zu- und Fortzug in 2015 ist vermutlich durch die Flüchtlingswelle beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte mit 1% bzw.5% Gewichtung einbezogen, 

fortgeschrieben wurde aber auf Grundlage von 2014.

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.7.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

 
  

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 80 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen im Bereich der Kinder unter 3 Jahren. 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

223 

 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 53,3 % in 2015 

auf 58,4 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 567 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 651 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 226: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 U3, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

49,9% 52,3% 54,7% 44,9% 53,3% 54,1% 55,0% 55,9% 56,7% 57,6% 58,4% 0,01

545 544 544 488 567 579 569 589 609 630 651

579 569 589 609 630 651

54,1% 55,0% 55,9% 56,7% 57,6% 58,4%

650 650 650 650 650 650

Differenz Bedarf zu verhandenen U3-Plätzen 2016:  -71  -81  -61  -41  -20 +1

Quelle: con_sens 2016.

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote U3 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 7  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,01

Betreuung U3 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte Plätze 

inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf U3 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent U3 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

 
  

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 650 Plätzen würde daher in 2021 1 Platz mehr benö-

tigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 87,2 %, was die Prognose 

plausibel erscheinen lässt. Dem Mehrbedarf von nur einem Platz kommt keine große Bedeu-

tung zu, jedoch sollte die integrative Betreuung für Kinder unter 3 Jahren ausgebaut werden. 

Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal betreut werden, so-

wie für unvorhergesehene Bedarfe sollte zusätzlich eine gewisse Platzreserve in Höhe von 

ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

224 

 

In gleicher Weise wurden die Geburten für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren fortgeschrie-

ben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von +3,70 Geburten, aufgrund von unter-

schiedlich starker Geburtenjahrgänge wird dennoch ein Rückgang von 1436 Kindern in 2015 

auf 1326 Kinder in 2021 prognostiziert wird. Im Folgenden wurde die Prognose durch Einbe-

zug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wurden die nach der Saldenmethode er-

mittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 2015. Darüber hinaus ist nachricht-

lich auch die Anzahl der 3- bis unter 7-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes 

und die der externen Kinder, die im Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese 

nicht in die Berechnung des Platzbedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des 

Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 1449 zu versorgenden Kindern zwischen 3 und unter 7 

Jahren ausgegangen. 

ABB. 227: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE 3-U7, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 

Kinder 3 bis U7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

379 361 351 345 342 376 326 330 333 337 341 345 348 3,70

Kinder 3 bis U7 Gesamt 1.436 1.399 1.414 1.389 1.374 1.365 1.326

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

87 105 94 97 651 100 104 107 110 114 117 3,33

Zugänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

72 76 86 128 703 147 165 184 203 221 240 18,67

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

1488 1445 1476 1466 1466 1473 1449

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 52,0 46,3 61,7 77,0 92,3 107,7 123,0

Kinder 3 bis U7 außerhalb PLR betreut* 45

Auswärtige Kinder 3 bis U7 in PLR betreut* 68

Quelle: con_sens 2016.

Fortzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre 

von 2011 bis 2015: +3,33

Zuzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre von 

2011 bis 2015: +18,67

3 bis U7  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.7.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

Der hohe Zu- und Fortzug in 2015 ist vermutlich durch die  Flüchtlingswelle beeinflusst. In die Saldenermittlung wurden die Werte nicht einbezogen, fortgeschrieben wurde aber 

auf Grundlage von 2014.

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: +3,70

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 123 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen. 
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Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Reduzierung der Betreuungsquote von 76,4 % in 

2015 auf 74 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 1114 Kinder in 2015 (hier 

sind die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit 

betreut werden, enthalten) 1073 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kä-

men nicht näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 228: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 3-U7, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

78,5% 81,9% 80,7% 77,2% 76,4% 76,6% 76,1% 75,6% 75,1% 74,5% 74,0% -0,01 

1059 1129 1139 1111 1114 1108 1123 1108 1100 1098 1073

1108 1123 1108 1100 1098 1073

76,6% 76,1% 75,6% 75,1% 74,5% 74,0%

1146 1146 1146 1146 1146 1146

Differenz Bedarf zu verhandenen 3- bis U7-Plätzen 2016:  -38  -23  -38  -46  -48  -73

Quelle: con_sens 2016.

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 3 bis U7 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 7  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,01

Betreuungsbedarf 3 bis U7 in absoluten Zahlen 

Betreuungsbedarf 3 bis U7 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent Szenario II 3 bis U7 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 1146 Plätzen würden daher in 2021 73 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 97,2 %. Für auswärtige 

Kinder, die in der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal betreut werden, sowie für unvorher-

gesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten 

werden. 

Für die Kinder zwischen 7 und 14 Jahren wurden die Bevölkerungszahlen zwischen 2011 

und 2015 mit der Saldenmethode fortgeschrieben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mit-

telwert von + 30,75 Kindern, sodass ein Anstieg von 2.459 Kindern in 2015 auf 2.644 Kinder 

in 2021 prognostiziert wird. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 7- bis unter 

14-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im 

Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platz-

bedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

ABB. 229: EINWOHNERFORTSCHREIBUNG 7-U14, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 

Kinder 7 bis U14 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

2336 2336 2336 2374 2.459 2.490 2.521 2.551 2.582 2.613 2.644 30,75

2336 2336 2336 2374 2459 2490 2521 2551 2582 2613 2644

Kinder 7 bis U14 außerhalb PLR betreut 20

Auswärtige Kinder 7 bis U14 in PLR betreut 68

Quelle: con_sens 2016.

7 bis U14  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.7.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

Bevölkerung 7 bis U14, Fortschreibung mit Saldo 2011-2015: 

+30,75

 

Für 2021 wird daher von insgesamt 2.644 zu versorgenden Kindern zwischen 7 und unter 14 

Jahren ausgegangen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 28,5 % in 2015 

auf 32,1 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 700 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 
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werden, enthalten) 849 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 230: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 7-U14, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

26,0% 26,8% 26,7% 26,7% 28,5% 29,1% 29,7% 30,3% 30,9% 31,5% 32,1% 0,01

608 626 623 633 700 724 748 773 798 823 849

724 748 773 798 823 849

29,1% 29,7% 30,3% 30,9% 31,5% 32,1%

775 775 775 775 775 775

Differenz Bedarf zu verhandenen 7- bis U14-Plätzen 2016:  -51  -27  -2 +23 +48 +74

Quelle: con_sens 2016.

Versorgungsquote in Prozent 7 bis U14 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 7 bis U14 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 7  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,01
Betreuung 7 bis U14 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte 

Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 7 bis U14 in Plätzen Gesamt:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 775 Plätzen würden daher in 2021 74 Plätze mehr be-

nötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 90,3 %, was die Prognose 

plausibel erscheinen lässt. Es sollte ein deutlicher Ausbau in diesem Bereich stattfinden, 

möglicherweise durch Neubau eines Hortes. Die integrative Komponente sollte in allen Hor-

ten gleichmäßig gegeben sein. Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde 

Hansestadt Stendal betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte zusätzlich 

eine gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. 

 

5.7.7 Planungs- und Entwicklungserfordernisse 

Zusammenfassend sind in der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal im Bereich der Kin-

der von 3 Jahren bis zur Schulpflicht die in den Betriebserlaubnissen dargelegten Kapazitä-

ten zu reduzieren; bei den Plätzen für Kinder unter 3 Jahren gibt es kaum Veränderungsbe-

darf. Ein Ausbau muss hingegen bei der Zahl der inklusiven Plätze in Tageseinrichtungen 

dieser Betreuungsarten erfolgen. Für Schulkinder sind ebenfalls neue, insbesondere inklusi-

ve, Plätze zu schaffen – dies könnte durch die Schaffung eines neuen Hortes mit integrativen 

Plätzen gelingen. Auch alle anderen Horte des Planungsraums sollen eine integrative oder 

inklusive Komponente anstreben.  
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Es sind in den Betreuungsarten die folgenden Plätze auf- oder abzubauen: 

ABB. 231: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL  

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze: 

Mehr-/  

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 650 651 +1 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
1146 1073 -73 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

754 849 +74 

 

Für vorhersehbare, aber auch für unvorhergesehene Bedarfe sollte immer eine gewisse 

Platzreserve vorgehalten werden. Insofern sind Belegungsquoten von 10 bis 20 % unter 100 

auf Dauer nicht nur vertretbar, sondern erforderlich. Allerdings sind darüber hinausgehende 

Platzreserven konsequent sukzessive abzubauen, d. h. die bestehenden Betriebserlaubnisse 

sollten bezogen auf die jeweilige Einrichtung und konkrete Situation hinsichtlich der Kapazi-

tät nach unten korrigiert werden. Für die Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal bedeutet 

dies, dass – bei einer angenommen Platzreserve von 15 % als Mittel der vorgegebenen Wer-

te – ca. folgende Plätze vorgehalten werden sollten: 

ABB. 232: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 INKLUSIVE PLATZRESERVEN, EINHEITSGEMEINDE HANSESTADT STENDAL  

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze 

+15%: 

Mehr-/  

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 650 748 +98 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
1146 1233 +87 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

754 977 +223 

 

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass, wenn Platzreserven eingerechnet werden, in der Ein-

heitsgemeinde Hansestadt Stendal in allen Betreuungsarten Plätze geschaffen werden müs-

sen: Im Bereich der Kinder unter 3 Jahren entsteht nunmehr ein deutlicher Mehrbedarf, bei 

den Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht resultiert anstatt eines Min-

derbedarfes ein Mehrbedarf in Höhe von ca. 87 Plätzen und bei den schulpflichtigen Kindern 

müssen, um Platzreserven vorhalten zu können, ca. 223 neue Plätze geschaffen werden. 
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Gleichzeitig ist dem Vorantreiben des Ausbaus inklusiver Plätze in allen Betreuungsarten 

eine hohe Priorität zuzumessen.  

Auf Engpässe im Bereich der Schulkindbetreuung ist bereits reagiert worden: Der Hort Nord 

darf per Ausnahmegenehmigung statt der eigentlich vorgesehenen 220 Plätze bis zum 

31.7.2017 244 Plätze anbieten. Zudem werden in der Kita Spatzennest, ebenfalls per Aus-

nahmegenehmigung, aktuell 3 Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht 

mehr betreut als ursprünglich vorgesehen.  

 

Zudem ist in der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal die Schaffung zweier neuer Einrich-

tungen bereits geplant:  

 Der Kreisverband Östliche Altmark e.V. wird eine Einrichtung mit einer Plan-Kapazität 

von 50 Plätzen für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in 

der Rosa-Luxemburg-Straße 8, 39576 Hansestadt Stendal eröffnen.  

 Die Borghardt Stiftung zu Stendal wird eine Einrichtung mit einer Plan-Kapazität von 

insgesamt voraussichtlich 60 Plätzen eröffnen. Es ist vorgesehen, hiervon 30 Plätze 

für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und weitere 30 Plät-

ze für die Betreuung von Schulkindern bereitzustellen. 30 % der Plätze für Kinder bis 

zum Beginn der Schulpflicht und 100 % der Plätze im Schulkindbereich sollen dabei 

voraussichtlich integrativ ausgestaltet werden. 

Hiermit wird ein Teil der errechneten Mehrbedarfe bereits abgedeckt. 

Gleichzeitig wird die Tagespflegestelle von Frau Annegret Knoll zum 18.12.2016 geschlos-

sen, was mit einem Wegfall von 3 Betreuungsplätzen einhergeht. 
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5.8 Planungsraum 8: Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte  

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat ca. 11.000 Einwohner (Stand 31.12.2015) und 

liegt im Süden des Landkreises Stendal.  

Die nachstehenden Tabellen und Diagramme stellen das Betreuungsangebot, die Inan-

spruchnahme, die Versorgungssituation, die Kosten der Betreuung und die aktuelle und 

künftige Bedarfsprognose für die Tagesbetreuung in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhüt-

te für die Jahre 2017 bis 2021 dar. Anschließend erfolgen eine Auswertung sowie die Dar-

stellung der Planungs- und Entwicklungserfordernisse für diesen Planungsraum. 

Folgende Karte gibt Auskunft über die Standorte der Tageseinrichtungen der Einheitsge-

meinde Stadt Tangerhütte sowie die jeweiligen Betreuungsarten und zeigt auf, welche Ein-

richtungen auch integrative oder inklusive Betreuung anbieten. 

ABB. 233: TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2016 (KARTE) 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bestand an Tageseinrichtungen im Planungsraum Ein-

heitsgemeinde Stadt Tangerhütte (Stand September 2016) gemäß den aktuell gültigen Be-

triebserlaubnissen. 

ABB. 234: TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2016 

Nr. Einrichtungsart/ Adresse Aufnahmealter Kapazität: 0 - U3 3-U7 7-U14

Hort Grieben

OT Grieben, Chausseestr. 20, 39517 Tangerhütte 

Situationsansatz mit naturnaher Pädagogik

Hort Tangerhütte

Bismarckstr. 65, 39517 Tangerhütte

Montessori Ansatz

Ausnahmegenehmigung bis 31.7.2017: 135 Plätze

Kita Anne Frank

Schönwalder Chaussee 16a, 39517 Tangerhütte

K.A.

Kita Elbspatzen

OT Bittkau, Ernst-Thälmannstr.7, 39517 Tangerhütte    

Situationsorientierter Ansatz und Projektarbeit

Kita Friedrich Fröbel

Neustädter Ring 4, 39517 Tangerhütte 

Fröbel-Ansatz

Kita Haus der kleinen Racker

OT Bellingen, Kirchengasse 2, 39579 Tangerhütte 

Situationsorientierter Ansatz

Kita Lüderitzer Kids

OT Lüderitz, Tangermünder Straße 43, 39517 

Tangerhütte 

Lebensbezogener Ansatz

Ausnahmegenehmigung bis 31.7.2017: 65 Plätze statt 

55 Plätze für Schulkinder

Kita Sonnenkäfer

OT Cobbel, Lindenstraße 24, 39517 Tangerhütte 

Situationsorientierter Ansatz

Kita Tangerwichtel

OT Demker, Weißewarter Weg 2, 39579 Tangerhütte 

Situationsansatz

Kita Unsere Dorfspatzen

OT Lüderitz, Tangermünder Str. 61, 39517 Tangerhütte

Situationsansatz

Kita Waldesrand

OT Grieben, Waldweg 6, 39517 Tangerhütte 

Situationsansatz mit naturnaher Pädagogik

10 0 bis Schuleintritt 24/16 21/33 0

11 0 bis Schuleintritt 15 30 0

8 0 bis Schuleintritt 22 28 0

9 0 bis Schuleintritt 7 13 0

6 0 bis Schuleintritt 14/12 28/32 0

7
5 Jahre bis 

7. Schuljahrgang
0 13 55

4
0 bis Schuleintritt 13/6 23/30 0

5 0 bis Schuleintritt 82/73 0/18 0

2
Schuleintritt bis 

7. Schuljahrgang
0 0 120

3
2 Jahre bis 

Schuleintritt
6/0 130/142 0

1
Schuleintritt bis 

7. Schuljahrgang
0 0 40

 

Die Kita Elbspatzen und die Kita Waldesrand wurden zusammengelegt; die Kita Elbspatzen 

in Bittkau wurde daher zum 31.07.2016 geschlossen. 
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Folgende Tabelle bildet die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde 

Stadt Tangerhütte ab. Eine voll eingefärbte Zelle ist gleichbedeutend mit einer vollen Stunde, 

halb eingefärbte Zellen können sich sowohl auf Viertel- als auch auf halbe Stunden bezie-

hen. Die Öffnungszeiten reichen überwiegend von 6:00 bis 17:00 Uhr. 

ABB. 235: ÖFFNUNGSZEITEN DER TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 Öffnungszeiten Tangerhütte

Einrichtung 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hort Grieben

OT Grieben, Chausseestr. 20, 39517 Tangerhütte 

Hort Tangerhütte

Bismarckstr. 65, 39517 Tangerhütte

Kita Anne Frank

Schönwalder Chaussee 16a, 39517 Tangerhütte

Kita Friedrich Fröbel

Neustädter Ring 4, 39517 Tangerhütte 

Kita Elbspatzen

OT Bittkau, Ernst-Thälmannstr.7, 39517 Tangerhütte    

Kita Haus der kleinen Racker

OT Bellingen, Kirchengasse 2, 39579 Tangerhütte 

Kita Lüderitzer Kids*

OT Lüderitz, Tangermünder Straße 43, 39517 Tangerhütte 

Kita Sonnenkäfer

OT Cobbel, Lindenstraße 24, 39517 Tangerhütte 

Kita Tangerwichtel

OT Demker, Weißewarter Weg 2, 39579 Tangerhütte 

Kita Unsere Dorfspatzen* *

OT Lüderitz, Tangermünder Str. 61, 39517 Tangerhütte

Kita Waldesrand* * *

OT Grieben, Waldweg 6, 39517 Tangerhütte 

* Freitag nur bis 16:30h * * Donnerstag und Freitag nur bis 16:30h * * * bei Bedarf bis 17:00h  

5.8.1 Geburtenentwicklung und Bevölkerung 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die absoluten Geburtenzahlen in der Einheitsgemeinde 

Stadt Tangerhütte zwischen 2005 und 2015. Die Zahl der Geburten ist in den letzten 5 

Jahren gesunken und befindet sich im Jahr 2015 auf dem gleichen Niveau wie 2005. Im Jahr 

2011 waren die Geburtenzahlen auffallend hoch.  

ABB. 236: GEBURTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2005 - 2015 
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Quelle: Einwohnermeldeamt Tangerhütte 2016.
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Die nachstehenden drei Tabellen stellen in absoluten Zahlen die im Planungsraum lebenden 

Kinder gesamt, die im Planungsraum lebenden ausländischen Kinder sowie die Zu- und 

Fortzüge, jeweils in den Alterskohorten der unter 3-Jährigen, der 3- bis unter 7-Jährigen und 

der 7- bis unter 14-Jährigen, dar. Zudem werden unter den 7- bis 13-jährigen Kindern auch 

die 7- bis 10-Jährigen ausgewiesen, da Letztere mit deutlichem Abstand die meisten Plätze 

in Horten belegen. Ab einem Alter von 11 Jahren werden nur noch wenige Kinder in Horten 

betreut: Kinder ab 11 Jahren machen nur einen Anteil von ca. 2,5 % aller Hortkinder in 

Sachsen-Anhalt aus.11 

In der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte leben insgesamt 1205 unter 14-jährige Kinder, 

davon 231 unter 3-Jährige, 349 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und 625 Kinder von 7 bis 

unter 14 Jahren. 

ABB. 237: ANZAHL DER KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 Kinder

Unter 3-Jährige 231

3- bis unter 7-Jährige 349

7- bis unter 14-Jährige 625

  davon: 7 bis unter 11-Jährige 340

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Stadt Tangerhütte 2016.

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder

 

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte verzeichnet einen sehr geringen Ausländeranteil; 

nur bei den 7- bis unter 14-Jährigen liegt der Anteil mit dem Gesamtwert des Landkreises 

nahezu gleichauf.  

ABB. 238: AUSLÄNDISCHE KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder
Davon: 

Ausländer

Anteil der 

Ausländer

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….231 5 2,2%

3 bis unter 7 Jahre………………………..……………………………………349 4 1,1%

7 bis unter 14 Jahre………………….………………………………………………………625 21 3,4%

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….………………………………………………………340 11 3,2%

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Stadt Tangerhütte 2016.  

Die Einheitsgemeinde gehört zu den Regionen, in die der Landkreis Flüchtlinge (Familien mit 

Kindern) im Rahmen seiner Zuweisungen untergebracht hat. Dennoch verzeichnet der Pla-

nungsraum einen geringfügig negativen Wanderungssaldo in den relevanten Alterskohorten.  

ABB. 239: WANDERUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 

Zuzüge und Fortzüge im Planungsraum im Jahr 2015 Zuzüge Fortzüge

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….……………………………………….+  22 - 10

3 bis unter 7 Jahre………………………..…………………………………………………………………………….+  22 - 26

7 bis unter 14 Jahre………………….……………………………………………………………………………………………….+  45 - 60

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….……………………………………………………………………………………………….+  30 - 39

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Stadt Tangerhütte 2016.  

 

                                              
11 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016.   
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5.8.2 Versorgungssituation und Inanspruchnahme des Angebots 

Die folgenden Tabellen zeigen die  

 Betreuungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im Dezember 2015 ei-

nen Tagesbetreuungsplatz belegen)  

 Versorgungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die im Dezember 2015 

ein Betreuungsplatz laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vorhanden ist) 

 Belegungsquote (= Anteil der laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vor-

handenen Plätze, die im Dezember 2015 tatsächlich belegt sind) 

der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.  

Die folgend aufgeführten Betreuungsquoten geben Auskunft darüber, wie viel Prozent der 

Kinder in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte einen Betreuungsplatz nutzen. Die Ein-

heitsgemeinde Stadt Tangerhütte weist recht hohe Betreuungsquoten im Bereich der unter 

3-Jährigen aus. In den Betreuungsarten für ältere Kinder zeigen sich insgesamt unauffällige 

Betreuungsquoten. 

ABB. 240: BETREUUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 

Unter 3-Jährige 58,4%

3- bis unter 7-Jährige* 73,1%

7- bis unter 14-Jährige 30,9%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im 

Dezember 2015 einen Tagesbetreuungsplatz 

belegen

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen 

Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult 

werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der belegten Plätze in 

Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die 

Betreuungsquote.
 

Die Versorgungsquote zeigt, für wie viel Prozent der Kinder in der Einheitsgemeinde Stadt 

Tangerhütte ein Betreuungsplatz vorhanden ist. Die Versorgungsquote der unter 3-Jährigen 

ist – wie auch die Betreuungsquote – vergleichsweise hoch. In den anderen Betreuungsarten 

liegen die Versorgungsquoten nahe am Durchschnitt der Planungsräume.  

ABB. 241: VERSORGUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 

Unter 3-Jährige 79,2%

3- bis unter 7-Jährige* 81,9%

7- bis unter 14-Jährige 34,4%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren 

eingeschult werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der 

verfügbaren Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-

Jährigen die Versorgungsquote.

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die ein 

Betreuungsplatz lt. Betriebserlaubnis vorhanden 

ist
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Durch die Belegungsquote wird aufgezeigt, wie viel Prozent der laut Betriebserlaubnissen 

vorhandenen Plätze auch tatsächlich genutzt werden. Während die Betreuungs- und die 

Versorgungsquote für unter 3-Jährige sehr hoch sind, zeigt sich, dass nur ca. 74 % der laut 

Betriebserlaubnissen vorgehaltenen Plätze belegt sind. In den anderen Betreuungsarten 

zeigt sich eine hohe Ausnutzung der vorhandenen Plätze bei gleichzeitiger Vorhaltung einer 

gewissen Platzreserve.  

ABB. 242: BELEGUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 

Anteil belegter Plätze im Dezember 2015 durch:

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren 73,8%

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 89,2%

Schulkinder bis unter 14 Jahren 89,8%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.  

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der absoluten Belegungszahlen von 2011 bis 2015, 

jeweils im Dezember des Jahres, in den drei Betreuungsarten. Die Zahl der belegten Betreu-

ungsplätze verhält sich in allen Betreuungsarten über die Zeitreihe recht konstant, ist aber 

zuletzt im Bereich der unter 3-Jährigen sowie den Kindern zwischen 3 Jahren und dem Be-

ginn der Schulpflicht leicht gesunken und bei den Schulkindern in etwas größerem Umfang 

gestiegen.  

ABB. 243: ENTWICKLUNG DER BELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2011 - 2015 
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Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

Zur verbesserten Einordnung der Belegungszahlen zeigt die untenstehende Tabelle die Mi-

nimal- und Maximalbelegungen der Tageseinrichtungen des Planungsraumes über das Jahr 

verteilt. Berechnet wurden diese Werte wie folgt: Im Planungsraum gibt es 13 Tageseinrich-

tungen; die hierin vorhandenen Plätze wurden den Betreuungsarten zugeordnet. Nun wurde 
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in jeder Einrichtung pro Betreuungsart der Monat mit der niedrigsten Belegung und der Mo-

nat mit der höchsten Belegung ausgemacht. Die Summe der niedrigsten Werte der vier Ein-

richtungen stellt jeweils pro Betreuungsart das Minimum, die Addition der höchsten Werte 

entsprechend das Maximum dar. Es wird ersichtlich, dass die Dezemberzahlen des Jahres 

2015 bei den unter 3-Jährigen sowie bei den Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn 

der Schulpflicht eher mittig zwischen Minimum und Maximum und bei den Schulkindern nahe 

am Maximum liegen. 

ABB. 244: MINIMAL- UND MAXIMALBELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 

Minimum Maximum

0 bis unter 3 Jahre: 124 155

3 bis unter 7 Jahre: 208 306

7 bis unter 14 Jahre: 167 205

Anmerkung: Die Tabelle gibt die über das ganze Jahr gerechneten Minimal- und 

Maximalbelegungen der Kindertageseinrichtungen des PLR an. 

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016, Berechnung: con_sens.  

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Betreuungsquoten von 2011 bis 

2015, jeweils im Monat Dezember des Jahres, für die drei Betreuungsarten. Die Betreuungs-

quote der Schulkinder hat sich in den letzten 5 Jahren auf recht konstantem Niveau bewegt. 

Die Betreuungsquote der unter 3-Jährigen ist zwischen 2014 und 2015 sprunghaft um 18 

Prozentpunkte angestiegen – dies ist jedoch Folge eines deutlichen Bevölkerungsrückgangs 

im Planungsraum und keines Platzausbaus. Im Bereich der Kinder zwischen 3 Jahren und 

dem Beginn der Schulpflicht steigt und sinkt die Betreuungsquote von Jahr zu Jahr im Rah-

men von ca. 10 Prozentpunkten. 

ABB. 245: ENTWICKLUNG DER BETREUUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2011 - 2015 
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Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

*Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult werden, überzeichnet 

die Inbezugsetzung der belegten Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die Betreuungsquote.  
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Die folgende Abbildung zeigt den Anteil der Plätze der drei Betreuungsarten, den Anteil der 

Plätze in Tagespflege und den Anteil der Plätze für Kinder mit Handicap an allen im Pla-

nungsraum vorhandenen Plätzen auf. Den größten Anteil macht die Betreuung der Kinder 

zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht aus, darauf folgen die Schulkinder. Den 

geringsten Anteil weisen die belegten Plätze für unter 3-jährige Kinder auf. Diese Verteilung 

ist auch der unterschiedlichen Größe der den Betreuungsarten zugeordneten Altersgruppen 

zuzuschreiben. Der Anteil der integrativen und inklusiven Betreuungsplätze an allen Plätzen 

beträgt 2,7 %.  

Tagespflegeplätze stehen im Planungsraum nicht zur Verfügung.  

ABB. 246: ANTEIL DER VERSCHIEDENEN BETREUUNGSFORMEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 
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Anteil der belegten Plätze in verschiedenen Formen der Tagesbetreuung an 
allen belegten Plätzen in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte (Dez. 2015)

Anteil der Plätze in Formen der Tagesbetreuung an allen Plätzen für

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

5.8.3 Versorgungssituation für Kinder mit (drohender) Behinderung 

Derzeit weist die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 16 Plätze in integrativen oder inklusi-

ven Tageseinrichtungen auf. Für Kinder mit (drohender) Behinderung im Schulalter sind 4 

Plätze ausgewiesen. Der Anteil der integrativen und inklusiven Betreuungsplätze an allen 

Plätzen beträgt 2,7 % (Abbildung 246).  

Folgende Einrichtungen in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bieten Plätze für Kinder 

mit (drohender) Behinderung:  

 4 Plätze in einer integrativen Tageseinrichtung (Kita Haus der kleinen Racker, Bellin-

gen) 

 4 Plätze in einer Tageseinrichtung mit Einzelintegration (Kita Anne Frank) 

 4 Plätze in einer inklusiven Tageseinrichtung (Kita Waldesrand, Grieben) 

 4 Plätze in einem inklusiven Hort (Hort Grieben) 
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Betreuungsplätze im Rahmen Sonderpädagogischen Förderbedarfs werden derzeit nicht 

angeboten.  
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Die vorhandenen Plätze verteilen sich wie folgt auf die relevanten Betreuungsarten: 

ABB. 247: PLÄTZE FÜR KINDER MIT (DROHENDER) BEHINDERUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 

0 Jahre bis zum Schuleintritt 12

Schuleintritt bis unter 14 Jahre 4

Gesamt 16

Plätze für Kinder mit (drohender) Behinderung

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

Hier liegt der Bedarf in einem weiteren Ausbau inklusiver Betreuungsplätze für alle Betreu-

ungsarten. Aufgrund der fehlenden inklusiven Betreuungsplätze in der Einheitsgemeinde 

werden Kinder mit (drohender) Behinderung in anderen Planungsräumen betreut.  

 

5.8.4 Betreuung außerhalb der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 

Die Betreuung von Kindern außerhalb des eigenen Gemeindegebietes der Einheitsgemeinde 

Stadt Tangerhütte ist mittels Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3b KiFöG LSA im Rahmen 

von freien Kapazitäten möglich.  

Die nachstehende Tabelle zur gemeindeübergreifenden Betreuung dokumentiert die Zahl der 

Fälle, bei denen im Jahr 2015 Kinder aus anderen Planungsräumen in der Einheitsgemeinde 

Stadt Tangerhütte betreut werden als „Kinder aus fremden Gemeinden“. Die Zahl der Fälle, 

bei denen aus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte stammende Kinder in einem anderen 

Planungsraum betreut werden, wird in der Spalte „Kinder in fremden Gemeinden“ erfasst.  

Es gibt mehr Fälle, in denen Kinder in anderen Gemeinden betreut werden. Fälle gemeinde-

übergreifender Betreuung bestehen mit den Einheitsgemeinden Hansestadt Stendal und 

Stadt Tangermünde. Auffällig ist jedoch vor allem die große Zahl der Fälle, in denen Kinder 

aus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in anderen Landkreisen betreut werden.  
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ABB. 248: GEMEINDEÜBERGREIFENDE BETREUUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 

EG Hansestadt Havelberg 0 0 +  0

VerbGem Arneburg-Goldbeck 0 0 +  0

EG Bismark 0 0 +  0

VerbGem Elbe-Havel-Land 0 0 +  0

EG Hansestadt Osterburg 0 0 +  0

VerbGem Seehausen 0 0 +  0

EG Hansestadt Stendal 8 20  - 12

EG Stadt Tangerhütte - - -

EG Stadt Tangermünde 6 4 +  2

Außerhalb LK Stendal 6 19  - 13

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Kinder aus fremden 

Gemeinden

Gemeindeübergreifende 

Betreuung der PLR:

Kinder in fremden 

Gemeinden
Differenz

 

5.8.5 Platzkosten als leistungsorientiertes Entgelt 

Die Kosten einer Tageseinrichtung basieren auf leistungsorientierten Entgelten, in Form von 

Platzkosten, d. h. es erfolgt keine reine Ermittlung der Selbstkosten einer Tageseinrichtung. 

Vielmehr stehen die Leistungen und die Qualität der Leistungen im Vordergrund. Das leis-

tungsorientierte Entgelt wird unter den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit, Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit gemäß § 78c SGB VIII bewertet und ermittelt. Die Personalkosten des pä-

dagogischen Personals bilden in der Regel den größten Anteil der umlagefähigen Gesamt-

kosten ein.  

Umlagefähige Kosten sind grundsätzlich nur die Kosten der Regelleistungen. Kosten für zum 

Beispiel den behinderungsbedingten Mehrbedarf zählen nicht zu den Regelleistungen einer 

Tageseinrichtung und werden separat finanziert.  

Die Finanzierung des leistungsorientierten Entgeltes wird auf vier Parteien verteilt. Das Land 

Sachsen-Anhalt und der Landkreis Stendal beteiligen sich gemäß § 12 und § 12a KiFöG 

LSA. Die finanzielle Beteiligung der jeweiligen Gemeinden regelt der § 12b KiFöG LSA. Die 

vierte Partei stellen die Eltern dar, welche sich in Form von Kostenbeiträgen beteiligen.  

Die monatlichen Platzkosten für die Tageseinrichtungen des Planungsraumes sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgelistet – jeweils für die drei Betreuungsarten sowie die entspre-

chenden Höchst- und Mindestbetreuungsdauern. Auch wird der Anteil der Kosten für das 

pädagogische Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ausgewiesen. 

Die Einrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte verzeichnen größtenteils ähnli-

che anteilige Kosten für pädagogisches Personal – die Spannweite reicht von 69,8 % in der 

Kita Elbspatzen bis 80,7 % in der Kita Sonnenkäfer. Die höchsten monatlichen Platzkosten 

verzeichnet die Kita Elbspatzen, die niedrigsten die Kita Waldesrand und die Kita Lüderitzer 

Kids.  
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ABB. 249: MONATLICHE PLATZKOSTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 2015 

Platzkosten 2016

(pro Monat) 5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

1-Stunden-

Betreuung

6-Stunden-

Betreuung

Hort Grieben
OT Grieben, Chausseestr. 20, 

39517 Tangerhütte 
- - - - 98,18 €     286,52 €    77,2%

Hort Tangerhütte
Bismarckstr. 65, 39517 

Tangerhütte
- - - - 71,88 €     213,59 €    79,5%

Kita Anne Frank
Schönwalder Chaussee 16a, 

39517 Tangerhütte
- - 343,37 €    570,59 €    - - 77,3%

Kita Elbspatzen
OT Bittkau, Ernst-Thälmannstr.7, 

39517 Tangerhütte    
911,31 €    1.580,31 € 539,65 €    836,98 €    - - 69,8%

Kita Friedrich Fröbel
Neustädter Ring 4, 39517 

Tangerhütte 
708,66 €    1.213,51 € 428,18 €    652,56 €    - - 77,3%

Kita Haus der kleinen Racker
OT Bellingen, Kirchengasse 2, 

39579 Tangerhütte 
665,45 €    1.183,81 € 377,47 €    607,85 €    - - 78,9%

Kita Lüderitzer Kids
OT Lüderitz, Tangermünder Straße 

43, 39517 Tangerhütte 
- - 313,75 €    558,42 €    99,66 €     252,58 €    76,7%

Kita Sonnenkäfer
OT Cobbel, Lindenstraße 24, 

39517 Tangerhütte 
665,87 €    1.196,09 € 371,31 €    606,96 €    - - 80,7%

Kita Tangerwichtel
OT Demker, Weißewarter Weg 2, 

39579 Tangerhütte 
662,66 €    1.159,96 € 386,39 €    607,41 €    - - 79,1%

Kita Unsere Dorfspatzen
OT Lüderitz, Tangermünder Str. 

61, 39517 Tangerhütte
688,09 €    1.237,40 € 382,92 €    627,06 €    - - 80,6%

Kita Waldesrand
OT Grieben, Waldweg 6, 39517 

Tangerhütte 
653,74 €    1.142,21 € 382,37 €    599,46 €    - - 75,1%

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Anteil der Kosten für 

päd. Personal an 

umlagefähigen 

Gesamtkosten

Kinder von 

0 bis unter 3

Kinder von 3 bis zum 

Schuleintritt 

Schulkinder bis unter 14 

Jahren

 

 

5.8.6 Bedarfsprognose für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 

Im Folgenden wird zunächst die nach der Saldenmethode ermittelte Geburtenfortschreibung 

dargestellt. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von -0,00 Geburten, sodass eine 

etwa gleichbleibende Geburtenentwicklung von 65 Geburten prognostiziert wird. Im Folgen-

den wurde die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wur-

den die nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 

2015 nach Alterskategorien. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der unter 3-

jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes, und die der externen Kinder, die im 

Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platz-

bedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 209 zu versorgenden Kindern unter 3 Jahren ausgegan-

gen. 
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ABB. 250: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE U3, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 

Kinder U3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

75 77 67 65 65 65 65 65 65 65 0,00

Kinder U1 Gesamt 75 77 67 65 65 65 65 65 65 65

Kinder U2 Gesamt 152 144 132 130 130 130 130 130 130

Kinder U3 Gesamt 219 209 197 195 195 195 195 195

Kinder 0 bis U1 Jahre 75 77 67 65 65 65 65 65 65 65

Kinder 1 bis U2 Jahre 75 77 67 65 65 65 65 65 65

Kinder 2 bis U3 Jahre 75 77 67 65 65 65 65 65

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

7 11 2 9 10 11 12 12 13 14 15 0,75

7 4 4 6 0 4 3 1 -1 -3 -5 -1,75 

Zugänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

16 10 16 14 16 16 16 16 16 16 16 0,00

5 3 7 4 6 6 7 7 7 7 8 0,25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamt 0 bis U2 Jahre 138 135 135 134 133 132 132

Gesamt 2 bis U3 Jahre 83 69 69 71 73 75 77

215 204 204 205 206 207 209

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 6 7 9 10 11 12 14

Kinder U3 außerhalb PLR betreut 8

Auswärtige Kinder U3 in PLR betreut 8

Quelle: con_sens 2016.

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.8.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

U3  Gesamt

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: 0,00

Fortzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,75
Fortzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-1,75

Zuzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

0,00

Zuzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,25

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 14 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen im Bereich der unter 3-Jährigen. 
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Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer Steigerung der Betreuungsquote von 58,4 % in 2015 auf 

84,7 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 135 Kinder in 2015 (hier sind die 

Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 177 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 251: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 U3, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

41,0% 44,1% 45,2% 40,1% 58,4% 62,8% 67,2% 71,5% 75,9% 80,3% 84,7% 0,04

136 145 147 130 135 128 137 146 156 166 177

128 137 146 156 166 177

62,8% 67,2% 71,5% 75,9% 80,3% 84,7%

183 183 183 183 183 183

Differenz Bedarf zu verhandenen U3-Plätzen 2016:  -55  -46  -37  -27  -17  -6

Quelle: con_sens 2016.

Versorgungsquote in Prozent U3 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote U3 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 8  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,04

Betreuung U3 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte Plätze 

inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf U3 in Plätzen Gesamt:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 183 Plätzen würden daher in 2021 6 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 73,8 %. Den sechs Plät-

zen Minderbedarf kommt keine große Bedeutung zu, doch die integrative Kinderbetreuung 

sollte ausgebaut werden. Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde Stadt Tanger-

hütte betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzreserve 

in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. 
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In gleicher Weise wurden die Geburten für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren fortgeschrie-

ben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von 0,00 Geburten, durch unterschiedlich 

starke Geburtenjahrgänge wird ein Rückgang von 326 Kindern in 2015 auf 260 Kinder in 

2021 prognostiziert. Im Folgenden wurde die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzü-

ge qualifiziert. Einbezogen wurden die nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der 

Zu- und Fortzüge von 2011 bis 2015. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 3- 

bis unter 7-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, 

die im Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des 

Platzbedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 240 zu versorgenden Kindern zwischen 3 und unter 7 

Jahren ausgegangen. 

ABB. 252: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE 3-U7, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 

Kinder 3 bis U7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

83 73 95 75 77 67 65 65 65 65 65 65 65 0,00

Kinder 3 bis U7 Gesamt 326 320 314 284 274 262 260

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

11 20 21 17 26 30 34 37 41 45 49 3,75

Zugänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

18 27 16 18 22 23 24 25 26 27 28 1,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

322 313 305 272 259 244 240

Differenz zu Fortschreibung der Geburten -4,0 -6,8 -9,5 -12,3 -15,0 -17,8 -20,5

Kinder 3 bis U7 außerhalb PLR betreut* 16

Auswärtige Kinder 3 bis U7 in PLR betreut* 11

Quelle: con_sens 2016.

Fortzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre 

von 2011 bis 2015: +3,75

Zuzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre von 

2011 bis 2015: +1,00

3 bis U7  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.8.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: 0,00

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von 20,5 zu betreuenden Kindern weniger zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer Reduzierung der Betreuungsquote von 73,1 % in 2015 auf 

61,4 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 255 Kinder in 2015 (hier sind die 

Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 147 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 253: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 3-U7, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

80,8% 81,9% 72,7% 83,8% 73,1% 71,1% 69,2% 67,3% 65,3% 63,4% 61,4% -0,02 

257 263 240 269 255 223 211 183 169 155 147

223 211 183 169 155 147

71,1% 69,2% 67,3% 65,3% 63,4% 61,4%

286 286 286 286 286 286

Differenz Bedarf zu verhandenen 3- bis U7-Plätzen 2016:  -63  -75  -103  -117  -131  -139

Quelle: con_sens 2016.

 Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 3 bis U7 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 8  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,02
Betreuungsbedarf 3 bis U7 in absoluten Zahlen (bis  2015 

belegte Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 3 bis U7 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent 3 bis U7 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:
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Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 286 Plätzen würden daher in 2021 139 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 89,2 %. Für den Land-

kreis ergeben sich zwei Möglichkeiten: Entweder könnten alle Einrichtungen solidarisch die 

Betreuungsplätze nach unten korrigieren (1. Alternative) oder die große Einrichtung in der 

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte könnte ihre Betreuungsplätze halbieren und gegebe-

nenfalls auch eine Tageseinrichtung außerhalb geschlossen werden (2. Alternative). Dies 

sollte in der Zusammenschau mit dem Bereich der Betreuung unter 3-Jähriger entschieden 

werden. Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betreut wer-

den, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 

10 bis 20 % vorgehalten werden. 

Für die Kinder zwischen 7 und 14 Jahren wurden die Bevölkerungszahlen zwischen 2011 

und 2015 mit der Saldenmethode fortgeschrieben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mit-

telwert von -3,00 Kindern, sodass ein Rückgang von 625 Kindern in 2015 auf 607 Kinder in 

2021 prognostiziert wird. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 7- bis unter 

14-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im 

Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platz-

bedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

ABB. 254: EINWOHNERFORTSCHREIBUNG 7-U14, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 

Kinder 7 bis U14 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

637 634 634 617 625 622 619 616 613 610 607 -3,00 

637 634 634 617 625 622 619 616 613 610 607

Kinder 7 bis U14 außerhalb PLR betreut 3

Auswärtige Kinder 7 bis U14 in PLR betreut 3

Quelle: con_sens 2016.

Bevölkerung 7 bis U14, Fortschreibung mit Saldo 2011-2015: 

-3,00

7 bis U14  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.8.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

 

Für 2021 wird daher von insgesamt 607 zu versorgenden Kindern zwischen 7 und unter 14 

Jahren ausgegangen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 30,9 % in 2015 

auf 35,5 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 193 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 216 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 255: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 7-U14, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

27,8% 26,5% 25,4% 30,6% 30,9% 31,7% 32,4% 33,2% 34,0% 34,7% 35,5% 0,01

177 168 161 189 193 197 201 205 208 212 216

197 201 205 208 212 216

31,7% 32,4% 33,2% 34,0% 34,7% 35,5%

215 215 215 215 215 215

Differenz Bedarf zu verhandenen 7- bis U14-Plätzen 2016:  -18  -14  -10  -7  -3 +1

Quelle: con_sens 2016.

Versorgungsquote in Prozent 7 bis U14 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 7 bis U14 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 8  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,01
Betreuung 7 bis U14 in absoluten Zahlen (bis  2015 belegte 

Plätze inkl. externe Kinder)

Betreuungsbedarf 7 bis U14 in Plätzen Gesamt :
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Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 215 Plätzen würde daher in 2021 1 Platz mehr benö-

tigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 89,8 %, was die Prognose 

plausibel erscheinen lässt. Dem Mehrbedarf in Höhe von einem Platz kommt keine große 

Bedeutung zu. Die integrative Komponente sollte in allen drei Horten gleichmäßig gegeben 

sein. Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betreut werden, 

sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte zusätzlich eine gewisse Platzreserve in Höhe von 

ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden.  

 

5.8.7 Planungs- und Entwicklungserfordernisse 

Zusammenfassend sind in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Bereich der Kinder 

zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht die in den Betriebserlaubnissen darge-

legten Kapazitäten deutlich zu reduzieren, hierfür existieren verschiedene Szenarien. Bei 

den Plätzen für Kinder unter drei Jahren gibt es kaum Änderungsbedarf, ebenso bei den 

Schulkindern. Ein Ausbau muss hingegen bei der Zahl der inklusiven Plätze in Tageseinrich-

tungen aller Betreuungsarten erfolgen. 

Es sind in den Betreuungsarten die folgenden Plätze auf- oder abzubauen: 

ABB. 256: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE  

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze: 

Mehr-/  

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 183 177 -6 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
286 147 -139 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

215 216 +1 

 

Für vorhersehbare, aber auch für unvorhergesehene Bedarfe sollte immer eine gewisse 

Platzreserve vorgehalten werden. Insofern sind Belegungsquoten von 10 bis 20 % unter 100 

auf Dauer nicht nur vertretbar, sondern erforderlich. Allerdings sind darüber hinausgehende 

Platzreserven konsequent sukzessive abzubauen, d. h. die bestehenden Betriebserlaubnisse 

sollten bezogen auf die jeweilige Einrichtung und konkrete Situation hinsichtlich der Kapazi-

tät nach unten korrigiert werden. Für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bedeutet dies, 

dass – bei einer angenommen Platzreserve von 15 % als Mittel der vorgegebenen Werte – 

ca. folgende Plätze vorgehalten werden sollten: 

ABB. 257: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 INKLUSIVE PLATZRESERVEN, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERHÜTTE  

 Aktuell vor-

handene Plät-

2021 benö-

tigte Plätze 

Mehr-/  

Minderbedarf: 
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ze: +15%: 

Kinder unter 3 Jahren: 183 203 +20 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
286 169 -117 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

215 248 +33 

Die voranstehende Tabelle zeigt, dass, wenn Platzreserven eingerechnet werden, in der 

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Bereich der Kinder unter 3 Jahren nunmehr ein 

Mehrbedarf entsteht und dass bei den schulpflichtigen Kindern, um Platzreserven vorhalten 

zu können, ca. 33 statt nur einem neuen Platz geschaffen werden müssen. Bei den Kindern 

zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht ist ein Platzabbau – in etwas geringe-

rem Ausmaß – auch unter Einbeziehung der Reserven weiterhin nötig. Unabhängig davon ist 

dem Vorantreiben des Ausbaus inklusiver Plätze in allen Betreuungsarten eine hohe Priorität 

zuzumessen.  

Auf Engpässe im Bereich der Schulkindbetreuung ist bereits reagiert worden: Der Hort 

Tangerhütte darf per Ausnahmegenehmigung statt der eigentlich vorgesehenen 120 Plätze 

bis zum 31.7.2017 135 Plätze anbieten. Auch die Tageseinrichtung Lüderitzer Kind darf, 

ebenfalls durch eine Ausnahmegenehmigung, bis zum 31.7.2017 10 Schulkinder mehr be-

treuen als ursprünglich vorgesehen.  

 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

247 

 

5.9 Planungsraum 9: Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde 

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde hat ca. 10.400 Einwohner (Stand 31.12.2015) 

und liegt im Südosten des Landkreises Stendal.  

Die nachstehenden Tabellen und Diagramme stellen das Betreuungsangebot, die Inan-

spruchnahme, die Versorgungssituation, die Kosten der Betreuung und die aktuelle und 

künftige Bedarfsprognose für die Tagesbetreuung in der Einheitsgemeinde Stadt Tanger-

münde für die Jahre 2017 bis 2021 dar. Anschließend erfolgen eine Auswertung sowie die 

Darstellung der Planungs- und Entwicklungserfordernisse für diesen Planungsraum. 

Folgende Karte gibt Auskunft über die Standorte der Tageseinrichtungen der Einheitsge-

meinde Stadt Tangermünde sowie die jeweiligen Betreuungsarten. 

ABB. 258: TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2016 (KARTE) 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bestand an Tageseinrichtungen im Planungsraum Ein-

heitsgemeinde Stadt Tangermünde (Stand September 2016) gemäß den aktuell gültigen 

Betriebserlaubnissen. 

ABB. 259: TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2016 

Nr. Einrichtungsart/ Adresse Aufnahmealter Kapazität: 0 - U3 3-U7 7-U14

Hort Grete-Minde-Haus

Grete-Minde-Str. 1, 39590 Tangermünde

K.A.

Kindertageseinrichtung Elbspatzen

OT Hämerten, Am Meilenstein 18, 39590 Tangermünde

Lebensbezogener Ansatz

Kindertageseinrichtung Farbenspiel

Luisenstr. 39a, 39590 Tangermünde

Situationsorientierter Ansatz

Situationsorientierter Ansatz

Kindertageseinrichtung Roland

OT Buch, Chausseestr. 14,39517 Tangermünde

Situationsansatz

5 1 bis Schuleintritt 16 24 0

113/

139
0

2 1 bis Schuleintritt 10 18 0

3 0 bis Schuleintritt 45/40 80/90 0

4
Kindertageseinrichtung Kleine Ritter

Ulrichstr. 52, 39590 Tangermünde 0 bis Schuleintritt 73/60

1 6 bis 13 Jahre 0 0 160

 
 

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bestand an Tagespflegestellen im Planungsraum Ein-

heitsgemeinde Stadt Tangermünde (Stand September 2016). 

ABB. 260: TAGESPFLEGESTELLEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2016 

Tagespflege in der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde (Stand: 1.4.2016)
Nr. Name/Adresse Aufnahmealter

"Blauland" - Claudia Güldenpfennig

Augustastraße 105, 39590 Tangermünde

"Sonnenschein“ - CJD Billberge

Lange Straße 3, 39590 Tangermünde

"Regenbogen" - CJD Billberge

Kirchstraße 70, 39590 Tangermünde

1
0 bis Schuleintritt/

Schulpflicht

Kapazität:

5 Kinder

3
0 bis Schuleintritt/

Schulpflicht
5 Kinder

2
2 bis Schuleintritt/

Schulpflicht
5 Kinder

 
 

Folgende Tabelle bildet die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde 

Stadt Tangermünde ab. Eine voll eingefärbte Zelle ist gleichbedeutend mit einer vollen Stun-

de, halb eingefärbte Zellen können sich sowohl auf Viertel- als auch auf halbe Stunden be-

ziehen. Die Öffnungszeiten reichen überwiegend von 6:00 bis 17:00 Uhr. 
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ABB. 261: ÖFFNUNGSZEITEN DER TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 Öffnungszeiten Stadt Tangermünde

Einrichtung 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hort Grete-Minde-Haus

Grete-Minde-Str. 1, 39590 Tangermünde

Kita Elbspatzen

OT Hämerten, Am Meilenstein 18, 39590 Tangermünde

Kita Farbenspiel

Luisenstr. 39a, 39590 Tangermünde

Kita Kleine Ritter

Ulrichstr. 52, 39590 Tangermünde

Kita Roland

OT Buch, Chausseestr. 14,39517 Tangermünde
 

5.9.1 Geburtenentwicklung und Bevölkerung 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die absoluten Geburtenzahlen in der Einheitsgemeinde 

Stadt Tangermünde zwischen 2005 und 2015. Die Zeitreihe verläuft insgesamt recht kon-

stant, wobei die Jahre 2011 und 2015, in denen es jeweils deutlich mehr Geburten gab, eine 

Ausnahme bilden. Der Anstieg im Jahr 2015 ist in einem verstärkten Zuzug junger Eltern zu 

erklären.  

ABB. 262: GEBURTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2005 - 2015 
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Quelle: Einwohnermeldeamt Tangermünde 2016.
 

 

Die nachstehenden drei Tabellen stellen in absoluten Zahlen die im Planungsraum lebenden 

Kinder gesamt, die im Planungsraum lebenden ausländischen Kinder sowie die Zu- und 

Fortzüge, jeweils in den Alterskohorten der unter 3-Jährigen, der 3- bis unter 7-Jährigen und 

der 7- bis unter 14-Jährigen, dar. Zudem werden unter den 7- bis 13-jährigen Kindern auch 

die 7- bis 10-Jährigen ausgewiesen, da Letztere mit deutlichem Abstand die meisten Plätze 

in Horten belegen. Ab einem Alter von 11 Jahren werden nur noch wenige Kinder in Horten 
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betreut: Kinder ab 11 machen nur einen Anteil von ca. 2,5 % aller Hortkinder in Sachsen-

Anhalt aus.12 

                                              
12 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016.   
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In der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde leben insgesamt 1128 unter 14-jährige Kinder, 

davon 248 unter 3-Jährige, 339 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und 541 Kinder von 7 bis 

unter 14 Jahren. 

ABB. 263: ANZAHL DER KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 

Unter 3-Jährige 248

3- bis unter 7-Jährige 339

7- bis unter 14-Jährige 541

  davon: 7 bis unter 11-Jährige 293

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Stadt Tangermünde 2016.

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder

 

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde verzeichnet, wie in untenstehender Tabelle er-

sichtlich wird, einen sehr geringen Ausländeranteil.  

ABB. 264: AUSLÄNDISCHE KINDER IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 

Im Planungsraum am Stichtag 31.12.2015 lebende Kinder
Davon: 

Ausländer

Anteil der 

Ausländer

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….248 1 0,4%

3 bis unter 7 Jahre………………………..……………………………………339 2 0,6%

7 bis unter 14 Jahre………………….………………………………………………………541 3 0,6%

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….………………………………………………………293 2 0,7%

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Stadt Tangermünde 2016.  

Die Einheitsgemeinde hat sich in den letzten Jahren als Zuzugsgebiet erwiesen (auch wenn 

dies im Jahr 2015 kaum ersichtlich wird): Junge Eltern siedeln im Planungsraum an. 

ABB. 265: WANDERUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 

Zuzüge und Fortzüge im Planungsraum im Jahr 2015
Zuzüge Fortzüge

0 bis unter 3 Jahre………………………………………………………….……………………………………….+  20 - 17

3 bis unter 7 Jahre………………………..…………………………………………………………………………….+  17 - 23

7 bis unter 14 Jahre………………….……………………………………………………………………………………………….+  21 - 29

  davon: 7 bis unter 11 Jahre……….……………………………………………………………………………………………….+  12 - 17

Quelle: Einwohnermeldeamt EG Stadt Tangermünde 2016.  

 

5.9.2 Versorgungssituation und Inanspruchnahme des Angebots 

Die folgenden Tabellen zeigen die  

 Betreuungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im Dezember 2015 ei-

nen Tagesbetreuungsplatz belegen)  

 Versorgungsquote (= Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die im Dezember 2015 

ein Betreuungsplatz laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vorhanden ist) 

 Belegungsquote (= Anteil der laut den Betriebserlaubnissen der Einrichtungen vor-

handenen Plätze, die im Dezember 2015 tatsächlich belegt sind) 

der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde.  
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Die folgend aufgeführten Betreuungsquoten geben Auskunft darüber, wie viel Prozent der 

Kinder in der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde einen Betreuungsplatz nutzen. Die Be-

treuungsquoten aller Betreuungsarten erweisen sich in der Einheitsgemeinde Stadt Tanger-

münde im Vergleich mit den anderen Planungsräumen als eher niedrig. 

ABB. 266: BETREUUNGSQUOTEN (INKLUSIVE TAGESPFLEGE) IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 

Unter 3-Jährige 50,8%

3- bis unter 7-Jährige* 73,2%

7- bis unter 14-Jährige 26,6%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen 

Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult 

werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der belegten Plätze in 

Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die 

Betreuungsquote.

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die im 

Dezember 2015 einen Tagesbetreuungsplatz 

belegen

 

Die Versorgungsquote zeigt, für wie viel Prozent der Kinder in der Einheitsgemeinde Stadt 

Tangermünde ein Betreuungsplatz vorhanden ist. Wie die Betreuungsquoten fallen auch die 

Versorgungsquoten vergleichsweise niedrig aus: Bei den unter 3-Jährigen sind nur für 

60,5 % der Kinder Plätze laut Betriebserlaubnissen vorhanden (Landkreis Stendal: 71,5 %), 

bei den Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht sind es 72 % (Landkreis 

Stendal: 82,6 %) und bei den Schulkindern lediglich 29,6 %, also etwas mehr als jedes vierte 

Kind (Landkreis Stendal: 35,6 %). 

ABB. 267: VERSORGUNGSQUOTEN (INKLUSIVE TAGESPFLEGE) IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 

Unter 3-Jährige 60,5%

3- bis unter 7-Jährige* 72,0%

7- bis unter 14-Jährige 29,6%

Anteil der Kinder einer Altersgruppe, für die ein 

Betreuungsplatz lt. Betriebserlaubnis vorhanden 

ist

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

* Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren 

eingeschult werden, überzeichnet die Inbezugsetzung der 

verfügbaren Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-

Jährigen die Versorgungsquote.
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Durch die Belegungsquote wird aufgezeigt, wie viel Prozent der laut Betriebserlaubnissen 

vorhandenen Plätze auch tatsächlich genutzt werden. Während die Plätze für unter 3-Jährige 

in adäquater Weise ausgelastet zu sein scheinen, zeigt sich in der Betreuung von Kindern 

zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht eine Belegungsquote über 100 %; dies 

ist auf flexible Betriebserlaubnisse zurückzuführen. Plätze für Kinder zwischen 3 Jahren und 

dem Beginn der Schulpflicht sowie ferner auch Schulkinder sind demzufolge in den Tages-

einrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde knapp; der Bau neuer Einrichtun-

gen ist bereits geplant.  

ABB. 268: BELEGUNGSQUOTEN (INKLUSIVE TAGESPFLEGE) IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 

Anteil belegter Plätze im Dezember 2015 durch:

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren 84,0%

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt101,6%

Schulkinder bis unter 14 Jahren 90,0%
Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.  

In der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde gibt es 3 Tagespflegestellen, die insgesamt 15 

Plätze für Kinder unter 3 Jahren anbieten.  

ABB. 269: TAGESPFLEGE IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 

Tagespflege im Dezember 2015 für:

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren 6

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 9

Gesamt 15

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.  
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Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der absoluten Belegungszahlen von 2011 bis 2015, 

jeweils im Dezember des Jahres, in den drei Betreuungsarten. Die Zahl der belegten Betreu-

ungsplätze verhält sich bei den unter 3-Jährigen und den Schulkindern über die gesamte 

Zeitreihe sehr konstant. Umfangreiche Steigerungen hat es im Bereich der Betreuung von 

Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht gegeben, wobei es im Jahr 

2015 zu einem leichten Rückgang kam.  

ABB. 270: ENTWICKLUNG DER BELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2011 - 2015 
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in der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde 2011 - 2015

Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt Schulkinder bis unter 14 Jahren

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

Zur verbesserten Einordnung der Belegungszahlen zeigt die untenstehende Tabelle die Mi-

nimal- und Maximalbelegungen der Tageseinrichtungen des Planungsraumes über das Jahr 

verteilt. Berechnet wurden diese Werte wie folgt: Im Planungsraum gibt es 5 Tageseinrich-

tungen; die hierin vorhandenen Plätze wurden den Betreuungsarten zugeordnet. Nun wurde 

in jeder Einrichtung pro Betreuungsart der Monat mit der niedrigsten Belegung und der Mo-

nat mit der höchsten Belegung ausgemacht. Die Summe der niedrigsten Werte der vier Ein-

richtungen stellt jeweils pro Betreuungsart das Minimum, die Addition der höchsten Werte 

entsprechend das Maximum dar. Es wird ersichtlich, dass die Dezemberzahlen des Jahres 

2015 bei den unter 3-Jährigen eher mittig zwischen Minimum und Maximum, aber näher am 

Maximum, bei den Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht näher am 

Minimum und bei den Schulkindern nahe am Maximum liegen. 



Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2017 – 2021                                                                          Landkreis Stendal                                                                                                                

 

255 

 

ABB. 271: MINIMAL- UND MAXIMALBELEGUNG DER TAGESEINRICHTUNGEN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 

Minimum Maximum

0 bis unter 3 Jahre: 102 137

3 bis unter 7 Jahre: 227 303

7 bis unter 14 Jahre: 119 145

Anmerkung: Die Tabelle gibt die über das ganze Jahr gerechneten Minimal- und 

Maximalbelegungen der Kindertageseinrichtungen des PLR an. 

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016, Berechnung: con_sens.  

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Betreuungsquoten von 2011 bis 

2015, jeweils im Monat Dezember des Jahres, für die drei Betreuungsarten. Die Betreuungs-

quoten haben sich in den letzten 5 Jahren in allen Betreuungsarten auf recht konstantem 

Niveau bewegt.  

ABB. 272: ENTWICKLUNG DER BETREUUNGSQUOTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2011 - 2015 
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Unter 3-Jährige 3- bis unter 7-Jährige* 7- bis unter 14-Jährige

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

*Anmerkung: Kinder haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Regelgruppenplatz. Da einige Kinder erst mit 7 Jahren eingeschult werden, überzeichnet 

die Inbezugsetzung der belegten Plätze in Regelgruppen zur Zahl der 3- bis unter 7-Jährigen die Betreuungsquote.  
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Die folgende Abbildung zeigt den Anteil der Plätze der drei Betreuungsarten, den Anteil der 

Plätze in Tagespflege und den Anteil der Plätze für Kinder mit Handicap an allen im Pla-

nungsraum vorhandenen Plätzen auf. Den größten Anteil macht die Betreuung der Kinder 

zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht aus, darauf folgen die Schulkinder. Den 

geringsten Anteil weisen die belegten Plätze für unter 3-jährige Kinder auf. Diese Verteilung 

ist auch der unterschiedlichen Größe der den Betreuungsarten zugeordneten Altersgruppen 

zuzuschreiben. Die Tagespflege macht einen Anteil in Höhe von 2,9 % aus.  

In der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde gibt keine inklusiven oder integrativen Plätze.  

ABB. 273: ANTEIL DER VERSCHIEDENEN BETREUUNGSFORMEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 
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mit (drohender)
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Anteil der belegten Plätze in verschiedenen Formen der Tagesbetreuung an 
allen belegten Plätzen in der EG Stadt Tangermünde (Dezember 2015)

Anteil der Plätze in Formen der Tagesbetreuung an allen Plätzen für

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.
 

 

5.9.3 Versorgungssituation für Kinder mit (drohender) Behinderung 

Derzeit gibt es in der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde keine Einrichtungen, die Plätze 

für Kinder mit Handicap anbieten. Aufgrund der fehlenden integrativen und inklusiven Plätze 

in der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde werden derzeit alle Kinder mit (drohender) Be-

hinderung in anderen Planungsräumen betreut.  

Es herrscht ein dringender Bedarf an integrativer und inklusiver Tagesbetreuung. Dem Auf-

bau eines dementsprechenden Angebots kommt höchste Priorität zu.  

 

5.9.4 Betreuung außerhalb der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde 

Die Betreuung von Kindern außerhalb des eigenen Gemeindegebietes der Einheitsgemeinde 

Stadt Tangermünde ist mittels Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3b KiFöG LSA im Rahmen 

von freien Kapazitäten möglich.  
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Die nachstehende Tabelle zur gemeindeübergreifenden Betreuung dokumentiert die Zahl der 

Fälle, bei denen im Jahr 2015 Kinder aus anderen Planungsräumen in der Einheitsgemeinde 

Stadt Tangermünde betreut werden als „Kinder aus fremden Gemeinden“. Die Zahl der Fälle, 

bei denen aus der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde stammende Kinder in einem ande-

ren Planungsraum betreut werden, wird in der Spalte „Kinder in fremden Gemeinden“ er-

fasst.  

Es gibt deutlich mehr Fälle, in denen Kinder aus der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde 

in fremden Gemeinden betreut werden. Dies ist Folge des frappierenden Platzmangels im 

Planungsraum – Eltern, die im eigenen Planungsraum keine Plätze bekommen können, mel-

den ihre Kinder in Einrichtungen in anderen Planungsräumen an. Die meisten dieser ge-

meindeübergreifenden Betreuungen bestehen zwischen der Einheitsgemeinde Stadt 

Tangermünde und der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal. 

ABB. 274: GEMEINDEÜBERGREIFENDE BETREUUNG IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 

EG Hansestadt Havelberg 0 0 +  0

VerbGem Arneburg-Goldbeck 1 6  - 5

EG Stadt Bismark 0 0 +  0

VerbGem Elbe-Havel-Land 0 5  - 5

EG Hansestadt Osterburg 0 0 +  0

VerbGem Seehausen 0 0 +  0

EG Hansestadt Stendal 17 56  - 39

EG Stadt Tangerhütte 4 6  - 2

EG Stadt Tangermünde - - -

Außerhalb LK Stendal 0 0 +  0

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Kinder aus fremden 

Gemeinden

Gemeindeübergreifende 

Betreuung der PLR:

Kinder in fremden 

Gemeinden
Differenz

 

 

5.9.5 Platzkosten als leistungsorientiertes Entgelt 

Die Kosten einer Tageseinrichtung basieren auf leistungsorientierten Entgelten, in Form von 

Platzkosten, d. h. es erfolgt keine reine Ermittlung der Selbstkosten einer Tageseinrichtung. 

Vielmehr stehen die Leistungen und die Qualität der Leistungen im Vordergrund. Das leis-

tungsorientierte Entgelt wird unter den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit, Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit gemäß § 78c SGB VIII bewertet und ermittelt. Die Personalkosten des pä-

dagogischen Personals bilden in der Regel den größten Anteil der umlagefähigen Gesamt-

kosten ein.  

Umlagefähige Kosten sind grundsätzlich nur die Kosten der Regelleistungen. Kosten für zum 

Beispiel den behinderungsbedingten Mehrbedarf zählen nicht zu den Regelleistungen einer 

Tageseinrichtung und werden separat finanziert.  
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Die Finanzierung des leistungsorientierten Entgeltes wird auf vier Parteien verteilt. Das Land 

Sachsen-Anhalt und der Landkreis Stendal beteiligen sich gemäß § 12 und § 12a KiFöG 

LSA. Die finanzielle Beteiligung der jeweiligen Gemeinden regelt der § 12b KiFöG LSA. Die 

vierte Partei stellen die Eltern dar, welche sich in Form von Kostenbeiträgen beteiligen.  

Die monatlichen Platzkosten für die Tageseinrichtungen des Planungsraumes sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgelistet – jeweils für die drei Betreuungsarten sowie die entspre-

chenden Höchst- und Mindestbetreuungsdauern. Auch wird der Anteil der Kosten für das 

pädagogische Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ausgewiesen. 

Der Anteil der Kosten für pädagogisches Personal an den umlagefähigen Gesamtkosten ist 

in den 4 Einrichtungen etwa gleich groß. Die höchsten monatlichen Platzkosten verzeichnet 

die Kita Elbspatzen, die niedrigsten die Kita Kleine Ritter.  

ABB. 275: MONATLICHE PLATZKOSTEN IN DER EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 2015 

Platzkosten 2016

(pro Monat) 5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

5-Stunden-

Betreuung

10-Stunden-

Betreuung

1-Stunden-

Betreuung

6-Stunden-

Betreuung

Hort Grete-Minde-Haus
Grete-Minde-Str. 1, 39590 

Tangermünde
- - - - 73,23 €     228,58 €    76,2%

Kita Elbspatzen
OT Hämerten, Am Meilenstein 

18, 39590 Tangermünde
685,61 €    1.222,66 € 387,25 €    625,94 €    - - 79,2%

Kita Farbenspiel
Luisenstr. 39a, 39590 

Tangermünde
601,80 €    1.041,42 € 357,56 €    552,95 €    - - 73,6%

Kita Kleine Ritter
Ulrichstr. 52, 39590 

Tangermünde
589,80 €    1.045,41 € 336,68 €    539,18 €    - - 77,5%

Kita Roland
OT Buch, Chausseestr. 

14,39517 Tangermünde
650,21 €    1.140,92 € 377,60 €    595,69 €    - - 75,4%

Quelle: Jugendamt des Landkreises Stendal 2016.

Anteil der Kosten für 

päd. Personal an 

umlagefähigen 

Gesamtkosten

Kinder von 

0 bis unter 3

Kinder von 3 bis zum 

Schuleintritt 

Schulkinder bis unter 14 

Jahren
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5.9.6 Bedarfsprognose in der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde 

Im Folgenden wird zunächst die nach der Saldenmethode ermittelte Geburtenfortschreibung 

dargestellt. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von +2,20 Geburten, sodass ein 

Anstieg von 94 Geburten in 2015 auf 107 Geburten in 2021 prognostiziert wird. Im Folgen-

den wurde die Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wur-

den die nach der Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 

2015 nach Alterskategorien. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der unter 3-

jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im Pla-

nungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbe-

darfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 332 zu versorgenden Kindern unter 3 Jahren ausgegan-

gen. 

ABB. 276: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE U3, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 

Kinder U3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

76 70 72 94 96 98 101 103 105 107 2,20

Kinder U1 Gesamt 76 70 72 94 96 98 101 103 105 107

Kinder U2 Gesamt 146 142 166 190 195 199 203 208 212

Kinder U3 Gesamt 218 236 262 289 295 302 308 315

Kinder 0 bis U1 Jahre 76 70 72 94 96 98 101 103 105 107

Kinder 1 bis U2 Jahre 76 70 72 94 96 98 101 103 105

Kinder 2 bis U3 Jahre 76 70 72 94 96 98 101 103

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

13 10 18 6 10 9 9 8 7 6 6 -0,75 

7 3 5 2 7 7 7 7 7 7 7 0,00

Zugänge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

9 13 14 11 9 9 9 9 9 9 9 0,00

5 5 10 9 11 13 14 16 17 19 20 1,50

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamt 0 bis U2 Jahre 165 190 195 200 205 211 216

Gesamt 2 bis U3 Jahre 74 78 101 105 108 112 116

239 267 296 305 314 323 332

Differenz zu Fortschreibung der Geburten 3 5 8 10 12 14 17

Kinder U3 außerhalb PLR betreut 12

Auswärtige Kinder U3 in PLR betreut 3

Quelle: con_sens 2016. 

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.9.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

U3  Gesamt

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: +2,20

Fortzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,75
Fortzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

0,00

Zuzüge U2, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

0,00

Zuzüge 2 bis U3, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+1,50

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 17 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen im Bereich der unter 3-Jährigen. 
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Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Reduzierung der Betreuungsquote von 50,8 % in 

2015 auf 48,6 % in 2021 ausgegangen, was bei steigender Kinderzahl dennoch bedeutet, 

dass statt für 126 Kinder in 2015 (hier sind die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im 

hier betrachteten Planungsraum mit betreut werden, enthalten) 161 benötigte Plätze in 2021 

prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht näher zu prognostizierende Kinder aus externen 

Planungsräumen. 

ABB. 277: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 U3, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

52,3% 50,4% 48,8% 54,3% 50,8% 50,4% 50,1% 49,7% 49,3% 49,0% 48,6% -0,004 

126 123 119 125 126 135 148 152 155 158 161

135 148 152 155 158 161

50,4% 50,1% 49,7% 49,3% 49,0% 48,6%

150 150 150 150 150 150

Differenz Bedarf zu verhandenen U3-Plätzen 2016:  -15  -2 +2 +5 +8 +11

Quelle: con_sens 2016. 

Versorgungsquote in Prozent  U3 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote U3 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 9  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

-0,004

Betreuung U3 in absoluten Zahlen 

Betreuungsbedarf U3 in Plätzen Gesamt:

 
 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 150 Plätzen würden daher in 2021 11 Plätze mehr be-

nötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 84 %, was die Prognose 

plausibel erscheinen lässt. Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde Stadt 

Tangermünde betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte zusätzlich eine 

gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. Durch den Neubau 

einer Tageseinrichtung durch den freien Träger Deutsches Rotes Kreuz am Anfang des Pla-

nungszeitraumes würde der derzeitige und zukünftige Platzmangel jedoch relativiert werden, 

sodass kein weiterer Änderungsbedarf besteht.  
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In gleicher Weise wurden die Geburten für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren fortgeschrie-

ben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mittelwert von +2,20 Geburten, sodass ein Anstieg 

von 318 Kindern in 2015 auf 389 Kinder in 2021 prognostiziert wird. Im Folgenden wurde die 

Prognose durch Einbezug der Zu- und Fortzüge qualifiziert. Einbezogen wurden die nach der 

Saldenmethode ermittelten Mittelwerte der Zu- und Fortzüge von 2011 bis 2015. Darüber 

hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 3- bis unter 7-jährigen Kinder, die außerhalb des 

Planungsraumes, und die der externen Kinder, die im Planungsraum betreut werden, ange-

geben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platzbedarfs einbezogen wurden, aber zur 

Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

Für 2021 wird daher von insgesamt 392 zu versorgenden Kindern zwischen 3 und unter 7 

Jahren ausgegangen. 

ABB. 278: GEBURTENFORTSCHREIBUNG UND ZU- UND ABGÄNGE 3-U7, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 

Kinder 3 bis U7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

78 75 89 76 70 72 94 96 98 101 103 105 107 2,20

Kinder 3 bis U7 Gesamt 318 310 307 312 332 361 389

Qualifizierte Prognose zur Feststellung des Platzbedarfs

Abgänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

24 25 19 12 23 23 23 22 22 22 22 -0,25 

Zugänge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

12 27 25 19 17 18 20 21 22 23 25 1,25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

312 306 304 311 332 362 392

Differenz zu Fortschreibung der Geburten -6,0 -4,5 -3,0 -1,5 0,0 1,5 3,0

Kinder 3 bis U7 außerhalb PLR betreut* 21

Auswärtige Kinder 3 bis U7 in PLR betreut* 10

Quelle: con_sens 2016. 

Fortzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre 

von 2011 bis 2015: -0,25

Zuzüge 3 bis U7, Fortschreibung mit Saldo der Vorjahre von 

2011 bis 2015: +1,25

3 bis U7  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.9.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

Geburten, Fortschreibung mit Saldo aus 2005-2015: +2,20

 
 

Nach Einbezug der weiteren Faktoren zur reinen Geburtenfortschreibung ergibt sich eine 

Differenz von zusätzlich 3,0 zu betreuenden Kindern zu den aus der reinen Geburtenfort-

schreibung ermittelten Zahlen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 73,2 % in 2015 

auf 74,7 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 248 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 293 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 279: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 3-U7, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

72,1% 74,5% 77,6% 73,6% 73,2% 73,4% 73,7% 73,9% 74,2% 74,5% 74,7% 0,003

212 231 243 257 248 224 224 230 247 270 293

224 224 230 247 270 293

73,4% 73,7% 73,9% 74,2% 74,5% 74,7%

244 244 244 244 244 244

Differenz Bedarf zu verhandenen 3- bis U7-Plätzen 2016:  -20  -20  -14 +3 +26 +49

Quelle: con_sens 2016. 

Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 3 bis U7 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 9  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,003

Betreuungsbedarf 3 bis U7 in absoluten Zahlen 

Betreuungsbedarf 3 bis U7 in Plätzen Gesamt:

Versorgungsquote in Prozent 3 bis U7 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:
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Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 244 Plätzen würden daher in 2021 49 Plätze mehr be-

nötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 101,6 %, was die Prognose 

plausibel erscheinen lässt. Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde Stadt 

Tangermünde betreut werden, sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte zusätzlich eine 

gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 20 % vorgehalten werden. Durch den Neubau 

einer Tageseinrichtung durch den freien Träger Deutsches Rotes Kreuz am Anfang des Pla-

nungszeitraumes würde der derzeitige und zukünftige Platzmangel jedoch relativiert werden, 

sodass kein weiterer Änderungsbedarf besteht.  

Für die Kinder zwischen 7 und 14 Jahren wurden die Bevölkerungszahlen zwischen 2011 

und 2015 mit der Saldenmethode fortgeschrieben. Der Saldo der Vorjahre ergibt einen Mit-

telwert von -16,25 Kindern, sodass ein Rückgang von 541 Kindern in 2015 auf 444 Kinder in 

2021 prognostiziert wird. Darüber hinaus ist nachrichtlich auch die Anzahl der 7- bis unter 

14-jährigen Kinder, die außerhalb des Planungsraumes und die der externen Kinder, die im 

Planungsraum betreut werden, angegeben, wobei diese nicht in die Berechnung des Platz-

bedarfs einbezogen wurden, aber zur Interpretation des Platzbedarfes dienen. 

ABB. 280: EINWOHNERFORTSCHREIBUNG 7-U14, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 

Kinder 7 bis U14 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

606 595 580 553 541 525 509 492 476 460 444 -16,25 

606 595 580 553 541 525 509 492 476 460 444

Kinder 7 bis U14 außerhalb PLR betreut 18

Auswärtige Kinder 7 bis U14 in PLR betreut 1

Quelle: con_sens 2016. 

Bevölkerung 7 bis U14, Fortschreibung mit Saldo 2011-2015: 

-16,25

7 bis U14  Gesamt

*Es ist möglich, dass hier mehr oder weniger Kinder ausgewiesen werden als in Kapitel 5.9.4, da an dieser Stelle Kinder, die während des laufenden Jahres die Betreuungsform 

gewechselt haben, doppelt gezählt werden. 

 

Für 2021 wird daher von insgesamt 444 zu versorgenden Kindern zwischen 7 und unter 14 

Jahren ausgegangen. 

Das folgende Szenario zur Berechnung des Platzbedarfes wurde rechnerisch mit Hilfe der 

Saldenmethode aus den Betreuungsquoten der letzten 5 Jahre (2011 bis 2015) ermittelt und 

stellt somit eine Prognose dar. 

Es wird rechnerisch von einer leichten Steigerung der Betreuungsquote von 26,6 % in 2015 

auf 31,4 % in 2021 ausgegangen, was bedeutet, dass statt für 144 Kinder in 2015 (hier sind 

die Kinder aus anderen Planungsräumen, die im hier betrachteten Planungsraum mit betreut 

werden, enthalten) 139 benötigte Plätze in 2021 prognostiziert werden. Hinzu kämen nicht 

näher zu prognostizierende Kinder aus externen Planungsräumen. 

ABB. 281: PROGNOSE BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 7-U14, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SALDO

23,4% 24,0% 24,7% 26,0% 26,6% 27,4% 28,2% 29,0% 29,8% 30,6% 31,4% 0,01

142 143 143 144 144 144 143 143 142 141 139

144 143 143 142 141 139

27,4% 28,2% 29,0% 29,8% 30,6% 31,4%

160 160 160 160 160 160

Differenz Bedarf zu verhandenen 7- bis U14-Plätzen 2016:  -16  -17  -17  -18  -19  -21

Versorgungsquote in Prozent 7 bis U14 Gesamt:

Aktuell vorhandene Plätze im Vergleich:

 Entwicklung des Betreuungsbedarfs ausgehend von der  Entwicklung der Betreuungsquote 7 bis U14 gesamt der letzten 5 Jahre in PLR 9  (inkl. Tagespflege): 

Betreuungsquote, Fortschreibung mit Saldo aus 2011-2015: 

+0,01

Betreuung 7 bis U14 in absoluten Zahlen 

Betreuungsbedarf 7 bis U14 in Plätzen Gesamt :

 

 

Im Vergleich zu derzeit vorhandenen 160 Plätzen würden daher in 2021 21 Plätze weniger 

benötigt. Die Belegungsquote der Betreuungsplätze in 2015 lag bei 90 %. Die Schaffung von 

zwei Horten mit weniger Kapazität und integrativer oder inklusiver Betreuung wäre denkbar. 
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Für auswärtige Kinder, die in der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde betreut werden, 

sowie für unvorhergesehene Bedarfe sollte eine gewisse Platzreserve in Höhe von ca. 10 bis 

20 % vorgehalten werden. 

 

5.9.7 Planungs- und Entwicklungserfordernisse 

In der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde gibt es keine Betreuungsplätze für Kinder 

mit (drohender) Behinderung – diesem Zustand ist schnellstmöglich abzuhelfen. Bei den 

Kindern vor Eintreten der Schulpflicht gibt es deutliche Mehrbedarfe an Betreuungsplätzen. 

Diese Bedarfe werden jedoch durch den ohnehin vorgesehenen Neubau einer Einrichtung 

relativiert, sodass erst einmal keine weiteren Änderungen nötig sind. Im Hortbereich ergibt 

sich ein nur geringer Minderbedarf – dennoch ist die Schaffung zweier Horte, mit jeweils ge-

ringeren Kapazitäten und integrativer beziehungsweise inklusiver Betreuung, zu prüfen.  

Es sind in den Betreuungsarten die folgenden Plätze auf- oder abzubauen: 

ABB. 282: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze: 

Mehr-/  

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 150 161 +11 

Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
244 293 +49 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

160 139 -21 

 

Für vorhersehbare, aber auch für unvorhergesehene Bedarfe sollte immer eine gewisse 

Platzreserve vorgehalten werden. Insofern sind Belegungsquoten von 10 bis 20 % unter 100 

auf Dauer nicht nur vertretbar, sondern erforderlich. Allerdings sind darüber hinausgehende 

Platzreserven konsequent sukzessive abzubauen, d. h. die bestehenden Betriebserlaubnisse 

sollten bezogen auf die jeweilige Einrichtung und konkrete Situation hinsichtlich der Kapazi-

tät nach unten korrigiert werden. Für die Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde bedeutet 

dies, dass – bei einer angenommen Platzreserve von 15 % als Mittel der vorgegebenen Wer-

te – ca. folgende Plätze vorgehalten werden sollten: 

ABB. 283: ÜBERSICHT DER BETREUUNGSBEDARFE BIS 2021 INKLUSIVE PLATZRESERVEN, EINHEITSGEMEINDE STADT TANGERMÜNDE 

 Aktuell vor-

handene Plät-

ze: 

2021 benö-

tigte Plätze 

+15%: 

Mehr-/  

Minderbedarf: 

Kinder unter 3 Jahren: 150 185 +35 
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Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht: 
244 337 +93 

Kinder im schulpflichtigen Alter bis 

zur Versetzung in den 7. Schul-

jahrgang: 

160 160 0 

 

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass, wenn Platzreserven eingerechnet werden, in der Ein-

heitsgemeinde Stadt Tangermünde in den Betreuungsarten für Kinder bis zum Schuleintritt 

Plätze geschaffen werden sollten: Im Bereich der Kinder unter 3 Jahren entsteht nunmehr 

ein deutlicher Mehrbedarf und bei den Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der 

Schulpflicht müssen, um Platzreserven vorhalten zu können, ca. 93 neue Plätze geschaffen 

werden. Bei den schulpflichtigen Kindern resultiert anstatt eines Minderbedarfes die Notwen-

digkeit des Beibehaltens der aktuellen Platzzahl. Gleichzeitig ist dem Vorantreiben des Aus-

baus inklusiver und integrativer Plätze in allen Betreuungsarten eine hohe Priorität zuzumes-

sen.  

In der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde ist die Schaffung einer neuen Einrichtung be-

reits geplant. Der Kreisverband Östliche Altmark e.V. wird eine Einrichtung mit einer Plan-

Kapazität von 60 Plätzen, davon 10 integrative Plätze, für Kinder im Alter von 0 Jahren bis 

zum Beginn der Schulpflicht eröffnen. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die geplanten 

10 integrativen Plätze für die Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde nicht ausreichen wer-

den, insofern ist hier auf die gesetzliche Forderung des § 8 KiFöG ausdrücklich zu verwei-

sen. Generell haben alle Kinder mit Behinderung Anspruch, gemeinsam mit Kindern ohne 

Behinderung in Tageseinrichtungen gefördert und betreut zu werden. Daher soll die konzep-

tionelle Ausrichtung auf inklusive Betreuung in allen Tageseinrichtungen der Einheitsge-

meinde Stadt Tangermünde erfolgen. 
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6. Ziele und Maßnahmen für den Landkreis Stendal  

Die Ergebnisse der Kontextfaktorenanalyse zeigen auf, dass Familien im Landkreis Stendal 

mit hohen Arbeitslosendichten und schwierigen sozio-strukturellen Rahmenbedingungen 

konfrontiert sind. Besonders prägnant ist außerdem der hohe Anteil an Alleinerziehenden. 

Grundsätzlich besteht eine ausreichende Vielfalt an Angebotsformen und Betreuungs-

zeiten im Landkreis. 

Mehr als 75 % der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht belegen im 

Landkreis einen Betreuungsplatz, bei den unter 3-Jährigen handelt es sich um einen Anteil 

von knapp über 50 % und bei den Schulkindern ist es nur noch weniger als jedes dritte Kind.  

Damit liegen die Quoten im Landkreis Stendal in allen Bereichen unter dem Landesdurch-

schnitt. 

Es zeigt sich zudem, dass die jeweiligen Versorgungsquoten über den Betreuungsquoten 

liegen: Hieraus kann unter anderem geschlossen werden, dass in vielen Einrichtungen ein 

gewisser Puffer für Belegungsschwankungen vorgehalten wird.  

Die Versorgungssituation im Landkreis Stendal differiert dabei deutlich zwischen den 

einzelnen Planungsräumen. Was einem Großteil der Planungsräume jedoch gemein ist, ist 

die Knappheit an Plätzen für Kinder im Schulalter, die im Landkreis traditionell stark ge-

nutzt werden, sowie ein eklatanter Mangel an Plätzen für Kinder mit (drohender) Behin-

derung. Besonders herrschen Engpässe in der Schnittmenge dieser Problemlagen, also der 

Versorgung mit integrativen und inklusiven Hortplätzen, welche in einer Vielzahl der Pla-

nungsräume kaum oder nicht vorhanden sind.  

 

6.1 Zusammenfassung der Planungs- und Entwicklungserfordernisse 
im Landkreis Stendal 

Trotz rückläufiger Geburtenzahlen ist gemäß der Prognose in vielen Planungsräumen das 

Angebot zu erhalten oder sogar auszubauen, da es vermehrt zu Zuzügen kommt bezie-

hungsweise die Nachfrage steigt. Hierfür sind vor Ort im interkommunalen Dialog Lösungen 

zu finden, die mit einem hohen Maß an Flexibilität einhergehen müssen. 

Auch vielerorts vorhandene Platzreserven sollten bis zu einem gewissen, individuell 

festzulegenden Prozentsatz (ca. 10 bis 20 %), vorgehalten werden. Durch Anpassung der 

Personalmenge können die Kosten reduziert, unvorhergesehene Bedarfe aber im Notfall 

befriedigt werden.  

Die Planungsziele (Platzreserven eingerechnet) der einzelnen Planungsräume bis 2021 sind 

im Folgenden dargestellt: 

 In der Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg sind im Bereich der Kinder bis zum 

Erreichen der Schulpflicht die tatsächlichen Platzzahlen beziehungsweise die in den 

Betriebserlaubnissen dargelegten Kapazitäten zu reduzieren. Dies gilt ebenfalls, 

wenn eine gewisse Platzreserve vorgehalten wird. Ein Ausbau muss hingegen bei 

der Zahl der inklusiven Plätze in Tageseinrichtungen erfolgen. Für Schulkinder sind 

jedoch mehr, insbesondere inklusive, Plätze zu schaffen – dies soll unter anderem 

durch die Eröffnung einer neuen Einrichtung gelingen.  
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 In der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck besteht kaum Handlungsbedarf be-

züglich der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht. Für Kinder 

unter 3 Jahren und Schulkinder werden dagegen deutlich weniger Plätze benötigt – 

die vorhandenen Einrichtungen sollen aufgrund der Größe des Planungsraums zwar 

fortbestehen, jedoch ist eine Senkung der Kapazitäten der Einrichtungen vonnöten. 

Ein Ausbau muss hingegen bei der Zahl der inklusiven Plätze in Tageseinrichtungen 

aller Betreuungsarten erfolgen. 

 Auch in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark besteht bei Vorhalten einer Platzre-

serve kaum mehr Handlungsbedarf bezüglich der Kinder zwischen 3 Jahren und dem 

Beginn der Schulpflicht. In den anderen Betreuungsarten sind jedoch die Kapazitäten 

zu reduzieren. Dem Vorantreiben des Ausbaus inklusiver Plätze kommt unabhängig 

davon in allen Betreuungsarten eine hohe Priorität zu.  

 In der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ergibt sich mit eingerechneter Platzre-

serve wenig Handlungsbedarf für das Betreuungsangebot für Kinder zwischen 0 Jah-

ren und dem Beginn der Schulpflicht. Im Hortbereich dagegen sind die Kapazitäten 

zu reduzieren. Ein Ausbau muss auch hier bei der Zahl der inklusiven Plätze in Ta-

geseinrichtungen aller Betreuungsarten erfolgen. 

 Für die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg sind im Bereich der Kinder unter 

3 Jahren die Kapazitäten zu reduzieren; gleichzeitig gibt es aber einen angebots-

überschreitenden Bedarf an Plätzen für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der 

Schulpflicht: Hier ließen sich womöglich ausgleichende Effekte realisieren. Für Schul-

kinder werden deutlich weniger Plätze als aktuell vorhanden benötigt. In allen Berei-

chen braucht es unabhängig davon mehr inklusive Betreuungsplätze. 

 Zusammenfassend sind in der Verbandsgemeinde Seehausen im Bereich der Kin-

der bis zum Beginn der Schulpflicht die Kapazitäten deutlich zu reduzieren, gegebe-

nenfalls müssen Einrichtungen geschlossen werden. Bei den Plätzen für Schulkinder 

gibt es einen Mehrbedarf. Ein Ausbau muss bei der Zahl der inklusiven Plätze in Ta-

geseinrichtungen aller Betreuungsarten erfolgen. Auf Engpässe im Bereich der 

Schulkindbetreuung ist bereits reagiert worden.  

 In der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal zeigt sich, dass in allen Betreuungs-

arten Plätze geschaffen werden müssen: Im Bereich der Kinder unter 3 Jahren und 

der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht besteht ein deutlicher 

Mehrbedarf. Bei den schulpflichtigen Kindern müssen, um Platzreserven vorhalten zu 

können, ebenfalls zahlreiche neue Plätze geschaffen werden. Gleichzeitig ist dem 

Vorantreiben des Ausbaus inklusiver Plätze in allen Betreuungsarten eine hohe Prio-

rität zuzumessen. Insbesondere auf Engpässe im Bereich der Schulkindbetreuung ist 

bereits reagiert worden. Zudem ist in der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal die 

Schaffung zweier neuer Einrichtungen für die Betreuung von Kindern ab 0 Jahren be-

reits geplant. Hiermit wird ein Teil der errechneten Mehrbedarfe bereits abgedeckt. 

 Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte weist einen Mehrbedarf an Plätzen für 

Kinder unter 3 Jahren und für schulpflichtige Kinder auf, bei den Kindern zwischen 3 

Jahren und dem Beginn der Schulpflicht ist ein Platzabbau nötig. Unabhängig davon 

ist dem Vorantreiben des Ausbaus inklusiver Plätze in allen Betreuungsarten eine 

hohe Priorität zuzumessen. Auf Engpässe im Bereich der Schulkindbetreuung ist be-

reits reagiert worden. 
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 In der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde gibt es überhaupt keine Betreuungs-

plätze für Kinder mit (drohender) Behinderung – diesem Zustand ist schnellstmöglich 

abzuhelfen. Im Bereich der Kinder unter 3 Jahren entsteht ein deutlicher Mehrbedarf 

und bei den Kindern zwischen 3 Jahren und dem Beginn der Schulpflicht müssen, um 

Platzreserven vorhalten zu können, ebenfalls neue Plätze geschaffen werden. Bei 

den schulpflichtigen Kindern ergibt sich kein Handlungsbedarf. In der Einheitsge-

meinde Stadt Tangermünde ist die Schaffung einer neuen Einrichtung bereits ge-

plant. Hiermit wird ein Großteil der errechneten Mehrbedarfe bereits abgedeckt.  

Übergreifend wurde für den Landkreis Stendal bis 2021 – eine Platzreserve von ca. 15% 

eingerechnet – der Bedarf zum Abbau von 165 Plätzen für Kinder von 0 bis unter 3 Jahren 

und 52 Plätzen für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht errechnet. Für 

schulpflichtige Kinder müssen im Landkreis Stendal 71 neue Plätze bis 2021 geschaffen 

werden. Um diese Bedarfe zu befriedigen, kann es gegebenenfalls sinnvoll sein, vorhandene 

Plätze umzuwandeln. 

 

6.2 Handlungsfelder und Strategien 

Unter Beachtung der Ziele und Grundsätze des KiFöG LSA und des SGB VIII sowie der poli-

tischen Gremien des Landkreises und der Ergebnisse der Analyse werden nachfolgende 

Handlungsnotwendigkeiten für Veränderungen in Strukturen und Prozessen im Bereich der 

Tagesbetreuung formuliert. Zielsetzung ist, dabei dem Platzmangel beziehungsweise dem 

Platzüberhang gegenzusteuern - in der Regelbetreuung und für Kinder mit Handicap.  

 

6.2.1 Angebotsstruktur: Erhalt der Vielfalt und der „Dorf-Kitas“ 

Die Angebotsstruktur an Tagesbetreuung muss gerade in Planungsräumen mit hoher sozia-

ler Belastung wie den Einheitsgemeinden Hansestadt Stendal, Stadt Tangerhütte und Stadt 

Tangermünde so beschaffen sein, dass Kinder frühzeitig kompensatorische Lebens- und 

Lernerfahrungen machen können. Neben der Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder 

ist das Angebot auch für deren Familien zu erweitern. 

Deutlich wurde im Planungsprozess, dass kleinere Einrichtungen auf den Dörfern mit ihrem 

familiären Angebot von allen Beteiligten, insbesondere den Eltern, qualitativ sehr geschätzt 

werden und auch ein Standortfaktor sind, der Zuzüge von jungen Familien begünstigen 

kann. Diese kleinen Einrichtungen zu unterhalten, muss, wie aus den Platzkostenübersichten 

deutlich wird, für die Kommune nicht unbedingt teurer sein. Auch bei nicht voll ausgenutzten 

Plätzen gilt dies unter Umständen, wenn nämlich das vorgehaltene Personal als größter 

Kostenfaktor flexibel an die Betreuungszahlen angepasst wird. Demzufolge sollte weiter an 

diesen Einrichtungen festgehalten werden. 

 

6.2.2 Inklusion: Schaffung neuer Integrationsplätze und Anpassung aller 
Betriebserlaubnisse an das Modell „Inklusive Einrichtung“ 

Es gibt deutlich zu wenige Integrationsplätze, vor allem im Hortbereich. Fast die Hälfte der 

Planungsräume hält keinerlei Plätze für Schulkinder mit Handicap vor. Dies geht einher mit 
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der fehlenden Bereitschaft zur Umsetzung des § 8 KiFöG LSA und der steigenden 

Nachfrage in diesem Bereich, sodass ein deutlicher Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder 

mit Handicap im gesamten Landkreis Stendal besteht.  

Derzeit warten 43 Kinder mit Handicap (Stand 29.09.2016) auf einen Integrationsplatz. 

Die Verknappung wird in einigen Planungsräumen durch ein fehlendes Betreuungsangebot 

in anderen Planungsräumen bestärkt. Die Kinder werden demnach nicht wohnortnah betreut 

und das Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3b KiFöG LSA kann zudem nicht vollumfänglich 

umgesetzt werden.  

Das Ziel für die Betreuung von Kindern mit Handicap liegt darin, den Eltern das Wunsch- und 

Wahlrecht zu gewährleisten und diese Kinder von Anfang an wohnortnah zu betreuen und 

sie in den gewohnten Tageseinrichtungen zu belassen.  

Hier muss dringend ein Ausbau in allen Betreuungsarten stattfinden, um dem gesetzlich 

etablierten Inklusionsanspruch gerecht werden zu können. Generell ist in den 

Planungsräumen im Zuge der konzeptionellen Weiterentwicklung der Einrichtungen und der 

Bereitstellung von Kapazitäten der benötigte Anteil an Plätzen für Kinder mit Handicap auf 4 

bis 5 Prozent der Plätze zu bemessen. 

Diese Herausforderung betrifft den ganzen Landkreis und nicht nur einzelne Planungsräume. 

Die zeitnahe Umsetzung von Inklusion gemäß § 8 KiFöG LSA erachtet der Landkreis Sten-

dal als unumgänglich für alle Tageseinrichtungen in der Bedarfsplanung 2017 bis 2021. 

Ziel ist die Eröffnung von insgesamt drei neuen Tageseinrichtungen in den zwei 

Brennpunkten Hansestadt Stendal und Stadt Tangermünde als inklusiv geführte 

Einrichtungen, die sukzessive Anpassung aller Betriebserlaubnisse zur Umsetzung der In-

klusion an das Modell „Inklusive Einrichtungen“ sowie die damit einhergehende Orientierung 

der Tageseinrichtungen an den individuellen Bedürfnissen Eltern gemäß § 3 Abs. 6 KiFöG 

LSA. 

 

6.2.3 Zentrale Platzvergabe über den Landkreis Stendal 

Die Wartelisten für Tageseinrichtungsplätze werden nicht vom Landkreis, sondern von den 

jeweiligen Trägern oder in den Tageseinrichtungen selbst geführt, der Rechtsanspruch auf 

einen Betreuungsplatz richtet sich aber gegen den Landkreis. In der Praxis führt dies dazu, 

dass Eltern sich in mehreren Einrichtungen anmelden, die dann volle Wartelisten haben; in 

Wirklichkeit wird aber wegen Mehrfachanmeldungen eines Kindes nur ein Platz benötigt. 

Dies ist wenig zielführend für eine realitätsnahe Bedarfsplanung bei Landkreis und Trägern. 

Deutlich wurde im Rahmen der Interviews, dass Eltern bei der Platzsuche von Einrichtung zu 

Einrichtung laufen und nicht unbedingt wissen, dass sie sich auch an ihre Einheits- oder 

Verbandsgemeinde wenden können.  

Es fehlt den Eltern eine zentrale Anlaufstelle für die Anmeldung, Beratung zu Konzepten und 

Finanzierungsfragen, mit einer übergreifenden Warteliste. Es gibt bisher keine gebündelten 

Informationen für Eltern, nur Informationen aus den Tageseinrichtungen vor Ort. 

Auch wenn die Träger sich Eigenständigkeit bei der Platzvergabe wünschen, ist es im Sinne 

eines kundenorientierten, wirtschaftlichen und effizienten Systems geboten, dass die Anmel-

dungen gebündelt über eine zentrale Stelle laufen. Ein „Kita-Portal“ für den Landkreis wäre 
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eine mögliche Idee, hier könnten Informationen des Landkreises und der Einheits- und Ver-

bandsgemeinden zusammenlaufen und die Eltern sich direkt im System anmelden. So wäre 

allen Beteiligten jederzeit ein Überblick über die Situation möglich. 

Zielsetzung ist es jedoch zunächst, einheitliche Kriterien zur Platzvergabe zu definieren, die 

vom Jugendhilfeausschuss verabschiedet werden, um darauf aufbauend ein System der 

zentralen Platzvergabe über den Landkreis Stendal zu etablieren. Dies soll im engen Dialog 

mit den Einheits- und Verbandsgemeinden umgesetzt werden. 

 

6.2.4 Stärkung der Fachberatung und Qualitätsentwicklung 

In einigen Planungsräumen gibt es trotz eher wenig zur Verfügung stehender Plätze auch 

wenig Inanspruchnahme. Neben gezielten Elternbefragungen zur weiteren Bedarfsermittlung 

sind hier auch die Konzepte der Angebote zu hinterfragen und eine stärkere Vernetzung von 

Tageseinrichtungen mit Nachbarschaft und Schulen sowie weiteren Organisationen im Sozi-

alraum anzustreben. Dies anzustoßen und die Tageseinrichtungen zu begleiten ist eine 

wichtige Aufgabe der Fachberatung des Landkreises Stendal. 

Qualitativ wird die Arbeit der Fachberatung von allen Kooperationspartnern als sehr gut be-

schrieben, findet aber aufgrund vorhandener Personalkapazitäten nicht in ausreichendem 

Maße statt. Die Stärkung der Fachberatung trägt zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung 

der Qualität der pädagogischen Arbeit im gesamten Landkreis bei und bildet deshalb ein 

wichtiges Handlungsziel. 

Die einzelnen Tageseinrichtungen werden über Gesetzesänderungen, Fortbildungspro-

gramme etc. durch das Jugendamt informiert. Es gibt allerdings keinen allgemeinen runden 

Tisch der Leitungskräfte mehr, dieser sollte dringend etwa einmal im Quartal, begleitet von 

der Fachberatung des Landkreises Stendal, etabliert werden, auch um eine einheitliche Qua-

litätsentwicklung voranzutreiben. 

Ein Dialog ist zwingend notwendig in Bezug auf das Bildungsprogramm. Es fehlt ein kreis-

übergreifender Austausch zu diesem Thema.  

Die Entwicklung und Abstimmung von Qualitätsstandards und das Festlegen von gemein-

samen Zieldimensionen sollte in einem gemeinsamen Dialog zwischen Landkreis und Trä-

gern initiiert werden und ein entsprechendes Verfahren im Rahmen der Vereinbarungen zur 

Qualitätssicherung gemäß § 22a SGB VIII abgesichert werden.  

Trotz der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 5 Absatz 3 Satz 3 KiFöG LSA verfügt bisher 

nur ein kleiner Teil der Einrichtungsträger über ein Qualitätsmanagement-System. Durch 

trägerübergreifende, gemeinsame Standards im System der Tagesbetreuung im Landkreis 

Stendal werden jedoch Vergleiche zwischen den Einrichtungen möglich. Dieser Vergleich 

kann zur Steuerung der Angebote vom öffentlichen Träger eingesetzt werden, würde aber 

auch Eltern wesentliche Hinweise zur Entscheidung für eine Einrichtung bieten. 

 

6.2.5 Initiierung eines Wirkungsdialogs mit der kommunalen Familie; 
Umgang mit dem Fachkräftemangel 

Die Vernetzung zwischen freien und kommunalen Trägern der Tagesbetreuung und Verwal-

tung wird als grundsätzlich gut sowie offen und fachkompetent erlebt. Kommunen und Eltern 
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wünschen sich jedoch eine bessere Kommunikation zwischen den Ämtern (Gesundheit, So-

ziales, Jugend) in Hinblick auf Kinder mit integrativem Förderbedarf, aber auch zwischen 

Landkreis und Einheits- und Verbandsgemeinden zu Fragen der Finanzierung von Tagesbe-

treuung. 

Ein Wirkungsdialog als offener Kommunikations- und Beteiligungsprozess mit verschiedenen 

Akteuren des Systems der Tagesbetreuung zur Erörterung von Bedarfen und Qualitätsanfor-

derungen sollte regelmäßig etabliert werden. Hierfür können die bereits im Jugendhilfeplan 

für den Teilplan Jugendarbeit empfohlenen, mindestens jährlichen Sozialraumkonferenzen in 

den Planungsräumen dienen. 

In Sozialraumkonferenzen in den Planungsräumen können Bedarfslagen und Nachfrageein-

schätzungen nach den unterschiedlichen Anforderungen der Planungsräume erörtert wer-

den, um Platzreserven besser zu nutzen und Platzmangel zu vermeiden. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Fachkräftemangel. In einigen Gemeinden gibt es gro-

ßen ungedeckten Platzbedarf – dabei gibt es zwar genügend Plätze, aber nicht genügend 

Personal, um die Kinder betreuen zu können.  

Es ist an der Frage zu arbeiten, was seitens der Träger getan werden kann, um attraktiver 

für die Fachkräfte zu werden. Auf die Probleme mit dem Fachkräftemangel muss die Auf-

merksamkeit der kommunalen Familie gezogen werden. Auch hier sollte eine gemeinsame 

Handlungsstrategie im Landkreis entwickelt werden, die nur im Dialog mit allen Beteiligten 

entstehen kann. 

 

6.3 Ausblick und Fortschreibung 

Die bedarfsangemessene Planung der Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen stellt 

eine große Herausforderung dar. Wie durchgängig erwähnt, wird auch anhand der ermittel-

ten Daten deutlich, dass der vorliegende Planungsbericht als stichtagsbezogene Betrachtung 

zu sehen ist.  

Die Interviews mit VertreterInnen aus Kommunen, Tageseinrichtungen und Eltern dienten 

der Reflektion der erhobenen Daten und der Klärung der jeweiligen Sichtweisen auf das Ta-

gesbetreuungssystem im Landkreis, um eine Übersicht über die aktuelle und perspektivische 

Bedarfslage zu bekommen. Dieses dialogische Verfahren sollte zukünftig intensiviert und 

fortgesetzt werden.  

Um die Perspektive und das Nutzungsverhalten von Erziehungsberechtigten tiefer mit in die 

Planung einbeziehen zu können, sollte für 2019 eine Elternbefragung geplant werden. 

Die Fortschreibung in engem Dialog mit den Einheits- und Verbandsgemeinden ist notwen-

dig, um eine langfristige, qualitativ hochwertige Bedarfsdeckung in der Tagesbetreuung an-

zustreben. Die Planung ist nach Bedarf, jedoch mindestens einmal in jeder Wahlperiode, 

also ca. alle 4 Jahre, fortzuschreiben, was für die vorliegende Planung eine Aktualisierung 

spätestens in 2021 bedeutet. Daneben muss sie im Bedarfsfall auch während dieser Laufzeit 

angepasst werden. 
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